Allgemeine Versicherungsbedingungen

fur die Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung —

Baugewerbe
(AVB BHV Bau 2023)

Hinweise zum Aufbau und zur Anwendung

Teil A enthalt Regelungen zur Ausgestaltung des Versicherungsschutzes in der Haftpflichtversicherung
und ist unterteilt in:

Abschnitt A1

Betriebs- und Berufshaftpflichtrisiko
gilt fir die allgemeinen und besonderen betrieblichen und beruflichen Risiken

A2 Umweltrisiko
gilt fir Schaden durch Umwelteinwirkungen und Schaden an der Umwelt
A3 Produkthaftpflichtrisiko
gilt fir Risiken durch gelieferte Erzeugnisse, abgeschlossene Arbeiten oder sonstige
ausgefuhrte Leistungen
A4 entfallt
A5 Haftpflichtversicherung von Anspriichen aus Benachteiligung (AGG)
gilt fir Anspriiche aus Benachteiligungen
A(GB) Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A
enthalt Regelungen zum Abtretungsverbot, zur Beitragsregulierung, zur Beitragsanglei-
chung und zu Schiedsgerichtsvereinbarungen
A(KL) Klauseln zu Teil A fiir die Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung
jede dieser Klauseln gilt nur, falls besonders vereinbart und im Versicherungsschein
genannt
Teil B enthalt Regelungen Uber allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien und ist unterteilt in:
Abschnitt B1 Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung
B2 Dauer und Ende des Vertrags/Kiindigung
B3 Anzeigepflicht, Gefahrerh6hung, andere Obliegenheiten
B4 Weitere Regelungen (z. B. Mehrfachversicherung, Anschriftsdnderung, Verjahrung)

MaRgeblich fir den Versicherungsschutz sind der gesamte Bedingungstext, der Versicherungsschein und

seine Nachtrage.
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A1

Versicherte Eigenschaften, Rechtsverhéltnisse, Ta-

tigkeiten, Betriebsstatten (versichertes Risiko)

A1-1.1

A1-1.2

A1-13

Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestim-
mungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus dem im Versicherungsschein und seinen
Nachtragen angegebenen Betrieb mit seinen Eigen-
schaften, Rechtsverhaltnissen und Téatigkeiten oder
aus der Ausibung der im Versicherungsschein und
seinen Nachtrdgen beschriebenen beruflichen Tatig-
keit.

Der Versicherungsschutz besteht ausschlielich fir
Betriebsstatten (z. B. Produktions- oder Vertriebsnie-
derlassungen, Lager) innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland.

Falls im Ausland belegene Anlagen oder Betriebsstat-
ten (z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen,
Lager) versichert werden sollen, bedarf es einer be-
sonderen Vereinbarung und Nennung im Versiche-
rungsschein.

Fiir Handwerksbetriebe gilt:

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die
gesetzliche Haftpflicht aus Arbeiten in anderen Hand-
werken als sie der Betriebsbeschreibung entsprechen,
wenn der Versicherungsnehmer diese Arbeiten gemaf
§ 5 der Handwerksordnung (HwO) ausfiihren kann,
weil sie mit dem Leistungsangebot des eigenen Hand-
werks technisch oder fachlich zusammenhangen oder
es wirtschaftlich erganzen.

Dies bezieht sich jedoch nicht auf die Ubernahme und
Ausfuhrung selbststandiger Auftrage in fremden Hand-
werken.

Beauftragung von Subunternehmern

Im Rahmen des versicherten Risikos gemal A1-1.1
sind mitversichert Anspriiche wegen Schaden aus der
Vergabe von Leistungen an Dritte im Interesse und fir
Zwecke des versicherten Betriebes (Subunternehmer).

Dies gilt auch dann, wenn Bauleistungen an Subunter-
nehmer vergeben werden, die nicht den Tatigkeiten
bzw. Gewerken der diesem Vertrag zugrunde liegen-
den Betriebsbeschreibung entsprechen.

Nicht versichert bleibt jedoch die gesetzliche Haftpflicht
des Versicherungsnehmers aus der Beauftragung von
Subunternehmern mit folgenden Leistungen:

e Dachdecker-, Isolier-, Holz- und Bautenschutzarbei-
ten,

e Gas-, Wasser- und Heizungsinstallationen,

e Erdbohrungen, Durchérterungen — ausgenommen
Bohrungen mit Kleingeraten bis zu einer Tiefe von
20 Metern,

e Tiefbau — ausgenommen Stralen-, Wege-, Garten-
und Landschaftsbauarbeiten,

es sei denn, diese Leistungen entsprechen bereits der
diesem Vertrag zugrunde liegenden Betriebsbeschrei-
bung oder die Haftpflicht des Versicherungsnehmers in
der Eigenschaft als Generalunternehmer ist mitversi-
chert.

Nicht versichert ist die Haftpflicht der Subunternehmer
selbst und deren Betriebsangehorigen.

A1-2 Regelungen zu mitversicherten Personen und zum
Verhidltnis zwischen den Versicherten (Versiche-
rungsnehmer und mitversicherten Personen)

A1-2.1
A1-2.11
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Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht

der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsneh-
mers, seiner Reprasentanten gemaf A1-2.8 und sol-
cher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichti-
gung des versicherten Betriebes oder eines Teiles
desselben angestellt hat, fir Schaden, die sie in
Ausfiihrung betrieblicher oder beruflicher Tatigkeiten
fur den Versicherungsnehmer verursachen;
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A1-21.2

A1-2.1.3

A1-2.2

A1-2.3

A1-2.4

A1-2.5

A1-2.6

A1-2.7

A1-2.8
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samtlicher ubrigen Betriebsangehdrigen fir Scha-
den, die sie in Ausfiihrung betrieblicher oder berufli-
cher Tatigkeiten fir den Versicherungsnehmer ver-
ursachen. Betriebsangehdrige sind beispielsweise
auch in den Betrieb eingegliederte Arbeitnehmer
fremder Unternehmen, Praktikanten, Volontare und
Hospitanten. Ausgeschlossen sind Anspriiche aus
Personenschaden und allen sich daraus ergeben-
den Vermdgensschaden, bei denen es sich um Ar-
beitsunfalle und Berufskrankheiten im Betrieb des
Versicherungsnehmers gemafl dem Sozialgesetz-
buch VII handelt. Das Gleiche gilt furr solche Dienst-
unfalle gemal den beamtenrechtlichen Vorschriften,
die in Ausiibung oder infolge des Dienstes Angehori-
gen derselben Dienststelle zugefligt werden;
des Insolvenzverwalters und Zwangsverwalters fir
Schaden aus der Ausiibung der im Versicherungs-
schein und seinen Nachtrdgen beschriebenen be-
trieblichen oder beruflichen Tatigkeit.

Der Versicherungsschutz fur die in A1-2.1.1 bis

A1-2.1.3 genannten Personen besteht auch, wenn

e sie fur den versicherten Betrieb z. B. als Fachkrafte
fur Arbeitssicherheit, Sicherheitsbeauftragte, Daten-
schutzbeauftragte, Betriebsarzte und Sanitatsperso-
nal — auch bei Gewahrung ,Erster Hilfe* aufRerhalb
des Betriebes — tatig werden;

e sie aus ihrer friiheren Tatigkeit fur den versicherten
Betrieb in Anspruch genommen werden.

Alle fir den Versicherungsnehmer geltenden Vertrags-
bestimmungen sind auf die mitversicherten Personen
entsprechend anzuwenden. Dies gilt nicht fir die Be-
stimmungen Uber die Vorsorgeversicherung (A1-9),
wenn das neue Risiko nur fur eine mitversicherte Per-
son entsteht.

Unabhangig davon, ob die Voraussetzungen fir Risi-
kobegrenzungen oder Ausschlisse in der Person des
Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Per-
son vorliegen, entfallt der Versicherungsschutz sowohl
fur den Versicherungsnehmer als auch fiir die mitversi-
cherten Personen.

Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf nur
der Versicherungsnehmer ausiiben. Fur die Erfiillung
der Obliegenheiten sind sowohl der Versicherungsneh-
mer als auch die mitversicherten Personen verantwort-
lich.

Anspriiche der gesetzlichen Vertreter des Versi-
cherungsnehmers

Eingeschlossen sind — abweichend von A1-7.3 und
A1-7.4 — auch Anspriche der gesetzlichen Vertreter
des Versicherungsnehmers und ihrer Angehdrigen,
wenn der Schaden durch einen Umstand verursacht
wird, der nicht im Zustandigkeitsbereich des betreffen-
den gesetzlichen Vertreters liegt.

Anspriiche mitversicherter Personen untereinan-
der

Eingeschlossen sind — in teilweiser Abanderung von
A1-7.3 c) — auch Haftpflichtanspriiche mitversicherter
Personen untereinander wegen

e Personenschaden, bei denen es sich nicht um Ar-
beitsunfalle in dem Betrieb handelt, in dem die scha-
denverursachende Person beschaftigt ist,

e Sachschaden,

o VVermogensschaden aus der Verletzung von Daten-
schutzgesetzen im Umfang von A1-6.13.1.

Reprasentanten

Als Reprasentanten im Sinne von A1-2.1.1 gelten aus-

schlieRlich:

e Mitglieder des Vorstandes bei Aktiengesellschaften;

e Geschaftsfihrer bei Gesellschaften mit beschrankter
Haftung;



o Komplementére bei Kommanditgesellschaften;

e Gesellschafter bei offenen Handelsgesellschaften,
bei Gesellschaften burgerlichen Rechts und bei ein-
getragenen Gesellschaften birgerlichen Rechts;

e Inhaber bei Einzelfirmen;

e die nach Gesetz oder Satzung berufenen obersten
Vertretungsorgane bei anderen Unternehmensfor-
men (z. B. Europaische Aktiengesellschaften — SE,
Genossenschaften, Verbande, Vereine, Kérperschaf-
ten des offentlichen Rechts, Kommunen, auslandi-
sche Unternehmen).

A1-3 Versicherungsschutz, Versicherungsfall

A1-3.1

A1-3.2

A1-3.3

Versicherungsschutz besteht fir den Fall, dass der
Versicherungsnehmer wegen eines wahrend der Wirk-
samkeit der Versicherung eingetretenen Schadener-
eignisses (Versicherungsfall), das einen Personen-,
Sach- oder sich daraus ergebenden Vermogensscha-
den zur Folge hatte, aufgrund

gesetzlicher
Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch ge-
nommen wird.

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die
Schadigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf
den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum
Schadenereignis gefihrt hat, kommt es nicht an.
Kein Versicherungsschutz besteht fiir Anspriiche, auch
wenn es sich um gesetzliche Anspriiche handelt,

a) auf Erfullung von Vertragen, Nacherfillung, aus
Selbstvornahme, Rducktritt, Minderung, auf Scha-
densersatz statt der Leistung;

b) wegen Schaden, die verursacht werden, um die
Nacherflllung durchfiihren zu kénnen;

c) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsge-
genstandes oder wegen des Ausbleibens des mit
der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges;

d) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrau-
en auf ordnungsgemaRe Vertragserfillung;

e) auf Ersatz von Vermdgensschaden wegen Verzo-
gerung der Leistung;

f) wegen anderer an die Stelle der Erfillung tretender
Ersatzleistungen.

Kein Versicherungsschutz besteht fur Anspriiche, so-
weit sie aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung
oder Zusage Uber den Umfang der gesetzlichen Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.

A1-4 Leistungen der Versicherung und Vollimacht des Ver-

A1-4.1

HG 2902-A1

sicherers

Der Versicherungsschutz umfasst

e die Priifung der Haftpflichtfrage,

e die Abwehr unberechtigter Schadensersatzan-
spriche und

e die Freistellung des Versicherungsnehmers von
berechtigten Schadensersatzverpflichtungen.

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann,
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes,
rechtskraftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Ver-
gleichs zur Entschadigung verpflichtet ist und der Ver-
sicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und
Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zu-
stimmung des Versicherers abgegeben oder geschlos-
sen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit
der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich
bestanden hatte.
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Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versiche-
rungsnehmers mit bindender Wirkung fir den Versi-
cherer festgestellt, hat der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des
Dritten freizustellen.

Der Versicherer ist bevollmachtigt, alle ihm zur Abwick-
lung des Schadens oder Abwehr der Schadensersatz-
anspriiche zweckmaRig erscheinenden Erklarungen im
Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem
Rechtsstreit Uber Schadensersatzanspriiche gegen
den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer bevoll-
machtigt, den Prozess zu fuhren. Der Versicherer fihrt
dann den Rechtsstreit auf seine Kosten im Namen des
Versicherungsnehmers.

Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadener-
eignisses, das einen unter den Versicherungsschutz
fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann,
die Bestellung eines Verteidigers fur den Versiche-
rungsnehmer von dem Versicherer gewiinscht oder ge-
nehmigt, so tragt der Versicherer die gesetzliche Ver-
gltung oder die mit ihm besonders vereinbarten héhe-
ren Kosten des Verteidigers.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder eine mitversi-
cherte Person das Recht, die Aufhebung oder Minde-
rung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der
Versicherer bevollmachtigt, dieses Recht auszuliben.
Erweiterter Strafrechtsschutz

In einem Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren,
das einen unter den Versicherungsschutz fallenden
Haftpflichtanspruch zur Folge haben koénnte, uber-
nimmt der Versicherer abweichend von A1-4.3 die
Kosten der Verteidigung entsprechend der gesetzli-
chen Vergutung - gegebenenfalls auch die mit dem
Versicherer besonders vereinbarten héheren Kosten -
sowie die Gerichtskosten und ortsiiblichen Kosten fur
notwendige Sachverstandigengutachten.

Der Versicherungsschutz bezieht sich auf Verfahren in
Europa.

Kein Versicherungsschutz besteht fiir

e die einem Versicherten auferlegten Buflen, Strafen,
Kautionen und andere Leistungen, denen materieller
Strafcharakter zukommt (z. B. Geldbuf3en, Geldstra-
fen);

e Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren, die in
keinem Zusammenhang mit der versicherten Tatig-
keit stehen;

e Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren im Zu-
sammenhang mit verwaltungsstrafrechtlichen Be-
stimmungen (z. B. Steuer-, Zoll-, Devisen- oder Au-
Renhandelsvorschriften, kartell-, wettbewerbs- oder
patentrechtlichen Vorschriften).

Der Versicherungsschutz entfallt riickwirkend, wenn im
Verfahren Vorsatz rechtskraftig festgestellt wird. Der
Versicherungsnehmer ist dann verpflichtet, dem Versi-
cherer die Kosten zu erstatten, die dieser fur die Ver-
teidigung wegen des Vorwurfes eines vorsatzlichen
Verhaltens getragen hat.

Der Versicherungsschutz besteht subsidiar, eine be-
stehende Rechtsschutzversicherung geht dieser Versi-
cherung vor.

Die Hochstersatzleistung flr derartige Schaden ist in-
nerhalb der Versicherungssumme je Versicherungsfall
auf die im Versicherungsschein bzw. der Pauschalde-
klaration genannte Summe begrenzt.

Die Hochstersatzleistung fur alle Versicherungsfalle ei-
nes Versicherungsjahres betragt das Dreifache dieser
Summe.
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Jahreshochstersatzleistung, Serienschaden, Selbst-
behalt)

Versicherungssumme

Die Entschadigungsleistung des Versicherers ist bei je-
dem Versicherungsfall auf die vereinbarten, im Versi-
cherungsschein genannten Versicherungssummen be-
grenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versiche-
rungsschutz auf mehrere entschadigungspflichtige Per-
sonen erstreckt.

Jahreshochstersatzleistung

Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt:

Die Entschadigungsleistungen des Versicherers sind
fur alle Versicherungsfalle eines Versicherungsjahres
auf das Dreifache der vereinbarten Versicherungssum-
me begrenzt.

Serienschaden

Mehrere wahrend der Wirksamkeit des Vertrages ein-
tretende Versicherungsfalle gelten als ein Versiche-
rungsfall (Serienschaden), der im Zeitpunkt des ersten
dieser Versicherungsfalle eingetreten ist, wenn diese

a) auf derselben Ursache oder

b) auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere
sachlichem und zeitlichem Zusammenhang
beruhen.
Selbstbehalt
Falls vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsneh-
mer bei jedem Versicherungsfall an der Entschadi-
gungsleistung des Versicherers mit einem im Versiche-
rungsschein oder seinen Nachtréagen festgelegten Be-
trag (Selbstbehalt). Auch wenn die begriindeten Haft-
pflichtanspriiche aus einem Versicherungsfall die Ver-
sicherungssumme Ubersteigen, wird der Selbstbehalt
vom Betrag der begriindeten Haftpflichtanspriiche ab-
gezogen. A1-5.1 Satz 1 bleibt unberiihrt.

Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, bleibt
der Versicherer auch bei Schaden, deren Hohe den
Selbstbehalt nicht tUbersteigt, zur Abwehr unberechtig-
ter Schadensersatzanspriiche verpflichtet.

Die Aufwendungen des Versicherers fir Kosten wer-
den nicht auf die Versicherungssummen angerechnet.

Ubersteigen die begriindeten Haftpflichtanspriiche aus
einem Versicherungsfall die Versicherungssumme,
tragt der Versicherer die Prozesskosten im Verhaltnis
der Versicherungssumme zur Gesamthdhe dieser An-
spriiche.

Hat der Versicherungsnehmer an den Geschadigten
Rentenzahlungen zu leisten und Ubersteigt der Kapital-
wert der Rente die Versicherungssumme oder den
nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem
Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der
Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente
nur im Verhaltnis der Versicherungssumme bzw. ihres
Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versi-
cherer erstattet.

Fir die Berechnung des Rentenwertes gilt die entspre-
chende Vorschrift der Verordnung Uber den Versiche-
rungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rung in der jeweils gultigen Fassung zum Zeitpunkt des
Versicherungsfalles.

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der
Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen
beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die
Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger
Leistungen verbleibende Restversicherungssumme
Ubersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem
vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt.
Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung ei-
nes Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedi-
gung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungs-
nehmers scheitert, hat der Versicherer fiir den von der
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Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Ent-
schadigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzu-
kommen.

Besondere Regelungen fiir einzelne betriebliche und

berufliche Risiken (Versicherungsschutz, Risikobe-
grenzungen und besondere Ausschliisse)

A1-6 regelt den Versicherungsschutz fiir einzelne betrieb-
liche und berufliche Risiken, deren Risikobegrenzungen
und die fur diese Risiken geltenden besonderen Aus-
schlisse.

Soweit A1-6 keine abweichenden Regelungen enthalt,
finden auch auf die in A1-6 geregelten Risiken alle ande-
ren Vertragsbestimmungen Anwendung (z. B. A1-4 —
Leistungen der Versicherung oder A1-7 — Allgemeine
Ausschlisse).

A1-6.1

A1-6.1.1

A1-6.1.2
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Mitversicherung von betriebsiiblichen Nebenrisi-
ken
Mitversichert ist im Rahmen dieses Vertrages — auch
ohne besondere Anzeige — die gesetzliche Haftpflicht
des Versicherungsnehmers aus allen betriebsublichen
Risiken, insbesondere:
Sozial- und Sicherheitseinrichtungen, Sanitéts-
stationen
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers

a) aus seinen Sozialeinrichtungen fir Betriebsange-
hdrige, die uberwiegend flr den versicherten Be-
trieb bestimmt sind (z. B. Betriebssportgemein-
schaften, Kantinen, Erholungseinrichtungen, Kin-
dertagesstatten), und seiner Werks- oder Be-
triebsfeuerwehr.
Versichert ist hierbei auch die personliche ge-
setzliche Haftpflicht der Mitglieder der Betriebs-
sportgemeinschaft, aus der Betatigung fiir diese,
soweit es sich nicht um rein private Handlungen
oder Unterlassungen handelt. Eine Vereinshaft-
pflichtversicherung der Betriebssportgemein-
schaft bzw. eine Privathaftpflichtversicherung der
Betriebsangehdrigen geht diesem Vertrag vor.
Des Weiteren ist das Uberlassen von Platzen,
Raumen und Geraten an die Betriebssportge-
meinschaft mitversichert;
aus Einrichtung und Unterhaltung eigener Sani-
tatsstationen mit allen dazugehérigen Instrumen-
ten, Apparaten und Einrichtungen, soweit diese
in der Heilkunde anerkannt sind;
c) aus dem erlaubten Besitz und Gebrauch von
Schusswaffen und Munition.
Nicht versichert sind Besitz und Gebrauch von
Waffen zu Jagdzwecken und strafbaren Handlun-
gen.

b

-~

Betriebsveranstaltungen und WerbemafRnahmen
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht

a) aus der Veranstaltung von Betriebsbesichtigun-
gen, der Teilnahme an Ausstellungen und Mes-
sen sowie der Vorfihrung von Maschinen, Fabri-
kationsmethoden und Produkten des Betriebes;

b) aus der Unterhaltung von Werbeeinrichtungen in-
nerhalb und auRerhalb des Betriebsgrundstiicks;

c) aus Betriebsveranstaltungen, z. B. Betriebsaus-

flige, Betriebsfeiern, Seminare, Schulungen und
Unterrichtsveranstaltungen.
Mitversichert ist die personliche gesetzliche Haft-
pflicht der Betriebsangehdrigen aus der Teilnah-
me an diesen Veranstaltungen, soweit es sich
dabei nicht um Handlungen oder Unterlassungen
rein privaten Charakters handelt.
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Tanksdulen, Tankanlagen, Ladestationen und
Fahrzeugpflegestation
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht

a) aus dem Besitz und der Unterhaltung von
Tanksaulen und Tankanlagen mit Einschluss
der Treibstoffabgabe an betriebszugehdrige
und gelegentlich auch an betriebsfremde Per-
sonen;

b) aus Besitz und Unterhaltung einer Fahrzeug-
pflegestation sowie einer Fahrzeugreparatur-
werkstatt fur den eigenen Fuhrpark und gele-
gentlich fur betriebsfremde Fahrzeuge;

c) aus dem Besitz und der Unterhaltung oder der
Bereitstellung einer Ladestation fur E-Mobilitat
(Wallbox o. &.), sofern diese Ladestation fir
Fahrzeuge genutzt wird, die dem Betrieb des
Versicherungsnehmers oder dem Privatbe-
reich der Mitversicherten zuzuordnen sind. Als
mitversichert gilt die gelegentliche Nutzung der
Ladestation durch Dritte (auch gegen Entgelt),
sofern dies nicht den Hauptzweck der Ladesta-
tion darstellt.

Versicherungsschutz besteht ausschlieBlich,
wenn die Ladestation am Ort der Installation
fir den Betrieb zugelassen ist, von einem
Fachbetrieb nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik installiert und in Betrieb
genommen wurde und bestehende Sicher-
heits- und Rechtsvorschriften (z. B. VDE-
Norm) erfiillt werden.

Versichert sind sowohl Schaden, die von der
Station selbst ausgehen als auch solche, die
auf der Abgabe von Strom durch die Station be-
ruhen.

Das Aufladen von Fahrzeugen an der Ladesta-
tion stellt keinen Gebrauch des Fahrzeuges
dar.

Ausgeschlossen sind Schaden an in Obhut des
Versicherungsnehmers befindlichen Fahrzeugen
und deren Inhalt gemaR A1-6.7.4.2.
Halten von Hunden fiir den Betrieb
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Halter
von Hunden, soweit die Tiere ausschliellich dem
unter die Versicherung fallenden Betrieb dienen. Mit-
versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Tierhi-
ters.
Filial- und Zweigbetriebe
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Be-
sitz und der Unterhaltung von Filial- und/oder Zweig-
betrieben, Zweigniederlassungen, Hilfs- und Neben-
betrieben, Lagern und Verkaufsstellen sowie Markt-
und Verkaufsstédnden und Verkaufswagen.
Besitz und Verwendung von Bahnen, Krinen,
Winden, Arbeitsmaschinen und -geraten
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Be-
sitz und der Verwendung von

e Bahnen zur Beférderung von Sachen,

e nichtselbstfahrenden Kranen und Winden,

e nichtselbstfahrenden Arbeitsmaschinen und -ge-
raten.

Home-Office

Sofern die Mitarbeiter des Versicherungsnehmers

auch im Home-Office arbeiten, gilt:

Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtanspriiche
aus Schaden, welche Dritten oder Mitarbeitern des
Versicherungsnehmers in Verbindung mit dem
Home-Office entstehen.
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Online- und Versandhandel

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers aus Online- und Versandhandel
mit Waren des versicherten Tatigkeitsbereiches.

Haus- und Grundbesitz

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers als Besitzer (z. B. Eigentiimer,
Mieter, Pachter, Leasingnehmer und NutznieRer)
von Grundstiicken, Gebduden oder Raumlichkeiten,
die ausschlief3lich fur den versicherten Betrieb oder
fur Wohnzwecke des Versicherungsnehmers und
seiner Betriebsangehdrigen benutzt werden.
Versichert sind hierbei Anspriiche aus der Verlet-
zung von Pflichten, die dem Versicherungsnehmer
in den oben genannten Eigenschaften obliegen
(z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reini-
gung, Streuen und Schneerdumen auf Gehwegen).

Versichert ist zudem die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers aus der Vermietung, Ver-
pachtung oder sonstiger Uberlassung betrieblicher
Grundstiicke, Gebaude oder Raumlichkeiten oder
Teilen davon an Betriebsfremde.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich fir die in
A1-6.2.1 genannten Risiken auch auf die gesetzliche
Haftpflicht

a) des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Un-
ternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbau-
ten, Reparaturen, Abbruch-, Erdarbeiten) ohne
Begrenzung der Bausumme;

b) des Versicherungsnehmers als friherer Besitzer
aus § 836 Absatz 2 BGB, wenn die Versicherung
bis zum Besitzwechsel bestand;

c) der vom Versicherungsnehmer durch Arbeitsver-
trag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung
und sonstigen Betreuung der Grundstiicke beauf-
tragten Personen fir Anspriiche, die gegen sie
aus Anlass der Ausfiihrung dieser Verrichtung er-
hoben werden.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind

Anspruche aus Personenschaden und allen sich

daraus ergebenden Vermdgensschaden, bei de-

nen es sich um Arbeitsunfalle und Berufskrank-
heiten im Betrieb des Versicherungsnehmers ge-
mal dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das

Gleiche gilt fur solche Dienstunfalle gemal den

beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Aus-

Ubung oder infolge des Dienstes Angehdrigen

derselben Dienststelle zugefligt werden;

des Versicherungsnehmers wegen Schaden, die

durch Abwasser, Rauch, Ruf3, Dampfe, Nieder-

schldge, Schwammbildung oder allméhliches

Eindringen von Feuchtigkeit entstehen.

Zu den mitversicherten Abwassern gehdren auch

hausliche Abwasser und Abwa&sser aus dem

Rickstau des Stralenkanals.

Mitversichert sind auflerdem Haftpflichtansprii-

che wegen Sachschaden durch Abwasser aus

Ol-, Benzin- und Fettabscheidern;

des Versicherungsnehmers aus dem Besitz und

Betrieb folgender Anlagen auf dem eigenen Be-

triebsgrundstiick:

e Photovoltaikanlagen

Mitversichert ist die Einspeisung von elektri-
schem Strom in das Netz des ortlichen Ener-
gieversorgers.

Mitversichert ist — insoweit auch abweichend
von A1-1.1 — die gesetzliche Haftpflicht wegen

d

-

e
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Versorgungsstérungen gemal § 6 der Verord-
nung Uber Allgemeine Bedingungen fir die
Elektrizitatsversorgung von Tarifkunden
(AVBEItV) vom 21.06.1979 oder gemaR § 18
der Verordnung uber Allgemeine Bedingungen
fur den Netzanschluss und dessen Nutzung fir
die Elektrizitatsversorgung in Niederspannung
(Niederspannungsanschlussverordnung -
NAV) vom 01.11.2006.
Nicht versichert ist die direkte Versorgung von
Letztverbrauchern mit elektrischem Strom.
Fur Sach- und Vermdgensschaden durch Ver-
sorgungsstérungen betragt die Hochstersatz-
leistung innerhalb der Versicherungssumme fir
Sach- und Vermodgensschaden 100.000 Euro
je Versicherungsfall. Die Gesamtleistung fur al-
le Versicherungsféalle eines Versicherungsjah-
res betrdgt das Dreifache dieser Versiche-
rungssumme;

e Solaranlagen;

e Kleinwindanlagen an Land bis 10 Meter Ge-
samthohe;

o Blockheizkraftwerke bis 30 Kilowatt Gesamt-
leistung;

e Luft- und/oder Wasserwarmepumpen bis 30
Kilowatt Gesamtleistung.

Vertraglich iibernommene Haftpflicht

Versichert ist die vom Versicherungsnehmer durch
Vertrag Ubernommene gesetzliche Haftpflicht privat-
rechtlichen Inhalts des jeweiligen Vertragspartners,
wenn

a) die gesetzliche Haftpflicht vom Versicherungsneh-
mer als Mieter, Entleiher, Pachter oder Leasingneh-
mer vom jeweiligen Vertragspartner (Vermieter,
Verpéachter oder Leasinggeber) tibernommen wurde
in dieser Eigenschaft;

b) dies in der Branche des Versicherungsnehmers ub-
lich ist;

c) diese Vereinbarungen in Vertragen genormten In-

halts mit Behérden oder Korperschaften des offent-

lichen Rechts oder in sogenannten Gestattungs-
und Einstellvertragen enthalten sind;

die gesetzliche Haftpflicht von der Deutschen Bahn

AG gemal den Allgemeinen Bedingungen fur Pri-

vatgleisanschlisse (PAB) Ubernommen wurde,

nicht jedoch eine darliber hinaus zusatzlich verein-
barte Haftung.

Mitversichert ist auch die Haftpflicht wegen Wagen-

beschadigung, soweit es sich nicht um Be- und Ent-

ladeschaden handelt.

d

=

Abhandenkommen von Sachen

Schlissel
Versichert ist — in Erweiterung zu A1-3.1 — die ge-
setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
ausschliefllich wegen des Abhandenkommens
fremder mechanischer oder elektronischer
Schlissel fur Gebaude und Rdume (auch Gene-
ral-Hauptschlussel fur eine zentrale SchlieRanla-
ge), sofern sich diese Schllssel rechtmaRig im
Gewahrsam des Versicherungsnehmers befunden
haben. Auf diese Schaden finden die Bestimmun-
gen uber Sachschaden Anwendung.

Der Versicherungsschutz beschrankt sich auf ge-
setzliche Haftpflichtanspriiche wegen der Kosten
fur das notwendige Auswechseln oder Program-
mieren von Schldssern und SchlieBanlagen sowie
fur voribergehende Sicherungsmaflinahmen (Not-
schloss) und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen,
gerechnet ab dem Zeitpunkt, an dem der Verlust
des Schlissels festgestellt wurde.
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Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers wegen Schaden, die als
Folge eines versicherten Verlustes gemaR
A1-6.4.1.1 eintreten.

Die Versicherungssumme fir diese Schaden ist
innerhalb der Versicherungssumme fiir Sach- und
Vermdgensschaden je Versicherungsfall auf die
im Versicherungsschein bzw. der Pauschaldekla-
ration genannte Summe begrenzt.

Die Hochstersatzleistung fiir alle Versicherungs-
félle eines Versicherungsjahres betragt das Drei-
fache dieser Summe.
Sachen der Betriebsangehoérigen, Besucher und
Patienten
Versichert ist — in Erweiterung zu A1-3.1 — die ge-
setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus
dem Abhandenkommen von Sachen (einschlief3lich
Kraftfahrzeugen und Fahrréddern mit Zubehor) der
Betriebsangehorigen, Besucher und Patienten. Auf
diese Schaden finden die Bestimmungen liber Sach-
schaden Anwendung.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind
Schaden durch Abhandenkommen von

a) Geld sowie bargeldlosen Zahlungsmitteln,
b) Wertpapieren (einschlieRlich Sparbiichern),
c) Scheckheften,

d) Urkunden,

e) Schmuck,

f) anderen Wertsachen,

g) Schlisseln (der Versicherungsschutz hierfur rich-
tet sich nach A1-6.4.1).

Soweit Versicherungsschutz durch andere Versiche-
rungen des Versicherungsnehmers oder des Ge-
schadigten besteht (z. B. Einbruch-Diebstahl-, Kas-
koversicherung usw.), gehen diese Versicherungen
vor.

Akten, Plane und sonstige Unterlagen

Versichert ist — in Erweiterung zu A1-3.1 — die ge-
setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus
dem Abhandenkommen von Akten, Planen und
sonstigen Unterlagen, welche dem Versicherungs-
nehmer zur Ausibung seiner versicherten Tatigkeit
Uberlassen wurden.

Der Versicherungsschutz umfasst alle Kosten und
Aufwendungen, die dem Versicherungsnehmer beim
Ersatz oder der Wiederherstellung solcher Unterla-
gen entstehen. Sofern der Versicherungsnehmer die
Leistungen fiir den Ersatz oder die Wiederherstel-
lung selbst erbringt, werden die Kosten und Aufwen-
dungen ohne Wagnis und Gewinn Gbernommen.

Die Versicherungssumme fiur diese Schaden ist in-
nerhalb der Versicherungssumme fir Sach- und
Vermdgensschaden je Versicherungsfall auf die im
Versicherungsschein bzw. der Pauschaldeklaration
genannte Summe begrenzt. Sie stellt zugleich die
Hoéchstersatzleistung fur alle Versicherungsfélle ei-
nes Versicherungsjahres dar.

Abhandenkommen von Sachen wegen Stérung
einer vom Versicherungsnehmer installierten/ge-
warteten Alarmanlage

Versichert ist — abweichend von A1-3.2 — die gesetz-
liche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen
des Abhandenkommens von Sachen, das auf eine
Stoérung/ein Versagen einer vom Versicherungsneh-
mer installierten bzw. gewarteten Alarmanlage von
Gebauden und Containern zurlickzufiihren ist. Versi-
cherungsschutz wird nur gewahrt, wenn und soweit
nicht anderweitig Versicherungsschutz besteht (Sub-
sidiaritat).
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Die Versicherungssumme fiir diese Schéaden ist in-
nerhalb der Versicherungssumme fiir Sach- und
Vermdgensschaden je Versicherungsfall auf die im
Versicherungsschein bzw. der Pauschaldeklaration
genannte Summe begrenzt. Die Hochstersatzleis-
tung fur alle Versicherungsfalle eines Versiche-
rungsjahres betragt das Dreifache dieser Summe.

Versicherungsschutz fiir Kraftfahrzeuge

Nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge,

Kraftfahrzeug-Anhanger und Fahrrader
Versichert ist — abweichend von A1-7.14 — die ge-
setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
wegen Schaden durch das Halten und den Ge-
brauch ausschlieflich von folgenden nicht versi-
cherungspflichtigen Fahrzeugen:

a) nur auf nicht offentlichen Wegen und Platzen
verkehrende Kraftfahrzeuge ohne Riicksicht
auf eine bauartbedingte Hochstgeschwindig-
keit;

b) Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h bau-
artbedingter Hochstgeschwindigkeit;

c) Stapler mit nicht mehr als 20 km/h bauartbe-
dingter Hochstgeschwindigkeit;

d) selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht
mehr als 20 km/h bauartbedingter Hochstge-
schwindigkeit;

e) Kraftfahrzeug-Anhanger, die nicht zulassungs-
pflichtig sind oder nur auf nicht o&ffentlichen
Wegen und Platzen verkehren (soweit Versi-
cherungsschutz durch andere Versicherungen
besteht, geht dieser vor);

f) (Dienst-)Fahrrader, Lasten- und Nutzrader so-
wie Roller.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der
Uberlassung der in den Versicherungsschutz ein-
geschlossenen Arbeitsmaschinen und Gerate mit
und ohne Bedienungspersonal an Betriebsfremde.

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des

jeweiligen Mieters bzw. Entleihers.

Gebrauch fremder Kraftfahrzeuge — Non-Owner-
ship-Deckung

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem

Gebrauch fremder, gemieteter oder geliehener

Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhanger, Stapler

und selbstfahrender Arbeitsmaschinen im Inland,

in den Landern der Europaischen Union sowie in

Island, Liechtenstein, Norwegen, in der Schweiz

und im Vereinigten Konigreich anlasslich Dienst-

reisen und Dienstfahrten, wenn die Anspriiche ge-
gen

a) den Versicherungsnehmer gerichtet sind und
das Fahrzeug nicht auf den Versicherungsneh-
mer zugelassen und auch nicht Eigentum des
Versicherungsnehmers ist oder von ihm ge-
least wurde;

b) eine mitversicherte Person gerichtet sind und
das Fahrzeug weder auf den Versicherungs-
nehmer noch auf die in Anspruch genommene
Person zugelassen und auch nicht Eigentum
des Versicherungsnehmers oder dieser mitver-
sicherten Person ist oder von ihnen geleast
wurde.

Versicherungsschutz besteht nur insoweit, als

e die Versicherungssumme der Kraftfahrzeug-
Haftpflichtversicherung des fremden Fahrzeugs
nicht ausreicht oder

e der Versicherte durch eine bestehende Kraft-
fahrzeug-Haftpflichtversicherung nicht geschutzt
wird oder
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e der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer Re-
gress nimmt (ausgenommen vom Versiche-
rungsschutz bleiben jedoch Regressanspriiche
infolge einer Obliegenheitsverletzung) oder
keine Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung be-
steht, obwohl der in Anspruch genommene Ver-
sicherungsnehmer ohne Verschulden das Be-
stehen einer Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rung annehmen durfte oder
e der Fahrer oder Halter des Fahrzeuges einen
gesetzlichen Freistellungsanspruch gegen den
Versicherungsnehmer hat.

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtanspriiche des
Halters oder Eigentimers des schadenverursa-
chenden Fahrzeuges wegen Sach- und Vermo-
gensschaden. Ebenso bleiben ausgeschlossen
Haftpflichtanspriiche des Versicherungsnehmers
einer fur das schadenverursachende Fahrzeug
bestehenden Versicherung.

Gemeinsame Bestimmungen zu A1-6.5.1 und

A1-6.5.2

Fir die genannten Fahrzeuge gelten nicht die Aus-

schlisse gemall A1-8.1 (Erhéhungen und Erweite-

rungen) und A1-9.3 (Vorsorge).

Die genannten Fahrzeuge dirfen nur von einem be-
rechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter
Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen
des Verfiigungsberechtigten gebrauchen darf. Der
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafir zu sor-
gen, dass die Fahrzeuge nicht von einem unberech-
tigten Fahrer gebraucht werden.

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf 6f-
fentlichen Wegen oder Platzen nur mit der erforderli-
chen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungs-
nehmer ist verpflichtet, dafiir zu sorgen, dass das
Fahrzeug nur von einem Fahrer benutzt wird, der die
erforderliche Fahrerlaubnis hat.

Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Oblie-
genheiten verletzt, gilt B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Ver-
letzung von Obliegenheiten).
Schiaden an gemieteten und gepachteten Sachen
(Miet-/Pachtsachschéaden)
Miet-/Pachtsachschaden sind Schaden an fremden,
vom Versicherungsnehmer oder von seinen Bevoll-
machtigten oder Beauftragten gemieteten oder ge-
pachteten Sachen und alle sich daraus ergebenden
Vermdgensschaden.
Miet-/Pachtsachschdaden an Raumen, Gebduden
und Grundstiicksbestandteilen
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen Mietsachschaden und al-
len sich daraus ergebenden Vermdgensschaden
ausschlief3lich an

a) anlasslich von Dienst- und Geschéftsreisen ge-
mieteten Radumen in Gebauden;

b) zu betrieblichen oder beruflichen Zwecken ge-
mieteten oder gepachteten Gebduden, Raumen
und wesentlichen  Grundstlicksbestandteilen
(nicht jedoch an Einrichtungen, Produktionsanla-
gen und dergleichen) auRerhalb von Geschafts-
reisen.

Ausgeschlossen bleiben Schaden am Grund-
stlick selbst.

Mietsachschaden an gemietetem Mobiliar in Ho-
tels oder Pensionen anlasslich von Dienst- und
Geschaftsreisen

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen Mietsachschaden und al-
len sich daraus ergebenden Vermdgensschaden,
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die anlasslich von Dienst- und Geschéaftsreisen aus-
schlieRlich an gemietetem Mobiliar in Hotels oder
Pensionen entstehen.

Mietsachschiaden an beweglichen Sachen (ein-
schlieBlich Kraftfahrzeuge, Arbeitsmaschinen
und -gerate)

Versichert ist — abweichend von A1-7.14 und teilwei-
se abweichend von A1-7.5 — die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers wegen Schaden
ausschlief3lich an vom Versicherungsnehmer fiir ein-
zelne Tatigkeiten geliehenen, gemieteten oder Uber-
lassenen sonstigen beweglichen Sachen (ein-
schlieRlich Kraftfahrzeuge, Arbeitsmaschinen und -
gerate) Dritter, soweit diese Sachen nicht zur Be-
oder Verarbeitung ibernommen worden sind.

Der Versicherungsschutz besteht nur, soweit dieses
Risiko nicht im Rahmen anderer Versicherungen
des Versicherungsnehmers versichert ist.

Abschnitt A1 — Betriebs- und Berufshaftpflichtrisiko

mer oder ein Bevollméachtigter oder Beauftragter des
Versicherungsnehmers

a) an diesen Sachen tatig geworden ist (Bearbeitung,
Reparatur, Beférderung, Priifung oder dergleichen),

b) diese Sachen zur Durchfilhrung seiner Tatigkeiten
als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablageflache
oder dergleichen benutzt hat oder

c) Sachen beschadigt hat, die sich im unmittelbaren
Einwirkungsbereich der Tatigkeit befunden haben.
Sind zum Zeitpunkt der Tatigkeit offensichtlich not-
wendige Schutzvorkehrungen getroffen worden, um
diese Schaden zu vermeiden, liegt kein Tatigkeits-
schaden vor.

Bei unbeweglichen Sachen liegt ein solcher Tatigkeits-
schaden nur dann vor, wenn diese Sachen oder Teile
von ihnen unmittelbar von der Tatigkeit betroffen gewe-
sen, unmittelbar benutzt worden sind oder sich im un-
mittelbaren Einwirkungsbereich befunden haben.

Die Versicherungssumme fiir diese Schéden ist in- A1-6.7.1 Titigkeitsschiden an Land- und Wasserfahrzeu-

nerhalb der Versicherungssumme fir Sach- und gen und Containern

Vermdgensschaden je Versicherungsfall auf die im A1-6.7.1.1 Schaden an Land- und Wasserfahrzeugen und

Versicherungsschein bzw. der Pauschaldeklaration Containern

genanrlte Summe pegrenzt. I?'e Hpchstersat;lels- Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-

tung .fur alle \{erswherungsfalle enes Versiche- cherungsnehmers wegen Tatigkeitsschaden an

rungsjahres betragt das Dreifache dieser Summe. Land- und Wasserfahrzeugen sowie Containern

Von jedem Versicherungsfall hat der Versicherungs- ausschlieBlich, falls diese Schaden durch oder

nehmer 500 Euro selbst zu tragen (Selbstbehalt). beim Be- und Entladen entstanden sind. Fir

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Schaden an Containern besteht auch dann Versi-

Schaden an cherungsschutz, wenn diese beim Abheben von

e Geld sowie bargeldlosen Zahlungsmitteln, gderh I-}l(e_t_)en aduf I\_/s'n?j- oder V;/assel:(rfagrzelége

e Wertpapieren (einschlieRlich Sparbiichern), uﬁ:chntlrae:jneensoeﬁ[sta:lie?]ns;%m wecke des be-

Scheckheften '

® Urkund ’ Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind

* Srhun el?‘ Anspriiche wegen

e Schmuck,

e anderen Wertsachen e Schaden an Containern, wenn diese selbst Ge-

' genstand von Verkehrsvertragen (Fracht-, Spe-

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind — in ditions- oder Lagervertragen) sind;

Erganzung von A1-7.4 — auch Anspriiche von e Beschadigung der Ladung von Fahrzeugen und

a) Gesellschaftern des Versicherungsnehmers; Containern.

b) gesetzlichen Vertretern des Versicherungsneh- A1-6.7.1.2 Be- und Entladeschaden am Ladegut
mers und solchen Personen, die er zur Leitung Fiir Schaden am Ladequt beim oder durch Be-
oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes und Entladen besteht atg)’weichend von A1-6.7.1.1
oder eines Teiles desselben angestellt hat; insoweit Versicherungsschutz als o

und deren Angehdrigen gemafl A1-7.4 a) Absatz 2, . . . .

wenn sie mit diesen in hauslicher Gemeinschaft le- ° s:stli_na:gnlﬂgtmcm fur den Versicherungsnehmer

ben; i o ) .

c) Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer ¢ resn 2ﬁ2hrr]r:g:; urr;erhEtrzenLignf:ne \?:;.nglﬁhz'
oder seinen Gesellschaftern durch Kapital mehr- nl:ah?ner be r;d/older uerar\t/)e'tete Salchenubg -
heitlich verbunden sind und unter einer einheitli- nicht von |}'-1r:1j in seingm Auft:'ag oder fiir sezir\:\g
chen uhternehmerlschen Leitung stehen. . Rechnung von Dritten gelieferte Sachen handelt

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind An- oder

spriiche wegen ] ) L e der Transport der Ladung nicht vom Versiche-

a) Abnutzung, Verschlei? und tUbermaRiger Bean- rungsnehmer bzw. in seinem Auftrag oder fiir
spruchung; seine Rechnung von Dritten Gbernommen wurde.

b) Schaden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und A1-672 Titigkeitsschiden an Leitungen
Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elek- o
tro- und Gasgeraten 9 9 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
Der A hl 'It. icht sofern di Schad cherungsnehmers wegen Tatigkeitsschaden an Erd-
der hu;sc (;JSSEg' | nicht, SI? im 1ese SC aden leitungen (Kabel, unterirdische Kanéle, Wasserlei-

ure rand, Explosion, Lellungswasser oder tungen, Gasrohre und andere Leitungen) sowie Frei-
Abwasser entstanden sind; oder Oberleitungen

© Glassghaden, soweit sich der YerS|cherungsneh- A1-6.7.3  Tatigkeitsschdden an zur Verfiigung gestelltem
mer hiergegen besonders versichern kann, Fremdmaterial

und alle sich daraus ergebenden Vermogensscha- Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-

de"n. . . cherungsnehmers wegen Tatigkeitsschaden an ihm

Schéden durch Bearbeitung fremder Sachen (Té- zur Verfiigung gestelltem Fremdmaterial beim oder
tigkeitsschaden) infolge des Ein-, Auf- oder Zusammenbaus in oder
Tatigkeitsschaden sind Schaden an fremden Sachen mit anderen Sachen. Voraussetzung fiir den Versi-
und alle sich daraus ergebenden Vermdgensschaden cherungsschutz ist, dass sowohl der Ein-, Auf- oder
durch eine betriebliche oder berufliche Tatigkeit, die Zusammenbau, als auch der Eintritt des Tatigkeits-
dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsneh-
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schadens auferhalb des Betriebsgrundstiicks des

Versicherungsnehmers erfolgen.

A1-3.2 und A1-7.6 Absatz 1 finden insoweit keine

Anwendung.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind An-

spruche wegen

a) der Beschadigung von Sachen, die sich beim
Versicherungsnehmer zur Lohnbe- oder -verar-
beitung oder zur Reparatur befinden oder befun-

den haben;
b) Vermogensschaden, die sich aus diesen Tatig-
keitsschaden ergeben — insoweit abweichend

von A1-6.7 Satz 1.

Tatigkeitsschiaden an sonstigen Sachen
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen Tatigkeitsschaden an
sonstigen Sachen.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind
Anspriiche wegen der Beschadigung

a) der Ladung von Fahrzeugen und Containern,

die durch oder beim Be- und Entladen entstan-

den sind;

von fremden Kraftfahrzeugen und damit fest

verbundenen Teilen, die sich beim Versiche-

rungsnehmer zur Reparatur oder zu sonstigen

Zwecken

e auf seinem Betriebsgrundstiick oder

e aulerhalb seines Betriebsgrundstiicks in
seiner Verfiigungsgewalt

befinden oder befunden haben und alle sich

daraus ergebenden Vermdgensschaden.

von sonstigen Sachen, die sich beim Versiche-

rungsnehmer zur Lohnbe- oder -verarbeitung

e auf seinem Betriebsgrundstiick oder

e aulerhalb seines Betriebsgrundstiicks in
seiner Verfigungsgewalt

befinden oder befunden haben und alle sich

daraus ergebenden Vermdgensschaden.

Dieser Ausschluss gilt jedoch nur fiir solche

Schéaden, die bei dem unmittelbaren Bearbei-

tungsvorgang zur Erfillung des Vertrages ent-

standen sind.

Zum unmittelbaren Bearbeitungsvorgang zah-

len nicht mehr vor- oder nachgelagerte Tatig-

keiten, die der Erflllung dienen, z. B. Verpa-

ckung oder Lagerung der Sachen.

b

~

C

-~

Schaden im Ausland
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen im Ausland eintretender
Versicherungsfalle ausschlieRlich

a) aus Anlass von Geschaftsreisen oder aus der

Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Mes-

sen und Markten;

aus Arbeiten oder Leistungen im Inland oder eu-

ropaischen Ausland.

Versicherungsschutz gilt auch fir Versicherungs-

falle im aulereuropaischen Ausland. Dabei be-

steht jedoch kein Versicherungsschutz fir

e Schéaden in den USA/US-Territorien und Kana-
da oder

e in den USA/US-Territorien und Kanada geltend
gemachte Anspriiche;

durch Erzeugnisse, die ins Ausland gelangt sind,

ohne dass der Versicherungsnehmer dorthin ge-

liefert hat oder hat liefern lassen.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind

Versicherungsfalle in den USA, US-Territorien

oder Kanada durch Erzeugnisse, die im Zeitpunkt

(=]
-

O
-~
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ihrer Auslieferung durch den Versicherungsneh-
mer oder von ihm beauftragte Dritte ersichtlich fiir
eine Lieferung dorthin bestimmt waren.

Der Versicherungsschutz kann durch besondere
Vereinbarung und Nennung im Versicherungs-
schein fur derartige Versicherungsfalle in den
USA, US-Territorien oder Kanada erweitert wer-
den;

d) durch Erzeugnisse, die der Versicherungsneh-
mer ins europaische Ausland geliefert hat, hat
liefern lassen oder die dorthin gelangt sind.
Versicherungsschutz gilt auch fir Versicherungs-
falle durch Erzeugnisse, die der Versicherungs-
nehmer ins auflereuropaische Ausland geliefert
hat oder hat liefern lassen. Dabei besteht jedoch
kein Versicherungsschutz fiir
e Schaden in den USA/US-Territorien und Kana-

da oder
e in den USA/US-Territorien und Kanada geltend
gemachte Anspriliche.
Der Versicherungsschutz kann durch besondere
Vereinbarung und Nennung im Versicherungs-
schein fur derartige Versicherungsfalle in den
USA, US-Territorien oder Kanada erweitert wer-
den;

e) aus Arbeitsunfallen und Berufskrankheiten von
Personen, die vom Versicherungsnehmer im Aus-
land eingestellt oder dort mit der Durchfiihrung
von Arbeiten betraut worden sind, soweit diese
Arbeitsunfalle und Berufskrankheiten den Bestim-
mungen des Sozialgesetzbuchs VII unterliegen.
Dies gilt ausschlieBlich fur den Versicherungsneh-
mer und fir die in A1-2.1.1 genannten Personen.

Hinweis:

Falls im Ausland belegene Anlagen oder Betriebs-

statten (z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlas-

sungen, Lager) versichert werden sollen, bedarf es

einer besonderen Vereinbarung und Nennung im

Versicherungsschein.

Aufwendungen des Versicherers fiir Kosten der ge-

richtlichen und auflergerichtlichen Abwehr der von

einem Dritten geltend gemachten Anspriiche, insbe-
sondere Anwalts-, Sachverstandigen-, Zeugen- und

Gerichtskosten, werden — abweichend von A1-5.5 —

als Leistungen auf die Versicherungssumme ange-

rechnet.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro.

Soweit der Zahlungsort auBerhalb der Staaten, die

der Europaischen Wahrungsunion angehoren, liegt,

gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem

Zeitpunkt als erfillt, in dem der Euro-Betrag bei ei-

nem in der Europaischen Wahrungsunion gelegenen

Geldinstitut angewiesen ist.

Schiaden im Inland, die im Ausland geltend ge-
macht werden

Fir Anspriche aus inlandischen Versicherungsfallen,
die im Ausland geltend gemacht werden, gelten
A1-6.8.2 und A1-6.8.3.

Teilnahme an Arbeits- und Liefergemeinschaften
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus der Teilnahme an Arbeits- oder Lie-
fergemeinschaften. Dies gilt auch, wenn sich der Haft-
pflichtanspruch gegen die Arbeits- oder Liefergemein-
schaft selbst richtet.

Sind die Aufgaben nach Fachgebieten, Teilleistun-

gen oder Bauabschnitten aufgeteilt, besteht aus-

schliellich Versicherungsschutz fiir Schaden, die
der Versicherungsnehmer im Rahmen der von ihm

Ubernommenen Aufgabe verursacht hat.
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A1-6.10.3

A1-6.10.4

Sind die Aufgaben nicht im Sinne von A1-6.10.1 auf-
geteilt oder ist der schadenverursachende Partner
nicht zu ermitteln gilt:

a) Die Ersatzpflicht des Versicherers ist auf die
Quote beschrankt, welche der prozentualen Be-
teiligung des Versicherungsnehmers an der Ar-
beits- oder Liefergemeinschaft entspricht. Dabei
ist es unerheblich, welcher Partnerfirma die scha-
denverursachenden Personen oder Sachen (Ar-
beitsmaschinen,  Baugerate, = Baumaterialien
usw.) angehoren.

Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich
innerhalb der vereinbarten Versicherungssum-
men Uber A1-6.10.2 a) hinaus fir den Fall, dass
Uber das Vermogen eines Partners das Insol-
venzverfahren eroffnet oder die Eréffnung man-
gels Masse abgelehnt worden ist und fir diesen
Partner wegen Nichtzahlung seines Beitrags kein
Versicherungsschutz besteht. Ersetzt wird der
dem Versicherungsnehmer zugewachsene An-
teil, soweit fir ihn nach dem Ausscheiden des
Partners und der dadurch erforderlichen Ausein-
andersetzung ein Fehlbetrag verbleibt.

(=]
-~

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind An-

spriiche

a) wegen Schaden an den von den einzelnen Part-
nern in die Arbeitsgemeinschaft eingebrachten
oder von der Arbeitsgemeinschaft beschafften
Sachen und allen sich daraus ergebenden Ver-
mogensschaden, gleichglltig, von wem die
Schaden verursacht wurden;

b) der Partner der Arbeits- oder Liefergemeinschaft
untereinander sowie der Arbeits- oder Lieferge-
meinschaft gegen die Partner und umgekehrt.

Versicherungsschutz im Umfang von A1-6.10.1 bis
A1-6.10.3 besteht auch fir die Arbeits- oder Liefer-
gemeinschaft selbst.

A1-6.11 Schaden durch Strahlen

A1-6.11.1

A1-6.11.2

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen Schaden, die in unmittel-
barem oder mittelbarem Zusammenhang mit ener-
giereichen ionisierenden Strahlen stehen (z. B.
Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Rdéntgen-
strahlen), ausschlieBlich fiir

a) den deckungsvorsorgefreien Umgang mit radio-
aktiven Stoffen;

b) den Besitz und die Verwendung von Réntgenein-
richtungen, elektronischen Vermessungsgeraten
und Storstrahlern;

c) den Besitz und die Verwendung von sonstigen
Lasergeraten, die nicht der Deckungsvorsorge-
pflicht unterliegen.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ver-
sicherungsanspriiche aller Personen, die den Scha-
den dadurch verursachen, dass sie bewusst von
dem Strahlenschutz dienenden Gesetzen, Verord-
nungen, behdrdlichen Verfigungen oder Anordnun-
gen abweichen.

A1-2.4 findet keine Anwendung.

A1-6.12 Vermogensschidden

A1-6.12.1

HG 2902-A1

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen Vermogensschaden, die
weder durch Personen- noch durch Sachschaden
entstanden sind.

Mitversichert sind auch Vermoégensschaden durch
vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag
oder fir seine Rechnung von Dritten) hergestellte
oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder
sonstige Leistungen. Die Versicherungssumme da-
fur ist innerhalb der Versicherungssumme fiir Sach-
schaden bzw. fiir sonstige Schaden (Sach- und Ver-
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mogensschaden) je Versicherungsfall auf die im
Versicherungsschein bzw. der Pauschaldeklaration
genannte Summe begrenzt. Der Versicherungsneh-
mer hat von jedem Schaden 2.500 Euro selbst zu
tragen (Selbstbehalt). Diese Deckungserweiterung
findet keine Anwendung, wenn Versicherungsschutz
Uber eine andere Versicherung beantragt werden
kann (z. B. Cyberrisiken, erweiterte Produkthaft-
pflicht, Ruckrufkosten) oder die Risiken der De-
ckungsvorsorgepflicht unterliegen.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind An-
spriche wegen Vermdgensschaden

a) aus planender, beratender, bau- oder montage-
leitender, prifender oder gutachterlicher Tatig-
keit;

b) aus Ratschlagen, Empfehlungen oder Weisun-
gen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

c) aus Vermittlungsgeschaften aller Art;

d) aus Auskunftserteilung, Ubersetzung;

e) aus Reiseveranstaltungen;

f) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grund-
stlicks-, Leasing- oder ahnlichen wirtschaftlichen
Geschaften, aus Zahlungsvorgangen aller Art,
aus Kassenflihrung sowie aus Untreue oder Un-
terschlagung;

g) aus
e Rationalisierung und Automatisierung,

e Datenerfassung, -speicherung, -sicherung,
-wiederherstellung,

e Austausch, Ubermittlung, Bereitstellung elek-
tronischer Daten;

h) aus der Verletzung von Personlichkeitsrechten
und Namensrechten, gewerblichen Schutzrech-
ten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder
Wettbewerbsrechts;

i) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen,
Vor- und Kostenanschlagen;

j) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tatigkeit als
ehemalige oder gegenwartige Mitglieder von Vor-
stand, Geschaftsfuhrung, Aufsichtsrat, Beirat
oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Auf-
sichtsgremien/Organe im Zusammenhang ste-
hen;

k) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen
oder behordlichen Vorschriften, von Anweisun-
gen oder Bedingungen des Auftraggebers oder
aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;

1) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch
z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen.

Energie- und Wassermehraufwand

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen Vermoégensschaden aus
einem erhohten Energie- oder Wasserverbrauch auf-
grund vom Versicherungsnehmer mangelhaft er-
brachter Installations-, Reparatur- oder Wartungsar-
beiten.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind An-
spriiche infolge der Unwirksamkeit von Energiespar-
mafRnahmen.

Der Versicherer verzichtet insoweit auf den Einwand
des Abhandenkommens und des Erflllungsan-
spruchs.

Vermogensschaden durch das Ausléosen von
Fehlalarm

Versichert ist — abweichend von A1-3.1 und
A1-6.12.2 — die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Vermogensschaden durch
versehentlich ausgeldsten Alarm bei Dritten (z. B.
Einsatzkosten von Feuerwehr-, Wach- und Sicher-
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heitsdiensten), auch soweit es sich um o6ffentlich-
rechtliche Anspriiche handelt.

Die Hochstersatzleistung ist innerhalb der Versiche-
rungssumme fir Sachschaden bzw. fir sonstige
Schaden (Sach- und Vermdgensschaden) je Versi-
cherungsfall auf die im Versicherungsschein bzw. in
der Pauschaldeklaration genannte Versicherungs-
summe begrenzt.

Die Gesamtleistung fiir alle Versicherungsfalle eines
Versicherungsjahres betragt das Dreifache dieser
Versicherungssumme.
Vermogensschiaden aus nebenberuflicher Gut-
achtertitigkeit und Energiesparberatung
Nebenberufliche Gutachter- und Sachverstandi-
gentatigkeit von Handwerksmeistern
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen Vermégensschaden aus
der gelegentlichen Tatigkeit als Gutachter und
Sachverstandiger, sofern diese Tatigkeit im eige-
nen Fachbereich ausgetibt wird.
Versichert sind ausschlieRlich folgende Téatigkei-
ten:

e gutachterliche Beurteilung bestehender Verhalt-
nisse als Privatgutachter (z. B. Bewertungen,
Beschaffenheits- und Eigenschaftsuntersuchun-
gen, Schadenermittlungen, gutachterliche Stel-
lungnahme zu behaupteten Mangeln und Feh-
lern);

e Tatigkeit als Gerichtsgutachter, Schiedsgutach-
ter, Schiedsrichter oder Sachverstandiger eines
Schiedsgerichts;

e Erstellung von Sanierungs- und Projektierungs-
gutachten, sofern sich diese auf Objekte bezie-
hen, die vom Versicherungsnehmer selbst sa-
niert oder ausgefihrt werden. Nicht versichert
bleiben Anspriche wegen Schaden und/oder
Mangel an diesen Objekten und daraus resultie-
rende Vermdgensfolgeschaden wie entgange-
ner Gewinn, Mietausfall, Betriebsunterbrechung,
Unbenutzbarkeit, Verdienstausfall usw.;

o Wertermittlungen.

Nicht versichert ist die Erstellung von Sanierungs-
und Projektierungsgutachten fir Objekte, die vom
Versicherungsnehmer nicht selbst saniert oder
ausgefuhrt werden.

Die Hoéchstersatzleistung ist innerhalb der Versi-
cherungssumme fiir Sachschaden bzw. fiir sonsti-
ge Schaden (Sach- und Vermdgensschaden) je
Versicherungsfall auf die im Versicherungsschein
bzw. in der Pauschaldeklaration genannte Versi-
cherungssumme begrenzt.

Die Gesamtleistung fiir alle Versicherungsfalle ei-
nes Versicherungsjahres betréagt das Dreifache
dieser Versicherungssumme.

Nebenberufliche Energiesparberatung und Aus-
stellung von Energieausweisen

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als

e berechtigter Energieberater und Aussteller von
Energieausweisen nach dem Geb&udeenergie-
gesetz (GEQG),

e staatlich anerkannter bzw. zugelassener Ener-
gieberater (z. B. HWK, IHK, BAFA),

e zugelassener oder zertifizierter Aussteller von
Energieausweisen

wegen Vermogensschaden, die aus der Durchfiih-
rung von Energiesparberatungen (z. B. Vor-Ort-
Beratung zur Energieeinsparung) und der Erstel-
lung von Energieausweisen sowie der Abgabe
von Empfehlungen fir die Verbesserung der En-
ergieeffizienz (Modernisierungsempfehlungen)
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nach dem GEG sowie bei Nicht-Wohngebauden
gemaf DIN V 18599 resultieren.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht fur Be-
ratungsleistungen hinsichtlich der Steigerung der
Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit auch unter
Bericksichtigung des Einsatzes erneuerbarer En-
ergien (Energie-Contracting).
Die Hoéchstersatzleistung ist innerhalb der Versi-
cherungssumme fur Sachschaden bzw. flr sonsti-
ge Schaden (Sach- und Vermdgensschaden) je
Versicherungsfall auf die im Versicherungsschein
bzw. in der Pauschaldeklaration genannte Versi-
cherungssumme begrenzt.
Die Gesamtleistung fiir alle Versicherungsfalle ei-
nes Versicherungsjahres betragt das Dreifache
dieser Versicherungssumme.
Vermogensschaden aus dem Verlust von Daten
Versichert sind Vermdgensschaden aus dem Verlust
von Daten beim Auftraggeber.

A1-6.13 Schaden durch Verletzung von Datenschutzgeset-
zen sowie durch Ubertragung elektronischer Daten

A1-6.13.1

A1-6.13.2
A1-6.13.2.1

-A1 05/2023 d 12 von 26

Verletzung von Datenschutzgesetzen

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen Schaden — auch Vermo-
gensschaden, die weder durch Personen- noch
durch Sachschaden entstanden sind, sowie immate-
rielle Schaden — aus der Verletzung von Daten-
schutzgesetzen durch Verarbeitung personenbezo-
gener Daten.

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automati-
sierter Verfahren ausgeflihrte Vorgang oder jede sol-
che Vorgangsreihe im Zusammenhang mit perso-
nenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfas-
sen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung,
die Anpassung oder Veranderung, das Auslesen,
das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung
durch Ubermittlung, Verbreitung oder eine andere
Form der Bereitstellung, der Abgleich oder die Ver-
knupfung, die Einschrankung, das Léschen oder die
Vernichtung.
Versichert sind gesetzliche Haftpflichtanspriiche we-
gen Vermdgensschaden, die weder durch Perso-
nen- noch durch Sachschaden entstanden sind, so-
wie wegen immaterieller Schaden von Versicherten
(Versicherungsnehmer oder mitversicherte Perso-
nen) untereinander. Der Ausschluss in A1-7.3 findet
insoweit keine Anwendung.
Die Ausschllsse in A1-7.9 und A1-7.26 finden keine
Anwendung.
Ubertragung elektronischer Daten
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen Schaden — auch Tatig-
keitsschaden und Vermdgensschaden, die weder
durch Personen- noch durch Sachschaden ent-
standen sind — aus dem Austausch, der Ubermitt-
lung und der Bereitstellung elektronischer Daten
(z. B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datentra-
ger) ausschlieBlich aus

a) der Loschung, Unterdriickung, Unbrauchbar-
machung oder Veranderung von Daten (Da-
tenveranderung) bei Dritten durch Computer-
Viren und/oder andere Schadprogramme;

b) der Datenveranderung aus sonstigen Griinden
sowie der Nichterfassung und fehlerhaften
Speicherung von Daten bei Dritten und zwar
wegen

e sich daraus ergebender Personen- und
Sachschaden, nicht jedoch weiterer Daten-
veranderungen sowie
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o der Kosten zur Wiederherstellung der veran-
derten Daten bzw. Erfassung/korrekten Spei-
cherung nicht oder fehlerhaft erfasster Da-
ten;

c) der Stérung des Zugangs Dritter zum elektroni-
schen Datenaustausch;

d) der Verletzung von Persodnlichkeits- und Na-
mensrechten, insoweit besteht auch Versiche-
rungsschutz fur immaterielle Schaden, nicht je-
doch aus der Verletzung von Urheberrechten.
Der Versicherer ersetzt auch

e Gerichts- und Anwaltskosten eines Verfah-
rens, mit dem der Erlass einer einstweiligen
Verfligung gegen den Versicherungsnehmer
begehrt wird, auch wenn es sich um Anspri-
che auf Unterlassung oder Widerruf handelt;

e Gerichts- und Anwaltskosten einer Unterlas-
sungs- oder Widerrufsklage gegen den Ver-
sicherungsnehmer.

Fir a) bis c) qilt:

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafiir zu
sorgen, dass seine auszutauschenden, zu Uber-
mittelnden, bereitgestellten Daten durch Sicher-
heitsmaflnahmen und/oder -techniken (z. B. Vi-
renscanner, Firewall) gesichert oder gepruft wer-
den bzw. worden sind, die dem Stand der Technik
entsprechen. Diese Maflnahmen koénnen auch
durch Dritte erfolgen.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Oblie-
genheit, gilt B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Verletzung
von Obliegenheiten).

Fir a) bis d) gilt:

Die Ausschlisse in A1-7.9 und A1-7.26 finden kei-
ne Anwendung.

Ausschlisse

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind
a) Anspriche, die im Zusammenhang stehen mit

e massenhaft versandten, vom Empfanger un-
gewollten elektronisch Ubertragenen Infor-
mationen (z. B. Spamming),

e Dateien (z. B. Cookies), mit denen wider-
rechtlich bestimmte Informationen Gber Inter-
net-Nutzer gesammelt werden kénnen;

b) Anspriiche wegen Schaden, die von Unterneh-
men, die mit dem Versicherungsnehmer oder
seinen Gesellschaftern durch Kapital mehrheit-
lich verbunden sind oder unter einer einheitli-
chen Leitung stehen, geltend gemacht werden;
Versicherungsanspriiche aller Personen, die
den Schaden durch bewusstes Abweichen von
gesetzlichen oder behordlichen Vorschriften
sowie von schriftlichen Anweisungen oder Be-
dingungen des Auftraggebers oder durch
sonstige bewusste Pflichtverletzungen herbei-
gefihrt haben.

A1-2.4 findet keine Anwendung;

Anspriche wegen der Verletzung von Daten-
schutzgesetzen durch Verarbeitung personen-
bezogener Daten. Der Versicherungsschutz
hierfir richtet sich nach A1-6.13.1.

Nicht versicherte Tatigkeiten und Leistungen

Kein Versicherungsschutz besteht fiir folgende Ta-

tigkeiten oder Leistungen:

a) IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einwei-
sung, -Schulung;

b) Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung,
-Pflege;

c) Netzwerkplanung, -installation, -integration, -be-
trieb, -wartung, -pflege;
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d) Bereithalten fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-,
Full-Service-Providing;

e) Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken;

f) Betrieb von Telekommunikationsnetzen.

Serienschéden

Mehrere wahrend der Wirksamkeit des Vertrages
eintretende Versicherungsfélle gelten als ein Versi-
cherungsfall (Serienschaden), der im Zeitpunkt des
ersten dieser Versicherungsfalle eingetreten ist,
wenn diese

o auf derselben Ursache,

e auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere
sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder

e auf dem Austausch, der Ubermittlung und Bereit-
stellung elektronischer Daten mit gleichen Man-
geln

beruhen.

A1-5.3 findet keine Anwendung.

Schéden im Ausland

Versicherungsschutz besteht fiir Versicherungsfélle
im Ausland ausschlieBlich soweit die Anspriiche in
europaischen Staaten und nach deren Recht gel-
tend gemacht werden.

Aufwendungen des Versicherers fiir Kosten der ge-
richtlichen und auf3ergerichtlichen Abwehr der von
einem Dritten geltend gemachten Anspriiche, insbe-
sondere Anwalts-, Sachverstandigen-, Zeugen- und
Gerichtskosten, werden — abweichend von A1-5.5 —
als Leistungen auf die Versicherungssumme ange-
rechnet.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro.
Soweit der Zahlungsort auBerhalb der Staaten, die
der Europaischen Wahrungsunion angehdéren, liegt,
gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem
Zeitpunkt als erfillt, in dem der Euro-Betrag bei ei-
nem in der Europaischen Wahrungsunion gelegenen
Geldinstitut angewiesen ist.

A1-6.8 findet keine Anwendung.
Versicherungssumme

Personen-, Sach- und Vermoégensschaden sind im
Rahmen der vertraglich vereinbarten Versicherungs-
summe versichert.

Fir immaterielle Schaden betragt die Versiche-
rungssumme je Versicherungsfall 1.000.000 Euro.
Dies stellt zugleich die HOchstersatzleistung fir alle
Versicherungsfélle eines Versicherungsjahres dar.
Es erfolgt eine Anrechnung auf die Versicherungs-
summe je Versicherungsfall sowie auf die Jahres-
héchstersatzleistung fiir Sachschaden.

Geothermie

Eine Geothermie-Anlage ist eine Anlage, in der Erd-

warme dem Untergrund entnommen wird. Alle oberirdi-

schen Anlagenteile gehéren nicht zu der Geothermie-

Anlage im Sinne dieser Bedingungen.

Satz 1 und Satz 2 gelten gleichermafen fiir Flachen-

geothermie und Geothermie mittels Bohrung.
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen Schaden ausschlieRlich im
Zusammenhang mit

a) Flachengeothermie-Anlagen (z. B. Erdkollekto-
ren, Erdwarmekorbe),

b) Herstellung und Lieferung von Teilen fur Geo-
thermie-Anlagen.

Falls Geothermie-Anlagen, die mittels Bohrung er-
richtet werden oder wurden, versichert werden sol-
len, kann der Versicherungsschutz durch besondere
Vereinbarung und Nennung im Versicherungsschein
oder in seinen Nachtragen erweitert werden.
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Die folgenden Ausschlisse finden keine Anwen-
dung:

a) A1-7.12 (Senkungen, Erdrutschungen, Uber-
schwemmungen),

b) A1-7.13 (Bergschaden, Schaden beim Bergbau-
betrieb).

Abbruch- und EinreiBarbeiten, Sprengungen
Versichert sind gesetzliche Haftpflichtanspriiche gegen
den Versicherungsnehmer wegen Abbruch- und Ein-
reiBarbeiten an Bauwerken sowie wegen Sprengun-
gen.

Abweichend von A1-7.24 sind bei Abbruch- und Ein-
reiRarbeiten auch Sachschaden und sich daraus erge-
bende Vermdgensschaden mitversichert, die in einem
Umkreis entstehen, dessen Radius der Héhe des ein-
zureiRenden Bauwerks entspricht.

Diese Regelung gilt jedoch nicht fiir reine Abbruchbe-
triebe.

Schiaden durch Abwiésser und allméhliche Einwir-
kung

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Beschadigungen, die durch
Rauch, RuB, Dampfe, Abwasser, Niederschlage,
Schwammbildung oder allmahliches Eindringen von
Feuchtigkeit entstehen.

Zu den mitversicherten Abwassern gehdéren auch

héusliche Abwasser und Abwasser aus dem Ruickstau

des StralRenkanals.

Schéaden durch Asbest
Versichert ist — abweichend von A1-7.7 — die gesetz-
liche Haftpflicht wegen Personen-, Sach- und Ver-
maogensschaden, die auf Asbest, asbesthaltige Sub-
stanzen oder Erzeugnisse zurtickzufiihren sind.
Als Versicherungsfall gilt abweichend von A1-3.1 die
erstmalige Geltendmachung eines gesetzlichen
Haftpflichtanspruches privatrechtlichen Inhalts ge-
gen den Versicherungsnehmer oder eine mitversi-
cherte Person durch Dritte wéhrend der Dauer des
Versicherungsvertrages.
Ein Haftpflichtanspruch ist geltend gemacht, wenn
gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitversi-
cherte Person ein Anspruch schriftlich erhoben wird
oder ein Dritter dem Versicherungsnehmer schriftlich
mitteilt, einen Anspruch gegen diese zu haben.
VVom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind An-
spriiche wegen Personenschaden infolge von Ar-
beitsunfallen und Berufskrankheiten gemaR §§ 110,
106 Abs.1 Satz 1 SGB VIl in Verbindung mit §§ 105,
104 SGB VII oder gleichartigen Bestimmungen an-
derer Lander.
Die Versicherungssumme fiir diese Schaden ist in-
nerhalb der Versicherungssumme flur Personen-,
Sach- und Vermdgensschaden je Versicherungsfall
auf die im Versicherungsschein bzw. der Pauschal-
deklaration genannte Summe begrenzt. Diese Sum-
me stellt ebenfalls die Hochstersatzleistung fur alle
Versicherungsfalle eines Versicherungsjahres dar.

Von jedem Versicherungsfall hat der Versicherungs-
nehmer 500 Euro selbst zu tragen (Selbstbehalt).
Arbeitnehmeriiberlassung

Versichert ist entsprechend der Betriebsbeschrei-
bung und im Rahmen dieses Vertrages die gesetzli-
che Haftpflicht des Versicherungsnehmers als
Dienstleistungsunternehmen aus der erlaubten ge-
werblichen Uberlassung von Arbeitskraften an Dritte
gemal § 1 und § 2 des Arbeitnehmeriberlassungs-
gesetzes (AUG), wenn wegen eines etwaigen Aus-
wahlverschuldens Haftpflichtanspriiche geltend ge-
macht werden. Die Kenntnis von der Nichteignung
einer Leiharbeitskraft fiir eine vom Entleiher angefor-
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derte Arbeitsleistung wird in Erweiterung zu A1-7.2
dem Vorsatz gleichgestellt.

Mitversichert ist die personliche gesetzliche Haft-
pflicht der Uberlassenen Arbeitskrafte fiir Schaden,
die sie bei im Interesse des Entleihers ausgeflhrten
dienstlichen Verrichtungen verursachen.

Erlangt die Uberlassene Arbeitskraft Versicherungs-
schutz aus der Betriebshaftpflichtversicherung des
Entleihers, so entfallt der Versicherungsschutz aus
diesem Vertrag vollstandig (sogenannte subsidiare
Deckung).

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben
Anspruche

e des Entleihers gegenuber den Uberlassenen Ar-
beitskraften;

e wegen Schaden an Sachen, die sich im Eigentum
oder Besitz des Entleihers befinden;

e aus Schaden an Anlagen und Anlagenteilen, die
von Leiharbeitskraften im Rahmen ihrer Tatigkei-
ten fir den Entleiher geplant oder konstruiert wor-
den sind oder fir die sie die Bauleitung ausiliben;

e aus Personenschaden, bei denen es sich um Ar-
beitsunfalle und Berufskrankheiten im Betrieb des
Entleihers gemal dem Sozialgesetzbuch Teil VII
handelt.

Der Versicherungsschutz erlischt unbeschadet sons-
tiger Fristen in jedem Fall mit der Rucknahme oder
dem Widerruf der Erlaubnis zur Arbeitnehmertber-
lassung (§ 4 und § 5 AUG).
Gelegentliche Uberlassung von Geriisten
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der gele-
gentlichen auch entgeltlichen Uberlassung von Geriis-
ten an Dritte. Voraussetzung ist, dass die Uberlassung
vor oder nach einem Auftrag des Versicherungsneh-
mers erfolgt.
Diese Regelung gilt jedoch nicht fiir Betriebe des Ge-
ristbaus bzw. Gerustverleihs.
Mangelbeseitigungsnebenkosten
Versichert sind Anspriiche gegen den Versicherungs-
nehmer wegen Sachschaden, die als Folge eines man-
gelhaften Werkes auftreten. Versichert sind insoweit
auch die Kosten, die erforderlich sind, um die mangel-
hafte Werkleistung zum Zwecke der Schadenbeseiti-
gung zuganglich zu machen und um nach erfolgter
Nachbesserung den vorherigen Zustand wiederherzu-
stellen.

Kein Versicherungsschutz besteht insofern fir Kosten,
die aufgewendet werden

e ausschliellich zur Nachbesserung, ohne dass ein
Folgeschaden eingetreten ist oder

e zur Beseitigung des Mangels an der Werkleistung
selbst.

Nicht versichert sind diese Kosten, wenn sie nur zur
Nachbesserung aufgewendet werden, ohne dass ein
Folgeschaden auflerhalb des dem Versicherungsneh-
mer vertraglich obliegenden Leistungsumfangs einge-
treten ist.
Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrzahl von Ge-
werken (z. B. Sanitérarbeiten und Dachdeckerarbeiten)
vertraglich Ubernommen, setzt der Versicherungs-
schutz einen Folgeschaden aulRerhalb der Gesamtheit
dieser Gewerke voraus.
Nachbesserungsbegleitschdaden
Versichert sind — in teilweiser Abweichung von
A1-3.2 und A1-7.6 — gesetzliche Aufwendungs- und
Schadensersatzanspriiche Dritter wegen Kosten, die
als Folge von Schaden und Mangeln an den vom
Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder
fur seine Rechnung von Dritten) hergestellten oder
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gelieferten Arbeiten oder Sachen im Zusammen-
hang mit Nachbesserungsarbeiten entstehen. Dies
gilt auch fir Schaden und Mangel an Leistungen des
Versicherungsnehmers, die auf zugekaufte und ein-
gebaute mangelhafte Erzeugnisse Dritter zurlickzu-
fihren sind.

Als Schadenereignis gilt — abweichend von A1-3.1 —
der Zeitpunkt, in dem die Arbeiten, die spater zu
Nachbesserungsarbeiten  fiihren, abgeschlossen
sind.

Der Versicherungsschutz umfasst ausschlieRlich
den Ersatz folgender Kosten:

e Aufsuchen und Freilegen von Schaden und Man-
geln gemal Absatz 1 (z. B. Grabearbeiten, Abrei-
Ren von Tapeten, Aufschlagen von Wanden, Flie-
sen, Boden);

e Wiederherstellen des Zustandes der freigelegten
Stellen, der bestehen wiirde, wenn die unter Ab-
satz 1 genannten Schaden und Mangel nicht auf-
getreten waren (z. B. Verfillen, Vermauern, Ver-
putzen einschlieRlich Maler-, Tapezier- und Flie-
senlegearbeiten).

Mitversichert sind Schaden an Arbeiten/Sachen, die
der Versicherungsnehmer urspriinglich hergestellt
oder geliefert hat oder in seinem Auftrag oder fiir
seine Rechnung hat herstellen oder liefern lassen
und die zur Durchfliihrung der Nachbesserungsarbei-
ten beschadigt werden missen, sofern es sich nicht
um die nachzubessernden mangelhaften Sachen/Ar-
beiten selbst handelt. Der Versicherungsschutz um-
fasst auch die Kosten einer notwendigen Demonta-
ge von vom Versicherungsnehmer gelieferten Arbei-
ten/Sachen, ohne einen Sachsubstanzschaden.
Mitversichert sind Schadensersatzanspriiche durch
den Nutzungsausfall der von den Nachbesserungs-
arbeiten betroffenen Gebauden, R&umen und
Grundstlicken (z. B. durch Betriebsunterbrechung
und Produktionsausfall oder durch die notwendige
Raumung einer Wohnung).

Kein Versicherungsschutz besteht,

e wenn der Nachbesserungsanspruch seitens des
Auftraggebers nach Ablauf der Verjahrungsfrist
gemal § 634a BGB bzw. § 13 Nummer 4 VOB/B
geltend gemacht wird. Dies gilt auch dann, wenn
eine abweichende Verjahrungsfrist mit dem Auf-
traggeber vereinbart ist,

e fiir sonstige Kosten, insbesondere fiir die Beseiti-
gung unmittelbarer Schaden und Mangel an den
hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sa-
chen;

e fur die Nachlieferung einschlief3lich Transportkos-
ten.

Fir Schaden im Sinne von A1-6.21.1 besteht Versi-
cherungsschutz im Rahmen der fir Sach- und Ver-
mogensschaden vereinbarten Versicherungssum-
me.

Die Versicherungssumme fur Schaden an der eige-
nen Leistung im Sinne von A1-6.21.2 sowie fur
Schaden durch den Nutzungsausfall im Sinne von
A1-6.21.3 ist innerhalb der Versicherungssumme fir
Sach- und Vermdgensschaden je Versicherungsfall
auf die im Versicherungsschein bzw. der Pauschal-
deklaration genannte Summe begrenzt. Die Hochs-
tersatzleistung fur alle Versicherungsfalle eines Ver-
sicherungsjahres betragt das Dreifache dieser Sum-
me.

Von jedem Versicherungsfall hat der Versicherungs-
nehmer 250 Euro selbst zu tragen (Selbstbehalt).

A1-6.22 Aktive Werklohn-, Kaufpreis- und Mietentgeltklage

A1-6.22.1

HG 2902-A1

Versichert sind — ergdnzend zu A1-4 — die gesetzlich
vorgesehenen Prozesskosten fiir die gerichtliche
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Durchsetzung von Werklohn-, Kaufpreis- oder Miet-
entgeltforderungen des Versicherungsnehmers ge-
gen seinen Vertragspartner, soweit:

e der Vertragspartner des Versicherungsnehmers
aufgrund eines behaupteten Haftpflichtanspruchs,
der unter den Versicherungsschutz dieses Vertra-
ges fallen wirde, die Aufrechnung eigener Scha-
denersatzanspriiche gegen die Werklohn-, Kauf-
preis- oder Mietentgeltforderung erklart hat und
die Werklohn-, Kaufpreis- oder Mietentgeltforde-
rung in voller Héhe berechtigt, d. h. unstreitig und
fallig ist. Der Nachweis obliegt dem Versiche-
rungsnehmer. Dies gilt nicht, wenn der Vertrags-
partner Vertragserfullungs- oder Mangelanspriche
geltend macht.

Der Versicherer tragt die Kosten im Verhaltnis des
Schadensersatzanspruchs zur geltend gemachten
Werklohn-, Kaufpreis- oder Mietentgeltforderung.
Der Versicherungsschutz fir die Kosten der Werk-
lohn-, Kaufpreis- und Mietentgeltklage entfallt rick-
wirkend, wenn rechtsverbindlich festgestellt wird,
dass die Werklohn-, Kaufpreis- oder Mietentgeltfor-
derung ganz oder teilweise aus anderen als in
A1-6.22.1 genannten Grinden unbegrindet ist.
Endet das Verfahren mit einem Vergleich, so tragt
der Versicherer die Prozesskosten anteilig in Hohe
der Vergleichsquote, sofern der Versicherer seine
Zustimmung zu dem Vergleich erklart hat.
Hinsichtlich der Prozessfiihrungsbefugnis gilt A1-4.2
entsprechend.
Schaden durch Medienverluste
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Austretens oder Verlustes von
Flussigkeit oder Gasen im Zusammenhang mit dem
Ablesen von Zahlern sowie aus der Herstellung, Liefe-
rung, Montage, Instandhaltung oder Wartung von Anla-
gen oder Behaltern. Auf diese Schaden finden die Be-
stimmungen Uber Sachschaden Anwendung.

Ersetzt wird ausschliellich der Wiederbeschaffungs-
wert der abhanden gekommenen Flissigkeiten oder
Gase (Medienverluste) am Tag des Schadens.
Fehlerhafte Einweisung von fremden Kraftfahrzeu-
gen (z. B. Autokréane, LKW)

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Scha-
den, die durch fremde Kraftfahrzeuge oder Kraftfahr-
zeuganhanger entstanden sind, weil sie vom Versiche-
rungsnehmer oder einer mitversicherten Person fehler-
haft eingewiesen wurden.

Keine fremden Kraftfahrzeuge im Sinne dieser Bestim-
mung sind Kraftfahrzeuge,

e deren Halter oder Eigentimer der Versicherungs-
nehmer oder eine mitversicherte Person ist;

e die der Versicherungsnehmer gemietet, geliehen
oder geleast hat;

e die zum Schadenzeitpunkt vom Versicherungsneh-
mer oder einer mitversicherten Person gelenkt bzw.
bedient wurden.

Sind die Schaden an den fremden Kraftfahrzeugen
durch Be- und Entladen entstanden, richtet sich der
Versicherungsschutz ausschlieRlich nach A1-6.7.1.
Von der Versicherung ausgeschlossen bleiben Anspru-
che wegen Schaden an Sachen, soweit diese Sachen
zu den durch den Versicherungsnehmer vertragsge-
maR zu erbringenden Leistungen gehdren.
Altélentsorgungskosten
Gegenstand der Versicherung
Versicherungsschutz besteht — teilweise abwei-
chend von A1-3.1 und A1-3.3 — fir Schaden, die aus
der Lieferung von nicht aufarbeitbaren, gebrauchten
Verbrennungsmotoren- oder Getriebeblen aus dem
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Kfz-Bereich (Altdl) an ein Unternehmen der Altol-
sammlung (Sammler) resultieren.

Umfang der Versicherung

Versichert sind Schaden, die darauf zurlickzufiihren
sind, dass die Ladung des Fahrzeugs des Sammlers
(Sammelfahrzeug) durch abgegebene Altdle (im Sin-
ne von A1-6.25.1) des Versicherungsnehmers so
verunreinigt (kontaminiert) wird, dass die Wiederauf-
arbeitung unzulassig ist.

Dies ist dann der Fall, wenn die Ladung im Sammel-
fahrzeug héhere als die in § 3 Absatz 1 Satz 1 Alt6l-
verordnung (Alt6lV) festgelegten Grenzwerte auf-
weist.

Ersatzleistung

Ersetzt werden die Mehrkosten, die von dem Samm-
ler aufgewendet werden missen, um den verunrei-
nigten Inhalt des Sammelfahrzeugs als Sondermdill
zu entsorgen (Altdlentsorgungskosten).

Mehrkosten in diesem Sinne sind Analysekosten,
Transportkosten zur Sonderentsorgungsstelle und
die Kosten fir die durchzufiihrende Sonderentsor-
gung. Kein Versicherungsschutz besteht fiir Folge-
schaden wie z. B. Betriebsunterbrechung oder Pro-
duktionsausfall.

Ausschliisse

a) Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf
im Ausland vorkommende Schadenereignisse.

b) Versicherungsschutz wird nicht gewahrt, wenn
Altdl von anderen Gewerbebetrieben durch den
Versicherungsnehmer mitgesammelt und ent-
sorgt wird.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche we-
gen Umweltschaden. Umweltschaden sind Ver-
unreinigungen oder sonstige Veranderungen des
Bodens, der Luft oder des Wassers (auch des
Grundwassers) sowie sich daraus ergebende
Schéaden.

Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfal-
les

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafir zu
sorgen, dass

o
-~

e die gebrauchten Verbrennungsmotoren- und Ge-
triebedle getrennt von sonstigen Altdlen, Stoffen
oder Abféllen in deutlich gekennzeichneten Behal-
tern gelagert werden und Verbrennungsmotoren-
und Getriebedle nicht mit anderen Altdlen, Stoffen
oder Abfallen vermischt werden (§ 4 Alt6IV);

e von dem an den Sammler abgegebenen Altél die
vorgeschriebenen Proben entnommen und so lan-
ge aufbewahrt werden, bis feststeht, dass die Alt-
6le ordnungsgemall entsorgt werden kdénnen
(§ 5 AltoIV);

e die gesetzlichen Vorschriften und behdrdlichen
Anordnungen/Verfliigungen im Zusammenhang mit
dem Lagern und der Abgabe von Altdl eingehalten
werden.

Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Oblie-
genheiten verletzt, gilt B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Ver-
letzung von Obliegenheiten).
Versicherungssumme und Selbstbehalt

Die Versicherungssumme fir diese Schaden ist in-
nerhalb der Versicherungssumme fir Sach- und
Vermdgensschaden je Versicherungsfall auf die im
Versicherungsschein bzw. der Pauschaldeklaration
genannte Summe begrenzt.

Die Hochstersatzleistung fir alle Versicherungsfalle
eines Versicherungsjahres betragt das Dreifache
dieser Summe.

Von jedem Versicherungsfall hat der Versicherungs-
nehmer 500 Euro selbst zu tragen (Selbstbehalt).
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Planung und Bauleitung

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus der Tatigkeit als Planer und Baulei-
ter von Bauten im Rahmen des Leistungsbildes der
Honorarordnung fiir Architekten und Ingenieure (HOAI)
durch den Versicherungsnehmer und sein Personal,
sowie aus der Ubernahme der verantwortlichen Baulei-
tung im Sinne der jeweiligen Landesbauordnung, so-
weit die Bauvorhaben ganz oder teilweise vom Versi-
cherungsnehmer selbst ausgefihrt werden.
Ausgeschlossen bleiben Anspriiche wegen Schaden
aus Planungs- und Bauleitungstatigkeit, wenn die Bau-
vorhaben gar nicht vom Versicherungsnehmer ausge-
fuhrt werden.

Nicht versichert sind Schadenersatzanspriiche wegen
Schaden am Bauobjekt selbst.
Unterfahrungen, Unterfangungen sowie Senkun-
gen eines Grundstiickes und Erdrutschungen
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Sachschaden und allen sich dar-
aus ergebenden Vermdgensschaden
e aufgrund von Unterfahrungen und Unterfangungen
von Grundstliicken, Gebauden, Gebaudeteilen und
Anlagen;
e durch Senkungen von Grundstlicken oder Erdrutsch.
Tatigkeit als Mediator, Preisrichter oder Lehrbeauf-
tragter
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus der Tatigkeit als
o Mediator
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben
Haftpflichtanspriiche, die auf eine fehlerhafte Ein-
schatzung rechtlicher Fragen zuriickzufiihren sind;
e Preisrichter oder Wettbewerbsbeisitzer
e Lehrbeauftragter oder Dozent

im Rahmen der versicherten Tatigkeit.

A1-7 Allgemeine Ausschliisse
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachtragen
nicht ausdriicklich etwas anderes bestimmt ist, sind vom
Versicherungsschutz ausgeschlossen:

A1-71

A1-7.2

A1-7.3
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Vorsitzlich herbeigefiihrte Schaden

Ausgeschlossen sind Versicherungsanspriiche aller

Personen, die den Schaden vorsatzlich herbeigefihrt

haben.

A1-2.4 findet keine Anwendung.

Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schadlichkeit

von Arbeiten und sonstigen Leistungen

Ausgeschlossen sind Versicherungsanspriiche aller

Personen, die den Schaden dadurch verursachen,

dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder

Schadlichkeit Arbeiten oder sonstige Leistungen er-

bringen.

A1-2.4 findet keine Anwendung.

Anspriiche der Versicherten untereinander

Ausgeschlossen sind Anspriiche

a) des Versicherungsnehmers selbst oder der in
A1-7.4 benannten Personen gegen die mitversi-
cherten Personen;

b) zwischen mehreren Versicherungsnehmern dessel-
ben Versicherungsvertrags;

c) zwischen mehreren mitversicherten Personen des-
selben Versicherungsvertrags.

Diese Ausschliisse gelten auch fiir Anspriiche von An-

gehdrigen der vorgenannten Personen, die mit diesen

in hauslicher Gemeinschaft leben.
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Schadenfille von Angehorigen des Versicherungs-
nehmers, gesetzlichen Vertretern, Gesellschaftern
und anderen Personen

Ausgeschlossen sind Anspriiche gegen den Versiche-
rungsnehmer

a) aus Schadenfallen seiner Angehdrigen, die mit ihm
in hauslicher Gemeinschaft leben oder die zu den
im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen
gehoren.
Als Angehorige gelten
e Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebens-
partnerschaftsgesetzes oder vergleichbare Part-
nerschaften nach dem Recht anderer Staaten,
Eltern und Kinder,
Adoptiveltern und -kinder,
Schwiegereltern und -kinder,
Stiefeltern und -kinder,
GroReltern und Enkel,
Geschwister sowie
Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein
familienahnliches, auf langere Dauer angelegtes
Verhaltnis wie Eltern und Kinder miteinander ver-
bunden sind);
von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern,
wenn der Versicherungsnehmer eine geschaftsun-
fahige, beschrankt geschéaftsfahige oder betreute
Person ist;
von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versi-
cherungsnehmer eine juristische Person des priva-
ten oder Offentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfa-
higer Verein ist;
von seinen unbeschrankt personlich haftenden Ge-
sellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine
Offene  Handelsgesellschaft, Kommanditgesell-
schaft oder Gesellschaft birgerlichen Rechts ist;
von seinen Partnern, wenn der Versicherungsneh-
mer eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft
ist;
f) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenz-
verwaltern.

Die Ausschllsse unter b) bis f) gelten auch fir Anspri-
che von Angehdrigen der dort genannten Personen,
die mit diesen in hauslicher Gemeinschaft leben.
Leasing, Leihe, verbotene Eigenmacht, besonderer
Verwahrungsvertrag

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden an
fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden
Vermdgensschaden, wenn der Versicherungsnehmer
oder ein Bevollméachtigter oder Beauftragter des Versi-
cherungsnehmers diese Sachen geleast, geliehen,
durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Ge-
genstand eines besonderen Verwahrungsvertrags
sind.

Schaden an hergestellten oder gelieferten Sachen,
Arbeiten und sonstigen Leistungen

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden an
vom Versicherungsnehmer hergestellten oder geliefer-
ten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infol-
ge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung lie-
genden Ursache und allen sich daraus ergebenden
Vermdgensschaden. Dies gilt auch dann, wenn die
Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der
Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und
zur Beschadigung oder Vernichtung der Sache oder
Leistung fihrt.

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn
Dritte im Auftrag oder fur Rechnung des Versiche-
rungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der Sa-
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chen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen
ibernommen haben.

Asbest

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden, die
auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnis-
se zurlckzufuhren sind.

Gentechnik

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden, die
zurtickzufiihren sind auf

a) gentechnische Arbeiten,
b) gentechnisch veranderte Organismen (GVO),
c) Erzeugnisse, die

e Bestandteile aus GVO enthalten,

e aus GVO oder mit Hilfe von GVO hergestellt wur-
den.

Personlichkeits- und Namensrechtsverletzungen
Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden aus
Persdnlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen.
Anfeindung, Schikane, Belastigung und sonstige
Diskriminierungen

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden aus
Anfeindung, Schikane, Belastigung, Ungleichbehand-
lung oder sonstigen Diskriminierungen.

Ubertragung von Krankheiten

Ausgeschlossen sind Anspriche wegen

a) Personenschaden und allen sich daraus ergeben-
den Vermégensschéden, die aus der Ubertragung
einer Krankheit einer naturlichen versicherten Per-
son resultieren, es sei denn, diese Person beweist,
dass sie weder vorsatzlich noch grob fahrlassig ge-
handelt hat.

A1-2.4 findet keine Anwendung;

b) Sachschaden und allen sich daraus ergebenden
Vermoégensschaden, die durch Krankheit der dem
Versicherungsnehmer gehoérenden, von ihm gehal-
tenen oder verduRerten Tiere entstanden sind, es
sei denn, der Versicherungsnehmer beweist, dass
weder er noch eine mitversicherte Person vorsatz-
lich oder grob fahrlassig gehandelt hat.

Uberschwemmungen

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Sachschaden
und allen sich daraus ergebenden Vermdgensscha-
den, welche durch Uberschwemmungen stehender
oder flieRender Gewasser entstehen.

Bergschaden, Schiaden beim Bergbaubetrieb
Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen

a) Bergschaden im Sinne des § 114 des Bundesberg-
gesetzes (BBergG), wenn hierdurch Grundstucke,
deren Bestandteile und Zubehor beschadigt wer-
den;

b) Schaden beim Bergbaubetrieb im Sinne des § 114
BBergG durch schlagende Wetter, Wasser- und
Kohlensaureeinbriiche sowie Kohlenstaubexplosio-
nen.

Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeug-Anhanger
Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden, die
der Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Person
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person
durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraft-
fahrzeug-Anhangers verursachen.

Eine Tatigkeit der vorstehend genannten Personen an
einem Kraftfahrzeug oder Kraftfahrzeug-Anhanger ist
kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn kei-
ne dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahr-
zeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Be-
trieb gesetzt wird.
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Luft- und Raumfahrzeuge, Luftlandeplitze
Ausgeschlossen sind Anspriiche

a) wegen Schaden, die der Versicherungsnehmer, ei-
ne mitversicherte Person oder eine von ihnen be-
stellte oder beauftragte Person durch den Ge-
brauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursa-
chen oder fiir die sie als Halter oder Besitzer eines
Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch genommen
werden;

wegen Schaden an Luft- oder Raumfahrzeugen,

der mit diesen beférderten Sachen, der Insassen

und allen sich daraus ergebenden Vermbgensscha-
den sowie wegen sonstiger Schaden durch Luft-
oder Raumfahrzeuge aus

e der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder
Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder
Teilen von Luft- oder Raumfahrzeugen, soweit
die Teile ersichtlich fir den Bau von Luft- oder
Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder
Raumfahrzeugen bestimmt waren;

e Tatigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion,
Uberholung, Reparatur, Beférderung, Be- und
Entladen) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder
deren Teilen;

c) gegen den Versicherungsnehmer als Eigentiimer,
Mieter, Pachter, Leasingnehmer und Nutzniel3er
von Luftlandeplatzen.

b

=

Wasserfahrzeuge

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden, die
der Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Person
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person
durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursa-
chen oder fir die sie als Halter oder Besitzer eines
Wasserfahrzeugs in Anspruch genommen werden.

Eine Tatigkeit der vorstehend genannten Personen an
einem Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne die-
ser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter
oder Besitzer des Wasserfahrzeugs ist und wenn das
Wasserfahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.
Bahnen, Teilnahme am Eisenbahnbetrieb
Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden aus
Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beférderung von
Personen oder Sachen sowie aus der selbststédndigen
und nichtselbststéandigen Teilnahme am Eisenbahnbe-
trieb.

Kriegsereignisse, Unruhen, hoheitliche Verfiigun-
gen, hohere Gewalt

Ausgeschlossen sind Anspriche wegen Schaden, die
nachweislich

e auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Hand-
lungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, ille-
galem Streik oder

e unmittelbar auf hoheitlichen Verfligungen oder Maf-
nahmen

beruhen.

Das Gleiche gilt fiir Schaden durch héhere Gewalt, so-
weit sich elementare Naturkrafte ausgewirkt haben.
Entschadigungen mit Strafcharakter
Ausgeschlossen sind Anspriiche auf Entschadigung
mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exem-
plary damages.

Franzosische ,,Garantie Décennale“ und gleicharti-
ge Bestimmungen

Ausgeschlossen sind Anspriche nach den Artikeln
1792 ff. und den damit im Zusammenhang stehenden
Regressanspriichen nach Artikel 1231-1 des franzdsi-
schen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen an-
derer Lander.
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A1-7.21 Arzneimittel
Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Personen-
schaden und allen sich daraus ergebenden Vermo-
gensschaden durch im Geltungsbereich des Arzneimit-
telgesetzes (AMG) an Verbraucher abgegebene Arz-
neimittel, fir die der Versicherungsnehmer in der Ei-
genschaft als pharmazeutischer Unternehmer im Sinne
des AMG eine Deckungsvorsorge zu treffen hat.
A1-7.22 Sprengstoffe, Feuerwerke
Ausgeschlossen sind Anspriche wegen Schaden aus
Herstellung, Verarbeitung oder Beférderung von
Sprengstoffen oder ihrer Lagerung zu GroRhandels-
zwecken sowie aus Veranstaltung oder Abbrennen von
Feuerwerken.
A1-7.23 Brennbare und explosible Stoffe
Ausgeschlossen sind Versicherungsanspriiche aller
Personen, die den Schaden durch bewusst gesetz-,
vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen Umgang mit
brennbaren oder explosiblen Stoffen verursacht haben.
A1-2.4 findet keine Anwendung.
A1-7.24 Abbruch- und EinreiBarbeiten, Sprengungen
Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Sachschaden
und allen sich daraus ergebenden Vermdgensscha-
den, die entstehen bei
a) Abbruch- und EinreilRarbeiten:
in einem Umkreis, dessen Radius der Hbéhe des
einzureiBenden Bauwerks entspricht;

b) Sprengungen:
an Immobilien in einem Umkreis mit einem Radius
von weniger als 150 m.

A1-7.25 Umweltrisiko
Ausgeschlossen sind

a) Anspriiche wegen Schaden durch Umwelteinwir-
kung (siehe hierzu Abschnitt A2 — Umweltrisiko);

b) Anspriiche, die gegen den Versicherungsnehmer

wegen Umweltschaden gemalR Umweltschadens-
gesetz oder anderen auf der EU-Umwelthaftungs-
richtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen Um-
setzungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies
gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von
einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbe-
stimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung
der durch solche Umweltschdden entstandenen
Kosten in Anspruch genommen wird (siehe hierzu
Abschnitt A2 — Umweltrisiko).
Der Versicherungsschutz bleibt aber fir solche An-
spruche erhalten, die auch ohne Bestehen des Um-
weltschadensgesetzes oder anderer auf der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden
nationalen Umsetzungsgesetzen bereits aufgrund
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtli-
chen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer gel-
tend gemacht werden kdnnten.

A1-7.26 Produkthaftpflichtrisiko
Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden, so-
weit diese durch vom Versicherungsnehmer
e hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse,
e erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen
verursacht wurden und der Versicherungsnehmer die

Erzeugnisse in den Verkehr gebracht, die Arbeiten ab-
geschlossen oder die Leistungen ausgefihrt hat.

Der Versicherungsschutz fiir das Produkthaftpflichtrisi-
ko ist in Abschnitt A3 - Produkthaftpflichtrisiko und der
Versicherungsschutz fiir das Umwelt-Produktrisiko in
Abschnitt A2 - Umweltrisiko geregelt.
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A1-7.27

A1-7.28

A1-7.29

A1-7.30

A1-7.31

A1-7.32

A1-7.33

Kommissionsware

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden an
Kommissionsware und allen sich daraus ergebenden
Vermdgensschaden.

Grundwasser

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden infol-
ge der Veranderung der Lagerstatte des Grundwas-
sers oder seines FlieRverhaltens.

Stollen-, Tunnel- und Untergrundbahn-Bau
Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden
durch Stollen-, Tunnel- und Untergrundbahn-Bau (auch
bei offener Bauweise) sowie durch Arbeiten an Unter-
wasserbauten, Stauddammen oder Flugplatzen.
Offshore-Anlagen

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden aus

e Besitz oder Betrieb von Offshore-Anlagen,

e Planung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung, Bau,
Montage, Demontage, Wartung, Instandhaltung von
Offshore-Anlagen sowie Wartungs-, Installations-
oder sonstigen Service-Arbeiten im Zusammenhang
mit Offshore-Anlagen,

Planung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung von
Erzeugnissen, die ersichtlich fur Offshore-Anlagen
bestimmt waren.

Offshore-Anlagen sind im Meer gelegene Anlagen, wie
z. B. Olplattformen, Bohrinseln, Pipelines, Windener-
gieanlagen. Der Offshore-Bereich beginnt an der Ufer-
linie bei Flut.

Leitungen fiir Wasser sowie Gas, Ol bzw. Olpro-
dukte und sonstige gefahrliche Stoffe
Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden aus
Besitz oder Betrieb von Leitungen fur Wasser sowie
Gas, Ol bzw. Olprodukte und sonstige gefahrliche Stof-
fe auRerhalb des Betriebsgelandes des Versicherungs-
nehmers, wenn die Gesamtlange der Leitungen bzw.
der Leitungsnetze mehr als 5 km betragt.
Verkehrsvertrage

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden an
Gutern, die Gegenstand eines mit dem Versicherungs-
nehmer geschlossenen Verkehrsvertrags (Fracht-,
Speditions- oder Lagervertrag) sind.

Ge- oder Verbrauch von Tabakerzeugnissen
Ausgeschlossen sind Anspriche wegen Personen-
schaden, die durch den Ge- oder Verbrauch von Ta-
bakerzeugnissen, diesen gleichgestellten Erzeugnis-
sen (z. B. elektrische Zigaretten) sowie durch Produk-
te, die in Tabakerzeugnissen enthalten sind (z. B. Fil-
ter, Zigarettenpapier), verursacht werden.

A1-8 Veranderungen des versicherten Risikos (Erhéhun-
gen und Erweiterungen)
Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers

A1-8.1

A1-8.2

HG 2902-A1

aus Erhéhungen oder Erweiterungen des versicherten

Risikos.

Dies gilt nicht

a) fur Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von ver-
sicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahr-
zeugen,

b) fur sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder
Deckungsvorsorgepflicht unterliegen, sowie

c) fir Risiken im Zusammenhang mit Geothermie-An-
lagen, die mittels Bohrung errichtet werden oder
wurden;

aus Erhéhungen des versicherten Risikos durch Ande-
rung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschrif-
ten. In diesen Fallen ist der Versicherer berechtigt, das
Versicherungsverhaltnis unter Einhaltung einer Frist
von einem Monat zu kindigen. Das Kindigungsrecht
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A1-9
A1-9.1

A1-9.2

A1-9.3

erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von
dem Zeitpunkt an ausgeulbt wird, in welchem der Versi-
cherer von der Erhéhung Kenntnis erlangt hat.

Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversicherung)

Im Umfang des bestehenden Vertrags ist die gesetzli-
che Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Risi-
ken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrags
neu entstehen, sofort versichert.
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Auffor-
derung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb
eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch
mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlasst der Ver-
sicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfallt der
Versicherungsschutz fiir das neue Risiko rickwirkend
ab dessen Entstehung.

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko
angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss
der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekom-
men ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen
war.

Der Versicherer ist berechtigt, fur das neue Risiko ei-
nen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine
Einigung uber die Hohe des Beitrags innerhalb einer
Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht
zustande, entfallt der Versicherungsschutz fir das
neue Risiko riickwirkend ab dessen Entstehung.
Versicherungssumme Vorsorgeversicherung

Die fur den Vertrag vereinbarten allgemeinen Versiche-
rungssummen gelten auch fir die Vorsorgeversiche-
rung.

Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht fir
a) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder

Fihren eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs,
soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Fuhrer-
schein- oder Versicherungspflicht unterliegen;

b) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder

Flhren von Bahnen;

c) Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvor-

sorgepflicht unterliegen;

d) Risiken, die kiirzer als ein Jahr bestehen werden

und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versiche-
rungsvertragen zu versichern sind;

e) Risiken im Zusammenhang mit Geothermie-Anla-

gen, die mittels Bohrung errichtet werden oder wur-
den.

A1-10 Versicherungsschutz nach Betriebseinstellung oder
Berufsaufgabe (Nachhaftung)
Wird der Versicherungsvertrag allein wegen des vollstan-
digen und dauerhaften Wegfalls des versicherten Risikos
wegen Berufsaufgabe, Betriebs-, Produktions- oder Lie-
fereinstellung (nicht aus anderen Griinden, wie z. B. An-
derung der Rechtsform) beendet, besteht fir nach der
Wirksamkeit der Versicherung eingetretene Versiche-
rungsfalle Versicherungsschutz im Umfang des Vertrags,
wie folgt:
Der Versicherungsschutz

a)

b

~
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gilt fir die Dauer von 10 Jahren vom Zeitpunkt der Be-
endigung des Versicherungsverhaltnisses an gerech-
net;

besteht fur die gesamte Nachhaftungszeit im Umfang
des bei Beendigung des Versicherungsverhaltnisses
geltenden Versicherungsvertrags.

Hierbei ist die Entschadigungsleistung des Versiche-
rers bei jedem Versicherungsfall auf die Versiche-
rungssumme begrenzt, die zuletzt vor Beendigung
des Versicherungsverhaltnisses vereinbart wurde.



Die in den vorgenannten Zeitraum fallenden Versiche-
rungsfélle werden so behandelt, als wéaren sie am letzten
Tag vor Vertragsbeendigung eingetreten.

Gleiches gilt auch, wenn Teilbereiche, mitversicherte Ge-
schaftszweige oder eine mitversicherte Tatigkeit einge-
stellt werden oder wenn mitversicherte Firmen aufgeldst
werden.

A1-11 Sonstige vertragliche Regelungen

A1-11.1
A1-11.1.1

A1-11.1.2

Home-Service

Erreichbarkeit und Leistung

Auch auRerhalb der Geschéftszeiten steht dem Ver-
sicherungsnehmer ein spezieller Home-Service rund
um die Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen, zur Ver-
figung. Im Notfall organisiert dieser rasche Hilfe und
vermittelt qualifizierte Handwerker und Dienstleister.
Rufnummer

Dieser Home-Service kann unter der im Versiche-
rungsschein genannten Telefonnummer erreicht
werden.

A1-11.2 Kiinftige Bedingungs- und Leistungsverbesserun-

gen (Update-Garantie)

Werden die diesem Vertrag zugrunde liegenden Versi-
cherungsbedingungen sowie die Pauschaldeklaration
ausschlieflich zum Vorteil der Versicherungsnehmer
und ohne Mehrbeitrag geandert, so gelten die Inhalte
der neuen Bedingungen ab Einflihrung auch fir diesen
Vertrag.

A1-11.3 Abweichungen zu
(GDV-Garantie)
Wenn die diesem Vertrag zugrunde liegenden Versi-
cherungsbedingungen von den unverbindlich empfoh-
lenen Allgemeinen Bedingungen fir die Betriebs- und
Berufshaftpflichtversicherung fir Bauhaupt- bzw. Bau-
nebengewerbe (AVB BHV-BauHG und AVB BHV-
BauNG Stand Mai 2020) des Gesamtverbandes der
Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zum
Nachteil des Versicherungsnehmers abweichen, wird
auf Wunsch des Versicherungsnehmers nach den Ver-
bandsbedingungen reguliert. Die Ausschlisse A1-7.29
bis A1-7.33 bleiben bestehen.

den Verbandsbedingungen

A1-11.4 Summen- und Konditionsdifferenzdeckung

A1-11.4.1

HG 2902-A1

Gegenstand der Deckung

Fir die Zeit von der Antrags- bzw. Angebotsannah-
me fir diesen Versicherungsvertrag (formeller Ver-
tragsbeginn) bis zum Vertragsablauf bzw. zur Ver-
tragskundigung der wirksam bestehenden Vorversi-
cherung/anderweitigen Berufs- und Betriebshaft-
pflichtversicherung (= Grundvertrag) besteht fur das
gleiche Risiko und die gleichen, im Grundvertrag
versicherten Leistungen Versicherungsschutz in
Form einer Summen- und Konditionsdifferenzde-
ckung in nachstehend beschriebenem Umfang.
Versicherungsleistungen aus optionalen/beitrags-
pflichtigen Zusatzbausteinen und -Leistungen, die
Uber den Grundvertrag nicht eingeschlossen sind
(z. B. Privathaftpflichtversicherung fir den Ge-
schaftsfiihrer, Best Leistungsgarantie, erweiterte
Produkthaftpflichtversicherung), sind nicht versi-
chert.

Mafgeblich fiir die vertraglich vereinbarten Leistun-
gen aus dem Grundvertrag ist der Umfang des Ver-
sicherungsschutzes, der zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung der Differenzdeckung bestanden hat. Nach-
traglich vorgenommene Anderungen an dem Grund-
vertrag bewirken keine Erweiterung der Differenzde-
ckung, es sei denn, dies wird zwischen Versiche-
rungsnehmer und Versicherer gesondert vereinbart.

Der Versicherungsschutz aus der anderweitig be-
stehenden Betriebshaftpflichtversicherung geht dem
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Versicherungsschutz aus diesem Vertrag vor (Subsi-

diardeckung).

Umfang des Versicherungsschutzes
Summendifferenzdeckung
Versichert ist die Differenz zwischen den Versi-
cherungssummen/Ersatzleistungen dieses Vertra-
ges und den Versicherungssummen/Ersatzleis-
tungen des Grundvertrages. Versicherungsschutz
besteht, wenn und soweit die Ersatzleistung fir
ein versichertes Schadenereignis die Versiche-
rungssummen des anderweitig bestehenden
Grundvertrages Uberschreitet, und zwar nur fir
den dariiber hinausgehenden Teil des Schadens
bis zur HOhe der Versicherungssumme dieses
Vertrages.

Die Bestimmungen der Summendifferenzdeckung
finden keine Anwendung bei

e Risiken, fur die in diesem Vertrag Versiche-
rungsschutz mit eingeschrankten Versiche-
rungssummen (Sublimits) geboten wird. Die in
diesem Vertrag genannten eingeschrankten
Versicherungssummen bilden die Hochstgrenze
fur die Summendifferenzdeckung;

e Selbstbehalten des Grundvertrages.

Daruber hinaus gilt: Die diesem Vertrag zugrunde-
liegenden Selbstbehaltsregelungen gelten grund-
satzlich auch, wenn der Grundvertrag keine
Selbstbehaltsregelungen enthalt.
Konditionsdifferenzdeckung

Fiar Schadenereignisse, fir die Versicherungs-
schutz nach dem Inhalt des Grundvertrages nicht
vorgesehen ist, besteht im Rahmen und Umfang
dieses Vertrages Versicherungsschutz. Besteht
keine Deckung Uber den Grundvertrag ist dies
durch Bestatigung des Vorversicherers nachzu-
weisen.

Soweit Uber den Grundvertrag Versicherungs-
schutz besteht, geht diese Deckung dem Versi-
cherungsschutz der Konditionsdifferenzdeckung
vor.

Obliegenheiten

Der Versicherungsnehmer dieses Vertrages ist ver-

pflichtet,

e Anderungen des Grundvertrages unverziiglich an-
zuzeigen,
e alle den Grundvertrag betreffenden Nachtrage
oder sonstige Dokumente oder Bestatigungen ein-
zureichen,
bei Eintritt des Versicherungsfalles diesen zu-
nachst dem Versicherer des Grundvertrages anzu-
zeigen und dort seine Anspriiche geltend zu ma-
chen,
bei Eintritt des Versicherungsfalles diesen zur Dif-
ferenzdeckung unverzliglich zu melden, sobald er
von dem anderweitigen Versicherer informiert
wird, dass ein gemeldeter Schadenfall dort nicht
oder nicht in vollem Umfang unter die Leistungs-
pflicht fallt.

Ausschliisse

Uber diesen Vertrag besteht kein Versicherungs-
schutz, sofern

a) zum Zeitpunkt der Antragstellung der Differenz-
deckung keine anderweitige Versicherung be-
standen hat;

b) die Leistung des anderen Versicherers infolge ei-
nes Vergleichs zwischen dem anderweitigen Ver-
sicherer und dem Versicherungsnehmer nicht
zum vollen Ersatz des Schadens fiihrt. Gleiches
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A1-11.6
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gilt, wenn aufgrund fehlender Nachweise Uber
die Schadenhéhe durch den anderweitigen Versi-
cherer lediglich eine pauschale Entschadigung
erbracht wird,;

c) dem Versicherungsnehmer der Versicherungs-
schutz im Grundvertrag wegen
e Nichtzahlung des Beitrages,
e der Verletzung einer Obliegenheit — auch teil-

weise —

verweigert wurde.

Ablauf der Summen- und Konditionsdifferenzde-
ckung

Der Versicherungsschutz aus der Differenzdeckung
endet zu dem bei Antragstellung bei dem Versiche-
rer dieses Vertrages angezeigten Ablauf des Grund-
vertrages, langstens nach 15 Monaten.

Nach Ende des Grundvertrages besteht vollumfang-
lich Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang
dieses Vertrages.
Dies gilt auch bei einer vorzeitigen Vertragsbeendi-
gung der Fremdversicherung, frihestens ab Kennt-
nis des Versicherers Uber die vorzeitige Vertragsbe-
endigung. Ab diesem Zeitpunkt wird der Beitrag im
vollen Umfang fallig.
Neuwertentschadigung
Schaden an Sachen, die zum Zeitpunkt der Bescha-
digung/Zerstérung nachweislich nicht alter als 12
Monate ab Kaufdatum sind, erstattet der Versicherer
in teilweiser Abanderung von A1-3.1 auf Wunsch
des Versicherungsnehmers auch uber die gesetzli-
che Schadenersatzpflicht (Zeitwert) hinaus zum
Neuwert.
Die Hochstersatzleistung ist innerhalb der Versiche-
rungssumme fir Sachschdden bzw. flr sonstige
Schéaden (Sach- und Vermégensschaden) je Versi-
cherungsfall auf die flr diese Schaden im Versiche-
rungsschein bzw. in der Pauschaldeklaration ge-
nannte Versicherungssumme begrenzt. Diese Versi-
cherungssumme steht fiir alle Versicherungsfalle ei-
nes Versicherungsjahres einmal zur Verfligung.
Ausgeschlossen bleiben jedoch Schaden an
e mobilen Kommunikationsgeraten jeder Art (z. B.
mobile Telefone, Smartphones);
e Computern jeder Art, auch tragbaren Computer-
systemen (z. B. Laptop, Tablet-PC);
e Film- und Fotoapparaten;

A1-11.7

A1-11.8

Abschnitt A1 — Betriebs- und Berufshaftpflichtrisiko

e der Anteil aus den nicht benannten Tatigkeiten 20
Prozent der Gesamttatigkeit nicht Giberschreitet.

Ausgeschlossen bleiben ausdriicklich dokumentierte,
nicht versicherte Tatigkeiten und Risiken.
Versicherungsfille vor Vertragsbeginn (Riickwarts-
versicherung)

Abweichend von A1-3.1 besteht auch fir vor Ab-
schluss des Versicherungsvertrages eingetretene Ver-
sicherungsfalle Versicherungsschutz, wenn dieser Ver-
trag unmittelbar an einen anderen Versicherungsver-
trag gleicher Art anschlief3t und der Versicherungsfall
dort wegen Ablaufs einer Nachhaftungs- oder Nach-
meldefrist nicht mehr gedeckt ist oder wenn es Unklar-
heiten bzgl. des Schadenzeitpunkts gibt.

Die Ruckwartsversicherung bietet ausschlieRlich bei
Deckungsbausteinen Versicherungsschutz, die durch
diesen Vertrag (in A1-6 und A1-11) vereinbart sind.
Kein Versicherungsschutz besteht fiir Deckungsbau-
steine, die ausschlieRlich in dem anderen/vorherigen
Versicherungsvertrag vereinbart waren.

Die Ruckwartsversicherung beeinflusst nicht die Re-
gressnahme gegeniiber der Vorversicherung.
Mehrleistung bei nachhaltiger Wiederherstellung/
Ersatzbeschaffung

Der Versicherer ersetzt infolge eines Versicherungsfal-
les die nachgewiesenen Mehrkosten in Hohe von bis
zu 20 Prozent der Schadensersatzleistung fir aner-
kannt nachhaltige/6kologische Ersatzbeschaffungen
und/oder Wiederherstellungen zerstérter Sachen. Der
in dieser Bestimmung zusatzlich gewahrte Versiche-
rungsschutz gilt nicht fir Serienschaden.

Die Versicherungssumme gemafR A1-5.1 sowie sonsti-
ge vereinbarte Leistungsgrenzen fir einzelne mitversi-
cherte Leistungen bleiben bestehen.

A1-12 Besondere Vereinbarungen — sofern besonders ver-
einbart und im Versicherungsschein genannt
A1-12 regelt den Versicherungsschutz fiir einzelne Zu-
satzbausteine, die besonders vereinbart werden kénnen,
deren Risikobegrenzungen und die fur diese Risiken gel-
tenden besonderen Ausschlusse.
Soweit A1-12 keine abweichenden Regelungen enthalt,
finden auch auf die in A1-12 geregelten Risiken alle an-
deren Vertragsbestimmungen Anwendung (z. B. A1-4 —
Leistungen der Versicherung oder A1-7 — Allgemeine
Ausschlisse).

e tragbaren Musik- oder Videowiedergabegeraten A1-12.1 Zusatzbedingungen zur Betriebshaftpflichtversi-
(z. B. MP3-Player, CD-Wiedergabegerate); cherung — Komfort-Deckung
e Brillen jeder Art; Sofern besonders vereinbart und im Versicherungs-
e Gegenstanden von mitversicherten Personen und schein genannt, ergdnzen diese Zusatzbedingungen
Gesellschaften untereinander; die Allgemeinen Versicherungsbedingungen fir die
e Gegenstanden in Zusammenhang mit der Lohn- Betriebshaftpflichtversicherung.
be- und -verarbeitung; A1-12.1.1 Leistungsgarantie = Vorversicherung (Besitz-
o geliehenen/gemieteten Baumaschinen, Baugera- stands-Klausel)
ten, Kraftfahrzeugen sowie selbstfahrenden Ar- A1-12.1.1.1  Gegenstand der Vereinbarung
beitsmaschinen und Staplern. Ergibt sich im Vergleich zum Vorvertrag (Vertrag,
Kann das Kaufdatum nicht nachgewiesen werden der unmittelbar zuvor bei einem anderen Versi-
wird der Zeitwert entschadigt. ' cherer auf den Namen des Versicherungsneh-
Fehlerhafte Betriebsbeschreibung (Versehensklau- mers bestandenen hat) ein auf den _konkreten
sel) Schadenfall bezogener geringerer Versicherungs-
) . . . umfang aus diesem Vertrag, leistet der Versiche-
Wird a_nlasshgh eines Ve_rswherungsfalles_ fest_gestellt, rer im Rahmen dieser Vereinbarung, vorbehaltlich
dass die Betne_bsb_eschl_’elbur.].g ve_rsehentllch r_1|ch_t kor- der nachfolgenden Bestimmungen, nach MaRga-
relft |'bf1nan(;]t|:)|5ti< ist eine rqg:wwkende _tBerlchtlgung be des Vorvertrages.
moglieh Und Decklng zU gewanren, Sowel Voraussetzung hierfur ist, dass
e durch die Berichtigung Ublicherweise kein Mehrbei- . . . . .
trag anfallt, bzw. auf diesen konkret verzichtet wird; * uber c!|esen_ Ve_rtr_ag dieselben R|S|_ken Versi-
. s L e chert sind, wie sie im Vorvertrag versichert bzw.
e die Tatigkeit im Rahmen der Umsatz-, Lohnsum- : .
) . mitversichert waren,
men- oder Mitarbeiteranzahlmeldung erfasst war und
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e der Vorvertrag zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung bekannt war (Angabe des Vorversicherers
und der dortigen Versicherungsscheinnummer)
und

e der Vorvertrag deutschem Versicherungsrecht
unterliegt bzw. unterlegen hat.

Versicherungsschutz besteht im Rahmen der Ent-
schadigungsgrenzen gemall A1-12.1.1.2 unter
Beriicksichtigung  der  Ausschlisse gemafR
A1-12.1.1.3.

Leistung der Versicherung

Die Gesamtentschadigungsleistung fir den ein-
zelnen Versicherungsfall bleibt auf die im Vertrag
vereinbarte Versicherungssumme unter Beriick-
sichtigung einer ggf. vorhandenen Vorsorgerege-
lung begrenzt.

Die Hochstersatzleistung aus dieser Vereinbarung
betragt im Rahmen der vereinbarten Versiche-
rungssumme gemafl A1-5.1 je Versicherungsfall
500.000 Euro und die Hochstersatzleistung fir al-
le Versicherungsfalle eines Kalenderjahres be-
tragt das Vierfache dieser Summe aus allen beim
Versicherer eingedeckten Risiken eines Versiche-
rungsnehmers.

Der Versicherer leistet nicht fiir Differenzen im
Versicherungsumfang, die sich dadurch ergeben,
dass geringere Versicherungssummen als im Vor-
vertrag gewahlt wurden oder ein bei Beginn der
Versicherung bestehendes Risiko nicht beantragt
wurde.

Einzelvertragliche, tariflich vereinbarte Selbstbe-
halte, die bei Vertragsabschluss mit dem Versi-
cherungsnehmer vereinbart wurden, gehen der
Leistungsgarantie Vorversicherung vor.
Ausschlisse

Die ,Leistungsgarantie Vorversicherung” erstreckt
sich nicht auf:

a) Vertrdge, die vom Vorversicherer gekilndigt
oder im gegenseitigen Einverstandnis aufge-
hoben wurden;

b) die Haftpflicht aus Risiken, fir die eine Pflicht-
versicherung gesetzlich vorgeschrieben ist;

c) Leistungen,

e welche im Vorvertrag nur gegen Beitragszu-
schlag versicherbar waren, es sei denn, die-
se Leistungen wurden auch im aktuellen
Versicherungsvertrag eingeschlossen;

e die in Hohe oder Umfang im aktuellen Ver-
trag versicherbar sind (gegen Zusatzbeitrag);

e aus einer Best Leistungs- oder Marktinnova-

tionsgarantie.
Eine Best Leistungs- oder Marktinnovations-
garantie gewahrleistet, dass, sofern zum
Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfal-
les ein anderer Versicherer eine Deckung
mit einem weitergehenden Versicherungs-
schutz anbietet, als es gemalk dem Vertrag
der Fall ist, der Versicherer fir das versi-
cherte Risiko dementsprechend auch die
Leistung erweitert;

d) Versicherungsanspriiche
e die auf Vertragserflllung gerichtet sind, ge-

man A1-3.2;

e soweit sie Uber den Umfang der gesetzli-
chen Haftpflicht hinausgehen;

o aller Personen, die Schaden vorsatzlich her-
beigefiihrt haben;

e fir Schaden, die dem Versicherungsnehmer
selbst entstehen (Eigenschaden);
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e aus im Ausland vorkommenden Schadens-
ereignissen;

e Schaden zu den Ausschlussbestimmungen

gemal A1-7.7 und A1-7.8 (Asbestschaden

und Gentechnik);

aus auslandischen Versicherungsformen;

e fir Schaden durch Krieg, Kernenergie und

Terrorakte;

aus Sanktions-/Embargo-Klauseln;

die Uber eine Cyberversicherung versichert

werden konnen;

e aus Tatbestéanden, fir die der Versicherer
keine aufsichtsrechtliche Erlaubnis hat;

e Risiken, fur die kein Ruckversicherungs-
schutz besteht;

Assistance- und sonstige versicherungsfremde

sowie von der Versicherung extern zugekaufte

Dienstleistungen (z. B. Schutzbriefe).

e

~

Obliegenheiten

Im Schadenfall obliegt es dem Versicherungsneh-
mer, dem Versicherer auf Anforderung alle Aus-
kiinfte und Unterlagen, die zur Prifung benétigt
werden, einzureichen.

Als Nachweis sind der Versicherungsschein, die
Allgemeinen Bedingungen sowie die Besonderen
Bedingungen und Klauseln des Vorvertrages vor-
zulegen und die Anspruchsgrundlage zu nennen.

Die vertraglich vereinbarten und in den Versiche-
rungsbedingungen festgelegten Obliegenheiten
zum Schadenfall bleiben durch die Leistungsga-
rantie Vorversicherung unberiihrt.

Die Rechtsfolgen bei Verletzung dieser Obliegen-
heiten ergeben sich aus B3-3.3.
Verzicht auf Einwand und Kiirzung bei grob fahr-
lassiger Obliegenheitsverletzung
Abweichend von B3-3.3 gilt:
Der Versicherer wird sich bei einem Versicherungs-
fall eines ansonsten ersatzpflichtigen Schadens
nicht auf den Einwand der grob fahrlassigen Verlet-
zung einer Obliegenheit berufen, sofern der Gesamt-
schaden 50.000 Euro nicht ibersteigt.

Fir den Teil des ersatzpflichtigen Schadens, der
den vereinbarten Betrag Ubersteigt, ist der Versiche-
rer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere
des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
sprechenden Verhaltnis zu kirzen.

Erhéhung der Jahreshochstersatzleistung
Abweichend von A1-5.2 betragt die Gesamtleistung
fur alle Versicherungsfélle eines Versicherungsjah-
res das Vierfache der vereinbarten Versicherungs-
summe gemaf A1-5.1.

Neuwertentschadigung

Abweichend von A1-11.5.2 wird die Héchstersatz-
leistung fir die Neuwertentschadigung von 5.000
Euro auf 10.000 Euro erhdht.

Einspeiserisiko bei Anlagen zur Erzeugung er-
neuerbaren Energien

Abweichend von A1-6.2.2 e) besteht Versicherungs-
schutz in folgendem Umfang firr alle in A1-6.2.2 e)
genannten Anlagen zur Erzeugung von erneuerba-
ren Energien.

Versichert ist die Einspeisung von elektrischem
Strom in das Netz des ortlichen Energieversorgers.

Mitversichert ist — insoweit auch abweichend von
A1-1.1 — die gesetzliche Haftpflicht wegen Versor-
gungsstérungen gemall § 6 der Verordnung uber
Allgemeine Bedingungen fir die Elektrizitatsversor-
gung von Tarifkunden (AVBEItV) vom 21.06.1979
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oder gemaR § 18 der Verordnung Uber Allgemeine
Bedingungen fir den Netzanschluss und dessen
Nutzung fiir die Elektrizitatsversorgung in Nieder-
spannung (Niederspannungsanschlussverordnung —
NAV) vom 01.11.2006.

Nicht versichert ist die direkte Versorgung von Letzt-
verbrauchern mit elektrischem Strom. Fiir Sach- und
Vermdgensschaden durch Versorgungsstdérungen
betragt die Hochstersatzleistung innerhalb der Versi-
cherungssumme fiir Sach- und Vermdgensschaden
100.000 Euro je Versicherungsfall. Die Gesamtleis-
tung fur alle Versicherungsfalle eines Versiche-
rungsjahres betragt das Dreifache dieser Versiche-
rungssumme.

Schiaden am Gewerk des Subunternehmers
Mitversichert sind — abweichend von A1-7.6 — ge-
setzliche Haftpflichtanspriiche wegen Schaden an
Gewerken oder Sachen, die im Auftrag des Versi-
cherungsnehmers von Subunternehmern erstellt
wurden, und alle sich daraus ergebenden Vermo-
gensschaden.

Voraussetzung fir den Versicherungsschutz ist,

e dass das beschadigte Gewerk oder die bescha-
digte Sache vor Schadeneintritt fehlerfrei erstellt
und bereits abgenommen wurde;

e dass keine wirtschaftliche, personelle, rechtliche
oder finanzielle Verflechtung zwischen dem Versi-
cherungsnehmer und dem geschadigten Subun-
ternehmer besteht.

Die Hoéchstersatzleistung ist innerhalb der Versiche-
rungssumme fur Sachschaden bzw. fir sonstige
Schaden (Sach- und Vermdgensschaden) je Versi-
cherungsfall auf die fur diese Schaden im Versiche-
rungsschein bzw. in der Pauschaldeklaration ge-
nannte Versicherungssumme begrenzt.

Schiaden an vom Versicherungsnehmer herge-
stellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten und
sonstigen Leistungen

Versichert ist abweichend von A1-7.6 die gesetzli-
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A1-12.2

A1-12.2.1

Die Hochstersatzleistung ist innerhalb der Versiche-
rungssumme flr Sach- und Vermdgensschaden je
Versicherungsfall auf die fiir diese Schaden im Ver-
sicherungsschein bzw. in der Pauschaldeklaration
genannte Summe begrenzt. Die Gesamtleistung flr
alle Versicherungsfalle eines Versicherungsjahres
betragt das Vierfache dieser Summe.

Von jedem Versicherungsfall hat der Versicherungs-
nehmer 250 Euro selbst zu tragen (Selbstbehalt).
Zusatzbedingungen zur Betriebshaftpflichtversi-

cherung - Best Leistungsgarantie
Sofern besonders vereinbart und im Versicherungs-
schein genannt, erganzen diese Zusatzbedingungen
den Abschnitt A1 sowie die Komfort-Deckung (siehe
A1-12.1) der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
fur die Betriebshaftpflichtversicherung.
Gegenstand der Deckung
Bietet zum Zeitpunkt des Eintritts des Versiche-
rungsfalles ein anderer in Deutschland zum Betrieb
zugelassener Versicherer eine Betriebshaftpflicht-
Versicherung mit einem weitergehenden Versiche-
rungsschutz an, als es nach diesem Vertrag der Fall
ist, so erweitern wir fir das bei uns versicherte Be-
triebsrisiko unsere Leistung in nachfolgend genann-
tem Umfang, wenn

e der Versicherungsnehmer durch Vorlage geeigne-
ter Unterlagen, insbesondere der Versicherungs-
bedingungen, den weitergehenden Versicherungs-
schutz und die Identitét des betreffenden, anderen
Versicherers nachweist;

e es sich bei dem Tarif des anderen Versicherers
um einen, beim Eintritt des Versicherungsfalles
aktuellen, fir jedermann zugéanglichen Tarif han-
delt und der Versicherungsnehmer hiernach bei
dem anderen Versicherer versicherbar gewesen
ware;

e der erganzende Versicherungsschutz des ande-
ren Versicherers beitragsneutral mitversichert gilt.

A1-12.2.2 Umfang der Leistung

che Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen A1-12.2.2.1  Versicherte Risiken
Schaden an vom Versicherungsnehmer hergestell- Diese Best Leistungsgarantie erstreckt sich aus-
ten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen schlieRlich auf die gesetzliche Haftpflicht privat-
Leistungen, sofern diese Leistungen in keinem rechtlichen Inhalts des versicherten Betriebes mit
raumllch_en, funktlo_nalen oder ze|tl|che_n Zusammen- seinen Eigenschaften, Rechtsverhaltnissen und
hang mit den Leistungen des Versicherungsneh- Tatigkeiten gemaR der im Versicherungsschein
mers stehen, aus denen die Schadensursachen re- dokumentierten Betriebsbeschreibung in Bezug
sultieren. auf das allgemeine Betriebshaftpflichtrisiko fiir das
Die Hochstersatzleistung ist innerhalb der Versiche- Bauhaupt- und Baunebengewerbe, nicht fir Ge-
rungssumme fur Sach- und Vermdgensschaden je neralibernehmer und Bautrager.
Versicherungsfall auf die fiir diese Schaden im Ver- Die Best Leistungsgarantie bezieht sich demnach
sicherungsschein bzw. in der Pauschaldeklaration nicht auf
genannte Summe begrenzt. Die Gesamtleistung fur . . . o .
alle Versicherungsfille eines Versicherungsjahres e Risiken, die bei uns zusatzlich gegen Mehrbei-
betragt das Vierfache dieser Summe. trag vers!_chert werden konnen, wie z. B. Anla-
Von jedem Versicherungsfall hat der Versicherungs- ?jnnggzgsa rén’j\/i-i:éjt;)Fﬂzgllfl?rg?;?lisékh?i/;f:gg:
nehmer 250"Euro selbst zu tragen (Selbstbehalt). maR A3-7 oder eine Privathaftpflichtversiche-
Obhutsschéden rung fur den Geschéftsinhaber;
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi- e Sonderdeckungskonzepte wie zum Beispiel ei-
cherungsnehmers aus Schaden an dem Versiche- ne Berufshaftpflichtversicherung fiir Architekten
rungsnehmer im Rahmen des versicherten Risikos oder eine Arzthaftpflichtversicherung sowie
zur besonderen Verwahrung (bergebenen Sachen e Deckungskonzepte fiir andere, als die in Absatz
Dritter (ausgenommen Tiere), soweit diese Sachen 1 genannt Branche ’
nicht zur Lohnbe- oder Verarbeitung oder zu sonsti- ’
gen vergleichbaren Zwecken (z. B. Verpackungs-, A1-12.2.2.2 Entschadigungsgrenzen unterhalb der Versiche-
Kommissionierungsarbeiten, Foto-, Restaurationsar- rungssumme (Sublimits)
beiten, Produktionsmittel) tbernommen worden sind. Ist die Hochstleistung fiir einen Versicherungsfall
Diese Deckungserweiterung gilt nicht fir Bewa- auf einen Betrag begrenzt, der unterhalb der in
chungsunternehmen, Bootshauser sowie Lagereien, diesem Vertrag vereinbarten allgemeinen Versi-
Speditions-, Fuhr- und ahnliche Betriebe, deren be- cherungssumme(n) liegt, erhdhen wir unsere Ent-
triebliche Tatigkeit grundsatzlich in Verbindung mit schédigungsleistung entsprechend der fir den be-
der Verwahrung von Sachen steht. treffenden  Versicherungsfall nachgewiesenen
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Hochstleistung des anderen Versicherers, maxi-
mal jedoch im Rahmen der unter A1-12.2.2.4 ge-
nannten Summe.

Selbstbehalte

Ist mit uns ein Selbstbehalt vereinbart, der UGber
dem nachgewiesenen Selbstbehalt des anderen
Versicherers liegt, erfolgt unsere Entschadigungs-
leistung unter Anrechnung des Selbstbehaltes des
anderen Versicherers.

Bietet der andere Versicherer nachweislich den
Versicherungsschutz ohne Selbstbehalt, erfolgt
unsere Entschadigungsleistung unter Streichung
unseres Selbstbehaltes.

Dies gilt nicht, wenn

e der Versicherungsnehmer bei Abschluss des
Vertrages durch Wahl einer entsprechenden Ta-
rifvariante den Selbstbehalt mit uns vereinbart
hat, oder

e dem Versicherungsnehmer der Abschluss oder
die Fortfilhrung des Vertrages nur unter Zugrun-
delegung des Selbstbehaltes angeboten wurde.

In diesen Fallen erfolgt unsere Entschadigungs-
leistung unter Anrechnung des mit uns vereinbar-
ten Selbstbehaltes.
Versicherungssumme flur die Best Leistungsga-
rantie
Die Versicherungssumme fiir Versicherungsfalle,
die Uber die Best Leistungsgarantie versichert
sind, betragt 100.000 Euro pauschal fiir Perso-
nen-, Sach- und Vermdgensschaden. Die Versi-
cherungssumme ist fiir alle Versicherungsfalle ei-
nes Versicherungsjahres auf das Vierfache dieser
Summe begrenzt.

Ausschliisse

Von dieser Best Leistungsgarantie bleibt/bleiben

ausgeschlossen:

e Anspriiche aller Personen wegen vorsatzlich her-
beigefiihrten Versicherungsfallen;

e Anspriiche wegen Schaden, die der Versiche-
rungsnehmer oder die Versicherten selbst erlitten
haben (Eigenschaden);

e Anspriche, die darauf beruhen, dass der andere
Versicherer auf das Recht der Leistungskurzung
oder Leistungsverweigerung bei einer Obliegen-
heitsverletzung verzichtet;

e Anspriiche aus im Ausland vorkommenden Scha-
denereignissen oder die auf auslandischen De-
ckungskonzepten beruhen;

e Betriebsniederlassungen/Betriebsstatten im Aus-
land;

e Anspriiche, die auf Vertragserfiillung oder anstelle
der Erfillungsleistung tretende Leistungen gerich-
tet sind,;

e Anspriche, die Uber den Umfang der gesetzlichen
Haftpflicht hinausgehen;

e Anspriiche wegen Schéaden, die auf Asbest, as-
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e Risiken, die der Deckungsvorsorgepflicht unterlie-
gen;

e Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versi-
cherungspflichtigen Kraft-, Luft oder Wasserfahr-
zeugen oder sonstige versicherungspflichtige Risi-
ken;

e Risiken, die kirzer als ein Jahr bestehen werden;

e Risiken, die nach Abschluss dieses Vertrages neu
entstehen, fur diese gelten ausschlieBlich die im
vorliegenden Vertrag getroffenen Bestimmungen
zur Vorsorgeversicherung.

A1-12.2.4 Kiindigung der Best Leistungsgarantie

A1-12.2.4.1

A1-12.2.4.2

A1-12.2.4.3

A1-12.2.4.4

A1-12.3

A1-12.3.1

Der Versicherungsnehmer und der Versicherer
koénnen diese Best Leistungsgarantie jederzeit un-
ter Einhaltung einer Frist von einem Monat in
Textform kiindigen.

Kindigt der Versicherer, so kann der Versiche-
rungsnehmer die Betriebshaftpflichtversicherung
innerhalb eines Monats nach Zugang der Erkla-
rung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt
kindigen.

Kindigt der Versicherungsnehmer, so kann er be-
stimmen, dass seine Kiindigung erst zum Schluss
des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird.
Die Best Leistungsgarantie endet automatisch mit
Beendigung des Hauptvertrages zur Betriebshaft-
pflichtversicherung.

Zusatzbedingungen zur Betriebshaftpflichtversi-
cherung — Erweiterte Summen- und Konditionsdif-
ferenzdeckung

Sofern besonders vereinbart und im Versicherungs-
schein genannt, erganzen diese Zusatzbedingungen
die Allgemeinen Versicherungsbedingungen fir die

Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung (AVB
BHV).
Gegenstand der Deckung

Fir die Zeit vom Vertragsbeginn dieses Vertrages
bis zum Vertragsablauf bzw. zur Vertragskiindigung
der wirksam bestehenden Vorversicherung/ander-
weitigen Berufs- und Betriebshaftpflichtversicherung
(Grundvertrag) besteht Versicherungsschutz in Form
einer erweiterten Summen- und Konditionsdifferenz-
deckung in nachstehend beschriebenem Umfang.
MaRgeblich fir die vertraglich vereinbarten Leistun-
gen aus dem Grundvertrag ist der Umfang des Ver-
sicherungsschutzes, der zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung der Differenzdeckung bestanden hat. Nach-
traglich vorgenommene Anderungen an dem Grund-
vertrag bewirken keine Erweiterung der Differenzde-
ckung, es sei denn, dies wird zwischen Versiche-
rungsnehmer und Versicherer gesondert vereinbart.

Der Versicherungsschutz aus der anderweitig be-
stehenden Betriebshaftpflichtversicherung geht dem
Versicherungsschutz aus diesem Vertrag vor (Subsi-
diardeckung).

A1-12.3.2 Umfang des Versicherungsschutzes

: . . A1-12.3.2.1 Summendifferenzdeckung
besthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zuriick- . . L . .
zufiihren sind; Versichert ist die Differenz zwischen den Versi-
e Anspriiche wegen reinen Vermégensschaden, die cherungssummen/Ersatzleistungen dieses Vertra-
S . . s ’ ges und den Versicherungssummen/Ersatzleis-
nicht “f’er diesen Vertrag ver.3|chert sind; tungen des Grundvertrages. Versicherungsschutz
* Anspriiche wegen dem Besitz und Gebrauch von besteht, wenn und soweit die Ersatzleistung fiir
Bahnen; ein versichertes Schadenereignis die Versiche-
e Anspriiche aus Kaskodeckungen; rungssummen des anderweitig bestehenden
e Anspriiche wegen Arbeitsunfallen und Berufs- Grundvertrages uberschreitet, und zwar nur fir
krankheiten; den dariber hinausgehenden Teil des Schadens
o Anspriiche, die auf vertraglich vereinbarter Haft- bis zur Hohe der Versicherungssumme dieses
pflicht beruhen; Vertrages.
o Risiken, die gegen Mehrbeitrag versicherbar sind,;
-A1 05/2023 d 24 von 26
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Die Bestimmungen der Summendifferenzdeckung
finden keine Anwendung bei

e Risiken, fur die in diesem Vertrag Versiche-
rungsschutz mit eingeschrankten Versiche-
rungssummen (Sublimits) geboten wird. Die in
diesem Vertrag genannten eingeschrankten
Versicherungssummen bilden die Héchstgrenze
fur die Summendifferenzdeckung;

e Selbstbehalten des Grundvertrages.

Daruber hinaus gilt: Die diesem Vertrag zugrunde-
liegenden Selbstbehaltsregelungen gelten grund-
satzlich auch, wenn der Grundvertrag keine
Selbstbehaltsregelungen enthalt.
Konditionsdifferenzdeckung
Fur Schadenereignisse, fir die Versicherungs-
schutz nach dem Inhalt des Grundvertrages nicht
vorgesehen ist, besteht im Rahmen und Umfang
dieses Vertrages Versicherungsschutz. Besteht
keine Deckung Uber den Grundvertrag ist dies
durch Bestatigung des Vorversicherers nachzu-
weisen.
Soweit Uber den Grundvertrag Versicherungs-
schutz besteht, geht diese Deckung dem Versi-
cherungsschutz der Konditionsdifferenzdeckung
vor.

Obliegenheiten

Der Versicherungsnehmer dieses Vertrages ist ver-
pflichtet,

e Anderungen des Grundvertrages unverziiglich an-

zuzeigen,

e alle den Grundvertrag betreffenden Nachtrage

oder sonstige Dokumente oder Bestatigungen ein-
zureichen,

e bei Eintritt des Versicherungsfalles diesen zu-

nachst dem Versicherer des Grundvertrages anzu-
zeigen und dort seine Anspriche geltend zu ma-
chen,

e bei Eintritt des Versicherungsfalles diesen zur Dif-

ferenzdeckung unverziiglich zu melden, sobald er
von dem anderweitigen Versicherer informiert
wird, dass ein gemeldeter Schadenfall dort nicht
oder nicht in vollem Umfang unter die Leistungs-
pflicht fallt.

Ausschliisse
Uber diesen Vertrag besteht kein Versicherungs-
schutz, sofern

a) zum Zeitpunkt der Antragstellung der Differenz-
deckung keine anderweitige Versicherung be-
standen hat;
die Leistung des anderen Versicherers infolge ei-
nes Vergleichs zwischen dem anderweitigen Ver-
sicherer und dem Versicherungsnehmer nicht
zum vollen Ersatz des Schadens fiihrt. Gleiches
gilt, wenn aufgrund fehlender Nachweise uber
die Schadenhéhe durch den anderweitigen Versi-
cherer lediglich eine pauschale Entschadigung
erbracht wird,;
c) dem Versicherungsnehmer der Versicherungs-

schutz im Grundvertrag wegen

e Nichtzahlung des Beitrages,

e der Verletzung einer Obliegenheit — auch teil-

weise —
verweigert wurde.

o
g

Ablauf der Summen- und Konditionsdifferenzde-
ckung

Der Versicherungsschutz aus der Differenzdeckung
endet zu dem bei Antragstellung bei dem Versiche-
rer dieses Vertrages angezeigten Ablauf des Grund-
vertrages, langstens nach 15 Monaten.
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Nach Ende des Grundvertrages besteht vollumfang-
lich Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang
dieses Vertrages.

Dies gilt auch bei einer vorzeitigen Vertragsbeendi-
gung der Fremdversicherung, friihestens ab Kennt-
nis des Versicherers Uber die vorzeitige Vertragsbe-
endigung. Ab diesem Zeitpunkt wird der Beitrag im
vollen Umfang fallig.

A1-12.4 Zusatzbedingungen zur Betriebshaftpflichtversi-

cherung — Halten und Gebrauch von unbemannten
Luftfahrtsystemen (Flugdrohnen)

Sofern besonders vereinbart und im Versicherungs-

schein genannt, erganzen diese Zusatzbedingungen
die Allgemeinen Versicherungsbedingungen fir die

A1-12.4.1

A1-12.4.2

A1-12.4.3

A1-12.4.4

A1-12.4.5
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Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung (AVB
BHV).
Versichertes Risiko

Versichert ist abweichend von A1-7.15 die gesetzli-
che Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem
Gebrauch von unbemannten Luftfahrtsystemen
(UAS) ohne Verbrennungsmotor mit einem Gesamt-
gewicht von maximal 5 kg in Ausfiihrung der versi-
cherten beruflichen Tatigkeit.

Sofern nicht anderweitig Versicherungsschutz be-
steht, gilt auch die private Nutzung als Flugmodell
mitversichert.

Versicherungsschutz besteht fir das im Versiche-
rungsschein deklarierte Luftfahrtsystem.
Voraussetzungen fiir den Versicherungsschutz
Alle behdrdlichen und gesetzlichen Vorgaben be-
zuglich des Flugbetriebs missen eingehalten wer-
den, insbesondere die Verordnung zur Regelung
des Betriebs von unbemannten Fluggeraten (Droh-
nenverordnung), die Vorgaben der Luftverkehrszu-
lassungsordnung sowie die Luftverkehrsordnung
(§ 21 ff. LuftVo).

Dazu zahlen beispielsweise:

e Bei einem Gewicht ab 0,25 kg muss eine Plakette
mit Namen und Adresse des Eigentimers ange-
bracht werden — auch auf Modellfluggelanden.

e Bei einem Gewicht ab 2 kg mussen dariber hin-
aus besondere Kenntnisse (,Drohnen-Fihrer-
schein®) nachgewiesen werden.

e Bei Fligen uUber Wohngrundstiicken mit Einsatz
einer Kamera muss der durch den Betrieb Uber
dem jeweiligen Wohngrundstiick in seinen Rech-
ten betroffene Eigentimer oder sonstige Nut-
zungsberechtigte dem Uberflug ausdriicklich zu-
gestimmt haben.

e Ab einer Héhe von 100 m dirfen Drohnen nur flie-
gen, wenn eine behordliche Ausnahmeerlaubnis
eingeholt wurde.

Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Oblie-

genheiten verletzt, gilt B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Ver-

letzung von Obliegenheiten).

Ausschliisse

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind

e Vermodgensschaden, die nicht Folge eines Perso-
nen- oder Sachschadens sind,

e Anspruche aus der Verletzung von Namens- oder
Personlichkeitsrechten.

Auslandsschaden

Abweichend von A1-6.8.1 ist der Geltungsbereich

auf Versicherungsfélle in den Landern des geogra-

phischen Europas begrenzt.

Versicherungssumme

Die Versicherungssumme betragt 1.000.000 Euro

pauschal fur Personen-, Sach- und sich daraus er-
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gebende Vermdgenschaden, mindestens jedoch
750.000 Rechnungseinheiten gemaR § 37 Luftver-
kehrsgesetz (LuftVG).
Diese Versicherungssumme steht neben der flr das
Betriebshaftpflichtrisiko vertraglich vereinbarten Ver-
sicherungssumme separat zur Verfliigung und ent-
spricht der Hochstersatzleistung je Versicherungs-
jahr.
Zusatzbedingungen zur Betriebshaftpflichtversi-
cherung - Halten und Gebrauch von versiche-
rungspflichtigen Staplern und Arbeitsmaschinen
(AKB-Zusatzdeckung)
Sofern besonders vereinbart und im Versicherungs-
schein genannt, erganzen diese Zusatzbedingungen
die Allgemeinen Versicherungsbedingungen fur die

Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung (AVB
BHV).
Versichert ist auf Grundlage der Allgemeinen Bedin-

gungen fir die Kfz-Versicherung (AKB) die gesetzli-
che Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem
Halten und Gebrauch versicherungspflichtiger, je-
doch nicht zugelassener Stapler und Arbeitsmaschi-
nen im Inland soweit sie

e auf beschrankt/faktisch offentlichen Wegen und
Platzen innerhalb des Betriebsgelandes oder

e im Rahmen einer behérdlichen Ausnahmegeneh-
migung nach § 47 Fahrzeugzulassungsverord-
nung (FZV) auf offentlichen Straflen auerhalb
des Betriebsgelandes verwendet werden.

Der Versicherungsschutz bezieht sich sowohl auf
das Verkehrs- als auch auf das Arbeitsrisiko des ver-
sicherten Fahrzeuges.

Fir diese Zusatzdeckung gelten die in der Anlage zu
§ 4 Absatz 2 Pflichtversicherungsgesetz (PfIVG) ge-
nannten Mindestversicherungssummen, auch soweit
sie die Vertragsdeckungssummen uberschreiten.

2-A1 05/2023 d

Abschnitt A1 — Betriebs- und Berufshaftpflichtrisiko

A1-12.5.4

A1-12.5.5

26 von 26

Abgrenzung zur Betriebshaftpflichtversicherung:

e Fur die Verwendung auf nicht offentlichem Be-
triebsgelande (StraBen, Wege und Flachen, von
denen die Allgemeinheit nach dem Willen des Ver-
fugungsbefugten tatsachlich ausgeschlossen ist)
besteht kein Versicherungsschutz Uber diese Zu-
satzhaftpflichtversicherung. Versicherungsschutz
wird hierfur ausschlieflich im Rahmen und Um-
fang der Betriebshaftpflichtversicherung geboten.

e Fur Be- und Entladeschaden besteht kein Versi-
cherungsschutz Uber diese Zusatzhaftpflichtversi-
cherung. Diese sind im Rahmen und Umfang der
Betriebshaftpflichtversicherung (siehe A1-6.7.1
Tatigkeitsschaden an Land- und Wasserfahrzeu-
gen, Containern) versichert.

Fir die genannten Kraftfahrzeuge gelten nicht die
Ausschlusse gemal A1-8.1 (Erhéhungen und Erwei-
terungen) und A1-9.3 (Vorsorgeversicherung).

Die genannten Fahrzeuge durfen nur von einem be-
rechtigten Fahrer gebraucht werden. Berechtigter
Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen
des Verfugungsberechtigten gebrauchen darf. Der
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafir zu sor-
gen, dass die Fahrzeuge nicht von einem unberech-
tigten Fahrer gebraucht werden.

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf 6f-
fentlichen Wegen oder Platzen nur mit der erforderli-
chen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungs-
nehmer ist verpflichtet, dafir zu sorgen, dass das
Fahrzeug nur von einem Fahrer benutzt wird, der die
erforderliche Fahrerlaubnis hat.

Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Oblie-
genheiten verletzt, gilt B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Ver-
letzung von Obliegenheiten).
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Der Versicherungsschutz umfasst Schaden durch Umwelt-
einwirkung (Umwelthaftpflicht-Risiko) sowie Umweltschaden
gemalR Umweltschadensgesetz (Umweltschadens-Risiko).

Begriffsbestimmungen

Schaden durch Umwelteinwirkung

Ein Schaden durch Umwelteinwirkung entsteht, wenn er durch
Stoffe, Erschitterungen, Gerdusche, Druck, Strahlen, Gase,
Dampfe, Warme oder sonstige Erscheinungen verursacht wird,
die sich in Boden, Luft oder Wasser ausgebreitet haben.

Umweltschaden

Ein Umweltschaden ist eine

e Schadigung von geschutzten Arten und natlrlichen Lebens-
raumen,

e Schadigung der Gewasser,

e Schadigung des Bodens

gemal Umweltschadensgesetz (USchadG).

Betriebsstorung

Eine Betriebsstorung ist eine plétzliche und unfallartige, wahrend
der Wirksamkeit des Versicherungsvertrags eingetretene Sto-
rung des bestimmungsgemaRen Betriebes des Versicherungs-
nehmers oder des Dritten.

Umwelt-Produktrisiko

Das Umwelt-Produktrisiko umfasst Schaden durch Umwelteinwir-
kung sowie Umweltschaden, soweit diese durch vom Versiche-
rungsnehmer

e hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse (Abfalle sind Erzeug-
nissen gleichgestellt),

e erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen

verursacht wurden und der Versicherungsnehmer die Erzeugnis-

se in den Verkehr gebracht, die Arbeiten abgeschlossen oder die
Leistungen ausgefiihrt hat.

Gesetzliche Anspriiche/Pflichten

Ist im Folgenden von gesetzlichen Anspriichen die Rede, bezie-
hen sich diese sowohl auf die gesetzliche Haftpflicht privatrechtli-
chen Inhalts als auch auf 6ffentlich-rechtliche Pflichten und An-
spriche nach dem USchadG.

Ist im Folgenden von gesetzlichen Pflichten die Rede, beziehen
sich diese sowohl auf gesetzliche Schadensersatzverpflichtun-
gen privatrechtlichen Inhalts als auch auf Sanierungs- und Kos-
tentragungsverpflichtungen nach dem USchadG.

A2-1
A2-1.1
A2-1.11

Versichertes Risiko, Versicherungsschutz
Umwelthaftpflicht-Risiko

Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestim-

mungen die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen

Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Schaden

durch Umwelteinwirkung fir die gemaR A2-1.4 versi-

cherten Risiken.

Versicherungsschutz besteht ausschlieRlich fur

a) Personen-, Sach- oder sich daraus ergebende
Vermoégensschaden;

b) Vermodgensschaden, die weder durch Personen-
noch durch Sachschaden entstanden sind, so-
weit es sich um Schaden aus der Verletzung
e von Aneignungsrechten,

e des Rechts am eingerichteten und ausgetibten
Gewerbebetrieb,

e von wasserrechtlichen
oder -befugnissen

handelt.

Diese Vermogensschaden werden wie Sach-

schaden behandelt.

Benutzungsrechten
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Versichert sind auch Aufwendungen des Versiche-
rers fur Kosten der gerichtlichen und auf3ergerichtli-
chen Abwehr der von einem Dritten geltend gemach-
ten Anspriche, insbesondere Anwalts-, Sachver-
standigen-, Zeugen- und Gerichtskosten.

Umweltschadens-Risiko

Versichert ist die gesetzliche Pflicht 6ffentlich-rechtli-
chen Inhalts des Versicherungsnehmers gemaf Um-
weltschadensgesetz zur Sanierung von Umwelt-
schaden fir die gemal A2-1.4 versicherten Risiken.
Versichert sind im Umfang von A2-5.1 folgende Kos-
ten einschlieRlich notwendiger Gutachter-, Sachver-
standigen-, Anwalts-, Zeugen-, Verwaltungsverfah-
rens- und Gerichtskosten

fur die Sanierung von Schaden an geschitzten

Arten, natlrlichen Lebensrdumen oder Gewas-

sern:

a) die Kosten fir die ,priméare Sanierung“, das
heilt flr SanierungsmalRnahmen, die die ge-
schadigten natirlichen Ressourcen und/oder
beeintrachtigten Funktionen ganz oder anna-
hernd in den Ausgangszustand zuriickverset-
zen;

die Kosten fir die ,ergdnzende Sanierung®,
das heilt fur Sanierungsmafinahmen in Bezug
auf die naturlichen Ressourcen und/oder Funk-
tionen, mit denen der Umstand ausgeglichen
werden soll, dass die primare Sanierung nicht
zu einer vollstandigen Wiederherstellung der
geschadigten natlrlichen Ressourcen und/
oder Funktionen fiihrt;

die Kosten fir die ,Ausgleichssanierung®, das
heilt fur die Tatigkeiten zum Ausgleich zwi-
schenzeitlicher Verluste natirlicher Ressour-
cen und/oder Funktionen, die vom Zeitpunkt
des Eintretens des Schadens bis zu dem Zeit-
punkt entstehen, in dem die primare Sanierung
ihre Wirkung vollstandig entfaltet hat. ,Zwi-
schenzeitliche Verluste® sind Verluste, die dar-
auf zurtickzufihren sind, dass die geschadig-
ten naturlichen Ressourcen und/oder Funktio-
nen ihre o©kologischen Aufgaben oder ihre
Funktionen flr andere natirliche Ressourcen
nicht erfilllen kénnen, solange die MalRnahmen
der primaren bzw. der erganzenden Sanierung
ihre Wirkung nicht entfaltet haben.

Die Kosten fiir die Ausgleichssanierung wer-
den im Rahmen der vereinbarten Versiche-
rungssumme und der Jahreshdchstersatzleis-
tung bis zu einem Gesamtbetrag von 300.000
Euro ersetzt.

b

=

C

~

fur die Sanierung von Schadigungen des Bodens:
die Kosten fur die erforderlichen MalRnahmen, die
zumindest sicherstellen, dass die betreffenden
Schadstoffe beseitigt, kontrolliert, eingedammt
oder vermindert werden, so dass der geschadigte
Boden unter Bericksichtigung seiner zum Zeit-
punkt der Schadigung gegebenen gegenwartigen
oder zugelassenen zukunftigen Nutzung kein er-
hebliches Risiko einer Beeintrachtigung der
menschlichen Gesundheit mehr darstellt.
Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der
Versicherungsnehmer von einer Behorde oder ei-
nem sonstigen Dritten auf Erstattung der Kosten fir
SanierungsmafRnahmen/Pflichten der oben genann-
ten Art in Anspruch genommen wird. Dabei kommt
es nicht darauf an, ob der Versicherungsnehmer auf
offentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundla-
ge in Anspruch genommen wird.



A2-1.3

A2-1.4
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Zuweisung

Anspriche nach dem Umweltschadensgesetz sind im
Umfang des Umwelthaftpflicht-Risikos versichert, so-
weit sie auch ohne das Bestehen des Umweltscha-
densgesetzes aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim-
mungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versiche-
rungsnehmer geltend gemacht werden kénnten.

Beruhen diese Anspriiche nicht auf einer Umweltein-
wirkung, besteht Versicherungsschutz ausschlieRlich
im Umfang von A1.

Dies gilt auch flir Anspriiche nach anderen nationalen
Umsetzungsgesetzen, die auf der EU-Umwelthaftungs-
richtlinie (2004/35/EG) basieren.

Versicherte Risiken

Versichert sind die im Versicherungsschein oder sei-
nen Nachtragen aufgefiihrten Risiken und Tatigkeiten.
Versicherungsschutz besteht ausschlieBlich fur folgen-
de Risiken:

a) Kleingebinde und mobile sowie stationare Lageran-
lagen
Lagerung von gewasserschadlichen Stoffen in
Kleingebinden (Fasser, Kanister, Dosen, Flaschen,
etc.) sowie in stationdren und mobilen Lageranla-
gen (z. B. Kraftstofftanks, Olfasser, Heizéltanks,
Saure-/Laugentanks, Farben-, Pflanzenschutzmit-
tel-, Dungemittel- und Abfalllager) mit einer Ge-
samtlagermenge bis 30.000 Liter je Grundstlick
bzw. Baustelle.
Mitversichert sind dabei auch gewasserschadliche
Stoffe (z. B. Ole, Schmierstoffe, Emulsionen etc.),
die sich in Produktionsmaschinen des Versiche-
rungsnehmers befinden.
Wird die Gesamtlagermenge der Kleingebinde so-
wie stationdren und mobilen Lageranlagen von
30.000 Litern je Grundstiick bzw. Baustelle Uber-
schritten, entfallt der Versicherungsschutz ab die-
sem Zeitpunkt insgesamt und es bedarf einer be-
sonderen Vereinbarung (siehe A2-1.4 f).

b) Ol-, Benzin- und Fettabscheider

¢) Umwelt-Produktrisiko

d) Probebetrieb

Probebetrieb oder Inbetriebnahme von im Auftrag

Dritter zu errichtender Anlagen, deren voruberge-

hender Inhaber der Versicherungsnehmer ist.

Allgemeines Umweltrisiko

Sonstige Anlagen, Betriebseinrichtungen und Tatig-

keiten des Versicherungsnehmers mit Ausnahme von

e Anlagen, die bestimmt sind, gewasserschadliche

Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, ab-

zulagern, zu beférdern oder wegzuleiten,

Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden

Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzei-

gepflicht unterliegen,

e dem Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein
Gewasser oder Einwirken auf ein Gewasser der-
art, dass die physikalische, chemische oder biolo-
gische Beschaffenheit des Wassers verandert
wird.

Andere umweltrelevante Risiken

Falls besonders vereinbart und im Versiche-

rungsschein genannt:

Andere im Versicherungsschein oder seinen Nach-

tragen aufgefihrte umweltrelevante Risiken, die

nicht bereits nach a) bis e) oder g) und h) versichert
sind.

g) Gase

Lagerung von Gasen auf dem Betriebsgrundstiick,
sofern diese Uberwiegend fiir den versicherten Be-
trieb bestimmt sind und die Gesamtmenge 3 Ton-
nen nicht tbersteigt.

e

~
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Wenn die Gesamtmenge von 3 Tonnen Uberstiegen
wird, entfallt der Versicherungsschutz ab diesem
Zeitpunkt insgesamt und es bedarf einer besonde-
ren Vereinbarung (siehe A2-1.4 f).

Lackieranlagen

Besitz und Gebrauch von Lackieranlagen (z. B. La-
ckierrdaume, Lackierstande, Lackierkabinen, Spritz-
kabinen oder Sprihpistolen), bei denen gewéasser-
schadliche Stoffe zum Einsatz kommen, solange es
sich nicht um Anlagen handelt, die aufgrund ihrer
Durchsatzmenge dem Umwelthaftungsgesetz (Um-
weltHG) oder der 4. Bundes-Immissionsschutzver-
ordnung (BImSchV) unterliegen.

In diesem Fall bedarf es einer besonderen Verein-
barung (siehe A2-1.4 f).

Versicherungsschutz gemaR A2-1.4 besteht auch,
wenn

=3
=

e gelagerte Stoffe bei ihrer Verwendung im raumlichen
und gegenstandlichen Zusammenhang mit versi-
cherten Anlagen in Boden, Luft oder Wasser (ein-
schlieRlich Gewasser) gelangen, ohne in diese ein-
gebracht oder eingeleitet zu sein;

e Stoffe in Abwasser und mit diesen in Gewasser ge-
langen.

Beauftragung von Subunternehmern
Im Rahmen des versicherten Risikos sind mitversichert
Anspriche wegen Schaden aus der Vergabe von Leis-
tungen an Dritte im Interesse und fir Zwecke des ver-
sicherten Betriebes (Subunternehmer).

Dies gilt auch dann, wenn Bauleistungen an Subunter-
nehmer vergeben werden, die nicht den Tatigkeiten
bzw. Gewerken der diesem Vertrag zugrunde liegen-
den Betriebsbeschreibung entsprechen.

Nicht versichert bleibt jedoch die gesetzliche Haftpflicht
des Versicherungsnehmers aus der Beauftragung von
Subunternehmern mit folgenden Leistungen:

e Dachdecker-, Isolier-, Holz- und Bautenschutzarbei-
ten,

e Gas-, Wasser- und Heizungsinstallationen,

e Erdbohrungen, Durchérterungen — ausgenommen
Bohrungen mit Kleingeraten bis zu einer Tiefe von
20 Metern,

e Tiefbau — ausgenommen Strallen-, Wege-, Garten-
und Landschaftsbauarbeiten,

es sei denn, diese Leistungen entsprechen bereits der
diesem Vertrag zugrunde liegenden Betriebsbeschrei-
bung oder die Haftpflicht des Versicherungsnehmers in
der Eigenschaft als Generalunternehmer ist mitversi-
chert.

Nicht versichert sind gesetzliche Pflichten der Subun-
ternehmer selbst und deren Betriebsangehdrigen.

Kein Versicherungsschutz besteht fur Pflichten oder
Anspriche, soweit sie aufgrund einer vertraglichen
Vereinbarung oder Zusage uber die gesetzliche Ver-
pflichtung des Versicherungsnehmers hinausgehen.

A2-2 Regelungen zu mitversicherten Personen und zum
Verhéltnis zwischen den Versicherten (Versiche-
rungsnehmer und mitversicherten Personen)

A2-2.1
A2-2.11
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Versichert sind gesetzliche Anspriiche gegen
die gesetzlichen Vertreter des Versicherungsneh-
mers, seiner Reprasentanten gemaf A2-2.6 und sol-
cher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichti-
gung des versicherten Betriebes oder eines Teiles
desselben angestellt hat, fir Schaden, die sie in
Ausfiihrung betrieblicher oder beruflicher Tatigkeiten
fur den Versicherungsnehmer verursachen;



A2-2.1.2

A2-21.3

A2-2.2

A2-2.3

A2-2.4

A2-2.5

A2-2.6

HG 2902-A2 05/2023 b

samtliche tbrigen Betriebsangehdrigen fur Schaden,
die sie in Ausfihrung betrieblicher oder beruflicher
Tatigkeiten fir den Versicherungsnehmer verursa-
chen. Betriebsangehdrige sind beispielsweise auch
in den Betrieb eingegliederte Arbeitnehmer fremder
Unternehmen, Praktikanten, Volontdre und Hospi-
tanten.

Ausgeschlossen sind Anspriiche aus Personenscha-
den und allen sich daraus ergebenden Vermdgens-
schaden, bei denen es sich um Arbeitsunfalle und
Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungs-
nehmers gemal dem Sozialgesetzbuch VIl handelt.
Das Gleiche gilt fir solche Dienstunfalle gemafR den
beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Auslbung
oder infolge des Dienstes Angehorigen derselben
Dienststelle zugefligt werden;
den Insolvenzverwalter und Zwangsverwalter flr
Schéaden aus der Auslbung der im Versicherungs-
schein und seinen Nachtrdgen beschriebenen be-
trieblichen oder beruflichen Tatigkeit.

Der Versicherungsschutz gemaR A2-2.1.1 bis A2-2.1.3

besteht auch, wenn

e die vorgenannten Personen fiir den versicherten Be-
trieb z. B. als Fachkréafte fir Arbeitssicherheit, Si-
cherheitsbeauftragte, Datenschutzbeauftragte, Be-
triebsarzte und Sanitatspersonal — auch bei Gewah-
rung ,Erster Hilfe* aulRerhalb des Betriebes — téatig
werden;

e die vorgenannten Personen aus ihrer friiheren
dienstlichen Tatigkeit fir den versicherten Betrieb in
Anspruch genommen werden.

Alle fir den Versicherungsnehmer geltenden Vertrags-
bestimmungen sind auf die mitversicherten Personen
entsprechend anzuwenden. Dies gilt nicht fur die Be-
stimmungen Uber die Vorsorgeversicherung (siehe
A2-10), wenn das neue Risiko nur flr eine mitversi-
cherte Person entsteht.

Unabhangig davon, ob die Voraussetzungen fir Risi-
kobegrenzungen oder Ausschlisse in der Person des
Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Per-
son vorliegen, entfallt der Versicherungsschutz sowohl
fur den Versicherungsnehmer als auch fiir die mitversi-
cherten Personen.

Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf nur
der Versicherungsnehmer ausuben. Fur die Erfillung
der Obliegenheiten sind sowohl der Versicherungsneh-
mer als auch die mitversicherten Personen verantwort-
lich.

Repréasentanten

Als Reprasentanten im Sinne von A2-2.1.1 gelten aus-
schlief3lich:

e Mitglieder des Vorstandes bei Aktiengesellschaften;
Geschaftsfluhrer bei Gesellschaften mit beschrankter
Haftung;

e Komplementére bei Kommanditgesellschaften;

e Gesellschafter bei offenen Handelsgesellschaften,

bei Gesellschaften burgerlichen Rechts und bei ein-

getragenen Gesellschaften birgerlichen Rechts;

Inhaber bei Einzelfirmen;

e die nach Gesetz oder Satzung berufenen obersten
Vertretungsorgane bei anderen Unternehmensfor-
men (z. B. Europaische Aktiengesellschaften — SE,
Genossenschaften, Verbande, Vereine, Kérperschaf-
ten des offentlichen Rechts, Kommunen, auslandi-
sche Unternehmen).

A2-3

A2-4

A2-4.1

A2-4.2

A2-4.3
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Versicherungsfall
Versicherungsfall ist die nachprifbare erste Feststellung
des

e Personen-, Sach-, oder gemaR A2-1.1.1 b) mitversi-
cherten Vermdgensschadens (Umwelthaftpflicht-Risi-
ko),

o Umweltschadens (Umweltschadens-Risiko)

durch den Versicherungsnehmer, den Geschadigten, die
zustandige Behorde oder einen sonstigen Dritten.

Der Versicherungsfall muss wahrend der Wirksamkeit der
Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht
darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder
Umfang des Schadens oder die Mdglichkeit zur Erhe-
bung von gesetzlichen Anspriichen erkennbar war.

Leistungen der Versicherung und Vollmacht des Ver-
sicherers

Der Versicherungsschutz umfasst

e die Priifung der gesetzlichen Pflichten und An-
spriiche,
e die Abwehr unberechtigter gesetzlicher Ansprii-
che und
e die Freistellung des Versicherungsnehmers von
berechtigten
o Schadensersatzverpflichtungen (Umwelthaft-
pflicht-Risiko),
e Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtun-
gen (Umweltschadens-Risiko).

Berechtigt sind Verpflichtungen dann, wenn der Versi-
cherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskraftigen
Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleichs zur Entscha-
digung, Sanierungs- und Kostentragung verpflichtet ist
und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Aner-
kenntnisse oder Vergleiche, die vom Versicherungs-
nehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgege-
ben oder geschlossen worden sind, binden den Versi-
cherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkennt-
nis oder Vergleich bestanden hatte.

Ist die Verpflichtung mit bindender Wirkung fir den
Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versi-
cherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch
des Dritten freizustellen.

Der Versicherer ist bevollmachtigt, alle ihm zur Abwick-
lung des Schadens oder der Abwehr unberechtigter
gesetzlicher Anspriiche zweckmafig erscheinenden
Erklarungen im Namen des Versicherungsnehmers ab-
zugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem
Rechtsstreit oder Verwaltungsverfahren gegen den
Versicherungsnehmer liber Schadensersatzanspriiche,
Sanierungs- oder Kostentragungsverpflichtungen, ist
der Versicherer bevollméachtigt, das Verfahren und den
Prozess zu fiihren. Er fihrt den Rechtsstreit oder das
Verwaltungsverfahren im Namen des Versicherungs-
nehmers.

Wird in einem Strafverfahren wegen

a) eines Schadenereignisses, das einen unter den
Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch
zur Folge haben kann (Umwelthaftpflicht-Risiko),

b) eines Umweltschadens/Umweltdeliktes, der/das ei-
ne unter den Versicherungsschutz fallende Sanie-
rungs- und Kostentragungsverpflichtung zur Folge
haben kann (Umweltschadens-Risiko),

die Bestellung eines Verteidigers fur den Versiche-
rungsnehmer von dem Versicherer gewiinscht oder ge-



A2-4.4

A2-4.5

nehmigt, so tragt der Versicherer die gesetzliche Ver-
gutung oder die mit ihm besonders vereinbarten héhe-
ren Kosten des Verteidigers.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder eine mitversi-
cherte Person das Recht, die Aufhebung oder Minde-
rung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der
Versicherer bevollmachtigt, dieses Recht auszutiben.
Erweiterter Strafrechtsschutz

In einem Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren,
das einen unter den Versicherungsschutz fallenden
Haftpflichtanspruch zur Folge haben konnte, uber-
nimmt der Versicherer abweichend von A2-4.3 die
Kosten der Verteidigung entsprechend der gesetzli-
chen Vergutung - gegebenenfalls auch die mit dem
Versicherer besonders vereinbarten héheren Kosten -
sowie die Gerichtskosten und ortsublichen Kosten fir
notwendige Sachverstandigengutachten.

Der Versicherungsschutz bezieht sich auf Verfahren in
Europa.

Kein Versicherungsschutz besteht fiir

e die einem Versicherten auferlegten Bufien, Strafen,
Kautionen und andere Leistungen, denen materieller
Strafcharakter zukommt (z. B. GeldbuRRen, Geldstra-
fen);

e Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren, die in
keinem Zusammenhang mit der versicherten Tatig-
keit stehen;

e Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren im Zu-
sammenhang mit verwaltungsstrafrechtlichen Be-
stimmungen (z. B. Steuer-, Zoll-, Devisen- oder Au-
Renhandelsvorschriften, kartell-, wettbewerbs- oder
patentrechtlichen Vorschriften).

Der Versicherungsschutz entfallt riickwirkend, wenn im
Verfahren Vorsatz rechtskréaftig festgestellt wird. Der
Versicherungsnehmer ist dann verpflichtet, dem Versi-
cherer die Kosten zu erstatten, die dieser fir die Ver-
teidigung wegen des Vorwurfes eines vorsatzlichen
Verhaltens getragen hat.

Der Versicherungsschutz besteht subsidiar, eine be-
stehende Rechtsschutzversicherung geht dieser Versi-
cherung vor.

Die Versicherungssumme flr derartige Schaden sowie
die Hochstersatzleistung fur alle Versicherungsfalle ei-
nes Versicherungsjahres entspricht den Regelungen
geman A1-4.5.

A2-5 Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme,
Jahreshochstersatzleistung, Serienschaden, Selbst-
behalt)

A2-5.1

A2-51.1

A2-5.1.2
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Versicherungssumme und Jahreshochstersatzleis-
tung
Fir das Umwelthaftpflicht-Risiko gilt:
Die Entschadigungsleistung des Versicherers ist bei
jedem Versicherungsfall auf die vereinbarte und im
Versicherungsschein genannte Versicherungssum-
me begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der
Versicherungsschutz auf mehrere entschadigungs-
pflichtige Personen erstreckt.

Die Aufwendungen des Versicherers flur Kosten ge-
maRk A2-1.1.2 werden nicht auf die Versicherungs-
summe angerechnet.

Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind
die Entschadigungsleistungen des Versicherers flr
alle Versicherungsfalle eines Versicherungsjahres
auf das Dreifache der vereinbarten Versicherungs-
summe begrenzt.

Fir das Umweltschadens-Risiko gilt:

Die Leistung des Versicherers gemafl A2-1.2.2 ist
bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarte und
im Versicherungsschein genannte Versicherungs-

A2-5.2

A2-5.3

A2-5.4

A2-5.5

A2-5.6
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summe begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der
Versicherungsschutz auf mehrere sanierungs- oder
kostentragungspflichtige Personen erstrecki.

Aufwendungen des Versicherers fiir Kosten der ge-
richtlichen und auf3ergerichtlichen Abwehr der von
einem Dritten geltend gemachten Anspriiche, insbe-
sondere Anwalts-, Sachverstandigen-, Zeugen- und
Gerichtskosten, werden als Leistungen auf die Versi-
cherungssumme angerechnet.

Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind
die Leistungen des Versicherers fir alle Versiche-
rungsfélle eines Versicherungsjahres auf das Dreifa-
che der vereinbarten Versicherungssumme be-
grenzt.

Serienschaden

Mehrere wahrend der Wirksamkeit der Versicherung

eintretende Versicherungsfélle durch

e dieselbe Umwelteinwirkung,

o mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beru-
hende Umwelteinwirkungen,

e mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen be-
ruhende Umwelteinwirkungen, wenn zwischen den
gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachli-
cher und zeitlicher Zusammenhang besteht, oder

e die Lieferung von Erzeugnissen mit gleichen Man-
geln

gelten unabhangig von ihrem tats&chlichen Eintritt als
ein Versicherungsfall (Serienschaden), der im Zeit-
punkt des ersten dieser Versicherungsfalle als einge-
treten gilt.

Selbstbehalt

Falls vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsneh-
mer bei jedem Versicherungsfall

e fiir das Umwelthaftpflicht-Risiko an der Entschadi-
gungsleistung des Versicherers,

e fir das Umweltschadens-Risiko an den gemal
A2-1.2.2 versicherten Kosten

mit einem im Versicherungsschein oder seinen Nach-
tragen festgelegten Betrag (Selbstbehalt).

Auch wenn die begriindeten Anspriche aus einem
Versicherungsfall die Versicherungssumme Uberstei-
gen, wird der Selbstbehalt vom Betrag der begriinde-
ten Anspruche abgezogen. A2-5.1 bleibt unberuhrt.

Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, bleibt
der Versicherer auch bei Schaden, deren Hoéhe den
Selbstbehalt nicht tUbersteigt, zur Abwehr unberechtig-
ter Inanspruchnahme verpflichtet.

Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung ei-
nes Anspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder
Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers
scheitert, hat der Versicherer fir den von der Weige-
rung an entstehenden Mehraufwand an Entschadi-
gungsleistung, Kosten gemal A2-1.1.2 sowie A2-1.2.2
und Zinsen nicht aufzukommen.

Fir das Umwelthaftpflicht-Risiko gilt:

Ubersteigen die begriindeten Anspriiche aus einem
Versicherungsfall die Versicherungssumme, tragt der
Versicherer die Prozesskosten im Verhaltnis der Versi-
cherungssumme zur Gesamthéhe dieser Anspriiche.
Hat der Versicherungsnehmer an den Geschadigten
Rentenzahlungen zu leisten und Ubersteigt der Kapital-
wert der Rente die Versicherungssumme oder den
nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem
Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der
Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente
nur im Verhaltnis der Versicherungssumme bzw. ihres
Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versi-
cherer erstattet.



Fir die Berechnung des Rentenwertes gilt die entspre-
chende Vorschrift der Verordnung Uber den Versiche-
rungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rung in der jeweils gliltigen Fassung zum Zeitpunkt des
Versicherungsfalles.

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der
Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen
beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die
Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger
Leistungen verbleibende Restversicherungssumme
Ubersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem
vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt.

A2-6 Besondere Regelungen fiir einzelne betriebliche und

berufliche Risiken (Versicherungsschutz, Risikobe-
grenzungen und besondere Ausschliisse)
A2-6 regelt den Versicherungsschutz fir einzelne betrieb-
liche und berufliche Risiken, deren Risikobegrenzungen
und die fir diese Risiken geltenden besonderen Aus-
schlisse. Versicherungsschutz fir diese Risiken besteht
ausschlief3lich im Umfang der gemaR A2-1.4 versicherten
Risiken.

Soweit A2-6 keine abweichenden Regelungen enthalt,
finden auch auf die in A2-6 geregelten Risiken alle ande-
ren Vertragsbestimmungen Anwendung (z. B. A2-4 —
Leistungen der Versicherung oder A2-8 — Allgemeine
Ausschlisse.)

A2-6.1
A2-6.1.1

A2-6.1.2
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Haus- und Grundbesitz

Versichert sind gesetzliche Pflichten des Versiche-
rungsnehmers

a) als Besitzer (z. B. Eigentimer, Mieter, Pachter,
Leasingnehmer und Nutzniel3er) von Grundsti-
cken, Gebauden oder Raumlichkeiten, die aus-
schlieBlich fir den versicherten Betrieb oder fiir
Wohnzwecke des Versicherungsnehmers und
seiner Betriebsangehdrigen benutzt werden.
Versichert sind hierbei Anspruiche aus der Verlet-
zung von Pflichten, die dem Versicherungsneh-
mer in den oben genannten Eigenschaften oblie-
gen (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung,
Reinigung, Streuen und Schneerdumen auf Geh-
wegen);

b) aus der Vermietung, Verpachtung oder sonstiger
Uberlassung betrieblicher Grundstiicke, Gebé&u-
de oder R&umlichkeiten oder Teilen davon an
Betriebsfremde.

Versichert sind fur die in A2-6.1.1 genannten Risiken
auch gesetzliche Pflichten

a) des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Un-

ternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbau-

ten, Reparaturen, Abbruch-, Erdarbeiten) ohne

Begrenzung der Bausumme;

des Versicherungsnehmers als friiherer Besitzer

aus § 836 Absatz 2 BGB, wenn die Versicherung

bis zum Besitzwechsel bestand,;

c) der vom Versicherungsnehmer durch Arbeitsver-

trag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung
und sonstigen Betreuung der Grundstiicke beauf-
tragten Personen fir Anspriche, die gegen sie
aus Anlass der Ausfiihrung dieser Verrichtung er-
hoben werden.
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind
Anspruche aus Personenschaden und allen sich
daraus ergebenden Vermdgensschaden, bei de-
nen es sich um Arbeitsunfélle und Berufskrank-
heiten im Betrieb des Versicherungsnehmers ge-
mal dem Sozialgesetzbuch VII handelt. Das
Gleiche gilt fur solche Dienstunfalle gemaf den
beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Aus-
Ubung oder infolge des Dienstes Angehorigen
derselben Dienststelle zugefligt werden;

O
-~

A2-6.2

A2-6.3

A2-6.3.1

A2-6.3.2

A2-6.3.3
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d) des Versicherungsnehmers wegen Schaden, die
durch Abwasser, Rauch, Ruf3, Dampfe, Nieder-
schlage, Schwammbildung oder allméahliches
Eindringen von Feuchtigkeit entstehen.

Zu den mitversicherten Abwassern gehdren auch
hausliche Abwasser und Abwasser aus dem
Ruckstau des Stralenkanals;

e) des Versicherungsnehmers aus dem Besitz und
Betrieb folgender Anlagen auf dem eigenen Be-
triebsgrundstuck:

e Photovoltaikanlagen
Mitversichert ist die Einspeisung von elektri-
schem Strom in das Netz des ortlichen Ener-
gieversorgers.
Nicht versichert ist die direkte Versorgung von
Letztverbrauchern mit elektrischem Strom;

e Solaranlagen;

e Kleinwindanlagen an Land bis 10 Meter Ge-
samthoéhe;

e Blockheizkraftwerke bis 30 Kilowatt Gesamt-

leistung;
Luft- und/oder Wasserwarmepumpen bis 30
Kilowatt Gesamtleistung.

Vertraglich ibernommene Haftpflicht
Versichert ist die vom Versicherungsnehmer als Mie-
ter, Leasingnehmer, Pachter oder Entleiher durch Ver-
trag Ubernommene gesetzliche Haftpflicht privatrechtli-
chen Inhalts des jeweiligen Vertragspartners (Vermie-
ter, Leasinggeber, Verpachter, Verleiher) in dieser Ei-
genschaft.
Nicht versicherungspflichtige  Kraftfahrzeuge,
Kraftfahrzeug-Anhanger und Fahrrader
Versichert ist — abweichend von A2-8.12 — die ge-
setzliche Pflicht des Versicherungsnehmers wegen
Schéden durch das Halten und den Gebrauch aus-
schlieRlich von folgenden nicht versicherungspflichti-
gen Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeug-Anhangern:

a) nur auf nicht 6ffentlichen Wegen und Platzen ver-
kehrende Kraftfahrzeuge ohne Rucksicht auf ei-
ne bauartbedingte Hochstgeschwindigkeit;

b) Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h bauart-
bedingter Hochstgeschwindigkeit;

c) Stapler mit nicht mehr als 20 km/h bauartbeding-
ter Hochstgeschwindigkeit;

d) selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr
als 20 km/h bauartbedingter Hochstgeschwindig-
keit;

e) Kraftfahrzeug-Anhanger, die nicht zulassungs-
pflichtig sind oder nur auf nicht 6ffentlichen We-
gen und Platzen verkehren (soweit Versiche-
rungsschutz durch andere Versicherungen be-
steht, geht dieser vor);

f) (Dienst-)Fahrrader, Lasten- und Nutzrader sowie
Roller.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der
Uberlassung der in den Versicherungsschutz einge-
schlossenen Arbeitsmaschinen und Gerate mit und
ohne Bedienungspersonal an Betriebsfremde.

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des je-
weiligen Mieters bzw. Entleihers.

Mitversichert ist die gesetzliche Pflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Schaden, die durch das be-
stimmungswidrige Auslaufen oder Austreten von Be-
triebsstoffen (Kraftstoffe, Getriebe- und Hydraulikdle,
Schmierstoffe etc.) aus den in A2-6.3.1 mitversicher-
ten Fahrzeugen verursacht werden. Dieser Versi-
cherungsschutz besteht nur insoweit, als kein ander-
weitiger Versicherungsschutz besteht (Subsidiarde-
ckung).



A2-6.3.4

A2-6.4

A2-6.4.1

A2-6.4.2

A2-6.5
A2-6.5.1

HG 2902-A2 05/2023 b

Die in A2-6.3.1 genannten Fahrzeuge dirfen nur von
einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Be-
rechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen
und Willen des Verfigungsberechtigten gebrauchen
darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafir
zu sorgen, dass die Fahrzeuge nicht von einem un-
berechtigten Fahrer gebraucht werden.

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf 6f-
fentlichen Wegen oder Platzen nur mit der erforderli-
chen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungs-
nehmer ist verpflichtet, dafir zu sorgen, dass das
Fahrzeug nur von einem Fahrer benutzt wird, der die
erforderliche Fahrerlaubnis hat.

Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Oblie-
genheiten verletzt, gilt B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Ver-
letzung von Obliegenheiten).

Schaden an gemieteten und gepachteten Sachen
(Miet-/Pachtsachschéaden)

Miet-/Pachtsachschaden sind Schaden an fremden,
vom Versicherungsnehmer oder von seinen Bevoll-
machtigten oder Beauftragten gemieteten oder ge-
pachteten Sachen und alle sich daraus ergebenden
Vermdgensschaden.

Mietsachschdaden an Rdumen, Gebauden und
Grundstiicksbestandteilen

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen Miet-/Pachtsachschaden
ausschlief3lich an

a) anlasslich von Dienst- und Geschaftsreisen ge-
mieteten Rdumen in Gebauden;

b) zu betrieblichen oder beruflichen Zwecken ge-
mieteten oder gepachteten Gebauden, Raumen
und wesentlichen  Grundstlicksbestandteilen
(nicht jedoch an Grundstlicken, Einrichtungen,
Produktionsanlagen und dergleichen) auf3erhalb
von Geschéftsreisen.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind — in

Erganzung von A2-8.4 — auch Anspriiche von

a) Gesellschaftern des Versicherungsnehmers;

b) gesetzlichen Vertretern des Versicherungsneh-
mers und solchen Personen, die er zur Leitung
oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes
oder eines Teiles desselben angestellt hat;

und deren Angehdrigen gemafl A2-8.4 a) Absatz 2,
wenn sie mit diesen in hauslicher Gemeinschaft le-
ben;

c) Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer
oder seinen Gesellschaftern durch Kapital mehr-
heitlich verbunden sind und unter einer einheitli-
chen unternehmerischen Leitung stehen.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind An-

spruche wegen

a) Abnutzung, Verschlei® und UbermaRiger Bean-
spruchung;

b) Schaden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und
Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elek-
tro- und Gasgeraten.

Der Ausschluss gilt nicht, sofern diese Schaden
durch Brand, Explosion, Leitungswasser oder
Abwasser entstanden sind,;

c) Glasschaden, soweit sich der Versicherungsneh-
mer hiergegen besonders versichern kann,

und alle sich daraus ergebenden Vermdgensscha-

den.

Schéaden im Ausland

Versichert sind gesetzliche Pflichten oder Anspriiche
wegen im Ausland eintretender Versicherungsfélle
ausschlieRlich, wenn diese

a) auf den Betrieb einer im Inland belegenen Anla-
ge oder eine Tatigkeit im Inland zurlickzufiihren

A2-6.5.2

A2-6.5.3
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sind. Dies gilt nicht fur die Herstellung oder Liefe-
rung von Erzeugnissen, die ins Ausland gelan-
gen. Versicherungsschutz dafir besteht aus-
schlief3lich nach d) und e);

b) aus Anlass von Geschéftsreisen oder aus der
Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Mes-
sen und Markten gemaR A2-1.4 e) entstehen;

c) aus Arbeiten oder Leistungen im europaischen
Ausland entstehen;

d) durch Erzeugnisse entstehen, die ins Ausland
gelangt sind, ohne dass der Versicherungsneh-
mer dorthin geliefert hat oder hat liefern lassen
(indirekter Export).

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind
Versicherungsfalle in den USA, US-Territorien
oder Kanada durch Erzeugnisse, die im Zeitpunkt
ihrer Auslieferung durch den Versicherungsneh-
mer oder von ihm beauftragte Dritte ersichtlich fur
eine Lieferung dorthin bestimmt waren.

Der Versicherungsschutz kann durch besondere
Vereinbarung und Nennung im Versicherungs-
schein fur derartige Versicherungsfalle in den
USA, US-Territorien oder Kanada erweitert wer-
den;

e) durch Erzeugnisse entstehen, die der Versiche-

rungsnehmer ins europaische Ausland geliefert

hat oder hat liefern lassen (direkter Export).

Der Versicherungsschutz kann durch besondere

Vereinbarung und Nennung im Versicherungs-

schein fur derartige Versicherungsfalle in den

USA, US-Territorien oder Kanada erweitert wer-

den;

auf sonstige Tatigkeiten gemal A2-1.4 e) zuriick-

zufiihren sind, wenn diese Tatigkeiten im euro-

paischen Ausland erfolgen;

aus Arbeitsunféllen und Berufskrankheiten von

Personen, die vom Versicherungsnehmer im

Ausland eingestellt oder dort mit der Durchfiih-

rung von Arbeiten betraut worden sind, soweit

diese Arbeitsunfélle und Berufskrankheiten den

Bestimmungen des Sozialgesetzbuchs VII unter-

liegen. Dies gilt ausschlieRlich fiir den Versiche-

rungsnehmer und fir die in A2-2.1.1 genannten

Personen.

f

=

-
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Hinweis:

Fir Anlagen oder Betriebsstatten (z. B. Produktions-
oder Vertriebsniederlassungen, Lager) besteht Ver-
sicherungsschutz ausschlieBlich innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland.

Falls im Ausland belegene Anlagen oder Betriebs-
statten (z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlas-
sungen, Lager) versichert werden sollen, bedarf es
einer besonderen Vereinbarung und Nennung im
Versicherungsschein.

Fur das Umwelthaftpflicht-Risiko gilt:

Aufwendungen des Versicherers fiir Kosten nach
A2-1.1.2 werden — abweichend von A2-5.1.1 Ab-
satz 2 — als Leistungen auf die Versicherungssum-
me angerechnet.

Fur das Umweltschadens-Risiko gilt:

Versicherungsschutz besteht ausschlieBlich im Gel-
tungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie
(2004/35/EG).

Versichert sind jedoch, insoweit abweichend von
A2-1.2.1 auch Pflichten oder Anspriiche gemafR na-
tionalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitglied-
staaten, sofern diese Pflichten oder Anspriiche den
Umfang der oben genannten EU-Richtlinie nicht
Uberschreiten.
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Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro.
Soweit der Zahlungsort auBerhalb der Staaten, die
der Europaischen Wahrungsunion angehéren, liegt,
gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem
Zeitpunkt als erfillt, in dem der Euro-Betrag bei ei-
nem in der Europaischen Wahrungsunion gelegenen
Geldinstitut angewiesen ist.
Schaden im Inland, die im Ausland geltend ge-
macht werden
Fur gesetzliche Pflichten und Anspriiche aus inlandi-
schen Versicherungsfallen, die im Ausland geltend ge-
macht werden, gelten A2-6.5.2 bis A2-6.5.4.
Teilnahme an Arbeits- und Liefergemeinschaften
Versichert sind gesetzliche Anspriiche gegen den Ver-
sicherungsnehmer aus der Teilnahme an Arbeits- oder
Liefergemeinschaften. Dies gilt auch, wenn sich diese
Anspriiche gegen die Arbeits- oder Liefergemeinschaft
selbst richten.
Sind die Aufgaben nach Fachgebieten, Teilleistun-
gen oder Bauabschnitten aufgeteilt, besteht aus-
schlieBlich Versicherungsschutz fiir Schaden, die
der Versicherungsnehmer im Rahmen der von ihm
Ubernommenen Aufgabe verursacht hat.
Sind die Aufgaben nicht im Sinne von A2-6.7.1 auf-
geteilt oder ist der schadenverursachende Partner
nicht zu ermitteln gilt:

a) Die Ersatzpflicht des Versicherers ist auf die
Quote beschrankt, welche der prozentualen Be-
teiligung des Versicherungsnehmers an der Ar-
beits- oder Liefergemeinschaft entspricht. Dabei
ist es unerheblich, welcher Partnerfirma die scha-
denverursachenden Personen oder Sachen (Ar-
beitsmaschinen,  Baugerate, = Baumaterialien
usw.) angehdren.

Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich
innerhalb der vereinbarten Versicherungssum-
men Uber A2-6.7.2 a) hinaus fiir den Fall, dass
Uber das Vermogen eines Partners das Insol-
venzverfahren ero6ffnet oder die Erdéffnung man-
gels Masse abgelehnt worden ist und fir diesen
Partner wegen Nichtzahlung seines Beitrags kein
Versicherungsschutz besteht. Ersetzt wird der
dem Versicherungsnehmer zugewachsene An-
teil, soweit fur ihn nach dem Ausscheiden des
Partners und der dadurch erforderlichen Ausein-
andersetzung ein Fehlbetrag verbleibt.

(=2
-

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind An-

spruche

a) wegen Schaden an den von den einzelnen Part-
nern in die Arbeitsgemeinschaft eingebrachten
oder von der Arbeitsgemeinschaft beschafften
Sachen und allen sich daraus ergebenden Ver-
mogensschaden, gleichglltig, von wem die
Schéaden verursacht wurden;

b) der Partner der Arbeits- oder Liefergemeinschaft
untereinander sowie der Arbeits- oder Lieferge-
meinschaft gegen die Partner und umgekehrt.

Versicherungsschutz im Umfang von A2-6.7.1 bis
A2-6.7.3 besteht auch fir die Arbeits- oder Lieferge-
meinschaft selbst.

Schéaden durch Strahlen
Versichert ist die gesetzliche Pflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Schéaden, die in unmittelba-
rem oder mittelbarem Zusammenhang mit energie-
reichen ionisierenden Strahlen stehen (z. B. Strah-
len von radioaktiven Stoffen oder Rontgenstrahlen).
Fir das Umwelthaftpflicht-Risiko gilt dies aus-
schlieRlich fur

a) den deckungsvorsorgefreien Umgang mit radio-
aktiven Stoffen;

A2-6.8.2

A2-6.9

A2-6.10

A2-6.10.1

A2-6.10.2

A2-6.11
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b) den Besitz und die Verwendung von Réntgenein-
richtungen und Stérstrahlern;

c) vom Versicherungsnehmer gelieferte Erzeugnis-
se, Arbeiten oder sonstige Leistungen, die im Zu-
sammenhang mit energiereichen ionisierenden
Strahlen verwendet werden, ohne dass dies fir
den Versicherungsnehmer ersichtlich war.

Dies gilt nicht fur Schaden,

e die durch den Betrieb einer Kernanlage be-
dingt sind oder von einer solchen Anlage aus-
gehen;

e die durch die Beférderung von Kernmaterialien
einschlieflich der damit zusammenhangenden
Lagerung bedingt sind.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ver-
sicherungsanspriiche aller Personen, die den Scha-
den dadurch verursachen, dass sie bewusst von
dem Strahlenschutz dienenden Gesetzen, Verord-
nungen, behdérdlichen Verfligungen oder Anordnun-
gen abweichen.
A2-2 .4 findet keine Anwendung.
Kaufmannische Priif- und Riigepflicht
Versichert ist eine vertragliche Haftungserweiterung
ausschlief3lich insoweit, als der Versicherungsnehmer
gegenlber seinen Abnehmern vertraglich auf die Un-
tersuchungs- und Rigepflicht gemaR § 377 HGB, Art.
38, 39 UN-Kaufrecht oder vergleichbarer anwendbarer
Bestimmungen verzichtet.

Versicherungsschutz besteht nur, wenn der Versiche-
rungsnehmer mit seinen Abnehmern vereinbart, dass
eine Eingangskontrolle in Form einer Sichtprifung auf
offensichtliche Mangel, Transportschaden und Identitat
der Ware beim Abnehmer durchgefiihrt wird und er-
kannte Mangel unverzuglich beim Versicherungsneh-
mer gertigt werden miissen sowie unter der Vorausset-
zung, dass ein Qualitatssicherungsmanagement mit
branchenublichem Standard (z. B. ISO 9000 ff.) beim
Versicherungsnehmer eingefiihrt und eine Ausgangs-
kontrolle geregelt ist.
Geothermie
Eine Geothermie-Anlage ist eine Anlage, in der Erd-
warme dem Untergrund entnommen wird. Alle oberirdi-
schen Anlagenteile gehdren nicht zu der Geothermie-
Anlage im Sinne dieser Bedingungen.
Satz 1 und Satz 2 gelten gleichermafen fiir Flachen-
geothermie und Geothermie mittels Bohrung.
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen Schaden ausschlieRlich im
Zusammenhang mit
a) Flachengeothermie-Anlagen (z. B. Erdkollekto-
ren, Erdwarmekorbe).
Diese Anlagen fallen unter das Allgemeine Um-
weltrisiko gemal A2-1.4 e);
b) Herstellung und Lieferung von Teilen fir Geo-
thermie-Anlagen.
Diese Risiken fallen unter das Umwelt-Produktri-
siko gemafl A2-1.4 c).
Die folgenden Ausschliusse finden keine Anwen-
dung:

a) A2-8.10 (Senkungen, Erdrutschungen, Uber-
schwemmungen),

b) A2-8.11 (Bergschaden, Schaden beim Bergbau-
betrieb),

c) A2-8.26 (Grundwasser).
Schaden durch Abwasser und allmahliche Einwir-
kung

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Beschadigungen, die durch



A2-6.12

A2-6.12.1

Rauch, RuR, Dampfe, Abwasser, Niederschlage,
Schwammbildung oder allmahliches Eindringen von
Feuchtigkeit entstehen.

Zu den mitversicherten Abwassern gehdren auch
hausliche Abwasser und Abwasser aus dem Riickstau
des StralRenkanals.

Tanksaulen, Tankanlagen, Ladestationen und Fahr-
zeugpflegestation

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht

a) aus dem Besitz und der Unterhaltung von Tank-
saulen und Tankanlagen mit Einschluss der
Treibstoffabgabe an betriebszugehdrige und ge-
legentlich auch an betriebsfremde Personen;

aus Besitz und Unterhaltung einer Fahrzeugpfle-
gestation sowie einer Fahrzeugreparaturwerk-
statt fur den eigenen Fuhrpark und gelegentlich
fur betriebsfremde Fahrzeuge;

aus dem Besitz und der Unterhaltung oder der
Bereitstellung einer Ladestation fiir E-Mobilitat
(Wallbox o. &.), sofern diese Ladestation fiir
Fahrzeuge genutzt wird, die dem Betrieb des
Versicherungsnehmers oder dem Privatbereich
der Mitversicherten zuzuordnen sind. Als mitver-
sichert gilt die gelegentliche Nutzung der Lade-
station durch Dritte (auch gegen Entgelt), sofern
dies nicht den Hauptzweck der Ladestation dar-
stellt.

Versicherungsschutz  besteht ausschlie3lich,
wenn die Ladestation am Ort der Installation fir
den Betrieb zugelassen ist, von einem Fachbe-
trieb nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik installiert und in Betrieb genommen wur-
de und bestehende Sicherheits- und Rechtsvor-
schriften (z. B. VDE-Norm) erfiillt werden.
Versichert sind sowohl Schaden, die von der Sta-
tion selbst ausgehen als auch solche, die auf der
Abgabe von Strom durch die Station beruhen.

Das Aufladen von Fahrzeugen an der Ladestati-
on stellt keinen Gebrauch des Fahrzeuges dar.

O
-~

O
-~

A2-6.12.2 Ausgeschlossen sind Schaden an in Obhut des Ver-
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sicherungsnehmers befindlichen Fahrzeugen und
deren Inhalt.
Die Mengengrenze fir
A2-1.4 a) bleibt bestehen.
Besitz und Verwendung von Bahnen, Kranen, Win-
den, Arbeitsmaschinen und -geraten
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Be-
sitz und der Verwendung von

Kraftstofftanks gemaR

e Bahnen zur Beférderung von Sachen,

e nichtselbstfahrenden Kranen und Winden,

e nichtselbstfahrenden Arbeitsmaschinen und -gera-
ten.

Schéaden durch Asbest

Versichert ist — abweichend von A2-8.7 — die gesetz-
liche Haftpflicht wegen Personen-, Sach- und Ver-
mogensschaden, die auf Asbest, asbesthaltige Sub-
stanzen oder Erzeugnisse zurlickzufiihren sind.

Als Versicherungsfall gilt abweichend von A2-3 die
erstmalige Geltendmachung eines gesetzlichen
Haftpflichtanspruches privatrechtlichen Inhalts ge-
gen den Versicherungsnehmer oder eine mitversi-
cherte Person durch Dritte wahrend der Dauer des
Versicherungsvertrages.

Ein Haftpflichtanspruch ist geltend gemacht, wenn
gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitversi-
cherte Person ein Anspruch schriftlich erhoben wird
oder ein Dritter dem Versicherungsnehmer schriftlich
mitteilt, einen Anspruch gegen diese zu haben.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind An-
spriuche wegen Personenschaden infolge von Ar-

A2-6.14.4

A2-6.15
A2-6.15.1
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beitsunfallen und Berufskrankheiten gemafR §§ 110,
106 Abs.1 Satz 1 SGB VIl in Verbindung mit §§ 105,
104 SGB VII oder gleichartigen Bestimmungen an-
derer Lander.

Die Versicherungssumme flr derartige Schaden so-
wie die Hochstersatzleistung flr alle Versicherungs-
falle eines Versicherungsjahres entspricht den Re-
gelungen gemal A1-6.17.

Von jedem Versicherungsfall hat der Versicherungs-
nehmer 500 Euro selbst zu tragen (Selbstbehalt).
Arbeitnehmeriiberlassung
Versichert ist entsprechend der Betriebsbeschrei-
bung und im Rahmen dieses Vertrages die gesetzli-
che Haftpflicht des Versicherungsnehmers als
Dienstleistungsunternehmen aus der erlaubten ge-
werblichen Uberlassung von Arbeitskraften an Dritte
gemal § 1 und § 2 des Arbeitnehmeriberlassungs-
gesetzes (AUG), wenn wegen eines etwaigen Aus-
wahlverschuldens Haftpflichtanspriiche geltend ge-
macht werden. Die Kenntnis von der Nichteignung
einer Leiharbeitskraft fir eine vom Entleiher angefor-
derte Arbeitsleistung wird in Erweiterung zu A2-8.2
dem Vorsatz gleichgestellt.
Mitversichert ist die personliche gesetzliche Haft-
pflicht der Uberlassenen Arbeitskrafte fiir Schaden,
die sie bei im Interesse des Entleihers ausgefihrten
dienstlichen Verrichtungen verursachen.

Erlangt die Uberlassene Arbeitskraft Versicherungs-
schutz aus der Betriebshaftpflichtversicherung des
Entleihers, so entfallt der Versicherungsschutz aus
diesem Vertrag vollstandig (sogenannte subsidiare
Deckung).

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben
Anspriuche

e des Entleihers gegenuber den Uberlassenen Ar-
beitskraften;

e wegen Schaden an Sachen, die sich im Eigentum
oder Besitz des Entleihers befinden;

e aus Schaden an Anlagen und Anlagenteilen, die
von Leiharbeitskraften im Rahmen ihrer Tatigkei-
ten fur den Entleiher geplant oder konstruiert wor-
den sind oder fir die sie die Bauleitung austben;

e aus Personenschaden, bei denen es sich um Ar-
beitsunfalle und Berufskrankheiten im Betrieb des
Entleihers gemal dem Sozialgesetzbuch Teil VII
handelt.

Der Versicherungsschutz erlischt unbeschadet sons-
tiger Fristen in jedem Fall mit der Rucknahme oder
dem Widerruf der Erlaubnis zur Arbeitnehmeriber-
lassung (§ 4 und § 5 AUG).

A2-7 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles

A2-71

A2-7.2
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Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles
sind Aufwendungen des Versicherungsnehmers fir
MaRnahmen zur Abwendung oder Minderung eines
sonst unvermeidbar eintretenden versicherten

e Personen-, Sach-, oder gemal A2-1.1.1 b) mitversi-
cherten Vermoégensschadens (Umwelthaftpflicht-Ri-
siko),

o Umweltschadens (Umweltschadens-Risiko).

Der Versicherer ersetzt Aufwendungen nach A2-7.1

a) nach einer Betriebsstorung;

b) auch ohne Vorliegen einer Betriebsstérung auf-

grund behordlicher Anordnung.

Die Feststellung der Betriebsstérung oder die behdordli-

che Anordnung missen in die Wirksamkeit der Versi-

cherung fallen, wobei maRgeblich der friihere Zeitpunkt
ist.
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Versicherungsschutz besteht auch, wenn die Aufwen-
dungen gemal A2-7.1 und A2-7.2 von einem Dritten
oder von einer Behoérde im Wege der Ersatzvornahme
geleistet werden.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,

a) dem Versicherer die Feststellung einer Betriebssto-
rung oder eine behdrdliche Anordnung unverziglich
anzuzeigen und alles zu tun, was erforderlich ist,
die Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen,
der notwendig und objektiv geeignet ist, den Scha-
deneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang
zu mindern und auf Verlangen des Versicherers
fristgemal Widerspruch oder die sonst erforderli-
chen Rechtsbehelfe gegen behdrdliche Anordnun-
gen einzulegen oder

sich mit dem Versicherer Gber die Maflnahmen ab-
zustimmen.

b

=

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in A2-7.4
genannten Obliegenheiten vorsatzlich, so werden ihm
im Rahmen des fir Aufwendungen gemalt A2-7 ver-
einbarten Gesamtbetrages nur die notwendigen und
objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in A2-7.4
genannten Obliegenheiten grob fahrlassig, so ist der
Versicherer berechtigt, etwaige Uber die notwendigen
und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehen-
de Aufwendungen in einem der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver-
haltnis zu kurzen; die Beweislast fur das Nichtvorliegen
einer groben Fahrlassigkeit tragt der Versicherungs-
nehmer.

Abweichend von Absatz 1 und 2 bleibt der Versicherer
zum Ersatz etwaiger Uber die notwendigen und objek-
tiv geeigneten Aufwendungen hinausgehender Auf-
wendungen verpflichtet, soweit die Verletzung der Ob-
liegenheit nicht fir den Umfang der Leistungspflicht
des Versicherers ursachlich ist.
Versicherungssummen, Selbstbehalt
Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles
werden bis 300.000 Euro je Betriebsstérung oder be-
hoérdlicher Anordnung ersetzt. Dieser Gesamtbetrag ist
zugleich die Hochstersatzleistung fir das Versiche-
rungsjahr. Es erfolgt eine Anrechnung auf die Versi-
cherungssumme fir Sachschaden bzw. fir Umwelt-
schaden.

Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen
10 Prozent, héchstens 5.000 Euro, selbst zu tragen.
Nicht ersatzfahig sind in jedem Fall Aufwendungen —
auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne von
A2-7.1 decken — zur Erhaltung, Reparatur, Erneue-
rung, Nachriistung, Sicherung oder Sanierung von Be-
triebseinrichtungen, Grundstiicken oder Sachen (auch
gemietete, gepachtete, geleaste und dergleichen) des
Versicherungsnehmers; auch fir solche, die friher im
Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers stan-
den; auch fir solche, die der Versicherungsnehmer
hergestellt oder geliefert hat.

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Ab-
wehr oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintre-
tenden versicherten Schadens, falls nicht betroffene
Betriebseinrichtungen, Grundstiicke oder Sachen des
Versicherungsnehmers beeintrachtigt werden muissen.
Eintretende Wertverbesserungen sind abzuziehen.
Ausgeschlossen sind Anspriche wegen Aufwendun-
gen — auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne
von A2-7.1 decken —, die im Zusammenhang mit ei-
nem Ruckruf von Erzeugnissen geltend gemacht wer-
den.

Ruckruf ist die auf gesetzlicher Verpflichtung beruhen-
de Aufforderung

A2-8

A2-8.1

A2-8.2

A2-8.3
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e des Versicherungsnehmers,
e zustandiger Behdrden oder
e sonstiger Dritter

an Endverbraucher, Endverbraucher beliefernde Hand-
ler, Vertrags- oder sonstige Werkstatten, die Erzeug-
nisse von autorisierter Stelle auf die angegebenen
Mangel prifen und die gegebenenfalls festgestellten
Mangel beheben oder andere namentlich benannte
MaRnahmen durchfiihren zu lassen.

Allgemeine Ausschliisse
Fir das Umweltschadens-Risiko gelten die Ausschlisse
in A2-8 unabhangig davon, ob bereits erhebliche nachtei-
lige Auswirkungen auf den Erhaltungszustand von Arten
und natirlichen Lebensrdumen oder Gewasser eingetre-
ten sind oder bereits eine Gefahr fiir die menschliche Ge-
sundheit besteht.
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachtra-
gen nicht ausdriicklich etwas anderes bestimmt ist,
sind fiur das Umwelthaftpflicht- und Umweltscha-
dens-Risiko vom Versicherungsschutz ausgeschlos-
sen:
Vorsitzlich oder durch bewusstes Abweichen her-
beigefiihrte Schaden
Ausgeschlossen sind Versicherungsanspriiche aller
Personen, die den Schaden
a) vorsatzlich oder
b) durch bewusstes Abweichen von Gesetzen, Verord-
nungen oder an den Versicherungsnehmer gerich-
teten behordlichen Anordnungen oder Verfugun-
gen, die dem Umweltschutz dienen, oder
c) durch bewusstes
e Nichtbefolgen der vom Hersteller gegebenen
oder nach dem Stand der Technik einzuhalten-
den Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen fir
Anwendung, regelmaRige Kontrollen, Inspektio-
nen oder Wartungen oder
e Unterlassen notwendiger Reparaturen
herbeigefiihrt haben.
A2-2.4 findet keine Anwendung.
Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schadlichkeit
von Erzeugnissen, Arbeiten und sonstigen Leistun-
gen
Ausgeschlossen sind Versicherungsanspriiche aller
Personen, die den Schaden dadurch verursacht ha-
ben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit
oder Schadlichkeit

e Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
e Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht

haben.

A2-2.4 findet keine Anwendung.

Anspriiche der Versicherten untereinander
Ausgeschlossen sind Anspriiche

a) des Versicherungsnehmers selbst oder der in

A2-8.4 benannten Personen gegen die mitversi-
cherten Personen,

b) zwischen mehreren Versicherungsnehmern dessel-
ben Versicherungsvertrags,

c) zwischen mehreren mitversicherten Personen des-
selben Versicherungsvertrags.

Diese Ausschlisse gelten auch fiir Anspriiche von An-

gehdrigen der vorgenannten Personen, die mit diesen

in hauslicher Gemeinschaft leben.
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Schadenfille von Angehorigen des Versicherungs-
nehmers, gesetzlichen Vertretern, Gesellschaftern
und anderen Personen

Ausgeschlossen sind Anspriiche gegen den Versiche-
rungsnehmer

a) aus Schadenfallen seiner Angehdrigen, die mit ihm
in hauslicher Gemeinschaft leben oder die zu den
im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen
gehoren.
Als Angehorige gelten
e Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebens-
partnerschaftsgesetzes oder vergleichbare Part-
nerschaften nach dem Recht anderer Staaten,
Eltern und Kinder,
Adoptiveltern und -kinder,
Schwiegereltern und -kinder,
Stiefeltern und -kinder,
GroReltern und Enkel,
Geschwister sowie
Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein
familienahnliches, auf langere Dauer angelegtes
Verhaltnis wie Eltern und Kinder miteinander ver-
bunden sind);
von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern,
wenn der Versicherungsnehmer eine geschaftsun-
fahige, beschrankt geschéaftsfahige oder betreute
Person ist;
von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versi-
cherungsnehmer eine juristische Person des priva-
ten oder Offentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfa-
higer Verein ist;
von seinen unbeschrankt personlich haftenden Ge-
sellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine
Offene  Handelsgesellschaft, Kommanditgesell-
schaft oder Gesellschaft birgerlichen Rechts ist;
von seinen Partnern, wenn der Versicherungsneh-
mer eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft
ist;
f) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenz-
verwaltern.

Die Ausschllsse unter b) bis f) gelten auch fir Anspri-
che von Angehdrigen der dort genannten Personen,
die mit diesen in hauslicher Gemeinschaft leben.
Leasing, Leihe, verbotene Eigenmacht, besonderer
Verwahrungsvertrag

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden an
fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden
Vermdgensschaden, wenn der Versicherungsnehmer
oder ein Bevollméachtigter oder Beauftragter des Versi-
cherungsnehmers diese Sachen geleast, geliehen,
durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Ge-
genstand eines besonderen Verwahrungsvertrags
sind.

Schaden an hergestellten oder gelieferten Sachen,
Arbeiten und sonstigen Leistungen

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden an
vom Versicherungsnehmer hergestellten oder geliefer-
ten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infol-
ge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung lie-
genden Ursache und allen sich daraus ergebenden
Vermdgensschaden. Dies gilt auch dann, wenn die
Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der
Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und
zur Beschadigung oder Vernichtung der Sache oder
Leistung fihrt.

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn
Dritte im Auftrag oder fur Rechnung des Versiche-
rungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der Sa-
chen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen
bernommen haben.

b
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Asbest
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Anspriiche wegen
Schaden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen
oder Erzeugnisse zurlickzufiihren sind.
Genrisiken

Gentechnik

Ausgeschlossen sind Pflichten oder Anspriiche we-

gen Schaden, die zurtickzufihren sind auf

a) gentechnische Arbeiten,

b) gentechnisch veranderte Organismen (GVO),

c) Erzeugnisse, die

e Bestandteile aus GVO enthalten,

e aus GVO oder mit Hilfe von GVO hergestellt
wurden.

Genetische Schaden
Fir das Umwelthaftpflicht-Risiko gilt:
Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen genetischer
Schaden.

Ubertragung von Krankheiten

Ausgeschlossen sind Pflichten oder Anspriiche wegen

a) Personenschaden und allen sich daraus ergeben-
den Vermdgensschéden, die aus der Ubertragung
einer Krankheit einer natirlichen versicherten Per-
son resultieren, es sei denn, diese Person beweist,
dass sie weder vorsatzlich noch grob fahrlassig ge-
handelt hat.

A2-2 .4 findet keine Anwendung;

b) Schaden, nicht jedoch Personenschaden, die durch
Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehéren-
den, von ihm gehaltenen oder verauRerten Tiere
entstanden sind, es sei denn, der Versicherungs-
nehmer beweist, dass weder er noch eine mitversi-
cherte Person vorsatzlich oder grob fahrlassig ge-
handelt hat.

Senkungen, Erdrutschungen, Uberschwemmungen
Ausgeschlossen sind Anspriche wegen Sachschaden
und allen sich daraus ergebenden Vermdgensscha-
den, welche entstehen durch

a) Senkungen von Grundstiicken oder Erdrutschun-
gen,

b) Uberschwemmungen stehender oder flieRender
Gewasser.

Bergschaden, Schiaden beim Bergbaubetrieb
Fir das Umwelthaftpflicht-Risiko gilt:
Ausgeschlossen sind Anspriche wegen

a) Bergschaden im Sinne des § 114 des Bundes-
berggesetzes (BBergG), wenn hierdurch Grund-
stlicke, deren Bestandteile und Zubehor bescha-
digt werden;

b) Schaden beim Bergbaubetrieb im Sinne des §
114 BBergG durch schlagende Wetter, Wasser-
und Kohlensaureeinbriiche sowie Kohlenstaub-
explosionen.

Fir das Umweltschadens-Risiko gilt:

Ausgeschlossen sind Pflichten oder Anspriiche we-

gen Schaden durch Bergbaubetrieb im Sinne des

BBergG.
Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeug-Anhéanger
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Anspriiche wegen
Schaden, die der Versicherungsnehmer, eine mitversi-
cherte Person oder eine von ihnen bestellte oder be-
auftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahr-
zeugs oder Kraftfahrzeug-Anhangers verursachen.
Eine Tatigkeit der vorstehend genannten Personen an
einem Kraftfahrzeug oder Kraftfahrzeug-Anhanger ist
kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn kei-
ne dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahr-
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zeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Be-
trieb gesetzt wird.

Luft- und Raumfahrzeuge, Luftlandeplitze
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Anspriiche

a) wegen Schaden, die der Versicherungsnehmer, ei-
ne mitversicherte Person oder eine von ihnen be-
stellte oder beauftragte Person durch den Ge-
brauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursa-
chen oder firr die sie als Halter oder Besitzer eines
Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch genommen
werden;

wegen Schaden an Luft- oder Raumfahrzeugen,

der mit diesen beférderten Sachen, der Insassen

und allen sich daraus ergebenden Vermdgensscha-
den sowie wegen sonstiger Schaden durch Luft-
oder Raumfahrzeuge aus

e der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder
Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder
Teilen von Luft- oder Raumfahrzeugen, soweit
die Teile ersichtlich fiir den Bau von Luft- oder
Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder
Raumfahrzeugen bestimmt waren;

e Tatigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion,
Uberholung, Reparatur, Beférderung, Be- und
Entladen) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder
deren Teilen.

c) gegen den Versicherungsnehmer als Eigentimer,
Mieter, Pachter, Leasingnehmer und NutznieRer
von Luftlandeplatzen.

b

=

Wasserfahrzeuge

Ausgeschlossen sind Pflichten oder Anspriiche wegen
Schaden, die der Versicherungsnehmer, eine mitversi-
cherte Person oder eine von ihnen bestellte oder be-
auftragte Person durch den Gebrauch eines Wasser-
fahrzeugs verursachen oder fiir die sie als Halter oder
Besitzer eines Wasserfahrzeugs in Anspruch genom-
men werden.

Eine Tatigkeit der vorstehend genannten Personen an
einem Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne die-
ser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter
oder Besitzer des Wasserfahrzeugs ist und wenn das
Wasserfahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.
Bahnen, Teilnahme am Eisenbahnbetrieb
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Anspriiche wegen
Schéaden aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Be-
foérderung von Personen oder Sachen sowie aus der
selbststdndigen und nichtselbststandigen Teilnahme
am Eisenbahnbetrieb.

Kriegsereignisse, Unruhen, hoheitliche Verfiigun-
gen, hohere Gewalt

Ausgeschlossen sind Pflichten oder Anspriiche wegen
Schéaden, die nachweislich

e auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Hand-
lungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, ille-
galem Streik oder

e unmittelbar auf hoheitlichen Verfligungen oder Maf3-
nahmen

beruhen.

Das Gleiche gilt fir Schaden durch héhere Gewalt, so-
weit sich elementare Naturkrafte ausgewirkt haben.
Entschadigungen mit Strafcharakter
Ausgeschlossen sind Anspriiche auf Entschadigung
mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exem-
plary damages.

Franzosische ,,Garantie Décennale“ und gleicharti-
ge Bestimmungen

Ausgeschlossen sind Anspriche nach den Artikeln
1792 ff. und den damit im Zusammenhang stehenden
Regressanspriichen nach Artikel 1231-1 des franzdsi-

A2-8.19

A2-8.20

A2-8.21

A2-8.22

A2-8.23

A2-8.24

A2-8.24.1

A2-8.24.2
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schen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen an-
derer Lander.

Sprengstoffe, Feuerwerke
Fir das Umwelthaftpflicht-Risiko gilt:

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden aus
Herstellung, Verarbeitung oder Beférderung von
Sprengstoffen oder ihrer Lagerung zu GroRRhandels-
zwecken sowie aus Veranstaltung oder Abbrennen von
Feuerwerken.

Abbruch- und EinreiBarbeiten, Sprengungen
Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Sachschaden
und allen sich daraus ergebenden Vermdgensscha-
den, die entstehen bei

a) Abbruch- und Einreil3arbeiten:
in einem Umkreis, dessen Radius der Hohe des
einzureiRenden Bauwerks entspricht;

b) Sprengungen:
an Immobilien in einem Umkreis mit einem Radius
von weniger als 150 m.

Kleckerschéaden

Ausgeschlossen sind Pflichten oder Anspriiche wegen
Schaden, die dadurch entstehen oder entstanden sind,
dass beim Umgang mit Stoffen, diese Stoffe verschiit-
tet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verduns-
ten oder durch dhnliche Vorgange in den Boden, in ein
Gewasser oder in die Luft gelangen. Dies gilt nicht, so-
weit solche Vorgange auf einer Betriebsstérung beru-
hen.

Fir das Umwelthaftpflicht-Risiko gilt dies nur fir was-
sergefahrdende Stoffe, die in den Boden oder ein Ge-
wasser gelangen.

Normalbetrieb

Ausgeschlossen sind Pflichten oder Anspriiche wegen
Schaden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare,
notwendige oder in Kauf genommene Umwelteinwir-
kungen entstehen.

Fir das Umwelthaftpflicht-Risiko gilt:

Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den

Nachweis erbringt, dass er nach dem Stand der Tech-

nik zum Zeitpunkt der schadenursachlichen Umwelt-

einwirkungen unter den Gegebenheiten des Einzelfalls

die Mdglichkeiten derartiger Schaden nicht erkennen

musste.

Schéaden vor Vertragsbeginn

Ausgeschlossen sind Pflichten oder Anspriiche wegen

Schaden, die vor Beginn des Versicherungsvertrags

eingetreten sind.

Grundstiicke des Versicherungsnehmers

Grundstiicke des Versicherungsnehmers sind solche,

die

e in seinem Eigentum stehen oder standen,

e von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen
sind oder

e durch verbotene Eigenmacht erlangt wurden.

Erwerb belasteter Grundstiicke

Ausgeschlossen sind Pflichten oder Anspriiche we-
gen Schaden, die sich daraus ergeben, dass der
Versicherungsnehmer nach Beginn des Versiche-
rungsverhaltnisses Grundstlicke erwirbt oder in Be-
sitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits kontami-
niert waren.

Schéaden an Boden oder Gewéssern

Fir das Umweltschadens-Risiko gilt:

Ausgeschlossen sind Pflichten oder Anspriiche we-
gen Schaden an Bdden oder an Gewassern, die auf
Grundstiicken des Versicherungsnehmers eintreten.
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Dies gilt auch, soweit es sich um dort befindliche ge-
schitzte Arten oder natirliche Lebensrdume han-
delt.

Abfille
Fehlerhafte Deklaration von Abféllen
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Anspriiche we-
gen Schaden infolge Zwischen-, Endablagerung
oder anderweitiger Entsorgung von Abféllen ohne
die dafiir erforderliche behérdliche Genehmigung,
unter fehlerhafter oder unzureichender Deklaration
oder an einem Ort, der nicht im erforderlichen Um-
fang dafiir behordlich genehmigt ist.
Abfalldeponien
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Anspriiche we-
gen Schaden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von
Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung von
Abfallen.

Grundwasser
Lagerstitte und FlieBverhalten des Grundwas-
sers
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Anspriiche we-
gen Schaden infolge der Veranderung der Lagerstat-
te des Grundwassers oder seines FlieRverhaltens.
Schaden am Grundwasser
Fir das Umweltschadens-Risiko gilt:
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Anspriiche we-
gen Schaden am Grundwasser.

Pflanzenschutz-, Diinge- und Schadlingsbekdmp-

fungsmittel, Klarschlamm

Fir das Umweltschadens-Risiko gilt:

Ausgeschlossen sind Pflichten oder Anspriiche wegen
Schaden durch die Herstellung, Lieferung, Verwen-
dung oder Freisetzung von Klarschlamm, Jauche, Gil-
le, festem Stalldung, Pflanzenschutz-, Diinge- oder
Schadlingsbekampfungsmitteln.

Dies gilt nicht, wenn diese Stoffe

e durch plétzliche und unfallartige Ereignisse bestim-
mungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt ge-
langen,

e durch Niederschlage plétzlich abgeschwemmt wer-
den oder

e in andere Grundstlicke abdriften, die nicht im Besitz
des Versicherungsnehmers stehen.

Entwicklungsrisiko

Fur das Umweltschadens-Risiko gilt:

Ausgeschlossen sind Umweltschaden durch herge-
stellte oder gelieferte fehlerhafte Erzeugnisse, wenn
der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der Er-
zeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und
Technik nicht hatte erkannt werden kénnen.
Kommissionsware

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden an
Kommissionsware und allen sich daraus ergebenden
Vermdgensschaden.

Offshore-Anlagen

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden aus

e Besitz oder Betrieb von Offshore-Anlagen,

e Planung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung, Bau,
Montage, Demontage, Wartung, Instandhaltung von
Offshore-Anlagen sowie Wartungs-, Installations-
oder sonstigen Service-Arbeiten im Zusammenhang
mit Offshore-Anlagen,

Planung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung von
Erzeugnissen, die ersichtlich fur Offshore-Anlagen
bestimmt waren.
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Leitungen fiir Wasser sowie Gas, Ol bzw. Olpro-
dukte und sonstige geféahrliche Stoffe
Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden aus
Besitz oder Betrieb von Leitungen fiir Wasser sowie
Gas, Ol bzw. Olprodukte und sonstige geféhrliche Stof-
fe auRerhalb des Betriebsgelandes des Versicherungs-
nehmers, wenn die Gesamtlange der Leitungen bzw.
der Leitungsnetze mehr als 5 km betragt.
Verkehrsvertriage

Ausgeschlossen sind Anspriche wegen Schaden an
Gutern, die Gegenstand eines mit dem Versicherungs-
nehmer geschlossenen Verkehrsvertrags (Fracht-,
Speditions- oder Lagervertrag) sind.

Ge- oder Verbrauch von Tabakerzeugnissen
Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Personen-
schaden, die durch den Ge- oder Verbrauch von Ta-
bakerzeugnissen, diesen gleichgestellten Erzeugnis-
sen (z. B. elektrische Zigaretten) sowie durch Produk-
te, die in Tabakerzeugnissen enthalten sind (z. B. Fil-
ter, Zigarettenpapier), verursacht werden.

Stollen-, Tunnel- und Untergrundbahn-Bau
Ausgeschlossen sind Anspriche wegen Schaden
durch Stollen-, Tunnel- und Untergrundbahn-Bau (auch
bei offener Bauweise) sowie durch Arbeiten an Unter-
wasserbauten, Stauddmmen oder Flugplatzen.
Planungs- und Bauleitungstitigkeiten
Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden aus
Planungs- und Bauleitungstatigkeit, soweit die Bauvor-
haben nicht vom Versicherungsnehmer ausgefiihrt
werden.

A2-9 Veridnderungen des versicherten Risikos (Erhéhun-
gen und Erweiterungen)

A2-9.1

A2-9.2

A2-9.3

A2-9.4

Versichert sind Pflichten und Anspriiche aus Erhéhun-
gen und Erweiterungen des versicherten Risikos. Fur
Risiken gemall A2-1.4 a) gilt dies ausschlieflich fir
mengenmalige Veranderungen von Stoffen innerhalb
der versicherten Risiken.

Kein Versicherungsschutz besteht

a) fur Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von ver-
sicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahr-
zeugen,

b) fir sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder
Deckungsvorsorgepflicht unterliegen, sowie

c) fur Risiken im Zusammenhang mit Geothermie-An-
lagen, die mittels Bohrung errichtet werden oder
wurden.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erho-
hungen des versicherten Risikos durch Anderung be-
stehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften, so-
weit diese nicht Vorschriften zur Versicherungs- oder
Deckungsvorsorgepflicht zum Gegenstand haben.

Fir das Umweltschadens-Risiko gilt dies nur, soweit
es sich hierbei um Rechtsvorschriften auf der Grundla-
ge der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) han-
delt.

In diesen Fallen ist der Versicherer berechtigt, das Ver-
sicherungsverhaltnis unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat zu kiindigen. Das Kuindigungsrecht er-
lischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem
Zeitpunkt an ausgetbt wird, in welchem der Versiche-
rer von der Erhéhung Kenntnis erlangt hat.

Die gesetzlichen Regelungen des Versicherungsver-
tragsgesetzes zur Gefahrerh6hung bleiben unberihrt.

A2-10 Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversicherung)

Offshore-Anlagen sind im Meer gelegene Anlagen, wie A2-10.1
z. B. Olplattformen, Bohrinseln, Pipelines, Windener-
gieanlagen. Der Offshore-Bereich beginnt an der Ufer-
linie bei Flut.
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Im Umfang des bestehenden Vertrags sind Pflichten
und Anspriiche aus Risiken, die nach Abschluss des



A2-10.2

A2-10.3

Versicherungsvertrags neu entstehen, sofort versi-
chert.

Dies gilt nicht fir Risiken gemaf A2-1.4 f).

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Auffor-
derung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb
eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch
mit der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlasst der Ver-
sicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfallt der
Versicherungsschutz fiir das neue Risiko riickwirkend
ab dessen Entstehung.

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko
angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss
der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekom-
men ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen
war.

Der Versicherer ist berechtigt, flir das neue Risiko ei-
nen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine
Einigung Uber die Hohe des Beitrags innerhalb einer
Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht
zustande, entfallt der Versicherungsschutz fiir das
neue Risiko riickwirkend ab dessen Entstehung.
Versicherungssumme Vorsorgeversicherung

Die fur den Vertrag vereinbarten allgemeinen Versiche-
rungssummen gelten auch fir die Vorsorgeversiche-
rung.

Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht fir

a) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder
Fihren eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs,
soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Fuhrer-
schein- oder Versicherungspflicht unterliegen;

b) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder
Fihren von Bahnen;

c) Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvor-
sorgepflicht unterliegen;

d) Risiken, die kiirzer als ein Jahr bestehen werden
und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versiche-
rungsvertragen zu versichern sind;

e) Risiken im Zusammenhang mit Geothermie-Anla-
gen, die mittels Bohrung errichtet werden oder wur-
den.

A2-11 Nachhaftung

A2-11.1

A2-11.2
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Endet das Versicherungsverhéltnis wegen des voll-
stdndigen oder dauernden Wegfalls des versicherten
Risikos oder durch Kindigung des Versicherers oder
des Versicherungsnehmers, so besteht der Versiche-
rungsschutz fiir solche Schaden weiter, die wahrend
der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind,
aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versiche-
rungsverhaltnisses noch nicht festgestellt waren, mit
folgender MaR3gabe:

Der Versicherungsschutz

e gilt fir die Dauer von 3 Jahren vom Zeitpunkt der
Beendigung des Versicherungsverhaltnisses an ge-
rechnet;

besteht fur die gesamte Nachhaftungszeit im Um-
fang des bei Beendigung des Versicherungsverhalt-
nisses geltenden Versicherungsvertrags, und zwar in
Hbéhe des unverbrauchten Teils der Jahreshéchster-
satzleistung des Versicherungsjahres, in dem das
Versicherungsverhaltnis endet, fir den einzelnen
Versicherungsfall jedoch maximal bis zur Hohe der
Versicherungssumme des Versicherungsjahres, in
dem das Versicherungsverhaltnis endet.

Die in den vorgenannten Zeitraum fallenden Versiche-
rungsfalle werden so behandelt, als waren sie am letz-
ten Tag vor Vertragsbeendigung eingetreten.

Entsprechend gilt A2-11.1 fir den Fall, dass wahrend
der Laufzeit des Versicherungsverhaltnisses ein versi-
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chertes Risiko teilweise wegfallt, mit der MalRgabe,
dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten
Risikos abzustellen ist.

A2-12 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers bei un-
mittelbarer Gefahr eines Umweltschadens und nach
Eintritt eines solchen
Fir das Umweltschadens-Risiko gilt abweichend zu
B3-3.2:

A2-12.1

A2-12.2

A2-12.3

A2-12.4

A2-12.5

A2-12.6

A2-12.7

Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzug-
lich nach Kenntnis durch den Versicherungsnehmer
anzuzeigen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder
Kostentragungsanspriiche erhoben wurden.

Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Ver-
sicherer jeweils unverziglich und umfassend zu infor-
mieren Uber:

a) seine ihm gemal § 4 Umweltschadensgesetz oblie-
gende Information an die zustandige Behorde,

b) behdrdliches Tatigwerden wegen der Vermeidung
oder Sanierung eines Umweltschadens gegeniiber
dem Versicherungsnehmer,

c) die Erhebung von Anspriichen auf Ersatz der einem
Dritten entstandenen Aufwendungen zur Vermei-
dung, Begrenzung oder Sanierung eines Umwelt-
schadens,

d) den Erlass eines Mahnbescheids,

e) eine gerichtliche Streitverkiindung,

f) die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behdrdli-
chen oder gerichtlichen Verfahrens.

Der Versicherungsnehmer muss nach Mdglichkeit fur
die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen.
Weisungen des Versicherers sind zu befolgen, soweit
es fur den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat
dem Versicherer ausfuhrliche und wahrheitsgemalie
Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schaden-
ermittlung und -regulierung zu unterstutzen. Alle Um-
stdnde, die nach Ansicht des Versicherers fir die Bear-
beitung des Schadens wichtig sind, miissen mitgeteilt
sowie alle dafiir angeforderten Schriftstlicke Ubersandt
werden.

MaRnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Um-
weltschaden sind unverziglich mit dem Versicherer
abzustimmen.

Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungs-
akt im Zusammenhang mit Umweltschaden muss der
Versicherungsnehmer fristgemall Widerspruch oder
die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer
Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen
Verfahren wegen eines Umweltschadens hat der Versi-
cherungsnehmer dem Versicherer die Fihrung des
Verfahrens zu Uberlassen. Im Falle des gerichtlichen
Verfahrens beauftragt der Versicherer einen Rechtsan-
walt im Namen des Versicherungsnehmers. Der Versi-
cherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht
sowie alle erforderlichen Auskiinfte erteilen und die an-
geforderten Unterlagen zur Verfligung stellen.

Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegen-
heiten verletzt, gilt B3-3.3 (Rechtsfolge bei Verletzung
von Obliegenheiten).

A2-13 Zusatzbaustein 1 zum Umweltschadens-Risiko

A2-13.1
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Umweltschaden auf eigenen Grundstiicken und am
Grundwasser

Abweichend von A2-8.24.2 und A2-8.26.2 besteht im
Rahmen und Umfang dieses Vertrages Versicherungs-



A2-13.2

A2-13.3
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schutz auch fiir Pflichten oder Anspriiche wegen Um-
weltschaden

a) an geschitzten Arten oder natirlichen Lebensrau-
men, die sich auf Grundstiicken einschlieBlich Ge-
wassern befinden, die im Eigentum des Versiche-
rungsnehmers stehen, standen oder von ihm ge-
mietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder
waren;

an Boden, der im Eigentum des Versicherungsneh-
mers steht, stand oder von ihm gemietet, geleast,
gepachtet oder geliehen ist oder war, soweit von
diesem Boden Gefahren fiir die menschliche Ge-
sundheit ausgehen.

Fir darlGber hinausgehende Pflichten oder Anspri-
che fir Schaden an diesen Bdden kann Versiche-
rungsschutz nach A2-14 (Zusatzbaustein 2) verein-
bart werden;

an Gewassern (nicht jedoch Grundwasser), die im
Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, stan-
den oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder
geliehen sind oder waren;

d) am Grundwasser.

Soweit es sich hierbei um Grundstlicke, Béden oder
Gewasser handelt, die vom Versicherungsnehmer ge-
mietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder wa-
ren, findet A2-1.3 dann keine Anwendung, wenn der
Versicherungsnehmer von einer Behdrde in Anspruch
genommen wird. Das Gleiche gilt, wenn er von einem
sonstigen Dritten auf Erstattung der diesem auf der
Grundlage des Umweltschadensgesetzes entstande-
nen Kosten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestim-
mungen privatrechtlichen Inhalts in Anspruch genom-
men wird.

Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschlieRlich

auf die im Versicherungsschein deklarierten Grundsti-

cke.

Fur Grundstlcke, die der Versicherungsnehmer nach

Beginn des Versicherungsverhaltnisses erwirbt oder in

Besitz nimmt, besteht abweichend von A2-9 kein Versi-

cherungsschutz.

Die gesetzlichen Regelungen des Versicherungsver-

tragsgesetzes zur Gefahrerhéhung bleiben unberihrt.

Betriebsstorungserfordernis

Versicherungsschutz besteht ausschlieBlich fir Um-

weltschaden, die unmittelbare Folge einer Betriebssto-

rung sind.

A2-7.2 b) (Aufwendungen vor Eintritt des Versiche-

rungsfalles ohne Vorliegen einer Betriebsstérung) und

A2-8.22 Absatz 2 (Normalbetrieb) finden keine Anwen-

dung.

Ausschliisse

Die in A2-1 bis A2-12 enthaltenen Ausschliisse gelten

auch fir diesen Zusatzbaustein. Falls im Versiche-

rungsschein oder seinen Nachtragen nicht ausdriick-

lich etwas anderes bestimmt ist, gilt zusatzlich:

a) Dekontaminationskosten
Ausgeschlossen sind Kosten aus der Dekontamina-
tion von Erdreich infolge eines auf Grundstiicken,
die im Eigentum des Versicherungsnehmers ste-
hen, standen oder von ihm gemietet, geleast, ge-
pachtet oder geliehen sind oder waren, eingetrete-
nen Brandes, Blitzschlages, einer Explosion, eines
Anpralls oder Absturzes eines Flugkorpers, seiner
Teile oder seiner Ladung. Dies umfasst auch die
Untersuchung oder den Austausch von Erdreich,
ebenso den Transport von Erdreich in eine Deponie
und die Ablagerung oder Vernichtung von Erdreich.
Versicherungsschutz fir derartige Kosten kann aus-
schlieRlich Uber eine entsprechende Sach-/Feuer-
versicherung vereinbart werden.

b

=
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b) Unterirdische Abwasseranlagen
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Anspriiche we-
gen Schaden, die von unterirdischen Abwasseran-
lagen ausgehen.

Dies gilt nicht fiir versicherte Abscheider.

c) Anspriiche aus anderen Versicherungsvertragen
Ausgeschlossen sind Pflichten oder Anspriiche we-
gen Schaden, fir die der Versicherungsnehmer aus
einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz bean-
spruchen kann.

Versicherungssummen/Maximierung/Selbstbehalt
Die Versicherungssumme und die Jahreshoéchstersatz-
leistung betragen im Rahmen der gemaR A2-5 verein-
barten Versicherungssumme 300.000 Euro.

Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versiche-
rungsfall von den gemaR A2-1.2.2 versicherten Kosten
10 Prozent, héchstens 5.000 Euro, selbst zu tragen.
Der Versicherer ist auch in diesen Fallen zur Prifung
der gesetzlichen Verpflichtung und zur Abwehr unbe-
rechtigter Inanspruchnahme verpflichtet.

A2-14 Zusatzbaustein 2 zum Umweltschadens-Risiko

Falls besonders vereinbart und im Versicherungs-
schein genannt, gilt Folgendes mitversichert:

A2-14.1

A2-14.2

A2-14.3
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Schadliche Bodenverdnderungen gemaR Bundes-
bodenschutzgesetz

Abweichend von A2-8.24.2 und Uber den Umfang von
A2-13 (Zusatzbaustein 1) hinaus besteht im Rahmen
und Umfang dieses Vertrages Versicherungsschutz fur
weitergehende Pflichten oder Anspriche zur Sanie-
rung des Bodens wegen schadlicher Bodenverande-
rungen gemall Bundesbodenschutzgesetz, wenn der
Versicherungsnehmer Eigentimer, Mieter, Leasing-
nehmer, Pachter oder Entleiher des Bodens und Verur-
sacher des Schadens ist oder war.

Soweit der Versicherungsnehmer Mieter, Leasingneh-
mer, Pachter oder Entleiher des Bodens ist oder war,
findet A2-1.3 keine Anwendung.

Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschlief3lich
auf die im Versicherungsschein deklarierten Grundstu-
cke.

Fir Grundstucke, die der Versicherungsnehmer nach
Beginn des Versicherungsverhaltnisses erwirbt oder in
Besitz nimmt, besteht abweichend von A2-9 kein Versi-
cherungsschutz.

Die gesetzlichen Regelungen des Versicherungsver-
tragsgesetzes zur Gefahrerhéhung bleiben unberihrt.
Betriebsstorungserfordernis

Versicherungsschutz besteht ausschliefdlich fir die Sa-
nierung des Bodens wegen schadlicher Bodenveran-
derungen, die unmittelbare Folge einer Betriebsstérung
sind.

A2-7.2 b) (Aufwendungen vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles ohne Vorliegen einer Betriebsstérung) und
A2-8.22 Absatz 2 (Normalbetrieb) finden keine Anwen-
dung.

Versicherte Kosten

In Ergénzung zu A2-1.2.2.2 sind die dort genannten
Kosten fir die Sanierung von Schadigungen des Bo-
dens auch dann mitversichert, soweit von diesem Bo-
den keine Gefahren fiir die menschliche Gesundheit
ausgehen.

Versichert sind diese Kosten jedoch nur, sofern sie der
Versicherungsnehmer nach einer Betriebsstérung

e aufgrund behordlicher Anordnung aufwenden muss-
te oder



A2-14.4

e diese Kosten nach Abstimmung mit dem Versicherer
aufgewendet wurden.

Ausschliisse A2-14.5
Ausgeschlossen sind Kosten im Sinne von A2-14.3,
soweit die Schadigung des Bodens des Versiche-
rungsnehmers Folge einer Betriebsstérung beim Drit-
ten ist.
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Die in A2-1 bis A2-13 enthaltenen Ausschliisse gelten
auch fiur diesen Zusatzbaustein.
Versicherungssummen/Maximierung/Selbstbehalt
Versicherungsschutz besteht im Rahmen der unter
A2-13 (Zusatzbaustein 1) vereinbarten Versicherungs-
summe und des dort vereinbarten Selbstbehaltes.
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Dieser Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem
der Versicherungsnehmer die Erzeugnisse in den Verkehr ge-
bracht, die Arbeiten abgeschlossen oder die Leistungen ausge-

fahrt hat.

A3-1
A3-1.1

A3-1.2

A3-1.3

Gegenstand der Versicherung, versichertes Risiko

Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestim-
mungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers fur Personen-, Sach- und sich daraus erge-
bende Vermdgensschaden — nicht jedoch fir in A3-7
benannte Schaden — soweit diese durch vom Versiche-
rungsnehmer

e hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse,
e erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen

verursacht wurden.

Erzeugnisse im Sinne von A3 sind auch Erzeugnisse
mit digitalen Elementen (z. B. embedded Software).
Kein Erzeugnis und kein Einzelteil eines Erzeugnisses
im Sinne von A3 ist die Software.

Schéaden nach A3-7 kénnen im Umfang des Versiche-
rungsschutzes nach Abschnitt A3 (Produkthaftpflichtri-
siko) gesondert versichert werden.

Der Versicherungsschutz bezieht sich auf den Produk-
tions- und Tatigkeitsumfang der Betriebsbeschreibung,
die sich aus dem Versicherungsschein und seinen
Nachtragen ergibt.

Beauftragung von Subunternehmern

Im Rahmen des versicherten Risikos gemaR A3-1.2
sind mitversichert Anspriiche wegen Schaden aus der
Vergabe von Leistungen an Dritte im Interesse und fur
Zwecke des versicherten Betriebes (Subunternehmer).

Dies gilt auch dann, wenn Bauleistungen an Subunter-
nehmer vergeben werden, die nicht den Tatigkeiten
bzw. Gewerken der diesem Vertrag zugrunde liegen-
den Betriebsbeschreibung entsprechen.

Nicht versichert bleibt jedoch die gesetzliche Haftpflicht
des Versicherungsnehmers aus der Beauftragung von
Subunternehmern mit folgenden Leistungen:

e Dachdecker-, Isolier-, Holz- und Bautenschutzarbei-
ten,

e Gas-, Wasser- und Heizungsinstallationen,

e Erdbohrungen, Durchdrterungen — ausgenommen
Bohrungen mit Kleingeraten bis zu einer Tiefe von
20 Metern,

e Tiefbau — ausgenommen Strallen-, Wege-, Garten-
und Landschaftsbauarbeiten,

es sei denn, diese Leistungen entsprechen bereits der
diesem Vertrag zugrunde liegenden Betriebsbeschrei-
bung oder die Haftpflicht des Versicherungsnehmers in
der Eigenschaft als Generalunternehmer ist mitversi-
chert.

Nicht versichert ist die Haftpflicht der Subunternehmer
selbst und deren Betriebsangehorigen.

A3-2 Regelungen zu mitversicherten Personen und zum
Verhdltnis zwischen den Versicherten (Versiche-
rungsnehmer und mitversicherten Personen)

A3-2.1
A3-2.1.1

A3-2.1.2
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Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht

der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsneh-
mers, seiner Reprasentanten gemaf A3-2.8 und sol-
cher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichti-
gung des versicherten Betriebes oder eines Teiles
desselben angestellt hat, fir Schaden, die sie in
Ausflhrung betrieblicher oder beruflicher Tatigkeiten
fur den Versicherungsnehmer verursachen;

samtlicher Ubrigen Betriebsangehdrigen fir Scha-
den, die sie in Ausflihrung betrieblicher oder berufli-
cher Tatigkeiten fir den Versicherungsnehmer ver-

A3-2.1.3

A3-2.2

A3-2.3

A3-2.4

A3-2.5

A3-2.6

A3-2.7

A3-2.8
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ursachen. Betriebsangehdrige sind beispielsweise
auch in den Betrieb eingegliederte Arbeitnehmer
fremder Unternehmen, Praktikanten, Volontare und
Hospitanten. Ausgeschlossen sind Anspriiche aus
Personenschaden und allen sich daraus ergeben-
den Vermdgensschaden, bei denen es sich um Ar-
beitsunfélle und Berufskrankheiten im Betrieb des
Versicherungsnehmers gemafl dem Sozialgesetz-
buch VII handelt. Das Gleiche gilt furr solche Dienst-
unfalle gemal den beamtenrechtlichen Vorschriften,
die in Ausiibung oder infolge des Dienstes Angehori-
gen derselben Dienststelle zugefligt werden;
des Insolvenzverwalters und Zwangsverwalters fir
Schaden aus der Ausiibung der im Versicherungs-
schein und seinen Nachtrdgen beschriebenen be-
trieblichen oder beruflichen Tatigkeit.

Der Versicherungsschutz gemaf A3-2.1.1 bis A3-2.1.3

besteht auch, wenn

e die vorgenannten Personen fur den versicherten Be-
trieb z. B. als Fachkrafte fir Arbeitssicherheit, Si-
cherheitsbeauftragte, Datenschutzbeauftragte, Be-
triebsarzte und Sanitatspersonal — auch bei Gewah-
rung ,Erster Hilfe* auRerhalb des Betriebes — tatig
werden;

e die vorgenannten Personen aus ihrer friiheren
dienstlichen Tatigkeit fir den versicherten Betrieb in
Anspruch genommen werden.

Alle fir den Versicherungsnehmer geltenden Vertrags-
bestimmungen sind auf die mitversicherten Personen
entsprechend anzuwenden. Dies gilt nicht fir die Be-
stimmungen Uber die Vorsorgeversicherung (A3-10),
wenn das neue Risiko nur fur eine mitversicherte Per-
son entsteht.

Unabhangig davon, ob die Voraussetzungen fir Risi-
kobegrenzungen oder Ausschlisse in der Person des
Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Per-
son vorliegen, entfallt der Versicherungsschutz sowohl
fur den Versicherungsnehmer als auch fiir die mitversi-
cherten Personen.

Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf nur
der Versicherungsnehmer ausiiben. Fur die Erfiillung
der Obliegenheiten sind sowohl der Versicherungsneh-
mer als auch die mitversicherten Personen verantwort-
lich.

Anspriiche der gesetzlichen Vertreter des Versi-
cherungsnehmers

Eingeschlossen sind — abweichend von A3-8.3 und
A3-8.4 — auch Anspriche der gesetzlichen Vertreter
des Versicherungsnehmers und ihrer Angehdrigen,
wenn der Schaden durch einen Umstand verursacht
wird, der nicht im Zustandigkeitsbereich des betreffen-
den gesetzlichen Vertreters liegt.

Anspriiche mitversicherter Personen untereinan-
der

Eingeschlossen sind — in teilweiser Abanderung von
A3-8.3 c) — auch Haftpflichtanspriiche mitversicherter
Personen untereinander wegen

e Personenschaden, bei denen es sich nicht um Ar-
beitsunfalle in dem Betrieb handelt, in dem die scha-
denverursachende Person beschaftigt ist,

e Sachschaden.

Repréasentanten

Als Reprasentanten im Sinne von A3-2.1.1 gelten aus-
schlieRlich:

e Mitglieder des Vorstandes bei Aktiengesellschaften;

o Geschéaftsfuhrer bei Gesellschaften mit beschrankter
Haftung;

e Komplementére bei Kommanditgesellschaften;



e Gesellschafter bei offenen Handelsgesellschaften,
bei Gesellschaften burgerlichen Rechts und bei ein-
getragenen Gesellschaften birgerlichen Rechts;

o Inhaber bei Einzelfirmen;

e die nach Gesetz oder Satzung berufenen obersten
Vertretungsorgane bei anderen Unternehmensfor-
men (z. B. Europaische Aktiengesellschaften — SE,
Genossenschaften, Verbande, Vereine, Kérperschaf-
ten des offentlichen Rechts, Kommunen, auslandi-
sche Unternehmen).

A3-3 Versicherungsschutz, Versicherungsfall

A3-3.1

A3-3.2

A3-3.3

Versicherungsschutz besteht fiir den Fall, dass der
Versicherungsnehmer wegen eines wahrend der Wirk-
samkeit der Versicherung eingetretenen Schadener-
eignisses (Versicherungsfall), das einen Personen-,
Sach- oder sich daraus ergebenden Vermogensscha-
den zur Folge hatte, aufgrund

gesetzlicher
Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch ge-
nommen wird.

Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die
Schadigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf
den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum
Schadenereignis gefiihrt hat, kommt es nicht an.

Kein Versicherungsschutz besteht fir Anspriiche, so-
weit diese nicht in A3-6.2 oder A3-7 ausdriicklich mit-
versichert sind, auch wenn es sich um gesetzliche An-
spriche handelt,

a) auf Erfullung von Vertragen, Nacherfillung, aus
Selbstvornahme, Rducktritt, Minderung, auf Scha-
densersatz statt der Leistung;

b) wegen Schaden, die verursacht werden, um die
Nacherfullung durchfiihren zu kénnen;

c) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsge-
genstandes oder wegen des Ausbleibens des mit
der Vertragsleistung geschuldeten Erfolges;

d) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrau-
en auf ordnungsgemalfe Vertragserfullung;

e) auf Ersatz von Vermdgensschaden wegen Verzo-
gerung der Leistung;

f) wegen anderer an die Stelle der Erfillung tretender
Ersatzleistungen.

Kein Versicherungsschutz besteht fir Anspriiche, so-
weit sie aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung
oder Zusage Uber den Umfang der gesetzlichen Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen.

A3-4 Leistungen der Versicherung und Vollmacht des Ver-

A3-4.1
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sicherers

Der Versicherungsschutz umfasst

e die Priifung der Haftpflichtfrage,

e die Abwehr unberechtigter Schadensersatzan-
spriiche und

e die Freistellung des Versicherungsnehmers von
berechtigten Schadensersatzverpflichtungen.

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann,
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes,
rechtskraftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Ver-
gleichs zur Entschadigung verpflichtet ist und der Ver-
sicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und
Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zu-
stimmung des Versicherers abgegeben oder geschlos-
sen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit

A3-4.2

A3-4.3

A3-4.4

A3-4.5
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der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich
bestanden hatte.

Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versiche-
rungsnehmers mit bindender Wirkung fir den Versi-
cherer festgestellt, hat der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch des
Dritten freizustellen.

Der Versicherer ist bevollmachtigt, alle ihm zur Abwick-
lung des Schadens oder Abwehr der Schadensersatz-
anspruche zweckmafig erscheinenden Erklarungen im
Namen des Versicherungsnehmers abzugeben.
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem
Rechtsstreit lber Schadensersatzanspriiche gegen
den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer bevoll-
machtigt, den Prozess zu fihren. Der Versicherer fihrt
dann den Rechtsstreit auf seine Kosten im Namen des
Versicherungsnehmers.

Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadener-
eignisses, das einen unter den Versicherungsschutz
fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann,
die Bestellung eines Verteidigers fur den Versiche-
rungsnehmer von dem Versicherer gewiinscht oder ge-
nehmigt, so tragt der Versicherer die gesetzliche Ver-
gltung oder die mit ihm besonders vereinbarten héhe-
ren Kosten des Verteidigers.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder eine mitversi-
cherte Person das Recht, die Aufhebung oder Minde-
rung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der
Versicherer bevollmachtigt, dieses Recht auszutuiben.
Erweiterter Strafrechtsschutz

In einem Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren,
das einen unter den Versicherungsschutz fallenden
Haftpflichtanspruch zur Folge haben kénnte, Uber-
nimmt der Versicherer abweichend von A3-4.3 die
Kosten der Verteidigung entsprechend der gesetzli-
chen Vergitung - gegebenenfalls auch die mit dem
Versicherer besonders vereinbarten héheren Kosten -
sowie die Gerichtskosten und ortsuiblichen Kosten fiir
notwendige Sachverstandigengutachten.

Der Versicherungsschutz bezieht sich auf Verfahren in
Europa.

Kein Versicherungsschutz besteht fir

e die einem Versicherten auferlegten Bufen, Strafen,
Kautionen und andere Leistungen, denen materieller
Strafcharakter zukommt (z. B. GeldbuRen, Geldstra-
fen);

e Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren, die in
keinem Zusammenhang mit der versicherten Tatig-
keit stehen;

e Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren im Zu-
sammenhang mit verwaltungsstrafrechtlichen Be-
stimmungen (z. B. Steuer-, Zoll-, Devisen- oder Au-
Renhandelsvorschriften, kartell-, wettbewerbs- oder
patentrechtlichen Vorschriften).

Der Versicherungsschutz entféllt riickwirkend, wenn im
Verfahren Vorsatz rechtskraftig festgestellt wird. Der
Versicherungsnehmer ist dann verpflichtet, dem Versi-
cherer die Kosten zu erstatten, die dieser fir die Ver-
teidigung wegen des Vorwurfes eines vorsatzlichen
Verhaltens getragen hat.

Der Versicherungsschutz besteht subsidiar, eine be-
stehende Rechtsschutzversicherung geht dieser Versi-
cherung vor.

Die Versicherungssumme flr derartige Schaden sowie
die Hochstersatzleistung fir alle Versicherungsfélle ei-
nes Versicherungsjahres entspricht den Regelungen
gemanl A1-4.5.



A3-5 Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme,

A3-5.1

A3-5.2

A3-5.3

A3-5.4

A3-5.5

A3-5.6

A3-5.7
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Jahreshochstersatzleistung, Serienschaden, Selbst-
behalt)

Versicherungssumme

Die Entschadigungsleistung des Versicherers ist bei je-
dem Versicherungsfall auf die vereinbarten, im Versi-
cherungsschein genannten Versicherungssummen be-
grenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versiche-
rungsschutz auf mehrere entschadigungspflichtige Per-
sonen erstreckt.

Jahreshochstersatzleistung

Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt:

Die Entschadigungsleistungen des Versicherers sind
fur alle Versicherungsfalle eines Versicherungsjahres
auf das Dreifache der vereinbarten Versicherungssum-
me begrenzt.

Serienschaden

Mehrere wahrend der Wirksamkeit des Vertrages ein-
tretende Versicherungsfalle

a) aus der gleichen Ursache, z. B. aus dem gleichen
Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler,
es sei denn, es besteht zwischen den mehreren
gleichen Ursachen kein innerer Zusammenhang,
oder

b) aus Lieferungen solcher Erzeugnisse, die mit den
gleichen Mangeln behaftet sind,

gelten unabhangig von ihrem tatsachlichen Eintritt als
in dem Zeitpunkt eingetreten, in dem der erste dieser
Versicherungsfalle eingetreten ist.

Selbstbehalt

Falls vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsneh-
mer bei jedem Versicherungsfall an der Entschadi-
gungsleistung des Versicherers mit einem im Versiche-
rungsschein oder seinen Nachtréagen festgelegten Be-
trag (Selbstbehalt). Auch wenn die begriindeten Haft-
pflichtanspriiche aus einem Versicherungsfall die Ver-
sicherungssumme Ubersteigen, wird der Selbstbehalt
vom Betrag der begriindeten Haftpflichtanspriiche ab-
gezogen. A3-5.1 bleibt unberthrt.

Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, bleibt
der Versicherer auch bei Schaden, deren Hoéhe den
Selbstbehalt nicht tUbersteigt, zur Abwehr unberechtig-
ter Schadensersatzanspriiche verpflichtet.

Fur versicherte Schaden gemalR A3-7 betragt der
Selbstbehalt 10 Prozent, mindestens 500 Euro, maxi-
mal 2.500 Euro.

Im Falle eines Serienschadens im Sinne von A3-5.3
betragt der Selbstbehalt fir alle Versicherungsfalle die-
ser Serie 10 Prozent, mindestens 1.000 Euro, maximal
5.000 Euro.

Die Aufwendungen des Versicherers fiir Kosten wer-
den nicht auf die Versicherungssummen angerechnet.
Ubersteigen die begriindeten Haftpflichtanspriiche aus
einem Versicherungsfall die Versicherungssumme,
tragt der Versicherer die Prozesskosten im Verhaltnis
der Versicherungssumme zur Gesamthdhe dieser An-
spriche.

Hat der Versicherungsnehmer an den Geschadigten
Rentenzahlungen zu leisten und Ubersteigt der Kapital-
wert der Rente die Versicherungssumme oder den
nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem
Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der
Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente
nur im Verhaltnis der Versicherungssumme bzw. ihres
Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versi-
cherer erstattet.

Fur die Berechnung des Rentenwertes gilt die entspre-
chende Vorschrift der Verordnung Uber den Versiche-
rungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversiche-
rung in der jeweils gliltigen Fassung zum Zeitpunkt des
Versicherungsfalles.

A3-5.8

A3-6 Versicherungsschutz fiir

Abschnitt A3 — Produkthaftpflichtrisiko

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der
Versicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen
beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die
Versicherungssumme oder die nach Abzug sonstiger
Leistungen verbleibende Restversicherungssumme
Ubersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem
vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt.
Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung ei-
nes Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedi-
gung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungs-
nehmers scheitert, hat der Versicherer fir den von der
Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Ent-
schadigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzu-
kommen.

besondere Produkthaft-

pflichtrisiken, deren Risikobegrenzungen und beson-
dere Ausschliisse

Zu A3-6 und A3-7 gilt:

A3-6 und A3-7 regeln den Versicherungsschutz fiir be-
sondere Produkthaftpflichtrisiken und die erweiterten Pro-
dukthaftpflichtbedingungen, deren Risikobegrenzungen
und die fir diese Risiken geltenden besonderen Aus-
schllisse.

Soweit A3-6 und A3-7 keine abweichenden Regelungen
enthalten, finden auch auf die in A3-6 und A3-7 geregel-
ten Risiken alle anderen Vertragsbestimmungen Anwen-
dung (z. B. A3-4 — Leistung der Versicherung und A3-8 —
Allgemeine Ausschlisse).

A3-6.1

A3-6.1.1

A3-6.1.2
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Schaden durch Bearbeitung fremder Sachen (Ta-

tigkeitsschaden)
Tatigkeitsschaden sind Schaden an fremden Sa-
chen und alle sich daraus ergebenden Vermdgens-
schaden durch eine betriebliche oder berufliche Ta-
tigkeit, die dadurch entstanden sind, dass der Versi-
cherungsnehmer oder ein Bevollmachtigter oder Be-
auftragter des Versicherungsnehmers

a) an diesen Sachen tatig geworden ist (Bearbei-
tung, Reparatur, Beférderung, Prifung oder der-
gleichen),

b) diese Sachen zur Durchfiihrung seiner Tatigkei-
ten als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefla-
che oder dergleichen benutzt hat oder

c) Sachen beschadigt hat, die sich im unmittelbaren
Einwirkungsbereich der Tatigkeit befunden ha-
ben. Sind zum Zeitpunkt der Tatigkeit offensicht-
lich notwendige Schutzvorkehrungen getroffen
worden, um diese Schaden zu vermeiden, liegt
kein Tatigkeitsschaden vor.

Bei unbeweglichen Sachen liegt ein solcher Tatig-
keitsschaden nur dann vor, wenn diese Sachen oder
Teile von ihnen unmittelbar von der Tatigkeit betrof-
fen gewesen, unmittelbar benutzt worden sind oder
sich im unmittelbaren Einwirkungsbereich befunden
haben.

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen Tatigkeitsschaden, die
nach Abschluss der Arbeiten oder Ausfiihrung der
sonstigen Leistungen eingetreten sind.
Ausgeschlossen bleiben Anspriiche wegen Bescha-
digung von

a) der Ladung von Fahrzeugen und Containern, die
durch oder beim Be- und Entladen entstanden
sind,;

von fremden Kraftfahrzeugen und damit fest ver-
bundenen Teilen, die sich beim Versicherungs-
nehmer zur Reparatur oder zu sonstigen Zwe-
cken

e auf seinem Betriebsgrundstiick oder

b

~



e aulerhalb seines Betriebsgrundstiicks in sei-
ner Verfigungsgewalt

befinden oder befunden haben und alle sich dar-

aus ergebenden Vermdgensschaden.

von sonstigen Sachen, die sich beim Versiche-

rungsnehmer zur Lohnbe- oder -verarbeitung

e auf seinem Betriebsgrundstiick oder

e aulerhalb seines Betriebsgrundstiicks in sei-
ner Verfigungsgewalt

befinden oder befunden haben und alle sich dar-

aus ergebenden Vermdgensschaden.

Dieser Ausschluss gilt jedoch nur fir solche

Schaden, die bei dem unmittelbaren Bearbei-

tungsvorgang zur Erflllung des Vertrages ent-

standen sind.

Zum unmittelbaren Bearbeitungsvorgang zahlen

nicht mehr vor- oder nachgelagerte Tatigkeiten,

die der Erfiillung dienen, z. B. Verpackung oder

Lagerung der Sachen.

(2]
-~

A3-6.2 Vertraglich iibernommene Haftpflicht

A3-6.2.1

A3-6.2.2

A3-6.2.3

A3-6.2.4

A3-6.2.5
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Vereinbarte Eigenschaften

Versichert ist eine vertragliche Haftungserweiterung
ausschlief3lich insoweit, als der Versicherungsneh-
mer fur auf Sachmangeln beruhende Schadenser-
satzanspriche Dritter im gesetzlichen Umfang auf-
grund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer
Uber bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse,
Arbeiten und Leistungen dafir verschuldensunab-
hangig einzustehen hat, dass diese bei Gefahrlber-
gang vorhanden sind.

Kaufmannische Priif- und Riigepflicht

Versichert ist eine vertragliche Haftungserweiterung
ausschliel3lich insoweit, als der Versicherungsneh-
mer gegenuber seinen Abnehmern vertraglich auf
die Untersuchungs- und Rigepflicht gemall § 377
HGB, Art. 38, 39 UN-Kaufrecht oder vergleichbarer
anwendbarer Bestimmungen verzichtet.

Versicherungsschutz besteht nur, wenn der Versi-
cherungsnehmer mit seinen Abnehmern vereinbart,
dass eine Eingangskontrolle in Form einer Sichtpri-
fung auf offensichtliche Mangel, Transportschaden
und Identitat der Ware beim Abnehmer durchgefiihrt
wird und erkannte Mangel unverziglich beim Versi-
cherungsnehmer gerligt werden mussen sowie unter
der Voraussetzung, dass ein Qualitatssicherungs-
management mit brancheniblichem Standard (z. B.
ISO 9000 ff.) beim Versicherungsnehmer eingefiihrt
und eine Ausgangskontrolle geregelt ist.
Gewadhrleistungspflichtverlangerung

Teilweise abweichend von A3-3.3 besteht auch inso-
weit Versicherungsschutz nach MaRRgabe der Ver-
tragsbestimmungen, als eine Inanspruchnahme des
Versicherungsnehmers aus Haftpflichtrisiken auf-
grund einer vertraglich vereinbarten Verlangerung
der gesetzlichen Gewahrleistungsfrist auf 5 Jahre er-
folgt.

Sind durch Gesetz langere Gewabhrleistungsfristen
bestimmt, gelten die gesetzlichen Vorschriften.
Verkaufs- und Lieferbedingungen

Soweit zwischen dem Versicherungsnehmer und ei-
nem Anspruchsteller die Allgemeinen Verkaufs- oder
Lieferbedingungen des  Versicherungsnehmers
rechtswirksam vereinbart sind, wird sich der Versi-
cherer auf darin enthaltene Haftungsausschlisse nicht
berufen, wenn und soweit der Versicherungsnehmer
das ausdricklich wiinscht und er nach den gesetzli-
chen Bestimmungen zur Haftung verpflichtet ist.
Verzicht auf Riickgriffsanspriiche

Verzichtet der Versicherungsnehmer vor Ausliefe-
rung von Produkten auf Rickgriffsanspriiche gegen

A3-6.3
A3-6.3.1

A3-6.3.2
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Dritte, so beeintrachtigt dies den Versicherungs-
schutz nicht, wenn es sich nicht um vom Regress-
schuldner vorsatzlich oder grob fahrlassig verur-
sachte Schaden handelt.
Schaden im Ausland

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen im Ausland eintretender
Versicherungsfalle ausschlieBlich

a) aus Anlass von Geschaftsreisen oder aus der
Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Mes-
sen und Markten;

aus Arbeiten oder Leistungen im Inland oder eu-

ropaischen Ausland.

Versicherungsschutz gilt auch fir Versicherungs-

falle im aulRereuropédischen Ausland. Dabei be-

steht jedoch kein Versicherungsschutz fiir

e Schaden in den USA/US-Territorien und Kana-
da oder

e in den USA/US-Territorien und Kanada geltend
gemachte Anspriche;

durch Erzeugnisse, die ins Ausland gelangt sind,

ohne dass der Versicherungsnehmer dorthin ge-

liefert hat oder hat liefern lassen.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind

Versicherungsfalle in den USA, US-Territorien

oder Kanada durch Erzeugnisse, die im Zeitpunkt

ihrer Auslieferung durch den Versicherungsneh-
mer oder von ihm beauftragte Dritte ersichtlich fur
eine Lieferung dorthin bestimmt waren.

Der Versicherungsschutz kann durch besondere

Vereinbarung und Nennung im Versicherungs-

schein fur derartige Versicherungsfélle in den

USA, US-Territorien oder Kanada erweitert wer-

den;

d) durch Erzeugnisse, die der Versicherungsneh-
mer ins europdische Ausland geliefert hat, hat
liefern lassen oder die dorthin gelangt sind.
Versicherungsschutz gilt auch flr Versicherungs-
falle durch Erzeugnisse, die der Versicherungs-
nehmer ins aulereuropaische Ausland geliefert
hat oder hat liefern lassen. Dabei besteht jedoch
kein Versicherungsschutz fur
e Schaden in den USA/US-Territorien und Kana-

da oder
e in den USA/US-Territorien und Kanada geltend
gemachte Anspriche.
Der Versicherungsschutz kann durch besondere
Vereinbarung und Nennung im Versicherungs-
schein fur derartige Versicherungsfalle in den
USA, US-Territorien oder Kanada erweitert wer-
den;

e) aus Arbeitsunfallen und Berufskrankheiten von
Personen, die vom Versicherungsnehmer im Aus-
land eingestellt oder dort mit der Durchfiihrung
von Arbeiten betraut worden sind, soweit diese
Arbeitsunfélle und Berufskrankheiten den Bestim-
mungen des Sozialgesetzbuchs VII unterliegen.
Dies gilt ausschlieBlich fur den Versicherungsneh-
mer und fir die in A3-2.1.1 genannten Personen.

Hinweis:

Falls im Ausland belegene Anlagen oder Betriebs-

statten (z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlas-

sungen, Lager) versichert werden sollen, bedarf es

einer besonderen Vereinbarung und Nennung im

Versicherungsschein.

Aufwendungen des Versicherers fir Kosten der ge-

richtlichen und auBergerichtlichen Abwehr der von

einem Dritten geltend gemachten Anspriiche, insbe-
sondere Anwalts-, Sachverstandigen-, Zeugen- und

Gerichtskosten, werden — abweichend von A3-5.5 —

b

~
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als Leistungen auf die Versicherungssumme ange-
rechnet.
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro.
Soweit der Zahlungsort auBerhalb der Staaten, die
der Europaischen Wahrungsunion angehdren, liegt,
gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem
Zeitpunkt als erfillt, in dem der Euro-Betrag bei ei-
nem in der Europaischen Wahrungsunion gelegenen
Geldinstitut angewiesen ist.

Schéaden im Inland, die im Ausland geltend ge-

macht werden

Fir Anspriche aus inlandischen Versicherungsfallen,

die im Ausland geltend gemacht werden, gelten

A3-6.3.2 und A3-6.3.3.

Schéaden durch Strahlen
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen Schaden, die in unmittel-
barem oder mittelbarem Zusammenhang mit ener-
giereichen ionisierenden Strahlen stehen (z. B.
Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Rodntgen-
strahlen), ausschlieBlich fir vom Versicherungsneh-
mer gelieferte Erzeugnisse, Arbeiten oder sonstige
Leistungen, die im Zusammenhang mit energierei-
chen ionisierenden Strahlen verwendet werden, oh-
ne dass dies fiir den Versicherungsnehmer ersicht-
lich war.
Dies gilt nicht fir Schaden, die durch

a) den Betrieb einer Kernanlage bedingt sind oder
von einer solchen Anlage ausgehen;

b) die Beférderung von Kernmaterialien einschlief3-
lich der damit zusammenhangenden Lagerung
bedingt sind.

Nicht versicherungspflichtige  Kraftfahrzeuge,
Kraftfahrzeug-Anhénger und Fahrrader

Soweit Versicherungsschutz fir nicht versicherungs-
pflichtige Kraftfahrzeuge/Kraftfahrzeug-Anhanger und
Fahrrader nach A1-6.5 besteht, sind diese Risiken — in-
soweit abweichend von A3-8.13 — auch nach Abschnitt
A3 versichert.

Geothermie

Eine Geothermie-Anlage ist eine Anlage, in der Erd-
warme dem Untergrund entnommen wird. Alle oberirdi-
schen Anlagenteile gehdéren nicht zu der Geothermie-
Anlage im Sinne dieser Bedingungen.

Satz 1 und Satz 2 gelten gleichermalien fir Flachen-

geothermie und Geothermie mittels Bohrung.
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen Schaden ausschlieRlich im
Zusammenhang mit

a) Flachengeothermie-Anlagen (z. B. Erdkollekto-
ren, Erdwarmekarbe),

b) Herstellung und Lieferung von Teilen fir Geo-
thermie-Anlagen.

Falls Geothermie-Anlagen, die mittels Bohrung er-

richtet werden oder wurden, versichert werden sol-

len, kann der Versicherungsschutz durch besondere

Vereinbarung und Nennung im Versicherungsschein

oder in seinen Nachtragen erweitert werden.

Die folgenden Ausschlisse finden keine Anwen-

dung:

a) A3-8.10 (Uberschwemmungen),

b) A3-8.11 (Bergschaden, Schaden beim Bergbau-
betrieb).

Vermoégensschiaden
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen Vermoégensschaden, die
weder durch Personen- noch durch Sachschaden
entstanden sind.

A3-6.8.2

A3-6.8.3
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Mitversichert sind auch Vermdgensschaden durch
vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag
oder fir seine Rechnung von Dritten) hergestellte
oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder
sonstige Leistungen. Die Versicherungssumme fir
derartige Schaden sowie die Hochstersatzleistung
fur alle Versicherungsfalle eines Versicherungsjah-
res entspricht den Regelungen gemall A1-6.12.1.
Der Versicherungsnehmer hat von jedem Schaden
2.500 Euro selbst zu tragen (Selbstbehalt). Diese
Deckungserweiterung findet keine Anwendung,
wenn Versicherungsschutz Uber eine andere Versi-
cherung beantragt werden kann (z. B. Cyberrisiken,
erweiterte Produkthaftpflicht, Ruckrufkosten) oder
die Risiken der Deckungsvorsorgepflicht unterliegen.
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind An-
spriche wegen Vermdgensschaden

a) aus planender, beratender, bau- oder montage-
leitender, prifender oder gutachterlicher Tatig-
keit;

b) aus Ratschlagen, Empfehlungen oder Weisun-
gen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen;

c) aus Vermittlungsgeschaften aller Art;

d) aus Auskunftserteilung, Ubersetzung;

e) aus Reiseveranstaltungen;

f) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grund-
stlicks-, Leasing- oder ahnlichen wirtschaftlichen
Geschaften, aus Zahlungsvorgangen aller Art,
aus Kassenfiihrung sowie aus Untreue oder Un-
terschlagung;

g) aus
e Rationalisierung und Automatisierung,

e Datenerfassung, -speicherung, -sicherung,
-wiederherstellung,

e Austausch, Ubermittlung, Bereitstellung elek-
tronischer Daten;

h) aus der Verletzung von Personlichkeitsrechten
und Namensrechten, gewerblichen Schutzrech-
ten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder
Wettbewerbsrechts;

i) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen,
Vor- und Kostenanschlagen;

j) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tatigkeit als
ehemalige oder gegenwartige Mitglieder von Vor-
stand, Geschaftsfuhrung, Aufsichtsrat, Beirat
oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Auf-
sichtsgremien/Organe im Zusammenhang ste-
hen;

k) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen
oder behordlichen Vorschriften, von Anweisun-
gen oder Bedingungen des Auftraggebers oder
aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;

1) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch
z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen.

Energie- und Wassermehraufwand

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen Vermoégensschaden aus
einem erhohten Energie- oder Wasserverbrauch auf-
grund vom Versicherungsnehmer mangelhaft er-
brachter Installations-, Reparatur- oder Wartungsar-
beiten.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind An-
spriiche infolge der Unwirksamkeit von Energiespar-
mafRnahmen.

Der Versicherer verzichtet insoweit auf den Einwand
des Abhandenkommens und des Erflllungsan-
spruchs.



A3-6.8.4

A3-6.8.4.1

A3-6.8.4.2

Vermogensschiaden aus nebenberuflicher Gut-
achtertéatigkeit und Energiesparberatung
Nebenberufliche Gutachter- und Sachverstandi-
gentatigkeit von Handwerksmeistern
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen Vermdgensschaden aus
der gelegentlichen Tatigkeit als Gutachter und
Sachverstandiger, sofern diese Tatigkeit im eige-
nen Fachbereich ausgelbt wird.
Versichert sind ausschlieRlich folgende Téatigkei-
ten:

e gutachterliche Beurteilung bestehender Verhalt-
nisse als Privatgutachter (z. B. Bewertungen,
Beschaffenheits- und Eigenschaftsuntersuchun-
gen, Schadenermittlungen, gutachterliche Stel-
lungnahme zu behaupteten Mangeln und Feh-
lern);

e Tatigkeit als Gerichtsgutachter, Schiedsgutach-
ter, Schiedsrichter oder Sachverstandiger eines
Schiedsgerichts;

e Erstellung von Sanierungs- und Projektierungs-
gutachten, sofern sich diese auf Objekte bezie-
hen, die vom Versicherungsnehmer selbst sa-
niert oder ausgefihrt werden. Nicht versichert
bleiben Anspriiche wegen Schaden und/oder
Mangel an diesen Objekten und daraus resultie-
rende Vermdgensfolgeschaden wie entgange-
ner Gewinn, Mietausfall, Betriebsunterbrechung,
Unbenutzbarkeit, Verdienstausfall usw.;

o Wertermittlungen.

Nicht versichert ist die Erstellung von Sanierungs-
und Projektierungsgutachten fir Objekte, die vom
Versicherungsnehmer nicht selbst saniert oder
ausgefihrt werden.

Die Versicherungssumme fiir derartige Schaden
sowie die Hochstersatzleistung fiir alle Versiche-
rungsfélle eines Versicherungsjahres entspricht
den Regelungen gemaf A1-6.12.5.1.
Nebenberufliche Energiesparberatung und Aus-
stellung von Energieausweisen

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als

e berechtigter Energieberater und Aussteller von
Energieausweisen nach dem Geb&udeenergie-
gesetz (GEG),

e staatlich anerkannter bzw. zugelassener Ener-
gieberater (z. B. HWK, IHK, BAFA),

e zugelassener oder zertifizierter Aussteller von
Energieausweisen

wegen Vermogensschaden, die aus der Durchfiih-
rung von Energiesparberatungen (z. B. Vor-Ort-
Beratung zur Energieeinsparung) und der Erstel-
lung von Energieausweisen sowie der Abgabe
von Empfehlungen fir die Verbesserung der En-
ergieeffizienz (Modernisierungsempfehlungen)
nach dem GEG sowie bei Nicht-Wohngebauden
gemal DIN V 18599 resultieren.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht fir Be-
ratungsleistungen hinsichtlich der Steigerung der
Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit auch unter
Berlcksichtigung des Einsatzes erneuerbarer En-
ergien (Energie-Contracting).

Die Versicherungssumme fiir derartige Schaden
sowie die Hochstersatzleistung flr alle Versiche-
rungsfalle eines Versicherungsjahres entspricht
den Regelungen gemal A1-6.12.5.2.

A3-6.9 Nichtselbstfahrende Arbeitsmaschinen, Krane und
Winden
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Schaden durch nichtselbstfah-
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rende Arbeitsmaschinen und -gerate sowie Krane und
Winden.
Teilnahme an Arbeits- und Liefergemeinschaften
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus der Teilnahme an Arbeits- oder Lie-
fergemeinschaften. Dies gilt auch, wenn sich der Haft-
pflichtanspruch gegen die Arbeits- oder Liefergemein-
schaft selbst richtet.
Sind die Aufgaben nach Fachgebieten, Teilleistun-
gen oder Bauabschnitten aufgeteilt, besteht aus-
schlieBlich Versicherungsschutz fir Schaden, die
der Versicherungsnehmer im Rahmen der von ihm
Ubernommenen Aufgabe verursacht hat.
Sind die Aufgaben nicht im Sinne von A3-6.10.1 auf-
geteilt oder ist der schadenverursachende Partner
nicht zu ermitteln gilt:

a) Die Ersatzpflicht des Versicherers ist auf die
Quote beschrankt, welche der prozentualen Be-
teiligung des Versicherungsnehmers an der Ar-
beits- oder Liefergemeinschaft entspricht. Dabei
ist es unerheblich, welcher Partnerfirma die scha-
denverursachenden Personen oder Sachen (Ar-
beitsmaschinen,  Baugerate, Baumaterialien
usw.) angehoren.

Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich
innerhalb der vereinbarten Versicherungssum-
men Uber A3-6.10.2 a) hinaus fir den Fall, dass
Uber das Vermoégen eines Partners das Insol-
venzverfahren eroffnet oder die Eréffnung man-
gels Masse abgelehnt worden ist und fir diesen
Partner wegen Nichtzahlung seines Beitrags kein
Versicherungsschutz besteht. Ersetzt wird der
dem Versicherungsnehmer zugewachsene An-
teil, soweit fur ihn nach dem Ausscheiden des
Partners und der dadurch erforderlichen Ausein-
andersetzung ein Fehlbetrag verbleibt.

b

-~

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind An-

spriiche

a) wegen Schaden an den von den einzelnen Part-
nern in die Arbeitsgemeinschaft eingebrachten
oder von der Arbeitsgemeinschaft beschafften
Sachen und allen sich daraus ergebenden Ver-
mogensschaden, gleichglltig, von wem die
Schéaden verursacht wurden;

b) der Partner der Arbeits- oder Liefergemeinschaft
untereinander sowie der Arbeits- oder Lieferge-
meinschaft gegen die Partner und umgekehrt.

Versicherungsschutz im Umfang von A3-6.10.1 bis
A3-6.10.3 besteht auch firr die Arbeits- oder Liefer-
gemeinschaft selbst.
Schiaden durch Abwiésser und allmédhliche Einwir-
kung
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Beschadigungen, die durch
Rauch, RuBR, Dampfe, Abwasser, Niederschlage,
Schwammbildung oder allmahliches Eindringen von
Feuchtigkeit entstehen.

Zu den mitversicherten Abwassern gehdren auch
hausliche Abwasser und Abwasser aus dem Ruckstau
des StralRenkanals.
Schéaden durch Asbest
Versichert ist — abweichend von A3-8.6 — die gesetz-
liche Haftpflicht wegen Personen-, Sach- und Ver-
mogensschaden, die auf Asbest, asbesthaltige Sub-
stanzen oder Erzeugnisse zurlickzufiihren sind.
Als Versicherungsfall gilt abweichend von A3-3.1 die
erstmalige Geltendmachung eines gesetzlichen
Haftpflichtanspruches privatrechtlichen Inhalts ge-
gen den Versicherungsnehmer oder eine mitversi-
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cherte Person durch Dritte wahrend der Dauer des
Versicherungsvertrages.
Ein Haftpflichtanspruch ist geltend gemacht, wenn
gegen den Versicherungsnehmer oder eine mitversi-
cherte Person ein Anspruch schriftlich erhoben wird
oder ein Dritter dem Versicherungsnehmer schriftlich
mitteilt, einen Anspruch gegen diese zu haben.
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind An-
spriiche wegen Personenschaden infolge von Ar-
beitsunfallen und Berufskrankheiten gemaR §§ 110,
106 Abs.1 Satz 1 SGB VIl in Verbindung mit §§ 105,
104 SGB VII oder gleichartigen Bestimmungen an-
derer Lander.
Die Versicherungssumme fiir derartige Schaden so-
wie die Hochstersatzleistung fur alle Versicherungs-
falle eines Versicherungsjahres entspricht den Re-
gelungen gemafl A1-6.17.
Von jedem Versicherungsfall hat der Versicherungs-
nehmer 500 Euro selbst zu tragen (Selbstbehalt).
Arbeitnehmeriiberlassung
Versichert ist entsprechend der Betriebsbeschrei-
bung und im Rahmen dieses Vertrages die gesetzli-
che Haftpflicht des Versicherungsnehmers als
Dienstleistungsunternehmen aus der erlaubten ge-
werblichen Uberlassung von Arbeitskraften an Dritte
gemal § 1 und § 2 des Arbeitnehmeriiberlassungs-
gesetzes (AUG), wenn wegen eines etwaigen Aus-
wahlverschuldens Haftpflichtanspriiche geltend ge-
macht werden. Die Kenntnis von der Nichteignung
einer Leiharbeitskraft fiir eine vom Entleiher angefor-
derte Arbeitsleistung wird in Erweiterung zu A3-8.2
dem Vorsatz gleichgestellit.
Mitversichert ist die personliche gesetzliche Haft-
pflicht der Uberlassenen Arbeitskrafte fir Schaden,
die sie bei im Interesse des Entleihers ausgefiihrten
dienstlichen Verrichtungen verursachen.

Erlangt die iberlassene Arbeitskraft Versicherungs-
schutz aus der Betriebshaftpflichtversicherung des
Entleihers, so entfallt der Versicherungsschutz aus
diesem Vertrag vollstandig (sogenannte subsidiare
Deckung).

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleiben
Anspriiche

e des Entleihers gegeniber den Uberlassenen Ar-
beitskraften;

e wegen Schaden an Sachen, die sich im Eigentum
oder Besitz des Entleihers befinden;

e aus Schaden an Anlagen und Anlagenteilen, die
von Leiharbeitskraften im Rahmen ihrer Tatigkei-
ten fiir den Entleiher geplant oder konstruiert wor-
den sind oder fir die sie die Bauleitung auslben;

e aus Personenschaden, bei denen es sich um Ar-
beitsunfalle und Berufskrankheiten im Betrieb des
Entleihers gemall dem Sozialgesetzbuch Teil VII
handelt.

Der Versicherungsschutz erlischt unbeschadet sons-
tiger Fristen in jedem Fall mit der Ruicknahme oder
dem Widerruf der Erlaubnis zur Arbeitnehmeriiber-
lassung (§ 4 und § 5 AUG).
Online- und Versandhandel
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers aus Online- und Versandhandel mit
Waren des versicherten Tatigkeitsbereiches.
Schéaden durch Medienverluste
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Austretens oder Verlustes von
Flissigkeit oder Gasen im Zusammenhang mit dem
Ablesen von Zahlern sowie aus der Herstellung, Liefe-
rung, Montage, Instandhaltung oder Wartung von Anla-
gen oder Behaltern. Auf diese Schaden finden die Be-
stimmungen uber Sachschaden Anwendung.
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Ersetzt wird ausschliellich der Wiederbeschaffungs-
wert der abhanden gekommenen Flissigkeiten oder
Gase (Medienverluste) am Tag des Schadens.
Abhandenkommen von Sachen wegen Stérung ei-
ner vom Versicherungsnehmer installierten/gewar-
teten Alarmanlage

Versichert ist — abweichend von A3-3.2 — die gesetzli-
che Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen des
Abhandenkommens von Sachen, das auf eine Sté-
rung/ein Versagen einer vom Versicherungsnehmer in-
stallierten bzw. gewarteten Alarmanlage von Gebau-
den und Containern zuriickzufuhren ist. Versicherungs-
schutz wird nur gewahrt, wenn und soweit nicht ander-
weitig Versicherungsschutz besteht (Subsidiaritat).

Die Versicherungssumme fir derartige Schaden sowie
die Hochstersatzleistung fir alle Versicherungsfélle ei-
nes Versicherungsjahres entspricht den Regelungen
gemanl A1-6.4.4.

Abbruch- und EinreiBarbeiten, Sprengungen
Versichert sind gesetzliche Haftpflichtanspriiche gegen
den Versicherungsnehmer wegen Abbruch- und Ein-
reiBarbeiten an Bauwerken sowie wegen Sprengun-
gen.

Abweichend von A3-8.23 sind bei Abbruch- und Ein-
reiBarbeiten auch Sachschaden und sich daraus erge-
bende Vermdgensschaden mitversichert, die in einem
Umkreis entstehen, dessen Radius der Héhe des ein-
zureiflenden Bauwerks entspricht.

Diese Regelung gilt jedoch nicht flir reine Abbruchbe-
triebe.

Planung und Bauleitung

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus der Tatigkeit als Planer und Baulei-
ter von Bauten im Rahmen des Leistungsbildes der
Honorarordnung fur Architekten und Ingenieure (HOAI)
durch den Versicherungsnehmer und sein Personal,
sowie aus der Ubernahme der verantwortlichen Baulei-
tung im Sinne der jeweiligen Landesbauordnung, so-
weit die Bauvorhaben ganz oder teilweise vom Versi-
cherungsnehmer selbst ausgefiihrt werden.

Ausgeschlossen bleiben Anspriiche wegen Schaden
aus Planungs- und Bauleitungstatigkeit, wenn die Bau-
vorhaben gar nicht vom Versicherungsnehmer ausge-
fhrt werden.

Nicht versichert sind Schadenersatzanspriiche wegen
Schaden am Bauobjekt selbst.

Unterfahrungen, Unterfangungen sowie Senkun-
gen eines Grundstiickes und Erdrutschungen
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Sachschaden und allen sich dar-
aus ergebenden Vermdgensschaden

e aufgrund von Unterfahrungen und Unterfangungen
von Grundstiicken, Gebauden, Gebaudeteilen und
Anlagen;

e durch Senkungen von Grundstlicken oder Erdrutsch.

A3-7 Erweiterte Produkthaftpflichtbedingungen
Falls besonders vereinbart und im Versicherungs-
schein genannt, gilt Folgendes mitversichert:
Erzeugnisse im Sinne dieser Regelung kénnen sowohl
solche des Versicherungsnehmers als auch Produkte
Dritter sein, die Erzeugnisse des Versicherungsnehmers
enthalten.

Méngel bei der Beratung uber die An- oder Verwendung
der vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelie-
ferten Erzeugnisse sowie Falschlieferungen stehen Man-
geln in der Herstellung oder Lieferung gleich. Dasselbe
gilt fir die Verletzung einer Aktualisierungspflicht bei Er-
zeugnissen mit digitalen Elementen.
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Mangelhaftigkeit im Sinne dieser Regelung ist die tat-
sachliche Mangelhaftigkeit, nicht der Mangelverdacht.
Die vom Versicherungsnehmer in Lohnbe- oder -verar-
beitung gefertigten Erzeugnisse werden den Erzeugnis-
sen des Versicherungsnehmers gleich gestellt.

A3-6.2 (vertraglich ubernommene Haftpflicht) und A3-6.3
(Schaden im Ausland) finden Anwendung.

A3-71

A3-7.11

A3-7.1.2

A3-7.2

A3-7.21

A3-7.2.2
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Verbindungs-, Vermischungs-, Verarbeitungsscha-
den

Versichert sind gesetzliche Schadensersatzanspru-
che Dritter wegen der in A3-7.1.2 genannten Scha-
den infolge Mangelhaftigkeit von Gesamtprodukten
Dritter, die durch eine aus tatsachlichen oder wirt-
schaftlichen Grinden nicht trennbare Verbindung,
Vermischung oder Verarbeitung von mangelhaften
Erzeugnissen mit anderen Produkten entstanden
sind.

Gedeckt sind ausschlieRlich Schadensersatzansprui-
che wegen

a) der Beschadigung oder Vernichtung der anderen
Produkte;

b) anderer fir die Herstellung der Gesamtprodukte
aufgewendeter Kosten mit Ausnahme des Ent-
gelts fur die mangelhaften Erzeugnisse des Ver-
sicherungsnehmers;

c) Kosten fir eine rechtlich gebotene und wirtschaft-

lich zumutbare Nachbearbeitung der Gesamtpro-

dukte oder fur eine andere Schadensbeseitigung.

Der Versicherer ersetzt diese Kosten in dem Ver-

haltnis nicht, in dem das Entgelt fir die Erzeug-

nisse des Versicherungsnehmers zum Verkaufs-
preis der Gesamtprodukte (nach Nachbearbei-
tung oder anderer Schadensbeseitigung) steht;

weiterer Vermdgensnachteile (z. B. entgangenen

Gewinns), weil die Gesamtprodukte nicht oder

nur mit einem Preisnachlass verauRert werden

kénnen. Der Versicherer ersetzt diese Vermo-
gensnachteile in dem Verhaltnis nicht, in dem
das Entgelt fur die Erzeugnisse des Versiche-
rungsnehmers zu dem Verkaufspreis steht, der
bei mangelfreier Herstellung oder Lieferung der

Erzeugnisse des Versicherungsnehmers fir die

Gesamtprodukte zu erzielen gewesen ware;

e) der dem Abnehmer des Versicherungsnehmers
unmittelbar entstandenen Kosten durch den Pro-
duktionsausfall, der aus der Mangelhaftigkeit der
Gesamtprodukte herriihrt. Anspriiche wegen ei-
nes darlberhinausgehenden Schadens durch
den Produktionsausfall sind nicht versichert.

o
-

Weiterverarbeitungs- und Weiterbearbeitungsscha-
den

Versichert sind gesetzliche Schadensersatzanspri-
che Dritter wegen der in A3-7.2.2 genannten Scha-
den infolge Weiterverarbeitung oder -bearbeitung
mangelhafter Erzeugnisse, ohne dass eine Verbin-
dung, Vermischung oder Verarbeitung mit anderen
Produkten stattfindet.

Gedeckt sind ausschlieRlich Schadensersatzanspru-
che wegen

a) Kosten fur die Weiterverarbeitung oder -bearbei-
tung der mangelhaften Erzeugnisse mit Ausnah-
me des Entgelts fir die mangelhaften Erzeugnis-
se des Versicherungsnehmers, sofern die verar-
beiteten oder bearbeiteten Erzeugnisse unverau-
Berlich sind;

b) Kosten fiir eine rechtlich gebotene und wirtschaft-
lich zumutbare Nachbearbeitung der weiterverar-
beiteten oder bearbeiteten Erzeugnisse oder fiir
eine andere Schadensbeseitigung. Der Versiche-
rer ersetzt diese Kosten in dem Verhaltnis nicht,
in dem das Entgelt fur die Erzeugnisse des Versi-

A3-7.3
A3-7.3.1

A3-7.3.2

A3-7.3.3

A3-7.3.4
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cherungsnehmers zum Verkaufspreis der weiter-
verarbeiteten oder bearbeiteten Erzeugnisse
(nach Nachbearbeitung oder anderer Schadens-
beseitigung) steht;

weiterer Vermogensnachteile (z. B. entgangenen
Gewinns), weil die weiterverarbeiteten oder bear-
beiteten Erzeugnisse nicht oder nur mit einem
Preisnachlass verauflert werden koénnen. Der
Versicherer ersetzt diese Vermdgensnachteile in
dem Verhaltnis nicht, in dem das Entgelt fur die
Erzeugnisse des Versicherungsnehmers zu dem
Verkaufspreis steht, der bei mangelfreier Herstel-
lung oder Lieferung der Erzeugnisse des Versi-
cherungsnehmers nach Weiterverarbeitung oder
-bearbeitung zu erwarten gewesen ware.

C

~

Aus- und Einbaukosten

Versichert sind gesetzliche Schadensersatzanspru-
che Dritter wegen der in A3-7.3.2 und A3-7.3.3 ge-
nannten Schaden infolge Mangelhaftigkeit von Ge-
samtprodukten Dritter, die durch den Einbau, das
Anbringen, Verlegen oder Auftragen von mangelhaf-
ten Erzeugnissen entstanden sind.

Gedeckt sind ausschlieBlich Schadensersatzanspri-
che wegen

a) Kosten fiir den Austausch mangelhafter Erzeug-
nisse (nicht jedoch von deren Einzelteilen), d. h.
Kosten fiir das Ausbauen, Abnehmen, Freilegen
oder Entfernen mangelhafter Erzeugnisse und
das Einbauen, Anbringen, Verlegen oder Auftra-
gen mangelfreier Erzeugnisse oder mangelfreier
Produkte Dritter. Vom Versicherungsschutz aus-
genommen bleiben die Kosten fiir die Nach- und
Neulieferung mangelfreier Erzeugnisse oder
mangelfreier Produkte Dritter;

Kosten fiir den Transport mangelfreier Erzeugnis-
se oder mangelfreier Produkte Dritter mit Aus-
nahme solcher an den Erfillungsort der ur-
springlichen Lieferung des Versicherungsneh-
mers. Sind die Kosten fiir den direkten Transport
vom Versicherungsnehmer bzw. vom Dritten zum
Ort des Austauschs geringer als die Kosten des
Transports vom Erflllungsort der urspriinglichen
Lieferung des Versicherungsnehmers zum Ort
des Austauschs, sind nur die Kosten des Direkt-
transports versichert.

b
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AusschlieBlich fir die in A3-7.3.2 genannten Kosten
besteht in Erweiterung zu A3-7.3.1 Versicherungs-
schutz auch dann, wenn sie zur Erflllung einer ge-
setzlichen Pflicht zur Neulieferung oder zur Beseiti-
gung eines Mangels des Erzeugnisses des Versi-
cherungsnehmers von diesem oder seinem Abneh-
mer aufgewendet werden.

Kein Versicherungsschutz besteht, wenn

a) der Versicherungsnehmer die mangelhaften Er-
zeugnisse selbst eingebaut oder montiert hat
oder in seinem Auftrag, fir seine Rechnung oder
unter seiner Leitung hat einbauen oder montieren
lassen; dies gilt nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer beweist, dass die Mangelhaftigkeit nicht
aus dem Einbau, der Montage oder Montagelei-
tung, sondern ausschlief3lich aus der Herstellung
oder Lieferung resultiert;

sich die MangelbeseitigungsmalRnahmen geman
A3-7.3.1 bis A3-7.3.3 auf Teile, Zubehor oder
Einrichtungen von Kraft-, Schienen-, oder Was-
serfahrzeugen beziehen, soweit diese Erzeugnis-
se im Zeitpunkt der Auslieferung durch den Ver-
sicherungsnehmer oder von ihm beauftragte Drit-
te ersichtlich fir den Bau von oder den Einbau in
Kraft-, Schienen- oder Wasserfahrzeugen be-
stimmt waren.

b
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Aus- und Einbaukosten beim Einzelteileaus-
tausch und Reparaturkosten

In Erweiterung zu A3-7.3.1 bis A3-7.3.3 besteht Ver-
sicherungsschutz auch fiir gesetzliche Anspriche
Dritter wegen

a) Kosten fiir den Austausch mangelhafter Einzel-
teile von Erzeugnissen des Versicherungsneh-
mers, die in Gesamtprodukte Dritter eingebaut,
angebracht, verlegt oder aufgetragen worden
sind (mit Ausnahme der Kosten fiir die Nach- und
Neulieferung mangelfreier Einzelteile);

b) Kosten der Reparatur mangelhafter Erzeugnisse

des Versicherungsnehmers im eingebauten Zu-

stand;

Kosten fir das Flashen von Erzeugnissen mit di-

gitalen Elementen oder eine andere deren Soft-

ware betreffende MangelbeseitigungsmaRRnahme

im eingebauten Zustand. Dazu zahlt auch die Er-

stellung der hierfir notwendigen Software. Nicht

dazu gehdren die Aktulisierungen der digitalen

Elemente, die Teil der urspriinglich geschuldeten

Leistungen sind;

d) Kosten fiir andere Mangelbeseitigungsmafinah-
men an mangelhaften Erzeugnissen des Versi-
cherungsnehmers, die in Gesamtprodukte Dritter
eingebaut, angebracht, verlegt oder aufgetragen
worden sind.

e) Im Falle des Austauschs mangelhafter Einzelteile

im Sinne von A3-7.3.5 a) besteht Versicherungs-

schutz auch fiir die Kosten des Transports nach-

oder neugelieferter Einzelteile mit Ausnahme sol-
cher an den Erflllungsort der urspriinglichen Lie-
ferung des Versicherungsnehmers. Sind die Kos-
ten fir den direkten Transport vom Versiche-
rungsnehmer zum Ort des Austauschs geringer
als die Kosten des Transports vom Erfiillungsort
der urspriinglichen Lieferung des Versicherungs-
nehmers zum Ort des Austauschs, sind nur die

Kosten des Direkttransports versichert.

Die Ausschlisse gemall A3-7.3.4 finden auch in

Fallen gemal A3-7.3.5 Anwendung.

(2]
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Kann der Mangel des Gesamtprodukts durch ver-
schiedene der in A3-7.3.2, A3-7.3.3 und A3-7.3.5
genannten MaRnahmen beseitigt werden, besteht
Versicherungsschutz nur in H6he der gunstigsten
versicherten Kosten.
Wird anstelle der unter A3-7.3.2 genannten Mal3-
nahmen eine geeignete Ersatzmallnahme ausge-
fuhrt, so tbernimmt der Versicherer die hierfir er-
forderlichen Aufwendungen. Der Versicherungs-
nehmer hat hiervon den Anteil selbst zu tragen,
der sich im Falle der Aus- und Einbaukosten aus
dem Verhaltnis des Wertes seiner Nachlieferung
(einschlieBlich Transportkosten) zu den gesamten
Instandsetzungskosten ergeben wurde.

Instandsetzungskosten sind Kosten fiir Aus- und
Einbau zuziglich der Kosten fiir die Nachlieferung
mangelfreier Erzeugnisse einschliellich Trans-
portkosten.

Die erforderlichen Aufwendungen fiir eine geeig-
nete ErsatzmalRnahme werden maximal bis zu der
Hohe ersetzt, die sich im Falle der Aus- und Ein-
baukosten ergeben wiirde.
ErsatzmaBnahmen
Im Falle einer Reparatur oder anderen Mangelbesei-
tigungsmalinahmen im Sinne von A3-7.3.5 b) bis
A3-7.3.5 d) ersetzt der Versicherer die daraus ent-
standenen Kosten dartiber hinaus in dem Verhéltnis
nicht, in dem das Entgelt fir die Erzeugnisse des
Versicherungsnehmers zum Verkaufspreis der Ge-
samtprodukte (nach Reparatur oder anderer Man-
gelbeseitigungsmaflnahme) steht.

A3-7.3.8

A3-7.4
A3-7.41

A3-7.4.2

A3-7.5

A3-7.5.1
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Selbstaustausch

Nimmt der Versicherungsnehmer aus Grinden der
Schadenminderung den Austausch selbst vor, ohne
dass der Ersteinbau zu seinem Leistungsumfang ge-
horte, werden entsprechende Eigenkosten im Inter-
esse wirtschaftlicher Schadenregulierung wie Auf-
wendungen Dritter behandelt.

Schiaden durch mangelhafte Maschinen

Versichert sind gesetzliche Schadensersatzanspri-
che Dritter wegen der in A3-7.4.2 genannten Scha-
den infolge Mangelhaftigkeit von Produkten, die
durch vom Versicherungsnehmer mangelhaft herge-
stellte, gelieferte, montierte oder gewartete Maschi-
nen produziert, be- oder verarbeitet wurden. Das gilt
auch, wenn die Mangelhaftigkeit dieser Maschinen
durch mangelhafte oder nicht bereitgestellte Soft-
ware-Aktualisierungen des Versicherungsnehmers
verursacht wurde.

Als Maschinen gelten auch Werkzeuge an Maschi-
nen und Erzeugnisse der Steuer-, Mess- und Regel-
technik sowie Formen.

Gedeckt sind ausschlieBlich Schadensersatzanspri-
che wegen

a) der Beschadigung oder Vernichtung der mittels
der Maschine hergestellten, be- oder verarbeite-
ten Produkte;

b) anderer fir die Herstellung, Be- oder Verarbei-
tung der Produkte nutzlos aufgewendeter Kosten;

c) Kosten fur eine rechtlich gebotene und wirtschaft-
lich zumutbare Nachbearbeitung der mittels der
Maschinen des Versicherungsnehmers herge-
stellten, be- oder verarbeiteten Produkte oder fiir
eine andere Schadensbeseitigung;
weiterer Vermogensnachteile (z. B. entgangenen
Gewinns), weil die mittels der Maschinen des
Versicherungsnehmers hergestellten, be- oder
verarbeiteten Produkte nicht oder nur mit einem
Preisnachlass verauRert werden konnten;
der dem Abnehmer des Versicherungsnehmers
unmittelbar entstandenen Kosten infolge eines
sich aus Mangeln der hergestellten, be- oder ver-
arbeitenden Produkte ergebenden Produktions-
ausfalls. Anspriche wegen eines darliberhinaus-
gehenden Schadens durch den Produktionsaus-
fall sind nicht versichert;

weiterer Vermdgensnachteile, weil die mittels der

Maschinen des Versicherungsnehmers mangel-

haft hergestellten, be- oder verarbeiteten Produk-

te mit anderen Produkten verbunden, vermischt,
verarbeitet (A3-7.1) oder weiterverarbeitet oder

-bearbeitet (A3-7.2), eingebaut, angebracht, ver-

legt oder aufgetragen (A3-7.3) werden. Dieser

Versicherungsschutz wird im Umfang der vorge-

nannten A3-7.1 ff. gewahrt.

Priif- und Sortierkosten

Versicherungsschutz gemal A3-7.1 bis A3-7.4 fir
Produkte mit Mangelverdacht

Besteht Versicherungsschutz nach der vorangehenden

A3-7.1 ff., gilt:
Versichert sind gesetzliche Schadensersatzanspri-
che Dritter wegen der in A3-7.5.2 und A3-7.5.3 ge-
nannten Schéden infolge der Uberpriifung von Pro-
dukten der Dritten auf Mangel, wenn die Mangelhaf-
tigkeit einzelner Produkte bereits festgestellt wurde
und aufgrund ausreichenden Stichprobenbefundes
oder sonstiger nachweisbarer Tatsachen gleiche
Mangel an gleichartigen Produkten zu befiirchten
sind. Die Uberpriifung muss der Feststellung dienen,
welche der Produkte mit Mangelverdacht tatsachlich
mangelhaft sind und bei welchen dieser Produkte
die nach A3-7.1 ff. versicherten MaRnahmen zur
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Mangelbeseitigung erforderlich sind. Produkte im
Sinne dieser Regelung sind solche, die aus oder mit
Erzeugnissen des Versicherungsnehmers herge-
stellt, be- oder verarbeitet wurden.

Gedeckt sind ausschlieBlich Schadensersatzanspri-
che wegen Kosten der Uberpriifung der Produkte mit
Mangelverdacht. Zur Uberpriifung gehért auch ein
notwendiges Vorsortieren zu Uberprifender und
Aussortieren von Uberpriften Produkten sowie das
infolge der Uberpriifung erforderliche Umpacken der
betroffenen Produkte.

Ist jedoch zu erwarten, dass die Kosten der Uberprii-
fung der Produkte mit Mangelverdacht zzgl. der
nach A3-7.1 ff. gedeckten Kosten auf Basis der fest-
gestellten oder nach objektiven Tatsachen anzuneh-
menden Fehlerquote héher sind als die nach A3-7 ff.
gedeckten Kosten im Falle der tatsachlichen Man-
gelhaftigkeit aller Produkte mit Mangelverdacht, so
beschrankt sich der Versicherungsschutz auf die
Versicherungsleistungen nach A3-7.1 ff. In diesen
Fallen oder wenn eine Feststellung der Mangelhaf-
tigkeit nur durch Zerstérung des Produkts mdglich
ist, bedarf es keines Nachweises, dass die Produkte
mit Mangelverdacht tatsachlich Mangel aufweisen.

Ist eine Feststellung der Mangelhaftigkeit nur nach
Ausbau der Erzeugnisse moglich und ware bei tat-
sachlicher Mangelhaftigkeit der Austausch dieser Er-
zeugnisse die notwendige Mangelbeseitigungsmaf-
nahme nach A3-7.3, so beschrankt sich der Versi-
cherungsschutz ebenfalls auf die Versicherungsleis-
tungen nach A3-7.3. Auch in diesen Fallen bedarf es
keines Nachweises, dass die Produkte mit Mangel-
verdacht tatsachlich Mangel aufweisen.
AusschlieRlich fur die in A3-7.5.2 und A3-7.5.3 ge-
nannten Kosten besteht in Erweiterung von A3-7.5.1
Versicherungsschutz auch dann, wenn sie zur Erfil-
lung einer gesetzlichen Pflicht zur Neulieferung oder
zur Beseitigung eines Mangels des Erzeugnisses
des Versicherungsnehmers von diesem oder seinem
Abnehmer aufgewendet werden.
Versicherungsfall und Zeitpunkt seines Eintritts
Versicherungsfall ist das wahrend der Wirksamkeit des
Vertrags eingetretene  Schadensereignis gemafR
A3-3.1.

Bei A3-7.3.3 und A3-7.5.4 ist es fir den Versiche-
rungsfall — abweichend von A3-3.1 — unerheblich, dass
es sich nicht um Haftpflichtanspriiche handelt.

Der Versicherungsfall tritt ein:

a) bei A3-7.1 im Zeitpunkt der Verbindung, Vermi-
schung oder Verarbeitung der Erzeugnisse;

b) bei A3-7.2 im Zeitpunkt der Weiterbearbeitung oder
-verarbeitung der Erzeugnisse;

c) bei A3-7.3 im Zeitpunkt des Einbaus, Anbringens,
Verlegens oder Auftragens der Erzeugnisse;

d) bei A3-7.4.2 a) bis A3-7.4.2 e) im Zeitpunkt der Pro-

duktion, Be- oder Verarbeitung der in A3-7.4 ge-

nannten Sachen;

bei A3-7.4.2 f) in den fir A3-7.1 bis A3-7.3 vorge-

nannten Zeitpunkten, je nachdem, mit welcher die-

ser Ziffern die Regelung gemal A3-7.4.2 f) in Zu-

sammenhang steht;

bei A3-7.5 in den fir A3-7.1 bis A3-7.4 vorgenann-

ten Zeitpunkten, je nachdem, mit welcher dieser Zif-

fern die in A3-7.5 geregelte Uberpriifung in Zusam-

menhang steht.

Sofern die Mangelhaftigkeit eines Erzeugnisses mit

digitalen Elementen durch mangelhafte oder nicht

bereitgestellte Aktualisierung entsteht, tritt der Ver-

sicherungsfall in dem Zeitpunkt ein, in dem das im

Sinne von A3-7.1 bis A3-7.5 weiterverarbeitete Er-

zeugnis mangelhaft wird.
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Besondere Ausschliisse fiir die erweiterten Pro-
dukthaftpflichtbedingungen
Folgeschaden
Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Folgescha-
den (z. B. Betriebsunterbrechung oder Produktions-
ausfall), soweit diese nicht in den A3-7.1 ff. aus-
drucklich mitversichert sind.
Verbundene Unternehmen
Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden,
die von Unternehmen, die mit dem Versicherungs-
nehmer oder seinen Gesellschaftern durch Kapital
mehrheitlich verbunden sind oder unter einer ein-
heitlichen unternehmerischen Leitung stehen, gel-
tend gemacht werden.
Riickrufkostenausschluss
Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Kosten ge-
mafR A3-7.1.2 c), A3-7.2.2 b), A3-7.3 und — soweit
vereinbart — A3-7.5 sowie Anspriiche wegen Beseiti-
gungs- bzw. Vernichtungskosten gemaR A3-7.1.2 d)
und A3-7.2.2 c), die im Zusammenhang mit einem
Rickruf von Erzeugnissen geltend gemacht werden.

Ruckruf ist die auf gesetzlicher Verpflichtung beru-
hende Aufforderung des Versicherungsnehmers, zu-
standiger Behdrden oder sonstiger Dritter an End-
verbraucher, Endverbraucher beliefernde Handler,
Vertrags- oder sonstige Werkstatten, die Erzeugnis-
se von autorisierter Stelle auf die angegebenen
Mangel prufen, die gegebenenfalls festgestellten
Mangel beheben oder andere namentlich benannten
MaRnahmen durchfiihren zu lassen.

A3-8 Allgemeine Ausschliisse
Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachtragen
nicht ausdricklich etwas anderes bestimmt ist, sind vom
Versicherungsschutz ausgeschlossen:

A3-8.1

A3-8.2

A3-8.3
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Vorsétzlich oder durch bewusstes Abweichen her-

beigefiihrte Schaden

Ausgeschlossen sind Versicherungsanspriiche aller

Personen, die den Schaden

a) vorsatzlich oder

b) durch bewusstes Abweichen von gesetzlichen oder
behordlichen Vorschriften sowie von schriftlichen
Anweisungen oder Bedingungen des Auftraggebers

herbeigefiihrt haben.

A3-2.4 findet keine Anwendung.

A3-8.1 b) findet nur dann Anwendung, wenn Versiche-

rungsschutz nach A3-7 vereinbart ist.

Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schadlichkeit

von Erzeugnissen, Arbeiten und sonstigen Leistun-

gen

Ausgeschlossen sind Versicherungsanspriiche aller

Personen, die den Schaden dadurch verursacht ha-

ben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit

oder Schadlichkeit

e Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder

e Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht

haben.

A3-2.4 findet keine Anwendung.

Anspriiche der Versicherten untereinander

Ausgeschlossen sind Anspriche

a) des Versicherungsnehmers selbst oder der in

A3-8.4 benannten Personen gegen die mitversi-
cherten Personen,

b) zwischen mehreren Versicherungsnehmern dessel-
ben Versicherungsvertrags,

c) zwischen mehreren mitversicherten Personen des-
selben Versicherungsvertrags.
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Diese Ausschlisse gelten auch fiir Anspriiche von An-
gehorigen der vorgenannten Personen, die mit diesen
in hauslicher Gemeinschaft leben.

Schadenfélle von Angehorigen des Versicherungs-
nehmers, gesetzlichen Vertretern, Gesellschaftern
und anderen Personen

Ausgeschlossen sind Anspriiche gegen den Versiche-
rungsnehmer

a) aus Schadenfallen seiner Angehdrigen, die mit ihm
in hauslicher Gemeinschaft leben oder die zu den
im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen
gehoren.
Als Angehdrige gelten
e Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebens-
partnerschaftsgesetzes oder vergleichbare Part-
nerschaften nach dem Recht anderer Staaten,
Eltern und Kinder,
Adoptiveltern und -kinder,
Schwiegereltern und -kinder,
Stiefeltern und -kinder,
GrolReltern und Enkel,
Geschwister sowie
Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein
familienahnliches, auf langere Dauer angelegtes
Verhaltnis wie Eltern und Kinder miteinander ver-
bunden sind);
von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern,
wenn der Versicherungsnehmer eine geschaftsun-
fahige, beschrankt geschaftsfahige oder betreute
Person ist;
von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versi-
cherungsnehmer eine juristische Person des priva-
ten oder 6ffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfa-
higer Verein ist;
von seinen unbeschrankt personlich haftenden Ge-
sellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine
Offene  Handelsgesellschaft, Kommanditgesell-
schaft oder Gesellschaft burgerlichen Rechts ist;
von seinen Partnern, wenn der Versicherungsneh-
mer eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft
ist;
f) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenz-
verwaltern.

Die Ausschlisse unter b) bis f) gelten auch fiir Anspru-
che von Angehdrigen der dort genannten Personen,
die mit diesen in hauslicher Gemeinschaft leben.
Schéaden an hergestellten oder gelieferten Sachen,
Arbeiten und sonstigen Leistungen

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden an
vom Versicherungsnehmer hergestellten oder geliefer-
ten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infol-
ge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung lie-
genden Ursache und allen sich daraus ergebenden
Vermdgensschaden. Dies gilt auch dann, wenn die
Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der
Sache oder in einer mangelhaften Teilleistung liegt und
zur Beschadigung oder Vernichtung der Sache oder
Leistung fuhrt.

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn
Dritte im Auftrag oder fir Rechnung des Versiche-
rungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der Sa-
chen oder die Arbeiten oder sonstigen Leistungen
Ubernommen haben.

Asbest

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden, die
auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnis-
se zuriuckzufiihren sind.

b
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Gentechnik
Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden, die
zuriickzufiihren sind auf

a) gentechnische Arbeiten,
b) gentechnisch veranderte Organismen (GVO),
c) Erzeugnisse, die

e Bestandteile aus GVO enthalten,

e aus GVO oder mit Hilfe von GVO hergestellt wur-
den.

Rechtsmaingel

Ausgeschlossen sind Anspriiche, die daraus hergelei-
tet werden, dass gelieferte Sachen oder Arbeiten mit
einem Rechtsmangel behaftet sind (z. B. Schaden aus
der Verletzung von Patenten, gewerblichen Schutz-
rechten, Urheberrechten, Persénlichkeitsrechten, Na-
mensrechten, VerstoRen in Wettbewerb und Wer-
bung).

Anfeindung, Schikane, Belastigung und sonstige
Diskriminierungen

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden aus
Anfeindung, Schikane, Belastigung, Ungleichbehand-
lung oder sonstigen Diskriminierungen.
Uberschwemmungen

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Sachschaden
und alle sich daraus ergebenden Vermégensschaden,
welche durch Uberschwemmungen stehender oder
flieRender Gewasser entstehen.

Bergschaden, Schiaden beim Bergbaubetrieb
Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen

a) Bergschaden im Sinne des § 114 des Bundesberg-
gesetzes (BBergG), wenn hierdurch Grundstuicke,
deren Bestandteile und Zubeho¢r beschadigt wer-
den;

b) Schaden beim Bergbaubetrieb im Sinne des § 114
BBergG durch schlagende Wetter, Wasser- und
Kohlensaureeinbriiche sowie Kohlenstaubexplosio-
nen.

Ubertragung von Krankheiten
Ausgeschlossen sind Anspriche wegen

a) Personenschaden und allen sich daraus ergeben-
den Vermégensschaden, die aus der Ubertragung
einer Krankheit einer naturlichen versicherten Per-
son resultieren, es sei denn, diese Person beweist,
dass sie weder vorsatzlich noch grob fahrlassig ge-
handelt hat.

A3-2.4 findet keine Anwendung;

b) Sachschaden und allen sich daraus ergebenden
Vermoégensschaden, die durch Krankheit der dem
Versicherungsnehmer gehoérenden, von ihm gehal-
tenen oder verauRerten Tiere entstanden sind, es
sei denn, der Versicherungsnehmer beweist, dass
weder er noch eine mitversicherte Person vorsatz-
lich oder grob fahrlassig gehandelt hat.

Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeug-Anhanger
Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden, die
der Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Person
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person
durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraft-
fahrzeug-Anhangers verursachen.

Eine Tatigkeit der vorstehend genannten Personen an
einem Kraftfahrzeug oder Kraftfahrzeug-Anhanger ist
kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn kei-
ne dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahr-
zeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Be-
trieb gesetzt wird.
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A3-8.15

A3-8.16

A3-8.17

A3-8.18

A3-8.19

A3-8.20
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Luft- und Raumfahrzeuge
Ausgeschlossen sind Anspriiche

a) wegen Schaden, die der Versicherungsnehmer, ei-
ne mitversicherte Person oder eine von ihnen be-
stellte oder beauftragte Person durch den Ge-
brauch eines Luft- oder Raumfahrzeugs verursa-
chen oder fiir die sie als Halter oder Besitzer eines
Luft- oder Raumfahrzeugs in Anspruch genommen
werden;

wegen Schaden an Luft- oder Raumfahrzeugen,
der mit diesen beférderten Sachen, der Insassen
und allen sich daraus ergebenden Vermbgensscha-
den;

c) wegen Schéaden aus

e der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder
Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder
Teilen von Luft- oder Raumfahrzeugen, soweit
die Teile im Zeitpunkt der Auslieferung ersichtlich
fur den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder
den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeugen be-
stimmt waren;

e Tatigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion,
Uberholung, Reparatur, Beférderung, Be- und
Entladen) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder
deren Teilen.

b

=

Wasserfahrzeuge

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden, die
der Versicherungsnehmer, eine mitversicherte Person
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person
durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursa-
chen oder fir die sie als Halter oder Besitzer eines
Wasserfahrzeugs in Anspruch genommen werden.

Eine Tatigkeit der vorstehend genannten Personen an
einem Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne die-
ser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter
oder Besitzer des Wasserfahrzeugs ist und wenn das
Wasserfahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird.
Bahnen, Teilnahme am Eisenbahnbetrieb
Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden aus
Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beférderung von
Personen oder Sachen sowie aus der selbststédndigen
und nichtselbststéandigen Teilnahme am Eisenbahnbe-
trieb.

Kriegsereignisse, Unruhen, hoheitliche Verfiigun-
gen, hohere Gewalt

Ausgeschlossen sind Anspriche wegen Schaden, die
nachweislich

e auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Hand-
lungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, ille-
galem Streik oder

e unmittelbar auf hoheitlichen Verfligungen oder Maf-
nahmen

beruhen.

Das Gleiche gilt fiir Schaden durch héhere Gewalt, so-
weit sich elementare Naturkrafte ausgewirkt haben.
Entschadigungen mit Strafcharakter
Ausgeschlossen sind Anspriiche auf Entschadigung
mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exem-
plary damages.

Franzosische ,,Garantie Décennale“ und gleicharti-
ge Bestimmungen

Ausgeschlossen sind Anspriche nach den Artikeln
1792 ff. und den damit im Zusammenhang stehenden
Regressanspriichen nach Artikel 1231-1 des franzdsi-
schen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen an-
derer Lander.

Arzneimittel

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Personen-
schaden und allen sich daraus ergebenden Vermé-
gensschaden durch im Geltungsbereich des Arzneimit-

A3-8.21

A3-8.22

A3-8.23

A3-8.24

A3-8.25

A3-8.26
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telgesetzes (AMG) an Verbraucher abgegebene Arz-
neimittel, fir die der Versicherungsnehmer in der Ei-
genschaft als pharmazeutischer Unternehmer im Sinne
des AMG eine Deckungsvorsorge zu treffen hat.
Sprengstoffe, Feuerwerke
Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden aus
Herstellung, Verarbeitung oder Beférderung von
Sprengstoffen oder ihrer Lagerung zu Grof3handels-
zwecken sowie aus Veranstaltung oder Abbrennen von
Feuerwerken.
Brennbare und explosible Stoffe
Ausgeschlossen sind Versicherungsanspriiche aller
Personen, die den Schaden durch bewusst gesetz-,
vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen Umgang mit
brennbaren oder explosiblen Stoffen verursacht haben.
A3-2.4 findet keine Anwendung.
Abbruch- und EinreiBarbeiten, Sprengungen
Ausgeschlossen sind Anspriche wegen Sachschaden
und allen sich daraus ergebenden Vermdgensscha-
den, die entstehen bei
a) Abbruch- und EinreiRarbeiten:
in einem Umkreis, dessen Radius der Hohe des
einzureiBenden Bauwerks entspricht;
b) Sprengungen:
an Immobilien in einem Umkreis mit einem Radius
von weniger als 150 m.

Anspriiche nach Umweltschadensgesetz
Ausgeschlossen sind Anspriche, die gegen den Versi-
cherungsnehmer wegen Umweltschdden gemal Um-
weltschadensgesetz oder anderen auf der EU-Umwelt-
haftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationa-
len Umsetzungsgesetzen geltend gemacht werden.
Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer
von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbe-
stimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der
durch solche Umweltschaden entstandenen Kosten in
Anspruch genommen wird.

Der Versicherungsschutz bleibt aber flr solche An-
spriiche erhalten, die auch ohne Bestehen des Um-
weltschadensgesetzes oder anderer auf der EU- Um-
welthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender natio-
naler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzli-
cher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts
gegen den Versicherungsnehmer geltend gemacht
werden konnten.

Schaden im Zusammenhang mit dem Austausch,
der Ubermittlung und der Bereitstellung elektroni-
scher Daten

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden aus
dem Austausch, der Ubermittlung und der Bereitstel-
lung elektronischer Daten, soweit es sich um Schaden
aus

a) Léschung, Unterdriickung,
oder Veranderung von Daten,

b) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Da-
ten,

c) Stérung des Zugangs zum elektronischen Daten-
austausch,

d) Ubermittlung vertraulicher Daten oder Informatio-
nen

handelt.

Dieser Ausschluss findet keine Anwendung auf Er-
zeugnisse mit digitalen Elementen sowie auf vom Ver-
sicherungsnehmer oder in seinem Auftrag bereitge-
stellte Aktualisierungen dieser Erzeugnisse.
Erprobungsklausel

Ausgeschlossen sind Anspriiche aus Sachschaden
und alle sich daraus ergebenden Vermoégensschaden
sowie Anspriche aus Schaden gemafl A3-7 durch Er-
zeugnisse, deren Verwendung oder Wirkung im Hin-

Unbrauchbarmachung



A3-8.27

A3-8.28

A3-8.29

A3-8.30

A3-8.31

A3-8.32

A3-8.33

A3-8.34

blick auf den konkreten Verwendungszweck nicht nach
dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise ausrei-
chend erprobt waren.

Dies gilt nicht fir Schaden an Sachen, die mit den her-
gestellten oder gelieferten Erzeugnissen weder in ei-
nem Funktionszusammenhang stehen noch deren be-
stimmungsgemafer Einwirkung unterliegen.

A3-8.26 findet nur dann Anwendung, wenn Versiche-
rungsschutz nach A3-7 vereinbart ist.
Kommissionsware

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden an
Kommissionsware und allen sich daraus ergebenden
Vermdgensschaden.

Umweltrisiko

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden
durch Umwelteinwirkung (siehe hierzu A2 — Umweltri-
siko).

Grundwasser

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden infol-
ge der Veranderung der Lagerstatte des Grundwas-
sers oder seines FlieRverhaltens.

Stollen-, Tunnel- und Untergrundbahn-Bau
Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden
durch Stollen-, Tunnel- und Untergrundbahn-Bau (auch
bei offener Bauweise) sowie durch Arbeiten an Unter-
wasserbauten, Stauddmmen oder Flugplatzen.
Offshore-Anlagen

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden aus

e Besitz oder Betrieb von Offshore-Anlagen,

Planung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung, Bau,
Montage, Demontage, Wartung, Instandhaltung von
Offshore-Anlagen sowie Wartungs-, Installations-
oder sonstigen Service-Arbeiten im Zusammenhang
mit Offshore-Anlagen,

Planung, Konstruktion, Herstellung, Lieferung von
Erzeugnissen, die ersichtlich fir Offshore-Anlagen
bestimmt waren.

Offshore-Anlagen sind im Meer gelegene Anlagen, wie
z. B. Olplattformen, Bohrinseln, Pipelines, Windener-
gieanlagen. Der Offshore-Bereich beginnt an der Ufer-
linie bei Flut.

Leitungen fiir Wasser sowie Gas, Ol bzw. Olpro-
dukte und sonstige gefahrliche Stoffe
Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden aus
Besitz oder Betrieb von Leitungen fiir Wasser sowie
Gas, Ol bzw. Olprodukte und sonstige gefahrliche Stof-
fe aulerhalb des Betriebsgelandes des Versicherungs-
nehmers, wenn die Gesamtlange der Leitungen bzw.
der Leitungsnetze mehr als 5 km betragt.
Verkehrsvertrage

Ausgeschlossen sind Anspriche wegen Schaden an
Glutern, die Gegenstand eines mit dem Versicherungs-
nehmer geschlossenen Verkehrsvertrags (Fracht-,
Speditions- oder Lagervertrag) sind.

Ge- oder Verbrauch von Tabakerzeugnissen
Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Personen-
schaden, die durch den Ge- oder Verbrauch von Ta-
bakerzeugnissen, diesen gleichgestellten Erzeugnis-
sen (z. B. elektrische Zigaretten) sowie durch Produk-
te, die in Tabakerzeugnissen enthalten sind (z. B. Fil-
ter, Zigarettenpapier), verursacht werden.

A3-9 Veranderungen des versicherten Risikos (Erhéhun-
gen und Erweiterungen)
Diese Bestimmung findet nur Anwendung, wenn Versi-
cherungsschutz nach A3-7 vereinbart ist. Wenn kein Ver-
sicherungsschutz nach A3-7 vereinbart ist, gilt A1-8.

Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers

HG 2902-A3 05/2023 ¢

A3-9.1

A3-9.2

A3-9.3
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aus Erhéhungen oder Erweiterungen des versicherten

Risikos.

Dies gilt nicht

a) fur Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von ver-
sicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahr-
zeugen,

b) fir sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder
Deckungsvorsorgepflicht unterliegen, sowie

c) fur Risiken im Zusammenhang mit Geothermie-An-
lagen, die mittels Bohrung errichtet werden oder
wurden;

aus Erhéhungen des versicherten Risikos durch Ande-
rung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschrif-
ten. In diesen Fallen ist der Versicherer berechtigt, das
Versicherungsverhaltnis unter Einhaltung einer Frist
von einem Monat zu kiindigen. Das Kindigungsrecht
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von
dem Zeitpunkt an ausgeubt wird, in welchem der Versi-
cherer von der Erhdhung Kenntnis erlangt hat.

Der Versicherungsnehmer hat wesentliche Erhéhun-
gen oder Erweiterungen des Produktions- oder Tatig-
keitsumfangs zwecks Vereinbarung neuer Pramien
und Uberpriifung der Bedingungen — abweichend von
A(GB)-2.1 (Beitragsregulierung) — unverziglich anzu-
zeigen. Kommt der Versicherungsnehmer dieser An-
zeigepflicht nicht nach, so erhéhen sich die in A3-5.4
genannten Selbstbehalte in Schadensféllen, die mit
solchen Erhéhungen oder Erweiterungen in Zusam-
menhang stehen, auf das Doppelte der in A3-5.4 ge-
nannten Selbstbehalte.

A3-10 Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversicherung)
Diese Bestimmung findet nur Anwendung, wenn Versi-
cherungsschutz nach A3-7 vereinbart ist. Wenn kein Ver-
sicherungsschutz nach A3-7 vereinbart ist, gilt A1-9.

A3-10.1

A3-10.2

A3-10.3
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Im Umfang des bestehenden Vertrags ist die gesetzli-
che Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Risi-
ken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrags
neu entstehen, sofort versichert.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, jedes neue
Risiko unverziglich anzuzeigen. Kommt der Versiche-
rungsnehmer dieser Anzeigepflicht nicht nach, so erh6-
hen sich die in A3-5.4 genannten Selbstbehalte in
Schadensfallen, die mit neu entstandenen Risiken in
Zusammenhang stehen, auf das Doppelte der in
A3-5.4 genannten Selbstbehalte.

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko
angezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu
beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss
der Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekom-
men ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen
war.

Der Versicherer ist berechtigt, fir das neue Risiko ei-
nen angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine
Einigung Uber die Hohe des Beitrags innerhalb einer
Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht
zustande, entfallt der Versicherungsschutz fir das
neue Risiko riickwirkend ab dessen Entstehung.
Versicherungssumme Vorsorgeversicherung

Die fir den Vertrag vereinbarten allgemeinen Versiche-
rungssummen bzw. die fir die Risiken gemaf A3-7
vereinbarten Versicherungssummen gelten auch fir
die Vorsorgeversicherung.

Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht fir

a) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder
Fihren eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs,
soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Fuhrer-
schein- oder Versicherungspflicht unterliegen;

b) Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder
Flhren von Bahnen;



c) Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvor-
sorgepflicht unterliegen;

d) Risiken, die kiirzer als ein Jahr bestehen werden
und deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versiche-
rungsvertragen zu versichern sind;

e) Risiken im Zusammenhang mit Geothermie-Anla-
gen, die mittels Bohrung errichtet werden oder wur-
den.

A3-11 Zeitliche Begrenzung

A3-11.1

A3-11.2

A3-11.3

A3-11.4
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Der Versicherungsschutz gemaR A3-7.1 ff. umfasst die
Folgen aller wahrend der Wirksamkeit der Versiche-
rung eingetretenen Versicherungsfalle, die dem Versi-
cherer nicht spater als drei Jahre nach Beendigung
des Versicherungsvertrags gemeldet werden. Unbe-
ruhrt bleiben die vertraglichen Anzeigeobliegenheiten.
Diese dreijahrige Befristung des Versicherungsschut-
zes gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den
Nachweis erbringt, dass diese Frist von ihm unver-
schuldet versdumt wurde.

Far Anspriche nach A3-7.1 ff. wegen Schaden durch
Erzeugnisse des Versicherungsnehmers, die vor In-
krafttreten dieses Versicherungsvertrags ausgeliefert
wurden, besteht Versicherungsschutz nur bei besonde-
rer Vereinbarung.

Vorumsétze bis 1 Jahr

In teilweiser Abweichung von A3-11.2 besteht Versi-
cherungsschutz gemafl A3-7.1 ff. auch fir Anspriiche
wegen Schaden durch Erzeugnisse des Versiche-
rungsnehmers, die bis zu 1 Jahr vor Inkrafttreten die-
ses Versicherungsvertrages ausgeliefert wurden.
Versicherungsfille vor Vertragsbeginn
Versicherungsschutz besteht auch fiir solche Schaden,
die im letzten Jahr der Wirksamkeit der unmittelbaren
Vorversicherung eingetreten sind, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass

e die Auslieferung der Erzeugnisse maximal 1 Jahr
zuriick liegt,

e er bei Inkrafttreten des laufenden Versicherungsver-
trages nicht wusste und auch nicht wissen musste
bzw. konnte, dass vor diesem Zeitpunkt mangelhaf-
te/fehlerhafte Erzeugnisse geliefert wurden oder
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e ihm bei Inkrafttreten des laufenden Versicherungs-
vertrages Schaden weder bekannt waren, noch be-
kannt sein mussten, und fiir diese Schaden wegen
des Ablaufs der im Vorversicherungsvertrag verein-
barten Nachmeldefrist, nicht aber aus sonstigen
Grinden, beim Vorversicherer kein Versicherungs-
schutz mehr besteht.

A3-12 Versicherungsschutz nach Betriebseinstellung oder

Berufsaufgabe (Nachhaftung)

Wird der Versicherungsvertrag allein wegen des vollstan-
digen und dauerhaften Wegfalls des versicherten Risikos
wegen Berufsaufgabe, Betriebs-, Produktions- oder Lie-
fereinstellung (nicht aus anderen Griinden, wie z. B. An-
derung der Rechtsform) beendet, besteht fur nach der
Wirksamkeit der Versicherung eingetretene Versiche-
rungsfalle Versicherungsschutz im Umfang des Vertrags,
wie folgt:

Der Versicherungsschutz

a) gilt fur die Risiken gemafR A3-7 fur die Dauer von
3 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Versi-
cherungsverhéltnisses an gerechnet.

Fir das konventionelle Produkthaftpflichtrisiko gilt
A1-10;

besteht fur die gesamte Nachhaftungszeit im Umfang
des bei Beendigung des Versicherungsverhaltnisses
geltenden Versicherungsvertrags.

Hierbei ist die Entschadigungsleistung des Versiche-
rers bei jedem Versicherungsfall auf die Versiche-
rungssumme begrenzt, die zuletzt vor Beendigung
des Versicherungsverhaltnisses vereinbart wurde.

Die in den vorgenannten Zeitraum fallenden Versiche-
rungsfalle werden so behandelt, als wéaren sie am letzten
Tag vor Vertragsbeendigung eingetreten.

Gleiches gilt auch, wenn Teilbereiche, mitversicherte Ge-
schaftszweige oder eine mitversicherte Tatigkeit einge-
stellt werden oder wenn mitversicherte Firmen aufgeldst
werden.

b

~
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Hinweis

Dieser Versicherungsvertrag ist eine auf dem Anspruchser-
hebungsprinzip (Claims-made-Prinzip) basierende Versiche-
rung, das heiBt der Versicherungsfall ist die erstmalige Gel-
tendmachung eines Haftpflichtanspruchs gegen den Versi-
cherungsnehmer oder eine mitversicherte Person wiahrend
der Dauer des Versicherungsvertrages oder einer sich ggf.
hieran anschlieBenden Nachmeldefrist.

Kosten werden auf die Versicherungssumme angerechnet
(siehe A5-5.3).

A5-1

A5-1.1

A5-1.2

A5-1.3

A5-14

A5-1.5

A5-1.6

Versicherungsschutz, mitversicherte Personen, Be-
nachteiligungsgriinde

Der Versicherer bietet dem Versicherungsnehmer und
den mitversicherten Personen Versicherungsschutz fiir
den Fall, dass der Versicherungsnehmer oder mitversi-
cherte Personen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbe-
stimmungen privatrechtlichen Inhalts wegen einer Ver-
letzung einer Vorschrift zum Schutz vor Benachteili-
gung, insbesondere aus dem Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG), aus den in A5-1.6 genannten
Griinden flr einen Personen-, Sach- oder Vermdgens-
schaden in Anspruch genommen werden. Vom Versi-
cherungsschutz ebenfalls umfasst sind Anspriiche auf
Ersatz immaterieller Schaden wie z. B. aus § 15 Ab-
satz 2 Satz 1 und § 21 Absatz 2 Satz 3 AGG.

Nicht unter den Versicherungsschutz fallen Anspriiche
auf Erfullung von Vertrdgen sowie wegen anderer an
die Stelle der Erfillung tretender Ersatzleistungen.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Toch-
tergesellschaften des Versicherungsnehmers, soweit
sie ihren Firmensitz in Deutschland haben.

Mitversicherte Personen sind: Mitglieder des Aufsichts-
rates, des Vorstandes oder der Geschaftsfihrung des
Versicherungsnehmers oder seine leitenden Angestellten.

Fir den Versicherungsnehmer besteht Versicherungs-
schutz ausschlieBlich im Rahmen der betrieblichen
und beruflichen Tatigkeit. Fiir die mitversicherten Per-
sonen besteht Versicherungsschutz ausschlief3lich im
Rahmen der betrieblichen Tatigkeit fir den Versiche-
rungsnehmer.

Grunde fur eine Benachteiligung sind insbesondere,
soweit sie gesetzlich geregelt sind,

die Rasse,

die ethnische Herkunft,

das Geschlecht,

die Religion,

die Weltanschauung,

eine Behinderung,

das Alter,

die sexuelle Identitat.

A5-2 Versicherungsfall (Claims-made-Prinzip)

Versicherungsfall ist die erstmalige Geltendmachung ei-
nes Haftpflichtanspruchs gegen den Versicherungsneh-
mer oder eine mitversicherte Person wéhrend der Dauer
des Versicherungsvertrages oder einer sich ggf. hieran
anschlieRenden Nachmeldefrist.

Im Sinne dieses Vertrages ist ein Haftpflichtanspruch gel-
tend gemacht, wenn gegen den Versicherungsnehmer
oder eine mitversicherte Person ein Anspruch schriftlich
erhoben wird oder ein Dritter dem Versicherungsnehmer
oder der mitversicherten Person schriftlich mitteilt, einen
Anspruch gegen den Versicherungsnehmer oder eine
mitversicherte Person zu haben.

A5-3 Tochtergesellschaften

A5-3.1
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Tochtergesellschaften im Sinne dieser Bedingungen
sind Unternehmen im Sinne von § 290 Absatz 1 und

Abschnitt A5 — Anspriiche aus Benachteiligungen (AGG)

A5-3.2

A5-3.3

Absatz 2 sowie § 271 Absatz 1 HGB (Handelsgesetz-
buch), bei denen der Versicherungsnehmer unmittel-
oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausiiben
kann, entweder durch

e die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter
oder

e das Recht, die Mehrheit der Mitglieder des Auf-
sichts-, des Verwaltungsrats oder eines sonstigen
Leitungsorgans zu bestellen oder abzuberufen und
er gleichzeitig Gesellschafter ist oder

e das Recht, die Finanz- und Geschéaftspolitik auf
Grund eines mit diesem Unternehmen geschlosse-
nen Beherrschungsvertrages oder auf Grund einer
Bestimmung in der Satzung dieses Unternehmens
zu bestimmen oder

e den Umstand, dass der Versicherungsnehmer bei
wirtschaftlicher Betrachtung die Mehrheit der Risi-
ken und Chancen eines Unternehmens tragt, das
zur Erreichung eines eng begrenzten und genau de-
finierten Ziels des Versicherungsnehmers dient
(Zweckgesellschaft).

Soweit sich der Versicherungsschutz auf neu erworbe-
ne und neu gegriindete Tochtergesellschaften er-
streckt, umfasst dieser nur solche Benachteiligungen,
die nach dem Vollzug des Erwerbes oder der Grin-
dung begangen worden sind.

Veraullert der Versicherungsnehmer eine Tochterge-
sellschaft, bezieht sich der Versicherungsschutz nur
auf solche Benachteiligungen, die vor dem Abschluss
des der Veraulerung zugrunde liegenden Vertrages
begangen worden sind.

A5-4 Zeitlicher Umfang des Versicherungsschutzes

A5-4.1

A5-4.2

A5-4.3

A5-4.3.1
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Benachteiligungen und Anspruchserhebung wah-
rend der Vertragsdauer

Versicherungsschutz besteht fir alle wahrend der Ver-
tragsdauer eintretenden Versicherungsfalle wegen Be-
nachteiligungen, die wahrend der Dauer des Versiche-
rungsvertrages begangen wurden. Wird eine Benach-
teiligung durch fahrlassige Unterlassung verursacht,
gilt sie im Zweifel als an dem Tag begangen, an wel-
chem die versaumte Handlung spéatestens hatte vorge-
nommen werden missen, um den Eintritt des Scha-
dens abzuwenden.

Riickwartsdeckung fiir vorvertragliche Benachteili-
gungen

Zusatzlich besteht auch Versicherungsschutz fiir Be-
nachteiligungen, die innerhalb eines Zeitraums von 1
Jahr vor Vertragsbeginn begangen wurden.

Dies gilt jedoch nicht fiir solche Benachteiligungen, die
der Versicherungsnehmer, eine Tochtergesellschaft
oder eine mitversicherte Person bei Abschluss dieses
Versicherungsvertrages kannte. Als bekannt gilt eine
Benachteiligung, wenn sie von dem Versicherungs-
nehmer, einer Tochtergesellschaft oder mitversicher-
ten Personen als — wenn auch nur méglicherweise —
objektiv fehlsam erkannt oder ihnen gegenuber, wenn
auch nur bedingt, als fehlsam bezeichnet worden ist,
auch wenn Schadenersatzanspriiche weder erhoben
noch angedroht noch befiirchtet worden sind.

Anspruchserhebungen nach Vertragsende (Nach-
meldefrist)

Der Versicherungsschutz umfasst — unbeschadet
der Regelung gemal® A5-3.3 — auch solche An-
spruchserhebungen, die auf Benachteiligungen be-
ruhen, die bis zum Ende des Versicherungsvertra-
ges begangen und innerhalb eines Zeitraums von 3
Jahren nach Ende des Versicherungsvertrages er-
hoben und dem Versicherer gemeldet worden sind.
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A5-4.3.3

A5-43.4

A5-4.4

A5-4.5

A5-4.6
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Daruber hinaus hat der Versicherungsnehmer das
Recht, gegen Zahlung eines noch zu vereinbaren-
den zuséatzlichen Beitrages, die Vereinbarung einer
weiteren Nachmeldefrist zu verlangen.

Das Recht des Versicherungsnehmers, die Verein-
barung dieser weiteren Nachmeldefrist zu verlan-
gen, erlischt, wenn die Nachmeldefrist nicht inner-
halb eines Monats nach Ablauf des Versicherungs-
vertrages in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder
Brief) beim Versicherer beantragt wird oder wenn
die Zahlung des zusatzlichen Beitrages fir die
Nachmeldefrist nicht unverziiglich geleistet wird.
Mafgeblicher Zeitpunkt der Beantragung ist der Zu-
gang beim Versicherer.

Das Recht zum Erwerb einer weiteren Nachmelde-
frist gilt im Falle der Vertragsbeendigung nicht nach
einem Antrag auf Eréffnung des Insolvenzverfahrens
Uber das Vermdgen des Versicherungsnehmers.

In den Fallen, in denen der Versicherungsvertrag
wegen Zahlungsverzug beendet worden ist, gilt we-
der die automatische Nachmeldefrist noch das
Recht zum Erwerb einer weiteren Nachmeldefrist.

Das Gleiche gilt, wenn nach Beendigung dieses
Vertrages anderweitig Versicherungsschutz fir An-
spriiche aus Benachteiligungen abgeschlossen wird.

Versicherungsschutz besteht fiir die gesamte Nach-
meldefrist im Rahmen und nach MaRgabe der bei
Ablauf der letzten Versicherungsperiode geltenden
Vertragsbestimmungen, und zwar in Hohe des un-
verbrauchten Teils der Versicherungssumme der
letzten Versicherungsperiode.

Meldung von Umstéanden (Notice of Circumstance)

Der Versicherungsnehmer und die versicherten Perso-
nen haben die Mdglichkeit, dem Versicherer wahrend
der Laufzeit des Vertrages konkrete Umstande zu mel-
den, die eine Inanspruchnahme des Versicherungs-
nehmers und/oder der mitversicherten Personen hin-
reichend wahrscheinlich erscheinen lassen.

Kindigt der Versicherer das Versicherungsverhaltnis,
kann zudem eine Meldung solcher Umstande inner-
halb einer Frist von 30 Tagen nach Ende des Vertra-
ges erfolgen. Die Meldung von Umsténden innerhalb
dieser Frist von 30 Tagen nach Ende des Vertrages ist
jedoch nicht mdéglich, wenn der Versicherungsvertrag
aufgrund Zahlungsverzugs beendet worden ist.

Im Fall einer tatsachlichen spateren Inanspruchnahme,
die aufgrund eines gemeldeten Umstandes spatestens
innerhalb einer Frist von 3 Jahren erfolgen muss, gilt
die Inanspruchnahme als zu dem Zeitpunkt der Mel-
dung der Umstande erfolgt.

MaRgeblicher Zeitpunkt fir die Meldung ist der Zugang
beim Versicherer.

Insolvenz

Im Fall der Stellung eines Insolvenzantrags Uber das
Vermdgen des Versicherungsnehmers oder einer mit-
versicherten Tochtergesellschaft erstreckt sich der
Versicherungsschutz fiir das betroffene Unternehmen
und dessen mitversicherte Personen nur auf Haft-
pflichtanspriiche infolge von Benachteiligungen, die bis
zum Zeitpunkt der Insolvenzantragstellung begangen
worden sind.

Liquidation und Neubeherrschung

Wird der Versicherungsnehmer selbst freiwillig liqui-
diert, endet der Versicherungsvertrag mit Abschluss
der Liquidation automatisch.

Wird der Versicherungsnehmer in entsprechender An-
wendung von A5-3 neu beherrscht, endet der Versi-
cherungsvertrag nicht automatisch mit Ablauf der Ver-
sicherungsperiode.

Abschnitt A5 — Anspriiche aus Benachteiligungen (AGG)

A5-5 Sachlicher Umfang des Versicherungsschutzes

A5-5.1

A5-5.2

A5-5.3

A5-5.4

A5-5.5
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Leistungen der Versicherung
Der Versicherungsschutz umfasst

e die Priifung der Haftpflichtfrage,

e die Abwehr unberechtigter Schadensersatzan-
spriche und

e die Freistellung des Versicherungsnehmers und/
oder der mitversicherten Personen von berechtig-
ten Schadensersatzverpflichtungen.

Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann,
wenn der Versicherungsnehmer und/oder die mitversi-
cherten Personen aufgrund Gesetzes, rechtskraftigen
Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Ent-
schadigung verpflichtet sind und der Versicherer hier-
durch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche,
die von dem Versicherungsnehmer und/oder den mit-
versicherten Personen ohne Zustimmung des Versi-
cherers abgegeben oder geschlossen worden sind,
binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch
ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hétte.

Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungs-
nehmers und/oder der mitversicherten Personen mit
bindender Wirkung fir den Versicherer festgestellt, hat
der Versicherer den Versicherungsnehmer und/oder
die mitversicherten Personen binnen zwei Wochen
vom Anspruch freizustellen.

Vollmacht des Versicherers

Der Versicherer ist bevollmachtigt, alle ihm zur Ab-
wicklung des Schadens oder Abwehr der Schadener-
satzanspriche zweckmaRig erscheinenden Erklarun-
gen im Namen des Versicherungsnehmers und/oder
der mitversicherten Personen abzugeben.

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem
Rechtsstreit Uber Schadenersatzanspriiche gegen den
Versicherungsnehmer und/oder mitversicherte Perso-
nen, ist der Versicherer zur Prozessfiihrung bevoll-
machtigt. Er fihrt den Rechtsstreit im Namen des Ver-
sicherungsnehmers und/oder der mitversicherten Per-
sonen.

Versicherungssumme, Hochstersatzleistung

Fir den Umfang der Leistung des Versicherers ist die
vereinbarte und im Versicherungsschein genannte
Versicherungssumme der Hochstbetrag fiir jeden Ver-
sicherungsfall und fir alle wahrend einer Versiche-
rungsperiode eingetretenen Versicherungsfalle zusam-
men. Aufwendungen des Versicherers fur Kosten der
gerichtlichen und auBergerichtlichen Abwehr der von
einem Dritten geltend gemachten Anspriiche (insbe-
sondere Anwalts-, Sachverstdndigen-, Zeugen- und
Gerichtskosten) werden auf die Versicherungssumme
angerechnet.

Selbstbehalt

In jedem Versicherungsfall tragt der Versicherungs-
nehmer den vereinbarten und im Versicherungsschein
genannten Betrag selbst (Selbstbehalt).

Serienschaden

Unabhangig von den einzelnen Versicherungsperioden
gelten mehrere wahrend der Wirksamkeit des Versi-
cherungsvertrages geltend gemachte Anspriche eines
oder mehrerer Anspruchsteller

a) aufgrund einer Benachteiligung, welche durch den
Versicherungsnehmer und/oder eine oder mehrere
mitversicherte Personen begangen wurde oder

b) aufgrund mehrerer Benachteiligungen, welche
durch den Versicherungsnehmer und/oder eine
oder mehrere mitversicherte Personen begangen
wurden, sofern diese Benachteiligungen demsel-
ben Sachverhalt zuzuordnen sind und miteinander



A5-5.6

in rechtlichem, wirtschaftlichem oder zeitlichem Zu-
sammenhang stehen,

als ein Versicherungsfall.

Dieser gilt unabhangig von dem tatsachlichen Zeit-
punkt der Geltendmachung der einzelnen Haftpflicht-
anspriiche als in dem Zeitpunkt eingetreten, in dem
der erste Haftpflichtanspruch geltend gemacht wurde.
Liegt die erste Benachteiligung zeitlich vor Beginn des
Versicherungsvertrages, so gelten alle Benachteiligun-
gen dieser Serie als nicht versichert.

Anerkenntnis, Befriedigung, Vergleich

Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung eines
Haftpflichtanspruches durch Anerkenntnis, Befriedi-
gung oder Vergleich an dem Verhalten des Versiche-
rungsnehmers und/oder einer mitversicherten Person
scheitert oder falls der Versicherer seinen vertragsge-
malRen Anteil zur Befriedigung des Geschadigten zur
Verfligung stellt, so hat der Versicherer fiir den von der
Weigerung bzw. der Zurverfugungstellung an entste-
henden Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen und
Kosten nicht aufzukommen.

A5-6 Ausschliisse

A5-6.1

A5-6.2
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Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haft-
pflichtanspriiche

gegen den Versicherungsnehmer und/oder eine mit-
versicherte Person, soweit der in Anspruch Genomme-
ne den Schaden vorsatzlich oder durch wissentliches
Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Beschluss, Voll-
macht oder Weisung oder durch sonstige wissentliche
Pflichtverletzung herbeigefiihrt hat; dem Versiche-
rungsnehmer und/oder den mitversicherten Personen
werden die Handlungen oder Unterlassungen nicht zu-
gerechnet, die ohne ihr Wissen begangen worden
sind,;

die von den mitversicherten Personen gemafll A5-1.4
geltend gemacht werden. Anspriiche des Versiche-
rungsnehmers selbst oder seiner Angehdérigen gegen
die mitversicherten Personen sind von der Versiche-
rung ausgeschlossen; als Angehdrige gelten Ehegat-
ten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes oder vergleichbare Partnerschaften
nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder,
Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und -kin-
der; Stiefeltern und -kinder, GroReltern und Enkel, Ge-
schwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen,
die durch ein familienédhnliches, auf Iangere Dauer an-
gelegtes Verhaltnis wie Eltern und Kinder miteinander
verbunden sind);

Abschnitt A5 — Anspriiche aus Benachteiligungen (AGG)

A5-6.3

A5-6.4

A5-6.5

A5-6.6

A5-6.7

A5-6.8

A5-6.9

A5-6.10

welche vor Gerichten auflerhalb Deutschlands geltend
gemacht werden. Dies gilt auch im Falle der Vollstre-
ckung von Urteilen, die auRerhalb Deutschlands gefallt
wurden;

wegen Verletzung oder Nichtbeachtung des Rechts
auslandischer Staaten;

die im Wege einer Verbandsklage (z. B. Musterfest-
stellungsklage), einer Streitgenossenschaft oder die
von Gewerkschaften oder Betriebsraten geltend ge-
macht werden;

im Zusammenhang mit der Wahrnehmung von rechtli-
chen Interessen aus dem kollektiven Arbeits- oder
Dienstrecht sowie mit Arbeitskampfmafinahmen (z. B.
Aussperrung, Streik);

auf Entschadigung und/oder Schadenersatz mit Straf-
charakter sowie Strafen, BuR- und Ordnungs- oder
Zwangsgelder, die gegen den Versicherungsnehmer
oder eine mitversicherte Person verhangt oder von ih-
nen Ubernommen worden sind;

soweit sie aufgrund Vertrages oder besonderer Zusa-
gen Uber den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des
Versicherungsnehmers hinausgehen;

wegen Gehalt, rickwirkenden Lohnzahlungen, Pensio-
nen, Renten, Ruhegeldern, betrieblicher Altersversor-
gung, Abfindungszahlungen im Zusammenhang mit
der Beendigung von Arbeitsverhaltnissen und Sozial-
planen sowie Anspriche aus Personenschaden, bei
denen es sich um Arbeitsunfélle und Berufskrankhei-
ten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemaf dem
Sozialgesetzbuch VII handelt;

und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vor-
nahme von MafRnahmen aufgrund gesetzlicher Ver-
pflichtungen, die Auswirkungen auf die Betriebsstatte,
wie z. B. baulichen Veranderungen, den Arbeitsplatz
und/oder den Arbeitsprozess haben.

A5-7 Rechte und Pflichten mitversicherter Personen/Toch-
tergesellschaften

Alle fir den Versicherungsnehmer geltenden Bestimmun-
gen sind entsprechend auf die mitversicherten Personen
und/oder Tochtergesellschaften des Versicherungsneh-
mers anwendbar. Die Ausiibung der Rechte aus dem
Versicherungsvertrag steht ausschlieRlich dem Versiche-
rungsnehmer zu. Er ist neben den mitversicherten Perso-
nen und/oder Tochtergesellschaften des Versicherungs-
nehmers fir die Erfullung der Obliegenheiten verantwort-
lich.
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Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A

A(GB)-1 Abtretungsverbot

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgiiltigen
Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers we-
der abgetreten noch verpfandet werden. Eine Abtre-
tung an den geschadigten Dritten ist zulassig.

A(GB)-2 Veranderungen des versicherten Risikos und Aus-
wirkung auf den Beitrag (Beitragsregulierung)

A(GB)-2.1

A(GB)-2.2

A(GB)-2.3

A(GB)-2.4

Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung
mitzuteilen, ob und welche Anderungen des versi-
cherten Risikos gegeniiber den frilheren Angaben
eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch
durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfol-
gen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach
Zugang der Aufforderung zu machen und auf
Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei un-
richtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers
kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Ver-
tragsstrafe in dreifacher Hohe des festgestellten Bei-
tragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn
der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der
Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft.

Aufgrund der Anderungsmitteilung des Versiche-
rungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird
der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Veranderung be-
richtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall versi-
cherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des
Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der ver-
traglich vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch
nicht unterschritten werden. Alle entsprechend
A(GB)-3.1 nach dem Versicherungsabschluss ein-
getretenen Erhéhungen und ErmaRigungen des
Mindestbeitrags werden berucksichtigt.

Unterlasst der Versicherungsnehmer die rechtzeitige
Mitteilung, kann der Versicherer fir den Zeitraum,
fur den die Angaben zu machen waren, eine Nach-
zahlung in Héhe des flr diesen Zeitraum bereits in
Rechnung gestellten Beitrags verlangen. Werden
die Angaben nachtraglich gemacht, findet eine Bei-
tragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsneh-
mer zu viel gezahlter Beitrag wird nur zurlickerstat-
tet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten
nach Zugang der Mitteilung des erhdhten Beitrags
erfolgten.

Die vorstehenden Bestimmungen finden auch An-
wendung auf Versicherungen mit Beitragsvoraus-
zahlung fiir mehrere Jahre.

A(GB)-3 Beitragsangleichung und Kiindigungsrecht nach
Beitragsangleichung

A(GB)-3.1

A(GB)-3.2

HG 2900-A(GB)

Die Versicherungsbeitrage unterliegen der Beitrags-
angleichung. Soweit die Beitrage nach Lohn-, Bau-
oder Umsatzsumme berechnet werden, findet keine
Beitragsangleichung statt. Mindestbeitrage unterlie-
gen unabhangig von der Art der Beitragsberechnung
der Beitragsangleichung.

Ein unabhangiger Treuhander ermittelt jahrlich mit
Wirkung fiir die ab dem 1. Juli falligen Beitrage, um
welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalen-
derjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen al-
ler zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversiche-
rung zugelassenen Versicherer gegenuber dem vor-
vergangenen Jahr erhéht oder vermindert hat. Den
ermittelten Prozentsatz rundet er auf die nachst
niedrigere, durch funf teilbare ganze Zahl ab.

Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die spezi-
ell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten
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A(GB)-3.3

A(GB)-3.4

A(GB)-3.5

Ausgaben fir die Ermittlung von Grund und Hohe
der Versicherungsleistungen.

Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalen-
derjahres ist die Summe der in diesem Jahr geleis-
teten Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl
der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Scha-
denfalle.

Im Falle einer Erhéhung ist der Versicherer berech-
tigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, den
Folgejahresbeitrag um den sich aus A(GB)-3.2 erge-
benden Prozentsatz zu verandern (Beitragsanglei-
chung). Der veranderte Folgejahresbeitrag wird dem
Versicherungsnehmer mit der nachsten Beitrags-
rechnung bekannt gegeben.

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen
des Versicherers in jedem der letzten fiinf Kalender-
jahre um einen geringeren Prozentsatz als denjeni-
gen erhoht, den der Treuhander jeweils fir diese
Jahre nach A(GB)-3.2 ermittelt hat, so darf der Ver-
sicherer den Folgejahresbeitrag nur um den Pro-
zentsatz erhéhen, um den sich der Durchschnitt sei-
ner Schadenzahlungen nach seinen unternehmens-
eigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhéht hat;
diese Erhdhung darf diejenige nicht Uberschreiten,
die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben
wirde.

Liegt die Veranderung nach A(GB)-3.2 oder
A(GB)-3.3 unter 5 Prozent entfallt eine Beitragsan-
gleichung. Diese Veranderung ist jedoch in den fol-
genden Jahren zu berlcksichtigen.

Erhoht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsanglei-
chung gemal A(GB)-3.3, ohne dass sich der Um-
fang des Versicherungsschutzes andert, kann der
Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung
des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frihestens
jedoch zu dem Zeitpunkt kiindigen, in dem die Bei-
tragserh6hung wirksam werden sollte.

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in
der Mitteilung auf das Kiindigungsrecht hinzuwei-
sen. Die Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer
spatestens einen Monat vor dem Wirksamwerden
der Beitragserhéhung zugehen.

Eine Erhéhung der Versicherungsteuer begrindet
kein Kundigungsrecht.

A(GB)-4 Schiedsgerichtsvereinbarungen (gilt nicht fiir pri-
vate Haftpflichtrisiken)

A(GB)-4.1
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Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren vor
Eintritt eines Versicherungsfalles beeintrachtigt den
Versicherungsschutz nicht, wenn das Schiedsge-
richt folgenden Mindestanforderungen entspricht:

e Das Schiedsgericht besteht aus mindestens drei
Schiedsrichtern. Der Vorsitzende muss Jurist sein
und soll die Befahigung zum Richteramt haben.
Haben die Parteien ihren Firmensitz in verschie-
denen Landern, darf er keinem Land der Parteien
angehdren.

e Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem
Recht und nicht lediglich nach billigem Ermessen
(ausgenommen im Falle eines Vergleichs, sofern
dem Versicherer die Mitwirkung am Verfahren er-
moglicht wurde). Das anzuwendende materielle
Recht muss bei Abschluss der Schiedsgerichts-
vereinbarung festgelegt sein.



e Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt
und begriindet. In seiner Begriindung sind die die
Entscheidung tragenden Rechtsnormen anzuge-
ben.

A(GB)-4.2 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Ver-

sicherer die Einleitung von Schiedsgerichtsverfahren
unverziglich anzuzeigen und dem Versicherer die
Mitwirkung am Schiedsgerichtsverfahren entspre-
chend der Mitwirkung des Versicherers an Verfah-
ren des ordentlichen Rechtsweges zu ermdglichen.
Hinsichtlich der Auswahl des vom Versicherungs-
nehmer zu benennenden Schiedsrichters ist dem
Versicherer eine entscheidende Mitwirkung einzu-
rdumen.

Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Oblie-
genheiten verletzt, gilt B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Ver-
letzung von Obliegenheiten).
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A(GB)-5 Kumulklausel

Besteht fiir mehrere Versicherungsfélle, die auf dersel-
ben Ursache beruhen, fiir den Versicherungsnehmer
und/oder mitversicherte Unternehmen, Niederlassun-
gen und dgl. Versicherungsschutz sowohl im Rahmen
dieser Versicherung als auch anderer beim Versiche-
rer bestehender Haftpflichtversicherungen, so ist die
Ersatzleistung des Versicherers insgesamt auf die
hochste der jeweils je Versicherungsfall in diesen Ver-
sicherungen vereinbarten Versicherungssumme be-
grenzt.

In diesem Fall gelten die Versicherungsfélle in dem
Zeitpunkt eingetreten, in dem der erste Versicherungs-
fall eingetreten ist.
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Jede dieser Klauseln ist nur dann Vertragsbestandteil, wenn sie
im Versicherungsschein bzw. im Vorschlag/Angebot als verein-
bart genannt ist.

A0101 Hinweis AMG-Risiken

Zur Versicherung der gesetzlichen Haftpflicht fir die Herstellung
und/oder den Vertrieb von solchen Arzneimitteln, fir die der
Versicherungsnehmer als pharmazeutischer Unternehmer nach
§ 94 Arzneimittelgesetz eine Deckungsvorsorge zu treffen hat,
bedarf es eines separaten Versicherungsvertrages.

A0102

Voraussetzung flir die Gewahrung des Versicherungsschutzes
bei Verwendung von Motorsagen ist der Nachweis einer ent-
sprechenden Qualifikation (z. B. Fachlehrgang fir Motorsagen
oder Motorsagenflhrerschein).

Hinweis Baumféllen

A0501 Fuhrungs- und Beteiligungsklausel

1. Haben mehrere Versicherer eine Versicherung in der Weise
gemeinschaftlich tbernommen, dass jeder von ihnen aus der
Versicherung zu einem bestimmten Anteil berechtigt und
verpflichtet ist, liegt eine Mitversicherung vor.

Die Versicherer dieser Mitversicherung haften unter Aus-
schluss der gesamtschuldnerischen Haftung jeweils als Ein-
zelschuldner und nur fiir den von ihnen gezeichneten Anteil.

Zwischen dem Versicherungsnehmer und jedem Versicherer
bestehen rechtlich selbststéandige Versicherungsvertrage.

2. Der im Verteilerplan genannte fiihrende Versicherer ist be-
zuglich dieser Versicherung von allen beteiligten Versiche-
rern bevollmachtigt, die vom Versicherungsnehmer abgege-
benen Anzeigen und Willenserklarungen entgegenzunehmen.

Diese Anzeigen und Willenserklarungen gelten den beteilig-
ten Versicherern als zugegangen, wenn sie dem fiihrenden
Versicherer zugegangen sind.

3. Die vom flhrenden Versicherer bezuglich dieser Versiche-
rung getroffenen MalRnahmen (z. B. abgegebenen Willens-
erklarungen oder mit dem Versicherungsnehmer getroffenen
Vereinbarungen) sind fiir die beteiligten Versicherer rechts-
verbindlich.

Die beteiligten Versicherer schlieRen sich damit auch samt-
lichen MaRnahmen des flihrenden Versicherers zur Regulie-
rung eines Schadens an (z. B. Abschluss von Haftungs- oder
Deckungsvergleichen, Vertrags- oder Rechtsnormauslegun-
gen, Beauftragungen von Dienstleistern und Anwalten, Ab-
rechnungen). Jede solche MalRnahme zur Regulierung eines
Schadenfalles gilt als stillschweigend seitens der beteiligten
Versicherer selbst getroffen, sofern diese nicht unvertretbar ist.

Der flilhrende Versicherer ist nicht berechtigt

a) zur Erweiterung des Versicherungsumfangs; dies gilt nur
soweit gesetzlich nicht etwas anderes vorgegeben ist;

b) zur Erhéhung von Versicherungssummen und Jahres-
hochstersatzleistungen;

c) zur Anderung der Kiindigungsbestimmungen oder der
Versicherungsdauer;

d) zur Veranderung von Selbstbehalten oder Beitragen;

4. Bei Schaden, deren Reserve 25.000 Euro (Mitversicherungs-
anteil) Ubersteigen oder sofern es sich um Falle von grund-
satzlicher Bedeutung handelt, ist der flihrende Versicherer
verpflichtet, die beteiligten Versicherer im ordnungsgemafien
Geschaftsgang einzelfallbezogen zu informieren.

Ab einer Reserve in Hohe von 100.000 Euro (100 Prozent)
ist unabhangig vom jeweiligen Mitversicherungsanteil jeder
Mitversicherer Uber den Schadenfall in entsprechender Wei-
se zu informieren.

Die Informationspflicht des fihrenden Versicherers beinhaltet
zeitnahe Sachstandsmitteilungen insbesondere in Textform,
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die bei wesentlichen Entwicklungen des Schadenfalles zu
aktualisieren sind, die Anzeige der eigenen Reservesetzung
sowie die Beantwortung von Rickfragen seitens der beteilig-
ten Versicherer. Weitergehende Informationspflichten des
fuhrenden Versicherers bestehen grundsatzlich nicht.

5. Soweit die vertraglichen Grundlagen fur die beteiligten Versi-
cherer die gleichen sind, ist Folgendes vereinbart:

a) Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfallen aus die-
sem Vertrag seine Anspriiche nur gegen den fiihrenden
Versicherer und nur wegen dessen Anteil gerichtlich gel-
tend machen.

b) Die beteiligten Versicherer erkennen die gegen den fih-
renden Versicherer rechtskraftig gewordene Entschei-
dung sowie die von diesem mit dem Versicherungsneh-
mer nach Rechtshangigkeit geschlossenen Vergleiche
als auch fiir sich verbindlich an. Die Prozesskosten wer-
den von den Versicherern anteilig getragen.

c) Falls der Anteil des fiihrenden Versicherers den fiir die
Zulassigkeit der Berufung notwendigen Wert des Be-
schwerdegegenstandes oder im Falle der Revision den
Wert der mit der Revision geltend zu machenden Be-
schwer nicht erreicht, ist der Versicherungsnehmer be-
rechtigt und auf Verlangen des filhrenden Versicherers
verpflichtet, die Klage auf einen zweiten, erforderlichen-
falls auf weitere beteiligte Versicherer auszudehnen, bis
diese Summe erreicht ist. Wird diesem Verlangen nicht
entsprochen, so gilt b) nicht.

A11001 Risikobeschreibung Gartnerei
1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus
e der Produktion und dem Handel mit Pflanzen,
e dem Handel mit Gartenbedarfsartikeln und Samen,

e der Anlage, Erneuerung und Pflege von Garten, Grab-
statten, Geb&aude- und Innenraumbegriinungen.

2. Nicht versichert ist

e die Haftpflicht aus Baumfallarbeiten auf fremden Grund-
stlicken,

e abweichend von A1-6.5.1.1 die Haftpflicht aus der Ver-
wendung selbstfahrender Arbeitsmaschinen auferhalb des
Betriebsgrundstlicks des Versicherungsnehmers, soweit
es sich hierbei nicht um Aufsitzrasenmaher handelt.

Fir diese Risiken kann Versicherungsschutz nur Uber
eine Betriebshaftpflichtversicherung fir Garten- und
Landschaftsbau bzw. fir Tiefbauunternehmen erlangt
werden.

A11002 Risikobegrenzung Handelsvertreter

1. Versichert ist ausschliellich die gesetzliche Haftpflicht des
Versicherungsnehmers in seiner Eigenschaft als selbststan-
diger Gewerbetreibender, der mit

e der Vermittlung von Geschéaften fur andere Unternehmer,
e dem Abschluss von Geschéaften im Namen anderer Unter-
nehmer betraut ist (Handelsvertreter).

Die Versicherung der gesetzlichen Haftpflicht als Handler
oder Zwischenhandler bedarf der besonderen Vereinbarung.

2. Nicht versichert ist die Haftpflicht aus der Beschadigung von
Kommissionsware.

3. Einer separaten Versicherung bedarf in jedem Fall die Haft-
pflicht wegen Vermdgensschaden aus der Vermittlung oder
dem Abschluss von Geschéften.

A11003 Hinweis Tatigkeit Heilwesen

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus erlaubten, selbst-
standig und im eigenen Namen ausgelibten Tatigkeiten in dem
im Versicherungsschein genannten Gesundheitsfach- bzw. Heil-
hilfsberuf.
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Kein Versicherungsschutz besteht in jedem Fall fur Tatigkeiten, fur
die es nach der Bundesarzteordnung, dem Heilpraktikergesetz
oder dem Psychotherapeutengesetz einer Approbation bzw. Er-
laubnis bedarf.

Ausgeschlossen bleiben insbesondere Haftpflichtanspriiche
wegen Schaden, die verursacht werden durch

® die Stellung von Diagnosen,
® die Verordnung, oder Empfehlung von Arzneimitteln,

e das nicht oder nicht rechtzeitige Verweisen eines Klienten/
Patienten an einen Arzt.

A11004 Risikobeschreibung Energieableser ohne Installa-
tionen

1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus folgenden, im Rahmen einer selbststandigen
Tatigkeit erbrachten Dienstleistungen:

e Ablesen von Energieverbrauchseinheiten sowie Ablesen,
Wartung, Montage und Demontage von Heizkostenver-
teilern bzw. Teilen von diesen, die auRen an Heiz-
kérpern angebracht sind;

e Ablesen von Wasserzahlern; nicht jedoch deren Montage
oder Demontage;

e Ziehen von Wasserproben aus hauslichen Wasserent-
nahmearmaturen.

2. Nicht versichert ist die Haftpflicht aus Montage oder Demon-
tage von Geraten, die technisch in Anlagen (z. B. der Gas-,
Strom- oder Wasserversorgung) eingebunden sind oder aus
dem sonstigen Eingriff in solche Anlagen.

3. Zur Versicherung der gesetzlichen Haftpflicht wegen Vermo-
gensschaden, z. B. aus Fehlern beim Ablesen der Ver-
brauchseinheiten oder deren falscher Dokumentation, bedarf
es eines separaten Versicherungsvertrages.

A11005 Risikobeschreibung Energieableser mit Installatio-
nen

1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus folgenden, im Rahmen einer selbststandigen
Tatigkeit erbrachten, Dienstleistungen:

e Ablesen von Energieverbrauchseinheiten sowie Ablesen,
Wartung, Montage und Demontage von Heizkostenver-
teilern bzw. Teilen von diesen, die aufen an Heiz-
kérpern angebracht sind;

e Ablesen sowie Montage und Demontage von Wasser-
zahlern;

e Ziehen von Wasserproben aus hauslichen Wasserent-
nahmearmaturen.

2. Nicht versichert ist die Haftpflicht aus Montagen oder De-
montagen von Geraten, die technisch in Anlagen der Gas-,
oder Stromversorgung eingebunden sind oder aus dem
sonstigen Eingriff in solche Anlagen.

3. Zur Versicherung der gesetzlichen Haftpflicht wegen Vermo-
gensschaden, z. B. aus Fehlern beim Ablesen der Ver-
brauchseinheiten oder deren falscher Dokumentation, bedarf
es eines separaten Versicherungsvertrages.

A11006 Risikobeschreibung Wartung von Feuerléschern

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers aus folgender, selbststandiger Tatigkeit:

Montage, Demontage und Wartung von Feuerléschern oder
Rauchmeldern, wenn es sich hierbei um Einzelgerate handelt,
die nicht mit einer Feuerldsch-, Rauchmeldeanlage oder sonsti-
gen Anlagen verbunden oder vernetzt sind.

Zur Versicherung der gesetzlichen Haftpflicht wegen Vermdgens-
schaden aus dieser Tatigkeit bedarf es eines separaten Versi-
cherungsvertrages.

A11007 Risikobeschreibung Hundetrainer

Versichert ist die Tatigkeit eines Hundetrainers nach § 11 des
Tierschutzgesetzes in Theorie und Praxis. Mitversichert ist die
Verwendung von Ubungsgerdten und Hundesportgeraten zu
Unterrichtszwecken.
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A11008 Risikobeschreibung Kiichenmonteur

1. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem reinen
Anschluss der Kicheneinrichtungen/Gerate an bereits vor-
handene, liber Putz befindliche Anschlisse.

2. Nicht versichert sind Anspriiche wegen Schaden aus der
Verlegung von Leitungen unter Putz.

3. Bei Anschluss an Dreh-/Starkstrom bzw. aus der Trennung
vom Dreh-/Starkstromanschluss gilt Folgendes:
Versicherungsschutz besteht jedoch nur unter der Voraus-
setzung, dass die Arbeiten von Personen durchgefiihrt wer-
den, die eine firr diese Aufgabe nach DIN VDE 1000-10 be-
stellte Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene
Person nach DIN VDE 0105-100 sind.

A11009 Kilarstellung Kiichenstudios

Fir Kiichenstudios gilt:

1. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem reinen
Anschluss der verkauften/gehandelten Kiicheneinrichtungen/

Gerate an bereits vorhandene, (ber Putz befindliche An-
schlisse.

2. Nicht versichert sind Anspriiche wegen Schaden aus der
Verlegung von Leitungen unter Putz.

3. Bei Anschluss an Dreh-/Starkstrom bzw. aus der Trennung
vom Dreh-/Starkstromanschluss gilt Folgendes:

Versicherungsschutz besteht jedoch nur unter der Voraus-
setzung, dass die Arbeiten von Personen durchgefiihrt wer-
den, die eine fur diese Aufgabe nach DIN VDE 1000-10 be-
stellte Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene
Person nach DIN VDE 0105-100 sind.

A11010 Risikobeschreibung Kfz-Zusatzhaftpflicht Miet-
werkstatt

Versicherungsschutz Uber die Kfz-Zusatzhaftpflicht besteht nur fur
Schaden aus Tatigkeiten, welche die Mitarbeiter der Reparatur-
werkstatt ausschlief3lich selbst durchgefiihrt haben.

Die Leistungen missen daher im Voraus durch einen Reparatur-
auftrag festgehalten werden, damit Versicherungsschutz besteht.

Sofern im Vorfeld kein Reparaturauftrag mit Leistungsbeschrei-
bung erstellt wurde, erlischt der Versicherungsschutz zur Kfz-
Zusatzhaftpflicht vollstandig.

A11011 Risikobeschreibung Biiro

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus den Gefahren eines
Burobetriebes sowie dessen Nebeneinrichtungen.

Einer gesonderten Betriebs- bzw. Berufshaftpflichtversicherung
bedarf es zur Versicherung der Haftpflicht aus

® der Herstellung oder Lieferung von Sachen,

® der Lagerung von Sachen (sofern sie nicht dem Ge- oder
Verbrauch des Blrobetriebes dienen),

dem Handel mit Waren,

der Erstellung von Werkleistungen,
Reiseplanungen und -veranstaltungen,
sonstigen Planungen,

Bau- und Projektleitungen und -arbeiten,
Arbeitnehmeriberlassungen

sowie — abweichend von A1-6.12.1 — zur Versicherung der Haft-
pflicht wegen Vermdgensschaden aus Fehlern oder Mangeln
sonstiger erbrachter Arbeiten oder Leistungen, auch Dienstleis-
tungen (z. B. Priifungen, Gutachten, Beratungen, Vermittlungen).
Sie sind nicht Gegenstand dieser Versicherung.

A11012 Risikobeschreibung Entkernung
Ausbau/Entfernung von

® Einbauteilen (z. B. Turen, Fenster, Béden, Unterdecken),
® Boden- und Wandbeléagen (z. B. Putz, Fliesen, Estrich),
® nicht tragenden Innenwanden und

® Gebaudetechnik

mittels Handmaschinen.
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Es erfolgt keine Beseitigung von Schadstoffen (z. B. Asbest), kein
Eingriff in die Statik und kein Abbruch vollstandiger Gebaude/
Bauwerke sowie keine Demontage von Maschinen.

A11013 Risikobeschreibung Spedition/Logistik

Mitversichert ist die Konfektionierung und Verpackung von Waren,
auch wenn diese nicht im Zusammenhang mit speditionstblichen
logistischen Leistungen stehen.

Nicht versichert ist die Haftpflicht

® wegen Schaden am eingelagerten oder zur Befdrderung
Ubergebenen Gut sowie zur Konfektionierung oder Verpa-
ckung ubergebener Waren sowie wegen Vermogensschaden
aufgrund nicht rechtzeitiger Zustellungen oder Lieferungen.
Versicherungsschutz hierfir kann nur Uber eine separate
Verkehrshaftungsversicherung erlangt werden;

® aus dem Einsammeln, Sortieren, Lagern, Zwischenlagern,
Ablagern oder Entsorgen von Abfallen und Gefahrgut;

® aus Containerdienst sowie dem Verleih und Transport von
Containern, sofern nicht besonders vereinbart und im Versi-
cherungsschein genannt.

A11014 Risikobeschreibung Haus- und Biiro-/Gebaude-
reiniger

Die Versicherung der gesetzlichen Haftpflicht aus Winterdiensten

oder Schadlingsbekampfung ist nicht Gegenstand dieser Deckung.

Tatigkeiten im Bereich der Krankenhaushygiene, Desinfektion,
Dekontamination oder der Reinigung von Fassaden, Werk- und
Produktionsstatten, Labore sowie Rechenzentren bedarf einer
gesonderten ausdrlcklichen Vereinbarung.

A11015 Risikobeschreibung Angestellter Hausmeister beim
Hausverwalter

Zusatzvereinbarung zur Haftpflichtversicherung fur Hausverwalter
mit angestelltem Hausmeister:

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus der Beschéftigung von angestellten Hausmeistern:

Versichert sind Ubliche Reparatur-, Reinigungs-, Wartungs- und
Instandhaltungsarbeiten sowie Winterdienst an Wohn- und/oder
Geschaftshausern sowie zugehodrigen Garten und Wegen nicht
jedoch an Produktionsanlagen und Fabrikgebauden.

Nicht zu den Ublichen Arbeiten gehoren insbesondere die Durch-
filhrung von Um- oder Anbauten, SchweilRarbeiten, Dachdecker-,
Abbruch-, Bautrockenlegungsarbeiten sowie Gas-, Wasser-,
Heizungs- und Elektroinstallationsarbeiten.

A11016 Risikobeschreibung Hausmeister ohne Installationen
Fur den Hausmeisterdienst gilt:

Mitversichert sind Ubliche Reparatur-, Reinigungs-, Wartungs- und
Instandhaltungsarbeiten an Wohn- und/oder Geschéaftshausern
sowie zugehdrigen Garten und Wegen, nicht jedoch an Produkti-
onsanlagen und Fabrikgebauden.

Nicht zu den Ublichen Arbeiten gehéren insbesondere die Durch-
fihrung von Um- oder Anbauten, Schweilarbeiten, Dacharbei-
ten, Abbruch-, Bautrockenlegungsarbeiten sowie Gas-, Wasser-,
Heizungs-, Klima-, Solar- und Elektroinstallationsarbeiten.

A11017 Risikobeschreibung Hausmeister mit Installationen
Fir den Hausmeisterdienst gilt:

Mitversichert sind (ibliche Reparatur-, Reinigungs-, Wartungs- und
Instandhaltungsarbeiten an Wohn- und/oder Geschéaftshausern
sowie zugehdrigen Garten und Wegen, nicht jedoch an Produkti-
onsanlagen und Fabrikgebauden.

Nicht zu den Ublichen Arbeiten gehéren insbesondere die Durch-
fihrung von Um- oder Anbauten, Schweiarbeiten, Dacharbei-
ten, Abbruch-, Bautrockenlegungsarbeiten.

A11019 Risikobeschreibung Land- und Forstwirtschaft

Versichert sind landwirtschaftliche Betriebe bis maximal 500 Nutz-
tiere.
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Nicht versichert ist die Intensivtierhaltung wie z. B. Rinder-,
Kélber- und Schweinemast sowie Gefligelzucht-, Geflligelmast-
und Legehennenbetriebe.

A16001 Einschluss PHV Premium

Vertragsgrundlage fur die Privathaftpflichtversicherung sind die
Allgemeinen Versicherungsbedingungen fir die Privathaftpflicht-
versicherung (AVB PHV).

Im Rahmen der Privathaftpflichtversicherung gilt die Leistungs-
variante Premium als Familienversicherung vereinbart.

Die Privathaftpflichtversicherung ist ein rechtlich selbststandiger
Vertrag. Die Kindigung dieses Vertrages berihrt die Betriebs-
haftpflichtversicherung nicht. Bei Beendigung des Betriebshaft-
pflichtvertrages endet auch diese Privathaftpflichtversicherung.

A16002 Einschluss THV Plus

Vertragsgrundlage fir die Tierhalterhaftpflichtversicherung sind
die Allgemeinen Versicherungsbedingungen fur die Private
Tierhalterhaftpflichtversicherung (AVB THV).

Im Rahmen der Privaten Tierhalterhaftpflichtversicherung gilt die
Leistungsvariante Plus vereinbart.

Die Private Tierhalterhaftpflichtversicherung ist ein rechtlich selbst-
standiger Vertrag. Die Kiindigung dieses Vertrages berihrt die
Betriebshaftpflichtversicherung nicht. Bei Beendigung des Betriebs-
haftpflichtvertrages endet auch diese Private Tierhalterhaftpflicht-
versicherung.

A16003 Einschluss Abgabe von Speisen und Getrinken
und Verkauf von sonstigen Artikeln

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus der Abgabe von Speisen und Getréanken und aus
dem Verkauf von sonstigen Artikeln (z. B. Nahrungs- und Ge-
nussmittel, Zeitschriften).

A16004 Einschluss Verkauf von Drogerie- und Kosmetik-
artikeln

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Verkauf von
Drogerie- und Kosmetikartikeln.

A16005 Einschluss Unterkunft und Verpflegung

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Gewahrung
von Unterkunft und Verpflegung.

A16006 Einschluss Betrieb Sauna/Solarium

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus dem Betrieb einer Sauna und/oder von Solarien.

A16007 Einschluss Verabreichung von Spritzen

Mitversichert ist das Verabreichen von Spritzen, ausschlieRlich
subcutan und intramuskular, auf arztliche Verordnung.

A16008 Einschluss selbststiandiger Fitnesstrainer

1. Versicherungsschutz besteht fir die gesetzliche Haftpflicht
des Versicherungsnehmers als selbststéandiger Fitnesstrainer.

2. Mitversichert gelten branchenibliche Tatigkeiten/Aktivitaten
wie z. B. Gymnastik-, Konditionsaufbau-, Fettreduzierungs-,
Spinning- und Yogakurse.

Weiterhin gelten externe Tagesveranstaltungen wie Jogging-,
Nordic Walking-, Wander-, Mountainbike- (kein Downhill) und
Inlineskate-Kurse mitversichert. Bei Bike- und Inliner-
Aktivitaten gilt Helm- und Protektorenpflicht.

3. Kein Versicherungsschutz besteht fiir Extremsportarten und
gefahrliche Tagesveranstaltungen wie z. B. Bungee-Jumping,
Canyoning, Houserunning, Bergklettern sowie Selbstvertei-
digungskurse.

A16009 Einschluss freiberufliche Tatigkeit

Versichert ist ausschlieBlich die freiberufliche selbststandige
Tatigkeit des Versicherungsnehmers.
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A16010 Einschluss medizinische FuBpflege

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Ausiibung von
Podologie und medizinischer Ful3pflege, sofern die Erlaubnis zur
Fahrung der Berufsbezeichnung Podologe oder Medizinischer
FuRpfleger zum Zeitpunkt der Behandlung vorliegt.

A16011 Einschluss Hufbeschlag

Eingeschlossen sind — abweichend von A1-6.7.4 — Haftpflichtan-
spriiche wegen Schaden an Tieren durch Hufbeschlag oder
Hufpflege (z. B. Beschneiden des Horns) und alle sich daraus
ergebenden Vermégensschdden bis zu einer Hoéchst-
ersatzleistung von 100.000 Euro je Versicherungsfall.

Ausgeschlossen bleiben Anspriiche aus Heilbehandlungen von
Tieren. Die Regelungen nach A1-3.2 und A1-7.6 bleiben bestehen.

A16012 Einschluss Schaden an Tieren

Eingeschlossen sind — abweichend von A1-6.7.4 — Haftpflichtan-
spriche wegen Schaden an auszubildenden Tieren bis zu einer
Hochstersatzleistung von 10.000 Euro je Versicherungsfall.

Die Hochstersatzleistung fir alle derartigen Versicherungsfalle
eines Versicherungsjahres betragt das Dreifache dieser Versi-
cherungssumme.

A16013 Einschluss Schaden an Pensionstieren

Eingeschlossen sind gesetzliche Haftpflichtanspriiche wegen
Schaden an eingestellten Tieren (Pensionstieren) bis zu einer
Hochstersatzleistung von 10.000 Euro je Versicherungsfall.

Die Hochstersatzleistung fir alle derartigen Versicherungsfalle
eines Versicherungsjahres betragt das Dreifache dieser Versi-
cherungssumme.

A16014 Einschluss Flurschaden bei Ausbruch

Nicht mitversichert sind Haftpflichtanspriiche wegen Flurschaden
durch Weidevieh.

Mitversichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht aus Flurscha-
den anlasslich des Ausbrechens von Schafherden aus dem
Pferch.

A16015 Einschluss Zubringen und Abholen von Kfz
Dienstleistung

Eingeschlossen ist — abweichend von A1-6.7.4 — die gesetzliche
Haftpflicht aus der Beschadigung und Vernichtung von fremden
Kraftfahrzeugen und deren Zubehér (ausgenommen Inhalt und
Ladung) beim Zubringen und Abholen dieser Kraftfahrzeuge
aulerhalb des Betriebsgrundstiickes und alle sich daraus erge-
benden Vermdgensschaden gemal A1-13.8.2.

A16016 Einschluss Aufbau von Zelten und Restauration

Mitversichert ist Restauration in eigener Regie sowie die Benut-
zung eigener und fremder Zelte einschlieBlich Auf- und Abbau.

A16017 Einschluss Auslandsschiaden USA und Kanada

Mitversichert gelten Auslandsschaden in den USA und Kanada
gemaR A1-6.8, A2-6.5 und A3-6.3.

A16018 Einschluss Energiesparberatung

1. Eingeschlossen sind Haftpflichtanspriiche aus der Energie-
sparberatung, sofern dies nicht hauptberuflich ausgefihrt
wird in folgendem Umfang:

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht als

a) berechtigter Energieberater und Aussteller von Energie-
ausweisen nach dem Gebaudeenergiegesetz (GEG),

b) staatlich anerkannter bzw. zugelassener Energieberater
(z. B. HWK, IHK, BAFA),

c) zugelassener oder zertifizierter Aussteller von Energie-
ausweisen wegen Vermdgensschaden, die aus der
Durchfiihrung von Energiesparberatungen (z. B. Vor-Ort-
Beratung zur Energieeinsparung) und der Erstellung von
Energieausweisen sowie der Abgabe von Empfehlungen

HG 2900-A(KL) 05/2023 b

fur die Verbesserung der Energieeffizienz (Modernisie-
rungsempfehlungen) nach dem GEG sowie bei Nicht-
Wohngebauden gemall DIN V 18599 resultieren.

2. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht fir Beratungsleis-
tungen hinsichtlich der Steigerung der Energieeffizienz und
Wirtschaftlichkeit auch unter Beriicksichtigung des Einsatzes
Erneuerbarer Energien (Energie-Contracting).

3. Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden aus vor-
genannten Tatigkeiten, die vor Inkrafttreten dieses Vertrages
vorgenommen bzw. erstellt wurden.

4. Die Versicherungssumme fir die vorgenannten Schaden
betragt je Versicherungsfall 300.000 Euro im Rahmen der
Versicherungssumme fiir sonstige Schaden und fir alle Ver-
sicherungsfalle eines Versicherungsjahres das Dreifache
dieser Summe.

A37001 Einschluss Erweiterte ProdH Baunebengewerbe

Mitversichert ist die erweiterte Produkthaftpflicht gemal A3-7.1
bis A3-7.3 aus dem Handelsrisiko des Versicherungsnehmers.

Dies gilt auch, sofern der Einbau der Ware vom Versicherungs-
nehmer vorgenommen wurde, er aber nachweisen kann, dass
die Mangelhaftigkeit nicht aus dem Einbau, der Montage bzw.
der Montageleitung resultiert.

Die Versicherungssumme fiir versicherte Schaden gemafl A3-

7.1 bis A3-7.3 betragt innerhalb der allgemeinen Versicherungs-
summe fir die Betriebshaftpflichtversicherung 150.000 Euro.

A17001 Ausschluss Bestrahlung Solarien/Sonnenbénke
Nicht versichert sind Haftpflichtanspriiche wegen Schéaden, die
trotz ordnungsgemafer Bedienung und Funktion der Solarien/
Sonnenbanke durch Art und Dauer der Haufigkeit der Bestrah-
lung eintreten.

A17002 Ausschluss Schadlingsbekampfung

1. Nicht versichert sind bei der Anwendung von Pflanzen-
schutz-, Schadlingsbekdmpfungs- und Dingemitteln Anspri-
che wegen Schaden
a) am behandelten Gut und alle sich daraus ergebenden

Vermdgensschaden,

b) durch AuRerachtlassen von Gebrauchsanweisungen und
behdrdlichen Vorschriften,

c) durch Schadlingsbekéampfung aus der Luft.

2.) Nicht versichert ist im Rahmen der Umweltrisikoversicherung
die gesetzliche Haftpflicht aus der Verwendung von Kilar-
schlamm, Jauche, Giille, festem Stalldung, Pflanzenschutz
und Diingemitteln.

A17003 Ausschluss Schadlingsbekdampfer

Nicht versichert sind bei der Anwendung von Pflanzenschutz-,
Schadlingsbekdmpfungs- und Diingemitteln Anspriiche wegen
Schaden am behandelten Gut und alle sich daraus ergebenden
Vermdégensschaden, durch AuRerachtlassen von Gebrauchs-
anweisungen und behordlichen Vorschriften, sowie Schadlings-
bekampfung aus der Luft.

A17004 Ausschluss Schiaden Figuranten

Ausgeschlossen sind Anspriiche wegen Schaden an Figuranten
(Scheinverbrecher).

A17005 Ausschluss Veranstaltung von Reisen

Versichert ist die Vermittlung von Reisen. Ausdriicklich nicht
versichert ist die Haftpflicht aus der Veranstaltung von Reisen.

A17006 Ausschluss Gesamtplanung und Veranstalterrisiko
Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

® der Gesamtplanung von Messen, Ausstellungen und sonsti-
gen Veranstaltungen,

e der Eigenschaft des Versicherungsnehmers als Veranstalter.
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A17007 Ausschluss Vermoégensschaden Reiseveranstalter

Nicht versichert sind — abweichend von A1-6.12.1 Absatz 2 —
Anspriche aus Vermogensschaden aus der Tatigkeit als Reise-
veranstalter.

A17008 Ausschluss Eventmanager
1. Kein Versicherungsschutz besteht fir die Haftpflicht
a) aus der Organisation und Durchfiihrung
e von Konzerten und Discoveranstaltungen,

® von Veranstaltungen mit gefahrgeneigten Sportarten,
wie z.B. Bungee Jumping, Canyoning, Klettern,

® von Reisen,
b) des Versicherungsnehmers als Veranstalter,

c) wegen Schaden an Sachen, die vom Versicherungs-
nehmer zur Durchfiihrung von Veranstaltungen gemietet,
gepachtet, geliehen oder geleast wurden.

2. Auf die Begrenzung des Versicherungsschutzes fir Vermo-
gensschaden wird aufmerksam gemacht. A1-6.12.1 Absatz 2
findet keine Anwendung.

A17009 Ausschluss Disk Jockey (DJ)

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Durchfih-
rung von Bohr- und/oder Installationsarbeiten, Montage von
Traversen o. a. sowie aus der Durchfiihrung/Ausrichtung von
Veranstaltungen im eigenen Namen.

A17010 Ausschluss Kampfhunde

Trotz Beitragszahlung besteht kein Versicherungsschutz fiir die
Haftpflicht als Halter oder Hiter von Hunden folgender Rassen
sowie Kreuzungen daraus:

American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Bull-
mastiff, Bullterrier, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux, Fila
Brasileiro, Mastiff, Mastin Espanol, Mastino Napoletano, Old
English Bulldog, Pitbull-Terrier, Rémischer Kampfhund, Rottwei-
ler, Staffordshire Bullterrier, Tosa Inu.

In gleicher Weise besteht kein Versicherungsschutz fir die
Haftpflicht als Halter oder Huter von Hunden, die durch Abrichten
eine Uber das natirliche Malk hinausgehende Kampfbereitschaft,
Angriffslust, Scharfe oder eine andere in ihrer Wirkung ver-
gleichbare, Mensch oder Tier gefadhrdende Eigenschaft, insbe-
sondere Beillkraft und fehlende Bissldsung, besitzen.

A17011 Ausschluss Koi-Karpfen
Bei Handel mit Koi-Karpfen gilt:

Kein Versicherungsschutz besteht fiir Anspriiche wegen Scha-
den an Koi-Karpfen.

A17012 Ausschluss Quasihersteller

Nicht mitversichert sind Haftpflichtanspriiche aus dem Vertrieb
von Produkten unter eigenem Namen sowie wegen Schaden von
Waren, die aus Landern importiert wurden, die nicht dem Euro-
paischen Wirtschaftsraum (EWR) angehdren, sofern nicht etwas
anderes vereinbart ist.

A17013 Ausschluss Post- und Paketdienste

Nicht versichert sind Haftpflichtanspriiche aus Beschadigung,
Vernichtung und/oder Abhandenkommen von Paketen, Briefsen-
dungen oder sonstigen Waren des Paket-/Postdienstes sowie
— abweichend von A1-6.12.1 — Haftpflichtanspriche wegen
Vermdgensschéden aus nicht rechtzeitiger Zustellung/Ubergabe
und Vermoégensschaden aus Finanz(anlagen)-/Bankberatung.

A17014 Ausschluss Galerie

Nicht versichert sind Haftpflichtanspriiche aus Beschadigung,
Vernichtung, Zerstérung oder Abhandenkommen ausgestellter
oder zum Verkauf ibernommener Gegenstande/Objekte.
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A17015 Ausschluss Heilwesen

Erganzend zu A1-6.12.2 sind Anspriiche von Krankenkassen,
kassenarztlichen bzw. kassenzahnarztlichen Vereinigungen,
Sozialhilfetragern und dergleichen ausgeschlossen, die daraus
hergeleitet werden, dass die erbrachten Leistungen fur die Erzie-
lung des Heilerfolges nicht notwendig oder unwirtschaftlich
waren oder aus sonstigen Griinden nicht hatten erbracht werden
durfen.

A17016 Ausschluss Osteopath

1. Voraussetzungen fir die Gewahrung des Versicherungs-
schutzes ist, dass

a) die behordliche Erlaubnis gemaR § 1 Heilpraktikergesetz
als Heilpraktiker zum Zeitpunkt der Behandlung vorliegt,

b) eine anerkannte berufliche Qualifikation besteht,

c) eine Mitgliedschaft in einem anerkannten Berufsverband

(z. B. BVO, VOD, etc.) fur Osteopathen vorliegt.
2. Nicht versichert sind folgende Tatigkeiten:

a) Behandlungen, die Uber die osteopathische Behandlung
hinausgehen (z.B. Akupunktur, Chiropraktik);

b) Téatigkeiten, die zur Auslibung der arztlichen und weite-
ren heilpraktischen Heilkunde gehdren;

c) die Erteilung medizinischer Ratschlage;

d) die Anwendung, Verordnung oder Empfehlung von Arz-
neimitteln aller Art (auch pflanzliche, homd&opathische,
anthropologische Heilmittel etc.);

e) das nicht oder nicht rechtzeitige Verweisen eines Patien-
ten an einen Arzt;

f) das Setzen von Spritzen (intravends und intramuskular);
g) intraartikulare Injektionen oder Infiltrationen;
h) Schropfen.

A17017 Ausschluss Windkraftanlagen
Nicht versichert sind Tatigkeiten an Windkraft-/-energieanlagen.

A17018 Ausschluss Dacharbeiten, Installationsarbeiten etc.

Nicht versichert sind Haftpflichtanspriiche aus folgenden Tatig-
keiten:

Dacharbeiten, Gas-, Wasser-, Heizungs-, Klima-, Solar- und
Elektroinstallationen (auch Montage von Photovoltaikanlagen),
Abbruch-, Bautrockenlegungs-, Isolier- und Bautenschutzarbei-
ten, Hoch- und Tiefbau.

A17019 Ausschluss Fuhrbetrieb
Nicht versichert sind Anspriiche

a) wegen Schaden am eingelagerten oder zur Beférderung Uber-
gebenen Gut sowie — abweichend von A1-6.12.1 — wegen
Vermdgensschaden aufgrund nicht rechtzeitiger Zustellun-
gen oder Lieferungen. Versicherungsschutz hierfir kann nur
Uber eine separate Verkehrshaftungsversicherung erlangt
werden;

b) aus dem Einsammeln, Sortieren, Lagern, Zwischenlagern,
Ablagern oder Entsorgen von Abfallen und Gefahrgut;

c) aus Containerdienst sowie dem Verleih und Transport von
Containern, sofern nicht besonders vereinbart und im Versi-
cherungsschein genannt.

A17020 Ausschluss Fuhrbetrieb — Containerdienst

Nicht versichert sind Anspriiche wegen Schaden am eingelager-
ten oder zur Befoérderung Ubergebenen Gut sowie Anspriche
wegen Vermdgensschaden aus nicht rechtzeitigen Zustellun-
gen/Lieferungen.

Haftpflichtanspriiche aus dem Verleih und Transport von Contai-
nern sind nur dann versichert, wenn dies besonders vereinbart
wurde und im Versicherungsschein genannt ist.
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A17022 Ausschluss Spedition
Nicht versichert sind Anspriiche

a) wegen Schaden am eingelagerten oder zur Beférderung
Ubergebenen Gut sowie — abweichend von A1-6.12.1 — we-
gen Vermdgensschaden aufgrund nicht rechtzeitiger Zustel-
lungen oder Lieferungen.

Versicherungsschutz hierfur kann nur Uber eine separate
Verkehrshaftungsversicherung erlangt werden;

b) aus Konfektionierung und Verpackung von Waren, soweit es
sich nicht um die Verpackung und die Zusammenstellung
von Waren zum Zwecke ihrer Beférderung oder Lagerung
durch den Versicherungsnehmer oder seiner Beauftragten
handelt.

Der Ausschluss der Haftpflicht wegen Schaden am eingelager-
ten oder zur Beférderung tibergebenen Gut bleibt unberiihrt.

Die Versicherung der Haftpflicht aus der Konfektionierung
und Verpackung von Waren, die nicht im Zusammenhang
mit speditionsiiblichen logistischen Leistungen (Beférderung
oder Lagerung von Gitern) im Zusammenhang stehen, be-
darf einer besonderen Vereinbarung;

c) aus dem Einsammeln, Sortieren, Lagern, Zwischenlagern,
Ablagern oder Entsorgen von Abfallen und Gefahrgut;

d) aus Containerdienst sowie dem Verleih und Transport von
Containern, sofern nicht besonders vereinbart und im Versi-
cherungsschein genannt.

A17023 Ausschluss Deponie

Bei Schaden durch Umwelteinwirkung und Umweltschaden wird
auf den Ausschluss nach A2-8.25 verwiesen.

A17024 Ausschluss Friseur/Kosmetiker

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Verkauf von
Drogerie- und Kosmetikartikeln sowie der Anwendung von Kos-
metika und dem Vorhandensein eines Kosmetiksalons im raum-
lichen Zusammenhang mit dem Friseurgeschaft.

Nicht versichert sind Haftpflichtanspriiche aus Tatigkeiten im
Bereich Permanent Make-up, Contour Make-up, Faltenunter-
spritzung, Microblading, Piercing, Tatowierungen, Needling
sowie Plasmabehandlung.

A17025 Ausschluss Permanent Make-up und Faltenunter-
spritzung etc.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche wegen Schaden die
durch die Behandlungen entstanden sind, bei denen Stoffe
mittels Instrumenten oder Gegenstéanden in den Korper der
behandelten Person eingebracht wurden.

Hierzu zahlen insbesondere:

Permanent Make-up, Contour Make-up, Faltenunterspritzung
(Mesotherapie, Botolinumtoxin, Kollagen), Microblading, Pier-
cing, Tatowierungen, Needling sowie Plasmabehandlung.

Sofern Tatigkeiten mit Permanent Make-Up versichert werden
sollen, kann Versicherungsschutz nur Uber eine Betriebshaft-
pflichtversicherung fiir Kosmetikstudios mit Durchfiihrung von
Permanent Make-Up oder firr Tattoostudios erlangt werden.

A17026 Ausschluss Kosmetik — diverse Tétigkeiten

Sofern nicht besonders vereinbart, bleiben folgende Anspriiche
ausgeschlossen:

Fruchtsaurepeelings, Microdermabrasion sowie — abweichend
von A1-6.11 — Behandlungen, bei denen auf den Korper der
behandelten Person mit energiereichen Strahlen eingewirkt
wurde. Hierzu zahlen insbesondere Behandlungen mittels Laser
— auch IPL und GEM-PL — sowie Ultraschallkosmetik und Twin
Trend.

A17027 Ausschluss Tattoostudio/Piercingstudio
1. Voraussetzung fiir den Versicherungsschutz ist, dass

a) eine ausreichende Aufklarung der behandelten Personen
oder ggf. deren gesetzliche Vertreter erfolgt ist;
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b) samtliche Anforderungen der Hygiene beim Tatowieren
eingehalten werden;

c) eine Mitgliedschaft in einem anerkannten Verband (z. B.
BVT, DOT, ProTattoo) fiir Tatowierer/innen besteht.

2. Nicht versichert sind folgende Tatigkeiten:
a) Brandings,
b) das Stechen von Intimpiercings,
c) Zungenspaltungen,
d) das Einsetzen von Implants,
e) Schmucknarben oder sonstige Skarifizierungen der Haut,
f) Tatowierungen von Augen und im Mund.

Ebenso besteht kein Versicherungsschutz fur die Verwendung
von Farben, die zum Zeitpunkt der Behandlung der jeweils
gultigen Fassung der Tatowiermittel-Verordnung (TatoV) unter-
liegen (sogenannte Negativliste).

A17028 Ausschluss Beschiddigung bei Reparatur

Ausgeschlossen sind Haftpflichtanspriiche aus Beschadigung
oder Vernichtung von Kfz, Anhangern, Landmaschinen oder
damit fest verbundenen Fahrzeugteilen, soweit sich diese Fahr-
zeuge bzw. Fahrzeugteile zur Reparatur oder zu sonstigen
Zwecken in der Obhut des Versicherungsnehmers befinden.

A17029 Ausschluss Schaden an zur Verfiigung gestellten
Maschinen, Fahrzeugen etc.

Kein Versicherungsschutz besteht flir Schaden an den vom
Auftraggeber Uberlassenen/zur Verfiigung gestellten Bau-/Arbeits-
maschinen (z. B. Bagger), Kraftfahrzeugen, Kranen, Maschinen etc.

A17030 Ausschluss Maschinenring

Nicht versichert sind Anspriiche wegen Schaden der Genossen/
Gesellschafter und ihrer Angehorigen, denen Maschinen Uber-
lassen sind.

A17031 Ausschluss Halter von Kfz

Bei Verwendung von Kfz ist die Haftpflicht des Halters oder
Lenkers von Kfz nicht mitversichert.

A17032 Ausschluss Auktions-/Pfandhaus

Kein Versicherungsschutz besteht fir Schaden an Sachen, die zu
Auktionszwecken oder als Pfandsachen Gibernommen wurden.

A17033 Ausschluss EDV-Schaden
Ausgeschlossen sind:

a) Haftpflichtanspriiche wegen Schaden an Daten auf Daten-
tragern einschlieRlich Datenléschungen;

b) Haftpflichtanspriiche wegen Schaden/Kosten durch fehler-
hafte Datenverarbeitung einschlieRlich daraus resultierender
Folgeschaden wie zum Beispiel Betriebsstillstand, -unter-
brechung, Produktionsausfall, Minderleistung;

c) Haftpflichtanspriiche wegen Schaden aus der Herstellung
von Hard- und Software;

d) Haftpflichtanspriiche wegen fehlerhafter Beratung.

A17034 Ausschluss fehlerhafte Gutachten

Kein Versicherungsschutz besteht fiir Schaden aufgrund fehler-
hafter gutachterlicher Tatigkeiten.

A17035 Ausschluss fehlerhafte Ubersetzung

Abweichend von A1-6.12.1 besteht kein Versicherungsschutz fiir
Vermoégensschaden aufgrund fehlerhafter Ubersetzungen.

A17036 Ausschluss Flurschidden

Nicht mitversichert sind Haftpflichtanspriiche wegen Flurschaden
durch Weidevieh.
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A17037 Ausschluss Halter von Pferden

Bei Verwendung von Pferden ist die Haftpflicht des Tierhalters
nicht mitversichert.

A17038 Ausschluss Pensionstiere
Nicht versichert sind Haftpflichtanspriiche aus Schaden an Pen-
sionstieren und alle sich daraus ergebenden Vermdgensschaden.

Dieser Ausschluss bleibt auch bestehen, sofern sonstige Tatig-
keitsschaden mitversichert sind. Die Mitversicherung von Schaden
an Pensionstieren muss ausdricklich vereinbart werden. Die per-
sonliche Haftpflicht fremder Tierbenutzer ist nicht mitversichert.

A17039 Ausschluss Tierhalter, Listenhunde, Schaden am
Tier

Nicht mitversichert

a) ist die Haftpflicht des Tierhalters;

b) sind Schaden an zur Obhut Gbernommenen Tieren, sofern nicht
besonders vereinbart und im Versicherungsschein genannt;

c) ist die Haftpflicht aus dem Hiten von Hunden folgender
Rassen sowie Kreuzungen daraus:

American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier,
Bullmastiff, Bullterrier, Dogo Argentino, Dogue de Bordeaux,
Fila Brasileiro, Mastiff, Mastin Espanol, Mastino Napoletano,
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Old English Bulldog, Pitbull-Terrier, Rémischer Kampfhund,
Rottweiler, Staffordshire Bullterrier, Tosa Inu.

In gleicher Weise besteht kein Versicherungsschutz fir die
Haftpflicht als Halter oder Hiiter von Hunden, die durch Ab-
richten eine Uber das naturliche Maf} hinausgehende Kampf-
bereitschaft, Angriffslust, Scharfe oder eine andere in ihrer
Wirkung vergleichbare, Mensch oder Tier gefédhrdende Ei-
genschaft, insbesondere BeilRkraft und fehlende Bisslésung,
besitzen.

A17040 Ausschluss Verleih Reittiere

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem Verleih
der versicherten Tiere. Hierfur ist gesonderter Versicherungs-
schutz zu vereinbaren.

A17041 Ausschluss Biichsenmacher

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der erlaubten Her-
stellung und/oder dem erlaubten Vertrieb von Waffen und Muni-
tion fur Jagd- und Sportzwecke bzw. fir Sammler- und Dekorati-
onszwecke sowie der erlaubte Vertrieb (nicht die Herstellung)
von Feuerwerkskdrpern.

Kein Versicherungsschutz besteht in jedem Fall fur die Herstel-
lung oder den Vertrieb von Waffen oder Munition, die dem Um-
gangsverbot des § 2 Absatz 4 Waffengesetz unterliegen.
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Abschnitt B1 — Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung

B1-1 Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt. Dies gilt vorbehalt-
lich der Regelungen Uber die Folgen verspateter Zahlung
oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrags. B1-4.2

B1-2 Beitragszahlung, Versicherungsperiode

B1-2.1 Beitragszahlung
Je nach Vereinbarung werden die Beitrdge im Voraus
gezahlt, entweder durch laufende Zahlungen monat-
lich, vierteljahrlich, halbjahrlich, jahrlich oder als Ein-
malbeitrag.

B1-2.2 Versicherungsperiode

Halbjahres- oder Jahresbeginn oder zu einem anderen
vereinbarten Zeitpunkt fallig.

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Falligkeit
veranlasst wird.

Verzug und Schadensersatz

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerat
der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug.
Dies gilt nur, wenn er die verspatete Zahlung zu vertre-
ten hat.

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines
Folgebeitrags in Verzug, ist der Versicherer berechtigt,
Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Scha-
dens zu verlangen.

) . A . ) ) B1-4.3 Mahnung
Die Versmhert_mgspe_node betragt ein Jahr." Das gilt Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann
a_ucrjj, h‘”ei‘” clile zj/_erelnba_rtg Vert\r/agsdauedr Iangs_l_' als der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen
e:n a rJ'S;' st die tver_elgt z;r_te Vertl_'aﬁs auer u_rzder Kosten in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief)
gesr \e/g‘rtraa r(,j SO _entspric Ie versicherungsperiode zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist bestim-
. 9s au_er. men (Mahnung). Die Zahlungsfrist muss von mindes-
B1-23  Versicherungsjahr tens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforde-
Das Versicherungsjahr betragt ein Jahr. Besteht die rung betragen.
vereinbarte Vertragsdauer nicht aus ganzen Jahren, Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je
wird das erste Versicherungsjahr entsprechend ver- Vertrag die riickstandigen Betrage des Beitrags sowie
kurzt. Die folgenden Versicherungsjahre bis zum ver- der Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und auf
einbarten Vertragsablauf sind jeweils ganze Jahre. die Rechtsfolgen nach B1-4.4 und B1-4.5 (Leistungs-
freiheit und Kiindigungsrecht) hinweist.
B1-3 Filligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen ver- B1-4.4  Leistungsfreiheit nach Mahnung
spateter Zahlung oder Nichtzahlung Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
B1-3.1 Falligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags lungsfrist ein Versichergng‘sfall ein unq ist der Versi-
Der Versicherungsschutz tritt zu dem im Versiche- ch?rgngs;er:mer (I;)el EBm.trltt desd Ve(rjsmh;rungsfal(ljes
rungsschein genannten Vertragsbeginn in Kraft, wenn E' er. ?/ ung des. egrag\j 0 ,er: er |ns§n (\)/er
der erste oder einmalige Beitrag qsten in Verzug, so ist der Versicherer von der Ver-
L . . pflichtung zur Leistung frei.
a) gg\é(:rzugllch nach Vertragsbeginn gezahlt wird B1-45 Kiindigung nach Mahnung
. . Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der ge-
b) innerhalb von 14 Tagen_nach Erhalt des Versiche- schuldeten Betrdge in Verzug, kann der Versicherer
rungsschellnes gezahit wird oder . nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungs-
c) vom Versicherer entsprechend B1-5.1 im Last- frist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist
schriftverfahren (SEPA-Lastschriftmandat) eingezo- mit sofortiger Wirkung kiindigen.
. gen‘werden Ifanr\. . . Die Kundigung kann mit der Bestimmung der Zah-
Dies gilt unabhéngig vom Bestehen eines Widerrufs- lungsfrist verbunden werden. Mit Fristablauf wird die
rechts. Kiindigung wirksam, wenn der Versicherungsnehmer
B1-3.2 Rucktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsver- zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist.
zug Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kindi-
Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig gung ausdrucklich hinzuweisen.
nach B1-3.1 gezahlt, so kann der Versicherer vom Ver- B1-4.6 Zahlung des Beitrags nach Kiindigung
tr_ag zuri]cktre_ten, solange der Versicherungsnehmer Die Kiindigung wird unwirksam, wenn die Zahlung in-
die Zahlung nicht veranlasst hat. nerhalb eines Monats nach der Kiindigung veranlasst
Der Rucktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versiche- wird. Wenn die Kiindigung mit der Zahlungsfrist ver-
rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. bunden worden ist, wird sie unwirksam, wenn die Zah-
B1-3.3 Leistungsfreiheit des Versicherers lung innerhalb eines Monats nach Fristablauf veran-
Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder ein- lasst wird.
maligen Beitrag nicht rechtzeitig nach B1-3.1 zahlt, so Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach B1-4.4
ist der Versicherer fir einen vor Zahlung des Beitrags bleibt bis zur Zahlung bestehen.
eingetretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung ver-
pflichtet. Voraussetzung ist, dass er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform B1-5 Lastschriftverfahren
(z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) oder durch einen auf- B1-5.1  Pflichten des Versicherungsnehmers

falligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese
Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerk-
sam gemacht hat.

Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung zu vertreten hat.

B1-4 Folgebeitrag
B1-4.1  Falligkeit

Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten
Zahlungsweise jeweils zu Monats-, Vierteljahres-,
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Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfah-
ren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer
zum Zeitpunkt der Falligkeit des Beitrags fiir eine aus-
reichende Deckung des Kontos zu sorgen.

Konnte der fallige Beitrag ohne Verschulden des Versi-
cherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig,
wenn sie unverzuglich nach einer in Textform (z. B. E-
Mail, Telefax oder Brief) abgegebenen Zahlungsauffor-
derung des Versicherers erfolgt.
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B1-5.2 Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass
ein oder mehrere Beitrage, trotz wiederholtem Einzie- B1-6.2.2
hungsversuch, nicht eingezogen werden kdnnen, ist
der Versicherer berechtigt, das SEPA-Lastschriftman-
dat in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu
kiindigen.

Der Versicherer hat in der Kiindigung darauf hinzuwei-
sen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist,
den ausstehenden Beitrag und zuklnftige Beitrage
selbst zu Ubermitteln.

Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebihren B1-6.2.3
fur fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug kénnen dem
Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

B1-6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung B1-6.2.4
B1-6.1  Allgemeiner Grundsatz
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht dem
Versicherer nur derjenige Teil des Beitrags zu, der
dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungs-
schutz bestanden hat.
B1-6.2 Beitrag oder Geschéftsgebiihr bei Widerruf, Riick- B1-6.2.5
tritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Inter-
esse

B1-6.2.1  Widerruft der Versicherungsnehmer seine Vertrags-
erklarung innerhalb von 14 Tagen, hat der Versiche-
rer nur den auf die Zeit nach Zugang der Widerrufs-
erklarung entfallenden Teil der Beitrédge zu erstatten.
Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Wi-
derrufsbelehrung auf das Widerrufsrecht, die
Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden
Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer
zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor
Ende der Widerrufsfrist beginnt.

Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben,
hat der Versicherer zuséatzlich den flr das erste Jahr
des Versicherungsschutzes gezahlten Beitrag zu er-
statten. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsneh-
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mer Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in
Anspruch genommen hat.

Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer vorver-
traglichen Anzeigepflicht vom Versicherungsvertrag
zurlck, so steht ihm der Beitrag bis zum Zugang der
Rucktrittserklarung zu.

Wird der Versicherungsvertrag durch Rucktritt des
Versicherers beendet, weil der einmalige oder der
erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so
steht dem Versicherer eine angemessene Ge-
schéftsgebuhr zu.

Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung
des Versicherers wegen arglistiger Tauschung be-
endet, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum
Zugang der Anfechtungserklarung zu.

Fallt das versicherte Interesse nach dem Beginn der
Versicherung vollstandig und dauerhaft weg, steht
dem Versicherer der Beitrag zu, den er hatte bean-
spruchen kénnen, wenn die Versicherung nur bis zu
dem Zeitpunkt beantragt worden ware, zu dem der
Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis er-
langt hat.

Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des
Beitrags verpflichtet, wenn das versicherte Interesse
bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder
wenn das Interesse bei einer Versicherung, die fir
ein kiinftiges Unternehmen oder fir ein anderes
kiinftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht.
Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Ge-
schaftsgebihr verlangen.

Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes
Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch ei-
nen rechtswidrigen Vermogensvorteil zu verschaf-
fen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in
diesem Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu
dem er von den die Nichtigkeit begriindenden Um-
stdnden Kenntnis erlangt.
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B2-1
B2-1.1

B2-1.2

B2-1.3

B2-1.4

B2-1.5

Dauer und Ende des Vertrags

Vertragsdauer

Der Vertrag ist fur den im Versicherungsschein ange-
gebenen Zeitraum abgeschlossen.

Stillschweigende Verldngerung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr
verlangert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr. Er ver-
langert sich nicht, wenn einer der Vertragsparteien
spatestens drei Monate vor dem Ablauf der jeweiligen
Vertragslaufzeit eine Kiindigung zugegangen ist.
Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
endet der Vertrag zum vereinbarten Zeitpunkt, ohne
dass es einer Kiindigung bedarf.

Kiindigung bei mehrjahrigen Vertragen

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann
der Versicherungsnehmer den Vertrag zum Ablauf des
dritten Jahres oder jedes darauffolgenden Jahres kun-
digen; die Kindigung muss dem Versicherer spates-
tens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Jahres
zugegangen sein.

Wegfall des versicherten Interesses

Fallt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der
Versicherung vollstéandig und dauerhaft weg, endet der
Vertrag beziiglich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt,
zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses
Kenntnis erlangt.

B2-2 Kiindigung nach Versicherungsfall

B2-2.1
B2-2.1.1

B2-2.1.2

B2-2.2

B2-2.3
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Kiindigungsrecht
Fir die Sachversicherung, Technische Versicherung
und Ertragsausfallversicherung gilt:
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann je-
de der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag
kiindigen. Die Kindigung ist in Textform (z. B. E-
Mail, Telefax oder Brief) zu erklaren. Die Kiindigung
ist nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Ab-
schluss der Verhandlungen Uber die Entschadigung
zulassig.
Fur die Aligemeine Haftpflichtversicherung gilt:

Der Versicherungsvertrag kann gekindigt werden,
wenn

e vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung
oder eine Zahlung von Sanierungskosten von Um-
weltschaden geleistet wurde,

e der Versicherer den Anspruch des Versicherungs-
nehmers auf Freistellung zu Unrecht abgelehnt
hat, oder

e dem Versicherungsnehmer eine Klage uber einen
versicherten Anspruch gerichtlich zugestellt wird.

Die Kindigung muss dem Vertragspartner in Text-
form (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) spatestens ei-
nen Monat nach der Zahlung, der Ablehnung oder
der Zustellung der Klage zugegangen sein.
Kiindigung durch Versicherungsnehmer
Kiindigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kiindi-
gung mit ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass
die Kiindigung zu einem spateren Zeitpunkt, spates-
tens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungspe-
riode, wirksam wird.
Kiindigung durch Versicherer
Eine Kindigung des Versicherers wird einen Monat
nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirk-
sam.
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B2-3 VerdauBerung und deren Rechtsfolgen

B2-3.1
B2-3.1.1

B2-3.1.2

B2-3.2

B2-3.3

B2-3.4
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Ubergang der Versicherung

Fir die Sachversicherung, Technische Versicherung
und Ertragsausfallversicherung gilt:

Wird die versicherte Sache vom Versicherungsneh-
mer verauflert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentums-
Ubergangs (bei Immobilien: Datum der Umschrei-
bung im Grundbuch) an dessen Stelle der Erwerber
in die wahrend der Dauer seines Eigentums aus
dem Versicherungsvertrag sich ergebenden Rechte
und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

Die Versicherung geht auch Uber, wenn die versi-
cherte Sache im Wege der Zwangsversteigerung er-
worben wird oder ein Dritter auf Grund eines Niel3-
brauchs, eines Pachtvertrags oder eines ahnlichen
Verhaltnisses die Berechtigung erwirbt, versicherte
Bodenerzeugnisse zu beziehen.

Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst
gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis
erlangt.

Fir die Allgemeine Haftpflichtversicherung gilt:

Wird ein Unternehmen verauBert, tritt der Erwerber
an Stelle des Versicherungsnehmers in die wahrend
der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versiche-
rungsvertrag ergebenden Rechte und Pflichten ein.

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund ei-
nes Nielbrauchs, eines Pachtvertrags oder eines
ahnlichen Verhaltnisses von einem Dritten ibernom-
men wird.
Kiindigung
Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber gegen-
Uber den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat in Textform (z. B. E-Mail, Tele-
fax oder Brief) zu kiindigen. Dieses Kindigungsrecht
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der
Kenntnis des Versicherers von der Veraufierung aus-
geubt wird.

Der Erwerber ist berechtigt, den Versicherungsvertrag
mit sofortiger Wirkung oder bis zum Schluss der lau-
fenden Versicherungsperiode in Textform zu kiindigen.
Das Kindigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb
eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kennt-
nis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung in-
nerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, aus-
geubt wird.

Beitrag

Der VerauRerer und der Erwerber haften fir den Bei-
trag als Gesamtschuldner, wenn der Ubergang auf den
Erwerber wahrend einer laufenden Versicherungsperi-
ode erfolgt.

Wenn der Versicherungsvertrag gekiindigt wird, haftet
der VerauRerer allein fur die Zahlung des Beitrags.
Anzeigepflichten

Die Verauflerung ist dem Versicherer vom VerauRerer
oder Erwerber unverziiglich in Textform (z. B. E-Mail,
Telefax oder Brief) anzuzeigen.

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht
besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsfall spater als einen Monat nach dem Zeitpunkt
eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hatte zu-
gehen missen. Der Versicherer muss hierzu nachwei-
sen, dass er den mit dem VerduRerer bestehenden
Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hatte.

Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn
ihm die VerauRerung zu dem Zeitpunkt bekannt war,
zu dem ihm die Anzeige hatte zugehen mussen. Der
Versicherer bleibt ebenfalls zur Leistung verpflichtet,
wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles
die Frist fUr seine Kindigung abgelaufen war und er
nicht gekindigt hat.
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B3-1

Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder

seines Vertreters bis zum Vertragsschluss

B3-1.1

B3-1.2
B3-1.2.1

B3-1.2.2

B3-1.2.3
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Vollstandigkeit und Richtigkeit von Angaben liber
gefahrerhebliche Umstande

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner
Vertragserklarung dem Versicherer alle ihm bekannten
Gefahrumstande anzuzeigen, nach denen der Versi-
cherer in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) ge-
fragt hat und die fir den Entschluss des Versicherers
erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt
zu schlieBen. Diese Anzeigepflicht gilt auch dann,
wenn der Versicherer dem Versicherungsnehmer nach
seiner Vertragserklarung, aber vor der Vertragsannah-
me Fragen im Sinn von Satz 1 in Textform stellt.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versiche-
rungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwen-
dung von Absatz 1 und B3-1.2 sowohl die Kenntnis
und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis
und die Arglist des Versicherungsnehmers zu bertck-
sichtigen.

Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die

Anzeigepflicht nicht vorsatzlich oder grob fahrlassig

verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Ver-

treter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder
grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt.

Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Riicktritt und Wegfall des Versicherungsschut-
zes
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeige-
pflicht nach B3-1.1 Absatz 1, kann der Versicherer
vom Vertrag zurlicktreten. Im Fall des Rucktritts be-
steht auch fur die Vergangenheit kein Versiche-
rungsschutz.

Der Versicherer hat jedoch kein Rucktrittsrecht,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er
die unrichtigen oder unvollstdndigen Angaben weder
vorsatzlich noch grob fahrlassig gemacht hat.

Das Rucktrittsrecht des Versicherers wegen grob
fahrlassiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht
nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist,
dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis
der nicht angezeigten Umstande zu gleichen oder
anderen Bedingungen geschlossen hatte.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungs-
falles zuruick, darf er den Versicherungsschutz nicht
versagen, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass der unvollstdndig oder unrichtig ange-
zeigte Umstand weder fur den Eintritt oder die Fest-
stellung des Versicherungsfalles noch fir die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht ur-
sachlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsneh-
mer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.
Kiindigung

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeige-
pflicht nach B3-1.1 Absatz 1 einfach fahrlassig oder
schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat kiindigen.

Das Kundigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versi-
cherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Umstande zu gleichen oder anderen Be-
dingungen geschlossen hatte.

Vertragsdnderung

Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht
nach B3-1.1 Absatz 1 nicht vorsatzlich verletzt und
hatte der Versicherer bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Gefahrumstande den Vertrag auch zu ande-
ren Bedingungen geschlossen, so werden die ande-

10/2025

B3-1.3

B3-1.4

B3-1.5

B3-1.6

B3-1.7

ren Bedingungen auf Verlangen des Versicherers
ruckwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Ver-
sicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverlet-
zung werden die anderen Bedingungen ab der lau-
fenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhoht sich durch eine Vertragsanderung der Beitrag
um mehr als 10 Prozent oder schlieRt der Versiche-
rer die Gefahrabsicherung fiir den nicht angezeigten
Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang
der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung ei-
ner Frist kiindigen. In dieser Mitteilung hat der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kiindi-
gungsrecht hinzuweisen.
Frist und Form fiir die Ausiibung der Rechte des
Versicherers
Die Rechte zum Rucktritt, zur Kiindigung oder zur Ver-
tragsanderung muss der Versicherer innerhalb eines
Monats schriftlich geltend machen. Dabei hat er die
Umstande anzugeben, auf die er seine Erklarung
stltzt. Zur Begrundung kann er nachtraglich weitere
Umstande innerhalb eines Monats nach deren Kennt-
niserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit
dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verlet-
zung der Anzeigepflicht und der Umstande Kenntnis
erlangt, die das von ihm jeweils geltend gemachte
Recht begriinden.
Hinweispflicht des Versicherers
Die Rechte zum Ricktritt, zur Kiindigung oder zur Ver-
tragsanderung stehen dem Versicherer nur zu, wenn
er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf
die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewie-
sen hat.
Ausschluss von Rechten des Versicherers
Der Versicherer kann sich auf seine Rechte zum Riick-
tritt, zur Kundigung oder zur Vertragsanderung nicht
berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrum-
stand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.
Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglis-
tiger Tauschung anzufechten, bleibt bestehen.
Erléschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zum Rucktritt, zur Kiindi-
gung und zur Vertragsadnderung erléschen mit Ablauf
von funf Jahren nach Vertragsschluss. Diese Rechte
erléschen nicht fir Versicherungsfalle, die vor Ablauf
dieser Frist eingetreten sind. Die Frist betragt zehn
Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein Ver-
treter die Anzeigepflicht vorsatzlich oder arglistig ver-
letzt hat.

B3-2 Gefahrerh6hung (gilt fiir die Sachversicherung, Tech-
nische Versicherung und Ertragsausfallversicherung)

B3-2.1
B3-2.1.1

B3-2.1.2

B3-2.1.3
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Begriff der Gefahrerh6hung
Eine Gefahrerhéhung liegt vor, wenn nach Abgabe
der Vertragserklarung des Versicherungsnehmers
die tatsachlich vorhandenen Umsténde so verandert
werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalles
oder eine VergroRerung des Schadens oder die un-
gerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers
wahrscheinlicher wird.
Eine Gefahrerhéhung kann insbesondere — aber
nicht nur — vorliegen, wenn sich ein gefahrerhebli-
cher Umstand andert, nach dem der Versicherer vor
Vertragsschluss gefragt hat.
Eine Gefahrerh6hung nach B3-2.1.1 liegt nicht vor,
wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhéht hat
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oder nach den Umstanden als mitversichert gelten
soll.

B3-2.2 Pflichten des Versicherungsnehmers

B3-2.2.1 Nach Abgabe seiner Vertragserklarung darf der Ver-
sicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des
Versicherers keine Gefahrerh6hung vornehmen oder
deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

B3-2.2.2 Erkennt der Versicherungsnehmer nachtraglich,
dass er ohne vorherige Zustimmung des Versiche-
rers eine Gefahrerhdhung vorgenommen oder ge-
stattet hat, so muss er diese dem Versicherer unver-
ziglich anzeigen.

B3-2.2.3  Eine Gefahrerhéhung, die nach Abgabe seiner Ver-
tragserklarung unabhangig von seinem Willen ein-
tritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versiche-
rer unverziglich anzeigen, nachdem er von ihr
Kenntnis erlangt hat.

B3-2.3 Kiindigung oder Vertragsanderung durch den Ver-

sicherer

B3-2.3.1  Kiindigungsrecht
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflich-
tung nach B3-2.2.1, kann der Versicherer den Ver-
trag fristlos kiindigen, wenn der Versicherungsneh-
mer seine Verpflichtung vorséatzlich oder grob fahr-
lassig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz
oder grober Fahrlassigkeit hat der Versicherungs- B3-3.1
nehmer zu beweisen. B3-3.1.1

Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlassigkeit,
kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist
von einem Monat kiindigen.
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhéhung in den
Fallen nach B3-2.2.2 und B3-2.2.3 bekannt, kann er
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat kiindigen.

B3-2.3.2  Vertragsidnderung
Statt der Kindigung kann der Versicherer ab dem
Zeitpunkt der Gefahrerhdhung einen seinen Ge- B3-3.1.2
schaftsgrundsatzen entsprechenden erhdhten Bei-
trag verlangen oder die Absicherung der erhdhten
Gefahr ausschliefen.

Erhéht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerho-
hung um mehr als 10 Prozent oder schlief3t der Ver-
sicherer die Absicherung der erhéhten Gefahr aus,
so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung B3-3.1.3
des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kindi-
gen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versi-
cherungsnehmer auf dieses Kiindigungsrecht hinzu-
weisen.
B3-2.4 Erléschen der Rechte des Versicherers

Die Rechte des Versicherers zur Kiindigung oder Ver-

tragsanpassung nach B3-2.3 erléschen, wenn diese

nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versi-

cherers von der Gefahrerhdhung ausgeubt werden

oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor

der Gefahrerh6hung bestanden hat.

B3-2.5.3

B3-2.5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerh6hung B3-3.2
B3-2.5.1  Tritt nach einer Gefahrerhdhung der Versicherungs-

fall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung ver-

pflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine

Pflichten nach B3-2.2.1 vorsatzlich verletzt hat. Ver- B3-3.2.1

letzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob
fahrlassig, so ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in dem Verhaltnis zu kirzen, das der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben
Fahrlassigkeit hat der Versicherungsnehmer zu be-
weisen.

B3-2.5.2 Nach einer Gefahrerhdhung nach B3-2.2.2 und
B3-2.2.3 ist der Versicherer fiir einen Versicherungs-
fall, der spater als einen Monat nach dem Zeitpunkt
eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hatte
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zugegangen sein mussen, leistungsfrei, wenn der
Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsatz-
lich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine
Pflicht grob fahrlassig verletzt, so gilt B3-2.5.1 Satz 2
und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versi-
cherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerho-
hung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hat-
te zugegangen sein mussen, bekannt war.

Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt be-
stehen,

a) soweit der Versicherungsnehmer nachweist,
dass die Gefahrerhohung nicht ursachlich fir den
Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang
der Leistungspflicht war oder

b) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungs-
falles die Frist fir die Kindigung des Versiche-
rers abgelaufen und eine Kiindigung nicht erfolgt
war oder

c) wenn der Versicherer statt der Kiindigung ab
dem Zeitpunkt der Gefahrerhéhung einen seinen
Geschaftsgrundsatzen entsprechend erhdhten
Beitrag verlangt.

B3-3 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

Fir die Sachversicherung, Technische Versicherung
und Ertragsausfallversicherung gilt:

Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Ver-
sicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfal-
les zu erfiillen hat, sind:

a) die Einhaltung aller gesetzlichen, behérdlichen
sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvor-
schriften;

b) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich verein-
barten Obliegenheiten.

Fir die Allgemeine Haftpflichtversicherung gilt:

Besonders gefahrdrohende Umstande hat der Versi-
cherungsnehmer auf Verlangen des Versicherers in-
nerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt
nicht, soweit die Beseitigung unter Abwagung der
beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Um-
stand, der zu einem Schaden gefiihrt hat, gilt ohne
weiteres als besonders gefahrdrohend.
Rechtsfolgen
Verletzt der Versicherungsnehmer vorsatzlich oder
grob fahrlassig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt
des Versicherungsfalles gegenliber dem Versicherer
zu erflllen hat, so kann der Versicherer innerhalb ei-
nes Monats, nachdem er von der Verletzung Kennt-
nis erlangt hat, den Vertrag fristlos kiindigen.
Der Versicherer hat kein Kiindigungsrecht, wenn der
Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Oblie-
genheit weder vorsatzlich noch grob fahrlassig ver-
letzt hat.

Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versiche-

rungsfalles

Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des

Versicherungsfalles folgende Obliegenheiten zu erfiil-

len:
Er hat nach Méglichkeit fiir die Abwendung und Min-
derung des Schadens zu sorgen. Dabei hat der Ver-
sicherungsnehmer Weisungen des Versicherers, so-
weit fur ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen
— ggf. auch mindlich oder telefonisch — einzuholen,
wenn die Umstande dies gestatten. Erteilen mehrere
an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer
unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungs-
nehmer nach pflichtgemaRem Ermessen zu han-
deln.
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Fir die Sachversicherung, Technische Versicherung
und Ertragsausfallversicherung gilt zuséatzlich zu
B3-3.2.1:

Der Versicherungsnehmer hat

a) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem
er von ihm Kenntnis erlangt hat, unverziglich —
ggf. auch mindlich oder telefonisch — anzuzei-
gen;

b) Schaden durch strafbare Handlungen gegen das
Eigentum unverziglich der Polizei anzuzeigen;

c) dem Versicherer und der Polizei unverzuglich ein
Verzeichnis der abhanden gekommenen Sachen
einzureichen;

d) das Schadenbild so lange unverandert zu lassen,
bis die Schadenstelle oder die beschadigten Sa-
chen durch den Versicherer freigegeben worden
sind. Sind Veranderungen unumganglich, sind
das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentie-
ren (z. B. durch Fotos) und die beschadigten Sa-
chen bis zu einer Besichtigung durch den Versi-
cherer aufzubewahren;
soweit moglich dem Versicherer unverziglich je-
de Auskunft — auf Verlangen in Textform — zu er-
teilen, die zur Feststellung des Versicherungsfal-
les oder des Umfanges der Leistungspflicht des
Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersu-
chung lber Ursache und Hohe des Schadens
und Uber den Umfang der Entschadigungspflicht
zu gestatten;
vom Versicherer angeforderte Belege beizubrin-
gen, deren Beschaffung ihm billigerweise zuge-
mutet werden kann;
fur zerstorte oder abhandengekommene Wertpa-
piere oder sonstige aufgebotsfahige Urkunden
unverziglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten
und etwaige sonstige Rechte zu wahren, insbe-
sondere abhandengekommene Sparbicher und
andere sperrfahige Urkunden unverziglich sper-
ren zu lassen.

Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des

Versicherers einem anderen als dem Versiche-

rungsnehmer zu, so hat dieser die Obliegenhei-

ten nach B3-3.2.1 und B3-3.2.2 ebenfalls zu er-
flllen — soweit ihm dies nach den tatsachlichen
und rechtlichen Umstanden maglich ist.

e

f
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Fir die Allgemeine Haftpflichtversicherung gilt zu-
satzlich zu B3-3.2.1:

a) Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer in-
nerhalb einer Woche anzuzeigen, auch wenn
noch keine Schadensersatzanspriiche erhoben
worden sind. Das Gleiche gilt, wenn gegen den
Versicherungsnehmer Haftpflichtanspriiche gel-
tend gemacht werden.

b) Er hat dem Versicherer ausfiihrliche und wahr-
heitsgemafRe Schadenberichte zu erstatten und
ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung
zu unterstitzen. Alle Umsténde, die nach Ansicht
des Versicherers flr die Bearbeitung des Scha-
dens wichtig sind, mussen mitgeteilt sowie alle
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dafir angeforderten Schriftstiicke Ubersandt wer-
den.

c) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein An-
spruch gerichtlich geltend gemacht, Prozesskos-
tenhilfe beantragt oder wird ihm gerichtlich der
Streit verkindet, hat er dies dem Versicherer un-
verziglich anzuzeigen. Dies gilt auch, wenn ge-
gen den Versicherungsnehmer wegen des den
Anspruch begriindenden Schadensereignisses
ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird.

d) Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfiigung
von Verwaltungsbehérden auf Schadensersatz
muss der Versicherungsnehmer fristgemall Wi-
derspruch oder die sonst erforderlichen Rechts-
behelfe einlegen. Einer Weisung des Versiche-
rers bedarf es nicht.

e) Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haft-
pflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat
er die FUhrung des Verfahrens dem Versicherer
zu Uberlassen. Der Versicherer beauftragt im Na-
men des Versicherungsnehmers einen Rechts-
anwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem
Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen
Auskunfte erteilen und die angeforderten Unterla-
gen zur Verfugung stellen.

Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit
nach B3-3.1 oder B3-3.2 vorsatzlich, so ist der Versi-
cherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei
grob fahrlassiger Verletzung der Obliegenheit ist der
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Ver-
haltnis zu kiirzen, das der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entspricht.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt
des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts-
oder Aufklarungsobliegenheit, ist der Versicherer nur
dann vollstandig oder teilweise leistungsfrei, wenn er
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf
diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er
die Obliegenheit nicht grob fahrlassig verletzt hat.
Dies gilt auch, wenn der Versicherungsnehmer
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit we-
der fir den Eintritt oder die Feststellung des Versi-
cherungsfalles noch fiir die Feststellung oder den
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung
ursachlich war. Das gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.
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Anzeigepflicht
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen
dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Ver-
sicherer die andere Versicherung unverziglich mit-
zuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versiche-
rer und die Versicherungssumme anzugeben. Falls
keine Versicherungssumme vereinbart ist, ist statt-
dessen der Versicherungsumfang anzugeben.
Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht
nach B4-1.1.1 vorsatzlich oder grob fahrlassig, ist
der Versicherer unter den in B3-3 beschriebenen
Voraussetzungen zur Kindigung berechtigt oder
auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfrei-
heit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt
des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen
Versicherung erlangt hat.
Haftung und Entschadigung bei Mehrfachversi-
cherung
Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen
dieselbe Gefahr versichert und Ubersteigen die
Versicherungssummen zusammen den Versiche-
rungswert oder Ubersteigt aus anderen Griinden
die Summe der Entschadigungen, die von jedem
Versicherer ohne Bestehen der anderen Versiche-
rung zu zahlen waren, den Gesamtschaden, liegt
eine Mehrfachversicherung vor.
Die Versicherer sind in der Weise als Gesamt-
schuldner verpflichtet, dass jeder fur den Betrag
aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach sei-
nem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer
kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag
des ihm entstandenen Schadens verlangen.
Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Vertrage bei
demselben Versicherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versi-
cherte aus anderen Versicherungsvertragen Ent-
schadigung fur denselben Schaden, so ermaRigt
sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag
in der Weise, dass die Entschadigung aus allen
Vertragen insgesamt nicht héher ist, als wenn der
Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus
denen die Beitrage errechnet wurde, nur in die-
sem Vertrag in Deckung gegeben worden ware.
Bei Vereinbarung von Entschadigungsgrenzen er-
maRigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus
allen Vertragen insgesamt keine héhere Entscha-
digung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag
der Versicherungssummen in diesem Vertrag in
Deckung gegeben worden ware.

Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachver-
sicherung in der Absicht geschlossen, sich da-
durch einen rechtswidrigen Vermdégensvorteil zu
verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlos-
sene Vertrag nichtig.

Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem
Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit
begriindenden Umstanden Kenntnis erlangt.
Beseitigung der Mehrfachversicherung

Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch
den die Mehrfachversicherung entstanden ist, oh-
ne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachver-
sicherung geschlossen, kann er verlangen, dass
der spater geschlossene Vertrag aufgehoben oder
die Versicherungssumme unter verhaltnismaRiger
Minderung des Beitrags auf den Teilbetrag herab-
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gesetzt wird, der durch die frihere Versicherung
nicht gedeckt ist.

Die Aufhebung des Vertrags oder die Herabset-
zung der Versicherungssumme und Anpassung
des Beitrags werden zu dem Zeitpunkt wirksam,
zu dem die Erklarung dem Versicherer zugeht.
Die Regelungen nach B4-1.1.4.1 sind auch anzu-
wenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch
entstanden ist, dass nach Abschluss der mehre-
ren Versicherungsvertrage der Versicherungswert
gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren
Versicherungsvertrage gleichzeitig oder im Ein-
vernehmen der Versicherer geschlossen worden,
kann der Versicherungsnehmer nur die verhaltnis-
mafige Herabsetzung der Versicherungssummen
und der Beitrage verlangen.

Fiir die Allgemeine Haftpflichtversicherung gilt:

Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risi-
ko in mehreren Versicherungsvertragen versichert ist.
Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekom-
men ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies
wusste, kann er die Aufhebung des spater geschlos-
senen Vertrags verlangen.

Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versi-
cherungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats
geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversi-
cherung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird
zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklarung,
mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht.

B4-2 Erklarungen und Anzeigen, Anschriftendnderung

B4-2.1

Form, zustandige Stelle

Die fir den Versicherer bestimmten Erklarungen und
Anzeigen, die den Versicherungsvertrag betreffen und
die unmittelbar gegeniiber dem Versicherer erfolgen,
sind in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzu-
geben. Dies gilt nicht, soweit gesetzlich Schriftform
oder in diesem Vertrag etwas anderes bestimmt ist.

Erklarungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwal-
tung des Versicherers oder an die im Versicherungs-
schein oder in dessen Nachtrdgen als zustandig be-
zeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen
Regelungen Uber den Zugang von Erklarungen und
Anzeigen bleiben bestehen.

B4-2.2

Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namenséande-

rung

Hat der Versicherungsnehmer eine Anderung seiner
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genligt fir
eine Willenserklarung, die dem Versicherungsnehmer
gegenlber abzugeben ist, die Absendung eines einge-
schriebenen Briefs an die letzte dem Versicherer be-
kannte Anschrift. Die Erklarung gilt drei Tage nach der
Absendung des Briefs als zugegangen. Dies gilt ent-
sprechend fiir den Fall einer dem Versicherer nicht an-
gezeigten Namensanderung des Versicherungsneh-
mers.

B4-2.3

Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nie-

derlassung

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter
der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen,
findet bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlas-
sung B4-2.2 entsprechend Anwendung.

B4-3 Verjahrung
Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag verjahren
in drei Jahren. Die Verjahrung beginnt mit dem Schluss
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der
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Glaubiger von den Anspruch begriindenden Umstanden
und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt. Die
grob fahrlassige Unkenntnis steht der Kenntnis gleich.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem
Versicherer angemeldet worden, zahlt bei der Fristbe-
rechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang
der in Textform (z. B. E-Mail, Telefax oder Brief) mitge-
teilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruch-
steller nicht mit.

Im Ubrigen richtet sich die Verjahrung nach den allgemei-
nen Vorschriften des Blrgerlichen Gesetzbuchs.

Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstiande
Versicherungsombudsmann
Wenn es sich beim Versicherungsnehmer um einen
Verbraucher oder um eine Person handelt, die sich in
verbraucherahnlicher Lage befindet, gilt:

Bei Streitigkeiten in Versicherungsangelegenheiten
kann sich der Versicherungsnehmer an den Versiche-
rungsombudsmann e. V. wenden.

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
Telefon: 0800 369 6000
Fax: 0800 369 9000

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Der Versicherungsombudsmann e. V. ist eine unab-
hangige und kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle.
Der Versicherer hat sich verpflichtet, an dem Schlich-
tungsverfahren teilzunehmen.

Versicherungsaufsicht

Wenn der Versicherungsnehmer mit der Betreuung
des Versicherers nicht zufrieden ist oder Meinungsver-
schiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auftreten,
kann er sich auch an die Bundesanstalt fiir Finanz-
dienstleistungsaufsicht wenden. Der Versicherer unter-
liegt der Aufsicht der Bundesanstalt fir Finanzdienst-
leistungsaufsicht.

Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Sektor Versicherungsaufsicht
Graurheindorfer StralRe 108
53117 Bonn
Telefon: 0800 2 100 500

E-Mail: poststelle@bafin.de
Internet: www.bafin.de

Hinweis: Die BaFin ist keine Schiedsstelle und kann
einzelne Streitfalle nicht verbindlich entscheiden.
Rechtsweg

Es besteht zudem die Mdglichkeit, den Rechtsweg zu
beschreiten.

10/2025

B4-4.4

B4-4.5

B4-5

B4-6

9von 9

Abschnitt B4 — Weitere Regelungen

Ortlich zusténdiges Gericht fiir Klagen gegen den
Versicherer

Fur Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zustandig-
keit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner fir
den Versicherungsvertrag zustéandigen Niederlassung.

Ferner ist auch das Gericht zustandig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhe-
bung seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung oder
seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen,
seinen gewdhnlichen Aufenthalt hat.

Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach Ver-
tragsschluss seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlas-
sung, seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines sol-
chen, seinen gewohnlichen Aufenthalt ins Ausland,
sind die Gerichte des Staates zustandig, in dem der
Versicherer seinen Sitz hat.

Ortlich zustindiges Gericht fiir Klagen gegen Ver-
sicherungsnehmer

Fur Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den
Versicherungsnehmer bestimmt sich die gerichtliche
Zustandigkeit nach dem Sitz, dem Sitz der Niederlas-
sung oder dem Wohnsitz des Versicherungsnehmers;
fehlt ein solcher, nach seinem gewdhnlichen Aufenthalt.

Sind der Wohnsitz oder gewdhnliche Aufenthalt im
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt
sich die gerichtliche Zustandigkeit fur Klagen aus dem
Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsneh-
mer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner fur
den Versicherungsvertrag zustandigen Niederlassung.

Anzuwendendes Recht
Fir diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

Embargobestimmung

Es besteht — unbeschadet der librigen Vertragsbestim-
mungen — Versicherungsschutz nur, soweit und solange
dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren
Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Em-
bargos der Europaischen Union oder der Bundesrepublik
Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch fir Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von
Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Euro-
paischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland
entgegenstehen.



	Titelblatt AVB BHV Bau 2023
	Teil A
	A1 - Betriebs- und Berufshaftpflichtrisiko
	A2 - Umweltrisiko
	A3 - Produkthaftpflichtrisiko
	A5 - Haftpflichtversicherung von Ansprüchen aus Benachteiligung (AGG)

	A(GB) - Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A
	A(KL) - Klauseln zu Teil A für die Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung
	Teil B
	B1 - Beginn des Versicherungsschutzes, Beitragszahlung
	B2 - Dauer und Ende des Vertrags/Kündigung
	B3 - Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, andere Obliegenheiten
	B4 - Weitere Regelungen




